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Einleitende	Bemerkungen	

	

Auf	vielseitigen	Wunsch	aus	der	forstlichen	Praxis	wurden	die	Waldpolitischen	Jahresrückblicke	von	
Prof.	 Dr.	 Willi	 Zimmermann,	 die	 jeweils	 in	 der	 Schweizerischen	 Zeitschrift	 für	 Forstwesen	 (SZF)	
publiziert	 werden,	 zu	 einer	 zweiteiligen	 Sammlung	 zusammengeführt.	 Der	 erste	 Teil	 umfasst	 die	
Rückblicke	 von	 1982	 –	 1994.	 Da	 es	 sich	 dabei	 um	 ältere,	 nicht	 digitalisierte	 Dokumente	 handelt,	
wurden	die	Artikel	gescannt,	was	zu	einer	verminderten	Bildqualität	führt.	Der	zweite	Teil	beinhaltet	
die	Jahresrückblicke	ab	2008	und	wird	laufend		mit	den	aktuellsten	Jahresrückblicken	ergänzt,	jeweils	
nach	Ablauf	einer	Sperrfrist	von	6	Monaten	nach	der	Publikation.	Um	die	Grösse	dieses	Dokumentes	
im	 Rahmen	 zu	 halten,	mussten	 die	 Artikel	 komprimiert	werden,	wodurch	 die	 Bilder	 in	 der	 online-
Version	 ebenfalls	 eine	 verminderte	 Qualität	 aufweisen.	 Beide	 Dokumente	 stehen	 auf	 der	Website	
der	 ETH	 Zürich	 zum	 Download	 zur	 Verfügung	 (http://www.pepe.ethz.ch/publications/year	 oder	
www.narp.ethz.ch).	

Um	die	Handhabung	der	 Sammlung	 zu	 erleichtern,	wurden	 Seitenzahlen	 eingefügt.	Wenn	 aus	 den	
Jahresrückblicken	zitiert	wird,	sind	die	Originalreferenzen	sowie	Originalseitenzahlen	(jeweils	 in	der	
Fusszeile	der	Artikel	festgehalten)	zu	zitieren.	

An	dieser	Stelle	sei	der	Redaktion	der	SZF	gedankt	für	die	Erlaubnis,	die	Artikel	 in	der	vorliegenden	
Sammlung	zu	publizieren.	
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annual review of swiss forest policy 2008

In 2008, the Swiss federal forest policy was mainly characterized by the failure to amend the Swiss federal law

on forests, by the introduction of a new perequation system and by the launching of a new program with the

aim to support a better use of Swiss timber. From a broader perspective, many political processes with impacts

on forests can be observed in other policy fields. Important projects and processes have been put on the polit-

ical agenda in the fields of spatial planning, climate policy, environmental policy, biodiversity and regional de-

velopment policy. In most of these policy formulation and implementation processes, elements of a new form

of political steering, called governance, can be observed.
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Nachdem das Thema nationale Waldpolitik
in den ersten Jahren des neuen Jahrtau
sends mit der Erarbeitung des Waldpro

gramms Schweiz (Projektleitung WAPCH, BHP
Brugger 2004), der anschliessendenWaldgesetzrevi
sion und der im Hintergrund als Gegendruck zur of
fiziellen Waldpolitik erfolgreich lancierten Volks
initiative «Rettet den Schweizer Wald» eine Art
Hochkonjunktur erlebt hatte, hat es in der jüngsten
Vergangenheit eindeutig an Medienpräsenz und
auch an Bedeutung bei den politischen Entschei
dungsträgern verloren. Dies ist unter anderem da
mit zu erklären, dass sich der Schwerpunkt der
Waldpolitik des Bundes von der Ebene der Pro
grammformulierung wieder auf die Implementation
verschoben hat. Da sich dieWissenschaft in den letz
ten Jahren eher spärlich mit aktuellen nationalen
waldpolitischen Prozessen befasst hat, stellte das
Bundesamt für Umwelt (Bafu) als zuständige Verwal
tungsstelle des Bundes ein entsprechendes Infor
mations undWissensdefizit fest. Dieses soll mit dem
vorliegenden Bericht behoben beziehungsweise ver
ringert werden.

Dem nachfolgenden Überblick liegt einerseits
ein prozessualinstitutioneller, andererseits ein
funktionaler Ansatz zugrunde. Es wird unterschie
den hinsichtlich Politikformulierung und imple
mentation, zwischen Volk/Parlament, Regierung/
Verwaltung und Gerichten sowie zwischen Wald

politik im engeren und im weiteren Sinn. Das
Schwergewicht der Ausführungen liegt auf derWald
politik im engeren Sinn. In einem ersten Teil sollen
die wichtigsten waldrelevanten Entscheide und Pro
zesse im Sinne einer deskriptiven Berichterstattung
aufgezeigt und systematisiert werden; in einem
zweiten Teil werden diese Ergebnisse im Lichte neu
erer politischer Entwicklungen, insbesondere von
GovernanceAnsätzen, kommentiert und interpre
tiert. Die Analyse stützt sich hauptsächlich auf amt
liche Publikationen und öffentlich zugängliche Do
kumente der Bundesverwaltung (v.a. Bundesblatt,
Amtliche Bulletins von National und Ständerat,
Systematische Sammlung des Bundesrechts und Be
richte der Bundesverwaltung). Soweit erforderlich,
werden die Quellen durch mündliche oder schrift
liche Auskünfte von Mitarbeitenden des Bafu er
gänzt.

waldpolitik im engeren sinn

Unter Waldpolitik im engeren Sinne (auch no
minale Waldpolitik genannt) wird in Anlehnung an
die Typologie von Lowi (1964) jenes Politikfeld ver
standen, dessen Grenze durch die institutionelle Zu
ständigkeit der auf Bundesebene für den Vollzug des
Waldgesetzes verantwortlichen Institution (Bafu;
Abteilung Wald [Lead], Artenmanagement, Gefah
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renprävention) bestimmt wird (weiterführend Hei
nelt 2003). Rechtlich ist dieser Rahmen im Wesent
lichen durch die Waldgesetzgebung gegeben, wobei
hier sowohl Reformulierungs als auch Implemen
tationsprozesse in die Untersuchung einbezogen
werden.

Die wichtigsten Weiterentwicklungen in der
Waldpolitik im Jahr 2008 betreffen denn auch die
Waldgesetzrevision direkt, wobei diese im engen Zu
sammenhang mit der inzwischen zurückgezogenen
Initiative «Rettet den Schweizer Wald» zu betrach
ten ist. Hinzu kommen die Anpassungen von Wald
gesetz (WaG, SR 921.0) und Waldverordnung (WaV,
SR 921.01) an die Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA) sowie die Revision der Freisetzungs
verordnung (SR 814.911).

waldgesetzrevision und Volksinitiative
«Rettet den schweizer wald»
Das Parlament hat sich waldpolitisch zur

Hauptsache mit der Teilrevision des Waldgesetzes
und der damit eng verknüpften Volksinitiative «Ret
tet den Schweizer Wald» beschäftigt. Die als Reak
tion auf jüngste Entwicklungen in der Waldpolitik
lancierte Volksinitiative (z.B. Entlastungsprogramm
2003 [BBl 2003 5615], Reorganisation von Bafu und
kantonalen Forstdiensten, «Acht Thesen» [Wald
wirtschaft Schweiz 2003], Waldprogramm Schweiz
[Projektleitung WAPCH, BHP Brugger 2004]) hatte
einen wesentlichen Einfluss auf den Ablauf und den
Inhalt der Waldgesetzrevision. Bereits im Juli 2006
hatte der Bundesrat entschieden, die Volksinitia
tive «Rettet den Schweizer Wald» (BBl 2005 6611,
BBl 2008 2261) zur Ablehnung zu empfehlen und
dem Parlament als indirekten Gegenvorschlag eine
Teilrevision des Waldgesetzes vorzuschlagen.1Nach
mehrmaliger Behandlung des Geschäftes im Bun
desrat unterbreitete dieser am 28. März 2007 dem
Parlament die Botschaft zur Änderung des Bundes
gesetzes über denWald und zur Volksinitiative «Ret
tet den Schweizer Wald» (BBl 2007 3829) mit einem
entsprechenden Gesetzesentwurf (BBl 2007 3879).
Sowohl die beiden vorberatenden Kommissionen
wie auch die beiden Räte haben gegen Ende 2007
beziehungsweise in der ersten Hälfte des Jahres 2008
entschieden, dass sie a) auf die Teilrevision des
Waldgesetzes nicht eintreten und b) die Volksiniti
ative «Rettet den Schweizer Wald» zur Ablehnung
empfehlen (AB NR 2007 1818, AB SR 2008 122,
AB NR 2008 484, AB SR 2008 208).

Bemerkenswert ist dabei, dass beide Kommis
sionen und Räte dieWaldgesetzrevision einstimmig,
die Volksinitiative grossmehrheitlich abgelehnt ha
ben. Im Ständerat war für das eindeutige Ergebnis

vor allem ausschlaggebend, dass sich das Initiativ
komitee schriftlich bereit erklärt hatte, die Initiative
zurückzuziehen, falls das Parlament auf die vom
Bundesrat vorgeschlagene Teilrevision des Waldge
setzes verzichte (AB SR 2008 124).

Der Verzicht auf eine Teilrevision des Waldge
setzes wurdemit unterschiedlichen Argumenten be
gründet. Neben der Verknüpfung mit der Volksini
tiative und dem damit entstandenen Zeitdruck sowie
der im Rahmen der Kommissionshearings «[…] von
allen Seiten geäusserte[n] Unzufriedenheit mit der
Revisionsvorlage des Bundesrates […]» (AB NR 2007
1820, Votum Bigger) brachte der Sprecher der na
tionalrätlichen Kommission inhaltliche Bedenken
insbesondere hinsichtlich folgender vier Punkte vor
(AB NR 2007 1818):
1) Die Rentabilität der Holznutzung hat sich seit
dem Preiseinbruch nach dem LotharSturm (1999)
durch eine Steigerung der Holzpreise wieder verbes
sert, sodass kein dringender Handlungsbedarf mehr
besteht.
2) Das Einwachsen von landwirtschaftlich nicht
mehr genutzten Flächen hat in peripheren Lagen
stark zugenommen. Für eine Erleichterung von Ro
dungen auf derartigen Einwuchsflächen haben die
Kantone bereits Steuerungsmöglichkeiten.
3) Klarheit bezüglich der Aufgabenteilung zwi
schen Bund, Kantonen und Waldeigentümern: Mo
niert wurden der finanzielle Rückzug des Bundes bei
gleichzeitiger Ausweitung der Regelungskompetenz
bei derWaldnutzung sowie die Aufgabe des Konzep
tes des multifunktionellen Waldes.
4) Indem Wälder als CO2Senken gemäss Kyoto
Protokoll verrechnet werden können, besteht das Ri
siko, dass durch unvorhersehbare Ereignisse (z.B.
Stürme) diese Senken reduziert und Beiträge zurück
bezahlt oder – was wahrscheinlicher ist – vom Bund
getragen werden müssten.

Im Gegensatz zum Nationalrat äusserte sich
der Kommissionssprecher im Ständerat nur margi
nal zum Inhalt der Waldgesetzrevision. Seine Aus
führungen konzentrierten sich in erster Linie auf
den Umgang mit den Initianten der Volksinitiative
und die allgemeine Bemerkung, dass einige Modifi
kationen am Waldgesetz zu einem späteren Zeit
punkt angebracht werden sollten (AB SR 2008 123).
Diesen Steilpass nahm Bundesrat Leuenberger dan
kend auf und versicherte dem Rat, «[…] dass die
Materie in einer anderen Form noch einmal auf
den Tisch des Hauses kommen muss» (AB SR 2008
124).

Mit dem Inhalt der Initiative setzten sich
beide Räte ebenfalls nur oberflächlich auseinander.
Argumente für die klare Ablehnung der Initiative
finden sich vor allem beim Kommissionssprecher
des Nationalrats, der die grossmehrheitliche Ableh
nung der Initiative wie folgt begründet (AB NR 2007
1820):

1 Medienmitteilung Departement Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (Uvek) vom 5. Juni 2006.
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Budgetbeschlüsse des Parlamentes
Das Parlament beschäftigt sich routinemässig

jedes Jahr im Rahmen der Festlegung des Bundes
budgets und der Rechnungsgenehmigung mit wald
politischen Fragen. Weder die Jahresrechnung 2007
noch die Budgets für die Jahre 2008 und 2009 ga
ben aus forstlicher Sicht zu Diskussionen Anlass. Ab
weichungen zu den Anträgen des Bundesrates gab es
jeweils bei den Naturgefahren, die unter verschiede
nen Budgetpositionen geregelt sind. Insgesamt wa
ren der Budgetierungs und Rechnungsprozess stär
ker durch die formelle Umstellung auf die neuen
NFARubriken als durch inhaltliche Änderungen wie
Kürzungen, Erhöhungen oder Verschiebungen zwi
schen einzelnen Rubriken gekennzeichnet. Die auf
die Waldgesetzgebung abgestützten Bundesbeiträge
haben sich vor der Umstellung auf die NFASystema
tik gemäss Abbildung 1 entwickelt.

Als Folge des Entlastungsprogramms 2003
(BBl 2003 5615) haben die Bundesbeiträge für die
waldbezogenen Massnahmen im Jahr 2007 einen
Tiefpunkt erreicht und sind damit erstmals seit 1987
unter die 150Mio.CHFMarke gefallen. Die provi
sorische Rechnung 2008 weist eine Gesamtsumme
von 131.6 Mio. CHF aus. Der nochmalige Rückgang
lässt sich in erster Linie mit demWegfall der Finanz
kraftzuschläge im Rahmen der NFAUmstellung be
gründen. Eine Aufschlüsselung der provisorischen
Rechnung 2008 nach Finanzrubriken ist in Tabelle 1
dargestellt.

Die einzelnen Positionen innerhalb der neuen
Finanzrubrik Wald lassen sich nicht mehr mit den
Ausgaben der Vorjahre vergleichen. Sie sind neu
nach den Programmen strukturiert, über welche
vierjährige Vereinbarungen mit den Kantonen ab
geschlossen werden (NFAProgrammvereinbarun
gen). Im Voranschlag 2009 ist eine einmalige Auf
stockung für den Schutz vor Naturereignissen auf
46 Mio. CHF enthalten. Ansonsten bleiben die Mit
tel konstant; ab 2010 ist gemäss Finanzplanung ein
moderates, teuerungsbedingtesWachstum von jähr
lich 1% vorgesehen (Eidgenössische Finanzverwal
tung 2008a, 2008b und 2008c).

Finanzrubrik Bundesbeitrag
(Mio. cHF)

Bundesbeitrag
(Mio. cHF)

wald
Schutzwald
Waldbiodiversität
Waldwirtschaft
übrige Beiträge

60.3
8.8
13.7
5.8

88.6

schutz vor natur
gefahren

39.9

investitionskredite Forst 3.1

Tab 1 Provisorische Aufschlüsselung der Bundesbeiträge 2008
nach Finanzrubriken. Quelle: schriftliche Mitteilung Bafu
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Schutz vor Naturereignissen Übrige Beiträge

Abb 1 Bundesbeiträge an die Waldwirtschaft 2003–2007. Quelle: Bafu (2008a)

1) Die (Holz)Nutzungsmöglichkeiten im Wald
werden zu stark eingeschränkt.
2) Die Initiative löst ein finanzpolitisches Prob
lem nicht, indem sie Bund und Kantonen zwar mehr
Kompetenzen, nicht aber mehr Finanzen für den
Wald garantiert.
3) Im Verlaufe der Hearings machten sich kei
ne namhaften Interessengruppen (Wirtschaftsver
bände, Umweltschutzorganisationen, Kantone) für
die Initiative stark.
4) Die Initiative ist zu staatslastig und behindert
damit eine effiziente Waldbewirtschaftung. Sie ist
auch aus klima und damit umweltpolitischer Sicht
unerwünscht.

Nachdem beide Kammern auf dieWaldgesetz
revisionsvorlage nicht eintraten und die Initiative
am 26. März 2008 wie angekündigt zurückgezogen
wurde (BBl 2008 2581), kann der mit demWaldpro
gramm Schweiz eingeleitete Prozess einer Revision
der Bundeswaldgesetzgebung vorläufig als abge
schlossen betrachtet werden. Ein neuer Prozess kann
nur durch ein neues AgendaSetting in Gang ge
bracht werden, was zum Teil über parlamentarische
Vorstösse bereits erfolgt ist.
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Parlamentarische Vorstösse
Gemäss einer internen Zusammenstellung des

Bafu wurden 2008 insgesamt neun Vorstösse (4 Mo
tionen, 1 Postulat, 3 Interpellationen, 1 Anfrage) zu
waldpolitischen Themen (ohne Vorstösse zu Natur
ereignissen) eingereicht. Dabei zeigt sich, dass die
waldpolitischen Vorstösse mehrheitlich aus dem
bürgerlichen Lager kommen. Nur zwei von neun Vor
stössen können dem linken Lager zugeordnet wer
den.

Inhaltlich ist das Spektrum der Vorstösse rela
tiv breit. So wurden die Ausdehnung der Waldflä
chen im Alpenraum (Interpellation Hassler, 08.3605;
Abbildung 2), die Befreiung reiner Holztransporte
von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
(LSVA; Motion von Siebenthal, 08.3193), die Publi
kationssprachendesBafu (AnfrageBerberat, 08.1001),
die Erschliessung des Waldes im Hügel und Bergge
biet (Motion von Siebenthal, 08.3431), Waldwirt
schaft und NFA (Motion Binder, 08.3420), der Mar
kenschutz für waldwirtschaftliche Erzeugnisse
(Motion Favre, 08.3247), ein ökologischer Grund
beitrag für Waldweiden (Interpellation Favre,
08.3281), die Schaffung eines Waldstreifens (Postu
lat Girod, 08.4020) und ein nationales Forschungs
programm zur Holznutzung (Interpellation Hess,
08.3803) thematisiert. Es fällt auf, dass die wirt
schaftlichen Aspekte gegenüber den ökologischen
oder gesellschaftlichen überwiegen und Forderun
gen mit Bezug zum Schutzwald eine untergeordnete
Rolle spielen. Diese Gewichtung wird verstärkt durch
die Interpellation de Buman von Ende 2007, welche
ein grösseres finanzielles Engagement des Bundes
für die Wälder des Flachlandes fordert.

Bundesrat und Bundesverwaltung
Neben der Vorbereitung und teilweisen Beant

wortung der soeben beschriebenen parlamentari
schen Geschäfte hatte der Bundesrat im Jahr 2008
keine nennenswerten spezifischen waldpolitischen
Entscheide zu treffen. In den auf die Legislatur und
Finanzplanung (BBl 2008 753, BBl 2008 8543) abge
stützten generellen Zielen des Bundesrates für das
Jahr 2009 (Schweizerische Bundeskanzlei 2008)
nimmt die Waldpolitik – etwa im Gegensatz zur
Landwirtschaftspolitik – erwartungsgemäss keine
zentrale Stellung ein. Unter dem Handlungsbe
reich 4 «Die Ressourcen nachhaltig nutzen» wird als
Ziel 13 ausgewiesen: «Schonender Umgang mit na
türlichen Ressourcen – Entscheide zur langfristigen
Finanzierung von Präventionsmassnahmen gegen
Naturgefahren». Das Schwergewicht soll dabei nicht
auf die Lawinenverbauungen und Schutzwaldpflege,
sondern auf die Gewässerkorrektionen gelegt wer
den. Allerdings hat das Parlament den Bundesrat ge
rade in diesem Handlungsbereich zu zwei wichtigen
Änderungen gezwungen: Gemäss Artikel 14 des Bun
desbeschlussesüberdie Legislaturplanung2007–2011

(BBl 2008 8543) gehören Massnahmen zur «Aufar
beitung forstpolitischer Pendenzen» (Ziffer 68) und
zur «Ausarbeitung einer Strategie zur Erhaltung und
Förderung der Biodiversität» (Ziffer 69) ebenfalls zu
den Handlungsschwerpunkten der laufenden Legis
laturperiode. Gemäss dem Antragsteller (Ständerat
Hess) sind unter den forstpolitischen Pendenzen «[…]
die Rodung in Berggebietenmit starkerWaldflächen
zunahme, Rechte an CO2Senken,Walderschliessun
gen im Gebirge und Überdenken der kantonalisier
ten Lösungenmit Investitionskrediten» (AB SR 2008
263) zu verstehen. Dabei handelt es sich um wald
politische Defizite, welche wegen des Scheiterns der
Waldgesetzrevision nach wie vor bestehen.

Im Bafu standen 2008 neben den Routinege
schäften insbesondere die Umstellung des Beitrags
wesens auf das NFASystem sowie die Erarbeitung
der Ressourcenpolitik Holz im Vordergrund. Insbe
sondere mussten die im Rahmen des NFAProzesses
neu gestalteten Waldgesetzartikel 35 (Grundsätze),
36 (Schutz vor Naturereignissen), 37 (Schutzwald),
38 (Biologische Vielfalt des Waldes), 38a (Waldwirt
schaft), 40b (Investitionskredite) und 41 (Bereitstel
lung der Beiträge) sowie die entsprechend geänderte
Waldverordnung vollzogen werden (AS 2007 5779,
5817 und AS 2007 5823). Gemeinsam ist diesen Ar
tikeln zum einen die Umstellung auf Globalbudgets,
zum anderen die Einführung von Programmverein
barungen, welche auf eine klar definierte Leistung
und Qualität ausgerichtet und gemeinsam von Bund
und Kantonen erarbeitet werden. Die Beiträge wer
den neu mittels Rahmenkrediten oder für die Dauer
der entsprechenden Massnahme durch die Bundes
versammlung zugesichert (Art. 41). Dies führt zu ei
nem neuen Bewilligungs und Abrechnungssystem
für die öffentlichen Beiträge, welches sich zum Teil
mit altrechtlichen Beitragszusicherungen (auslau
fende Einzelprojekte) überschneidet (Bafu 2008c).
Gemäss Auskunft des Bafu konnten im Jahr 2008
mit sämtlichen Kantonen die ersten Programmver
einbarungen in den vier Aufgabenbereichen Wald
wirtschaft, Biodiversität, Schutzwald und Schutzbau
ten abgeschlossen werden.

Als Nachfolgeaktivität des Förderprogramms
«Holz 21» hat das Bafu in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Energie (BFE), dem Staatssekretariat
fürWirtschaft (Seco) und weiteren Partnern die Res
sourcenpolitik Holz ausgearbeitet (Bafu 2008b). Das
seit Anfang 2009 wirksame Vorhaben hat als Haupt
ziel, dass «Holz aus Schweizer Wäldern […] nachhal
tig bereitgestellt und ressourceneffizient verwertet
[wird]». Der Zielhorizont wurde auf das Jahr 2020
festgesetzt, zur Umsetzung wurde ein erster, konkre
ter Aktionsplan beschlossen, welcher eine Laufzeit
von 2009 bis 2012 hat und sieben Massnahmen
schwerpunkte umfasst. Die vorgesehenen Massnah
men sind vorwiegend informationeller und persua
siver Natur, welche durch finanzielle Anreize für
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anwendungsorientierte Forschungs und Entwick
lungsprojekte im Holzverwertungsbereich ergänzt
werden. Ein dritter Massnahmentyp ist die Koordi
nation und Zusammenarbeit mit weiteren holzrele
vanten Sektoralpolitiken. Für die Umsetzung dieser
Massnahmenschwerpunkte sind in der Finanzpla
nung insgesamt 16 Mio. CHF für den Zeitraum 2009
bis 2012 vorgesehen.

Gemäss Mitteilung des Bafu hat die Verwal
tung im Berichtsjahr zudem das Projekt «Ökologi
sche Standards als Grundanforderungen an den na
turnahenWaldbau» vorangetrieben, das koordinierte
Forschungsprogramm «Wald und Klimawandel» in
Angriff genommen und Vorarbeiten zur Schaffung
einer Biodiversitätsstrategie geleistet.

Bundesgericht
Das Bundesgericht hat die Möglichkeit, sich

im Rahmen von Einzelentscheiden zu waldpoliti
schen Fragen zu äussern und damit die Waldpolitik,
insbesondere deren Vollzug, mitzuprägen. Die bun
desgerichtlichen Entscheide mit einem primären Be
zug zur Waldgesetzgebung haben sich in den letz
ten Jahren bei durchschnittlich sieben bis acht
Fällen pro Jahr eingependelt. Im Jahr 2008 waren es
neun Fälle aus den Kantonen Aargau (2), Luzern (2),
Waadt (2), Bern, Tessin und BaselStadt (je ein Fall).
Streitgegenstände waren fünf Waldfeststellungen,
drei Rodungen sowie eine Unterschreitung desWald
abstandes.

waldpolitik im weiteren sinn

Die Erhaltung und Nutzung des Waldes wird
nicht nur durch die Waldpolitik im eingangs be
schriebenen Sinn, sondern auch durch verschiedene
andere Sektoral und Querschnittspolitiken gesteu
ert und beeinflusst (vgl. dazu KisslingNäf & Zim
mermann 1996). Auf einige besonders wichtige
Entwicklungen und Entscheide soll im Folgenden
summarisch eingegangen werden.

Raumplanung/Raumentwicklung
Eine Neuorientierung ist zurzeit auf dem Ge

biet der Raumordnung anzutreffen. Mit dem Raum
konzept Schweiz und der Revision des Raumpla
nungsgesetzes (RPG, SR 700) hat die Verwaltung
einen doppelten Prozess zur Neukonzipierung der
schweizerischen Raumordnungspolitik in Gang ge
setzt. Dieses Vorgehen weist verschiedene Parallelen
zur Waldpolitik des Bundes der letzten Jahre auf. So
hat mit dem Raumkonzept Schweiz ein breit ange
legter partizipativer Prozess stattgefunden, der in
Form und Struktur stark an das Waldprogramm
Schweiz erinnert.2 Sodann ist mit der erfolgreichen
Lancierung verschiedener bodenrelevanter Volksin
itiativen Druck auf die offizielle Raumordnungspo
litik des Bundes gemacht worden.3 Insbesondere die
zwei unter dem Motto «Rettet den Schweizer Bo
den» eingereichten Initiativen (BBl 2008 8757 und
BBl 2008 8773) erinnern vom Titel und von den In
itianten her an die Initiative «Rettet den Schweizer
Wald». Der «Landschaftsinitiative» (BBl 2008 7557)
will der Bundesrat mit der Totalrevision des Raum
planungsgesetzes einen indirekten Gegenentwurf
gegenüberstellen: Ende 2008 hat er den Entwurf ei
nes neuen Bundesgesetzes über die Raumentwick
lung (Raumentwicklungsgesetz, REG) in die Ver
nehmlassung geschickt (BBl 2008 9234). Inhaltlich
halten sich die vorgeschlagenen Neuerungen in
Grenzen. Auffallend sind unter anderem die stärkere
Betonung der Nachhaltigkeit, die Einführung eines
Instrumentes zur Planung funktionaler Räume, die
entschädigungslose Rückzonung und die dichtere
Regelung der Kulturlandzone mit der Einführung
einer sogenannten Versiegelungs und Wohnflä
chenabgabe. Aus waldpolitischer Sicht enthält der
bundesrätliche Vorschlag keine grundlegenden
Neuerungen. Dies liegt imWesentlichen daran, dass
der bisherige Wortlaut von Artikel 18 Absatz 3 RPG

2 www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.
html?lang=de&msgid=20772 (24.2.2009)

3 www.admin.ch/ch/d//pore/vi/vis_2_2_5_3.html (24.2.2008)

Abb 2 Waldlichtung
in Schluein/Schleuis
(Graubünden) beim
Einwachsen im Jahr
1989 (links) und im
Jahr 2000 (rechts).
Foto: Documenta Natura
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fast unverändert in den Artikel 48 Absatz 5 Entwurf
REG übernommen wird: «Das Waldareal ist durch
dieWaldgesetzgebung umschrieben und geschützt.»
Im Übrigen werden der Wald und verstärkt auch die
Naturgefahren in verschiedenen (Einleitungs)Arti
keln des REGEntwurfes erwähnt. Als Ziel oder
Grundsatzartikel begründen sie aber keine neuen
Rechte und Pflichten für die Waldeigentümer.

Klimapolitik
Auch bei der Klimapolitik wird die offizielle

Politik durch eine bereits zustande gekommene
Volksinitiative unter Druck gesetzt (BBl 2008 2579
und BBl 2007 3667). Die Eidgenössische Volksiniti
ative «für ein gesundes Klima» verlangt, «[…] dass
die Menge der landesweiten, vom Menschen verur
sachten TreibhausgasEmissionen bis zum Jahr 2020
gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens
30 Prozent abnimmt». Dieser Volksinitiative steht
ein indirekter Vorschlag für eine Teilrevision des
CO2Gesetzes (SR 641.71) gegenüber, welchen der
Bundesrat ebenfalls gegen Ende 2008 in die Ver
nehmlassung geschickt hat (BBl 2008 9170). Der we
sentliche Unterschied besteht wohl darin, dass der
Bundesrat in der Hauptvariante das Reduktionsziel
bis zum Jahr 2020 bei bloss 20 Prozent angesetzt hat.
Während die Klimainitiative die Wahl des Instru
mentariums offenlässt, setzt der Vorschlag zur Ge
setzrevision weiterhin auf die CO2Abgabe als Haupt
instrument zur Erreichung des Reduktionszieles.
Aus waldpolitischer Sicht ist festzuhalten, dass die
bei der gescheiterten Waldgesetzrevision in Arti
kel 28a vorgesehene Verankerung von Emissionsgut
schriften für CO2Senkenleistungen des Waldes kei
nen Eingang in die Vernehmlassungsvorlage des
Bundesrates gefunden hat.

Pärkepolitik
Am 1. Dezember 2007 sind die Artikel 23e ff.

des Natur und Heimatschutzgesetzes (NHG, SR 451)
sowie die darauf abgestützte neue Pärkeverordnung
(PäV, SR 451.36) in Kraft getreten. Im Jahr 2008 wur
den bereits die ersten Parkprojekte von nationaler
Bedeutung beim Bund eingereicht. Das Bafu hat alle
neun eingereichten Finanzierungsgesuche (8 Regio
nale Naturpärke, 1 Naturerlebnispark) positiv beur
teilt und mit den Standortkantonen entsprechende
Programmvereinbarungen getroffen (BBl 2008
8626–8634).4 In einer zweiten Runde wurden wei
tere acht Finanzierungsgesuche (vorwiegend Regio
nale Naturparks, aber auch ein Nationalpark) einge
reicht, sodass bereits ungefähr 15 Prozent der
Landesfläche als potenzielle Pärke ausgeschrieben
sind. Aufgrund der in der Pärkeverordnung vorgese
henen Minimalflächen der einzelnen Parkkatego
rien (4–100 km2) ist davon auszugehen, dass sämt

liche Pärke über erhebliche Waldflächen verfügen.
Während in den Kernzonen sowohl der National
wie auch der Naturerlebnispärke eine forstwirt
schaftliche Nutzung ausgeschlossen ist, bleibt in den
zahlen wie flächenmässig dominierenden Regiona
len Naturpärken sowie in den Umgebungs bezie
hungsweise Übergangszonen der beiden anderen
Pärkearten eine nachhaltig betriebene Forstwirt
schaft nach wie vor möglich.

umweltpolitik
Nach einer langen Vorgeschichte hat der Bun

desrat die revidierte Freisetzungsverordnung (FrSV,
SR 814.911) auf den 1. Oktober 2008 in Kraft gesetzt.
Das über 60 Seiten umfassende Regelwerk enthält
eine umfassende rechtliche Grundlage zur Verhin
derung und Behebung von Gefährdungen oder Be
einträchtigungen, welche durch gentechnisch ver
änderte, pathogene oder gebietsfremde Organismen
verursacht werden können. Von besonderem Inter
esse ist dabei, dass derWald bei sämtlichen Organis
men generell als schützenswerter Lebensraum gilt.
Das in der Freisetzungsverordnung vorgesehene In
strumentarium (insbesondere Melde, Bewilligungs,
Überwachungs und Versicherungspflichten) ist so
mit grundsätzlich auch auf den Wald anwendbar.
Mit der Freisetzungsverordnung wird den kantona
len Forstdiensten unter anderem ermöglicht, das
Problem der Verbreitung invasiver gebietsfremder
Organismen (Neobiota) im Wald in den Griff zu be
kommen (Maurer 2007). Gemäss Freisetzungsver
ordnung ordnen die Kantone die Massnahmen zur
Bekämpfung von Organismen an, sofern diese die
Menschen, Tiere und die Umwelt schädigen oder die
biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung
beeinträchtigen könnten. Das Bafu wird zusammen
mit den Kantonen eine nationale Strategie zur Be
kämpfung von Neobiota entwickeln.

die aktuellen waldpolitischen Prozesse
im licht von governanceansätzen

In den letzten Jahren sind in der Politik neue
Trends festgestellt worden, welche mit dem Begriff
«Governance» bzw. «Environmental Governance»
beschrieben werden. Darunter wird in der Politik
wissenschaft heute eine neue Art des Regierens ver
standen (Mayntz 2004), welche von Rhodes (1997)
wie folgt umschrieben wird: «Governance refers to
a basically nonhierarchical mode of governing,
where nonstate, private corporate actors (formal or
ganizations) participate in the formulation and im
plementation of public policy.»

Ursache für dieses neue Regierungsverständ
nis ist die zunehmende Komplexität von Politik zum
einen, die häufig festgestellte geringe oder fehlende
Wirkung und der zu grosse Aufwand von hierar4 Medienmitteilung Bafu vom 2. Dezember 2008
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chisch konzipierten Politiken zum anderen (Jänicke
& Jörgens 2006). Der neue Stil zeigt sich unter ande
rem darin, dass politische Entscheidungsprozesse
vermehrt multisektoral und auch auf mehreren Ebe
nen angesiedelt werden, was die Zahl der (betroffe
nen) Akteure erhöht und zu einer neuen Akteurstruk
tur führt. Partizipation, Integration, Koordination,
Kooperation und Mehrebenenregierung sowie Ziel
orientierung und neue (marktwirtschaftliche) Inst
rumente gehören zu den Kernelementen von Gover
nance (vgl. dazu z.B. Schuppert 2006, Benz et al
2007). Einige dieser GovernanceElemente, welche
allgemein zu einer besseren Politik führen sollten,
finden sich auch in den oben beschriebenen neue
ren waldpolitischen Entscheidungsprozessen.

So ging beispielsweise dem Nichteintreten auf
die Waldgesetzrevision mit dem Waldprogramm
Schweiz ein breites partizipatives Verfahren voraus,
welches von der Verwaltung initiiert und gesteuert
wurde. Wie die Diskussionen im Parlament zeigten,
konnten der partizipative Meinungsbildungsprozess
und das formelle Gesetzgebungsverfahren nicht
optimal aufeinander abgestimmt werden. Diese Ab
stimmung wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass
der Bundesrat dem Entlastungsprogramm 2003 ei
nen höheren Stellenwert einräumte als den finan
ziellen Forderungen, welche im Rahmen der Erar
beitung des Waldprogramms Schweiz von den

Anspruchsgruppen erhoben wurden. In der Raum
entwicklungspolitik ist zurzeit ebenfalls ein breit
angelegter Meinungsbildungsprozess im Gange, der
parallel zum offiziellen Gesetzgebungsprozess ab
läuft. Auch hier dürfte es schwierig sein, die zahlrei
chen gut gemeinten Vorschläge des Raumkonzeptes
SchweizmitdervonvirulentenInteressengegensätzen
(Griffel 2009) geprägten konkreten Raumentwick
lungsgesetzgebung in Einklang zu bringen.

Auch bezüglich der GovernanceElemente In
tegration und Koordination können erste Ansätze
bei der gescheiterten Waldgesetzrevision festgestellt
werden. Obwohl verschiedene Überschneidungen
mit anderen Sektor und Querschnittspolitiken
bestehen, enthielt die Vorlage nur ansatzweise Vor
schläge für eine Integration beispielsweise der
Waldflächenpolitik in die Raumplanung, der Wald
wirtschaftspolitik in die Regionalpolitik oder der
Waldreservatspolitik in die Natur und Landschafts
politik. Ein integrativer Ansatz kann beim Versuch
der Verbindung von Waldpolitik und Klimapolitik
festgestellt werden, wobei der ursprünglich vorge
schlagene Artikel 28a (neu) des Waldgesetzentwurfs
eher auf eine Sonderlösung Wald als auf eine in die
CO2Gesetzgebung integrierte Gesamtlösung hin
deutet. Dafür enthält die neue Ressourcenpolitik
Holz verschiedene Elemente, welche eine stärkere
Koordination zwischen holzwirtschaftspolitischen

Abb 3 Die Ressourcen-
politik Holz bezweckt
die nachhaltige Bereit-
stellung und ressour-
ceneffiziente Verwer-
tung von Holz aus
Schweizer Wäldern.
Foto: Bauatelier Metzler, Hütt-

wilen/Lignum
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und anderen sektoralpolitischen Anliegen vorsehen
und die Kooperation innerhalb verschiedener staat
licher Verwaltungsstellen und zwischen staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren ausbauen und ver
stärken sollen (Abbildung 3). Dasselbe gilt auch für
die neue Raumentwicklungspolitik, welche aber vor
allemmit der Richtplanung schon in der Vergangen
heit über ein starkes Integrations und Koordinati
onsinstrument verfügte. Auch die Pärkepolitik ent
hält mit ihrer Verknüpfung von Regionalpolitik und
Biodiversitätspolitik und mit Vereinbarungen zwi
schen Bund und Kantonen Elemente einer horizon
talen und vertikalen Koordination.

Die Mehrebenenregierung zeigt sich vor allem
in der Raumentwicklungspolitik, in der Klimapoli
tik sowie in der neuen Pärkepolitik. Sämtliche Vor
haben verlangen eine intensive vertikale Zusammen
arbeit zwischen Bund und Kantonen, wobei Letztere
in hohem Masse auf das Mitwirken der Regionen
und Gemeinden und der dort wirksamen politischen
und wirtschaftlichen Institutionen angewiesen sind.
Zudem sind in allen drei Politiken internationale
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Die Grundidee von Governance, nämlich
mehr zu verhandeln statt zu verfügen, findet sich
insbesondere in der forstlichen Umsetzung der NFA,
in der Klimapolitik, in der Ressourcenpolitik Holz
und in der Pärkepolitik. Mit den Programmverein
barungen und den Globalbudgets wurden im NFA
Konzept für die Waldpolitik Elemente geschaffen,
die vollumfänglich der GovernancePhilosophie ent
sprechen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese neue
Philosophie auch in der Umsetzung niederschlägt
oder ob hier die alten Subventionsverfügungs
mechanismen unter einem neuen Namen bestehen
bleiben. Ähnliches gilt auch für die individuellen
Pärkevereinbarungen mit den detaillierten Zielfest
legungen und ControllingMechanismen. Bei der
Umsetzung der Pärkepolitik wird die Frage des effi
zienten Mitteleinsatzes von besonderem Interesse
sein: Werden alle geplanten Projekte vom Bund ge
nehmigt, dürfte es schwierig sein, die beschränkt
vorhandenen finanziellen Mittel (10 Mio. CHF pro
Jahr ab 2012) so einzusetzen, dass nicht nur eine
mittlere Befriedigung der Regionen, sondern gesamt
schweizerisch eine optimale Mittelallokation er
reicht wird. Abgesehen von diesen beiden Geschäf
ten können in den untersuchten Entscheiden und
Prozessen nur spärliche Ansätze für marktwirtschaft
liche Steuerungsinstrumente des Staates festgestellt
werden. Ansätze dazu finden sich wiederum im
Aktionsplan Holz, in den Versiegelungs undWohn
flächenabgaben des REGEntwurfs sowie im CO2
Gesetzesentwurf.

ausblick

In Befolgung des für die Waldpolitik gültigen
Legislaturzieles «Aufarbeitung forstpolitischer Pen
denzen» sind für 2009 keine grundlegenden Ände
rungen in der Waldpolitik des Bundes im engeren
Sinn zu erwarten. Der Schwerpunkt dürfte auf der
weiteren Umsetzung der NFA und damit auf der Bei
tragspolitik, ferner auf der Umsetzung der neuen
Ressourcenpolitik Holz liegen. Vom Bafu ist ferner
eine Überprüfung der im Waldprogramm Schweiz
formulierten Zwischenziele vorgesehen. Auch die
eingereichten parlamentarischen Vorstösse und de
ren Umsetzung lassen ohne neues Politikfenster
keine grundlegenden Richtungsänderungen in der
Bundeswaldpolitik erwarten.

In der Waldpolitik im weiteren Sinn stehen
wichtige Entscheidungsprozesse in den Bereichen
Naturgefahren, Raumentwicklungspolitik, Klima
beziehungsweise Energiepolitik sowie Biodiversitäts
politik an. Bei den Naturgefahren wird es in erster
Linie um Finanzierungs und Koordinationsfragen
gehen. Im Rahmen der Raumentwicklungs und der
Klimapolitik besteht die Möglichkeit, Themen wie
die Einwuchsproblematik oder die Anrechnung von
Waldsenken wieder ins Spiel zu bringen, welche we
gen des Scheiterns derWaldgesetzrevision keiner Lö
sung zugeführt werden konnten. Bei der Biodiversi
tätspolitik wartet man gespannt, wie die sowohl von
der Biodiversitätskonvention als auch vom Parla
ment gegen den Willen des Bundesrates verlangte
Biodiversitätsstrategie zustande kommt, welchen In
halt und vor allem welchen Stellenwert sie in Zeiten
beschränkter staatlicher Finanzen haben wird. Ne
ben der Landwirtschaftspolitik wird mit Sicherheit
auch die Waldpolitik ein zentrales Thema der Bio
diversitätsstragie sein. n

Eingereicht: 13. Februar 2009, akzeptiert (ohne Review): 15. Februar 2009
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waldpolitischer Jahresrückblick 2008

2008 war die schweizerische Waldpolitik hauptsächlich vom
Scheitern der Teilrevision des Waldgesetzes, von der Einfüh-
rung des neuen Finanzausgleichs sowie eines neuen Pro-
gramms zur nachhaltigen Bereitstellung und ressourceneffi-
zienten Verwertung von Schweizer Holz geprägt. Aus einer
breiteren Perspektive kann festgestellt werden, dass viele po-
litische Entscheidungen mit Bedeutung für den Wald in an-
deren Politikfeldern getroffen werden. Wichtige Projekte und
Prozesse kamen in der Raumplanungs-, Klima-, Umwelt-, Bio-
diversitäts- und Regionalpolitik auf die politische Agenda. In
den meisten dieser Politikformulierungs- und Implementati-
onsprozesse konnten dabei Elemente einer neuen Form der
politischen Steuerung, welche unter der Bezeichnung «Gover-
nance» beschrieben wird, beobachtet werden.

Revue annuelle de la politique forestière
en 2008

En 2008, la politique forestière fédérale était caractérisée par
l’échec de la révision de la loi sur les forêts, par l’introduction
de la réforme de la péréquation financière et par un nouveau
programme pour améliorer l’utilisation des ressources en bois
suisse. Egalement dans d’autres domaines, de nombreuses
décisions politiques – ayant un impact sur la forêt – on pu
être observées. Des projets importants ont été mis dans
l’agenda dans les domaines de l’aménagement du territoire,
de la politique sur le climat, de la politique environnemen-
tale, de la biodiversité et du développement régional. Dans
la plupart de ces processus de formulation et de mise en
œuvre de ces politiques, des éléments d’une nouvelle forme
de pilotage, nommée «governance», ont pu être observés.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2009
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annual review of swiss forest policy 2009

In 2009, the Swiss federal forest policy was mainly characterized by implementation activities on the adminis-

tration level and by numerous political interventions on the governmental and parliamentary level. The most 

important administrative activity was the definitive introduction of the new perequation system. Members of 

the Parliament have launched a discussion on two core issues of Swiss forest policy: to reconsider the principle 

of a strong forest area conservation on the one hand, the question of the primacy of timber harvesting or bio-

diversity in Swiss forests on the other hand. From a broader perspective, especially two political processes with 

important impacts on forests were started (Swiss biodiversity strategy) or continued (partial revision of the law 

on spatial planning). From an international point of view the agenda was dominated by the UN-Copenhagen 

Climate Conference and the decision of the National Council to refuse the ratification of the protocols of the Al-

pine Convention.
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Mit der globalen Finanzkrise, diversen 
Grossbankenthemen, der Libyen-Affäre, 
der Beziehung zu Deutschland, der Perso-

nenfreizügigkeit, der Minarett-Initiative und der 
Schweinegrippe standen im Jahr 2009 alles andere 
als waldpolitisch relevante Themen zuoberst auf der 
politischen Agenda der Schweiz. Ein Blick in die Me-
dien zeigt, dass der Wald kaum Gegenstand von po-
litischen Entscheidungsprozessen auf nationaler 
Ebene war. Dies deutet darauf hin, dass in der Wald-
politik der Schwerpunkt nach dem Scheitern der 
Teilrevision des Waldgesetzes und dem Ausbleiben 
von Naturkatastrophen erwartungsgemäss auf der 
Implementations- oder der Agenda-Setting-Stufe 
und weniger auf der Politikformulierungsebene lag. 
Die attraktivsten und damit auch medienwirksams-
ten Themen zeichneten sich an den Schnittstellen 
zwischen der Waldpolitik und den Querschnitts-
politiken Raumplanung und Natur- und Land-
schaftspolitik ab. Im Folgenden sollen einige dieser 
waldpolitisch  relevanten Prozesse und Entscheide 
aufgezeigt werden. Die Auswahl der Themen erfolgte 
in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Wald 
des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). Zur Wahrung 
der Kontinuität wird im Wesentlichen jene Systema-
tik beibehalten, welche für den Jahresrückblick 2008 
verwendet wurde (Zimmermann & Widmer 2009). 

Dasselbe gilt für die verwendeten Quellen (amtliche 
Dokumente und Auskünfte von Mitarbeitern des 
Bafu). 

 Waldpolitik im engeren sinn

Konnte im Jahr 2008 mit der gescheiterten Re-
vision des Waldgesetzes und der damit verknüpften 
Volksinitiative «Rettet den Schweizer Wald» ein ein-
deutiges Hauptthema in der Schweizer Waldpolitik 
bestimmt werden, fällt ein derartiges Ranking fürs 
Jahr 2009 schwer: Routinegeschäfte prägten das 
forstpolitische Geschehen auf allen politischen Ebe-
nen des Bundes. Dazu gehören auf Parlamentsebene 
insbesondere der jährliche Budgetbeschluss sowie 
die Behandlung von parlamentarischen Vorstössen, 
im Bundesrat neben der Budgetvorbereitung die Be-
kanntgabe der Jahresziele, in der Verwaltung die Eva-
luation von Prozessen und Massnahmen und die Be-
reitstellung von Grundlagen und beim Bundesgericht 
das Entscheiden von rund einem halben Dutzend 
waldrechtlicher Fälle. 

 Budgetbeschlüsse des Parlamentes
Wie bereits im Vorjahr gaben auch im Jahr 

2009 weder Rechnung noch Voranschlag im Parla-

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/161/5/161/1966390/szf_2010_0161.pdf by ETH

 Zurich user on 28 February 2021



162 Wissen Schweiz Z Forstwes 161 (2010) 5: 161–170

ment zu Diskussionen Anlass: Das Bafu-Budget ins-
gesamt und die forstlichen Rubriken im Speziellen 
gingen schlank über die Bühne. Die Umstellung auf 
die Rubriken des neuen Finanzausgleichs (NFA) ist 
weiter fortgeschritten, sodass nun Vergleiche bezüg-
lich der jährlichen Veränderungen möglich sind. Die 
auf die Waldgesetzgebung abgestützten Bundesbei-
träge haben sich nach der Umstellung auf die NFA-
Systematik im Jahr 2008 wie in Tabelle 1 dargestellt 
entwickelt.

 Mit Ausnahme des Bereichs «Übrige Beiträge» 
wird der Grossteil der für Wald und Naturgefahren 
bereitgestellten Bundesmittel nun auf der Basis von 
NFA-Programmvereinbarungen an die Kantone aus-
gerichtet. Ein kleiner Teil umfasst noch altrecht- 
liche Einzelprojekte, von denen die meisten spä-
testens Ende 2011 auslaufen. Die vom Parlament 
bewilligten Mittel haben sich im Vergleich zum Vor-
jahr weder insgesamt noch innerhalb der einzelnen 
Rubriken wesentlich verändert. Beim Budget gilt es 
zu berücksichtigen, dass die Rubrik «Waldbiodiver-
sität» im Rahmen der konjunkturellen Stabilisie-
rungsmassnahmen im Jahr 2009 mittels Nachtrags-
kredit einmalig um 4 Mio. CHF aufgestockt wurde. 
Die Rubrik «Schutz vor Naturgefahren» wurde im 
Rahmen eines vierjährigen Sonderkredits 2009 um 
6 Mio. CHF erhöht. Sieht man von diesen Sonder-
finanzierungen ab, kann insgesamt von einer ge-
ringfügigen (weniger als ein Prozent) Erhöhung der 
forstlichen Bundesmittel gesprochen werden. In 
 Anbetracht der unterschiedlichen Genauigkeit von 
Budget und Rechnung kann weder von Kürzungen 
noch von Aufstockungen gesprochen werden. Das 
forstliche Budget 2010 des Bundes zeichnet sich so-
mit durch grosse Stabilität hinsichtlich der Budget-
rubriken und der Gesamthöhe aus. Letztere liegt im-
mer noch rund 10–15 Mio. CHF unter derjenigen der 
Jahre 2004–2007, was sich erklärt durch die NFA-be-
dingte Entkoppelung von Leistungseinkauf und Res-
sourcen- sowie Lastenausgleich. 

 Parlamentarische Vorstösse
Im Gegensatz zu den Finanzen sind die neu 

eingereichten parlamentarischen Vorstösse zum 
Thema Wald und Holz merklich angestiegen. Insge-
samt wurden 14 neue Vorstösse eingereicht, wobei 
die wenig verbindlichen Interpellationen die Hälfte 
ausmachen (2 parlamentarische Initiativen, 3 Moti-
onen, 2 Postulate, 7 Interpellationen). Als fleissigs-
ter Waldpolitiker entpuppte sich dabei Nationalrat 
von Siebenthal, der insgesamt vier wald- und holz-
relevante Vorstösse einreichte und damit seine An-
zahl Vorstösse aus dem Vorjahr verdoppelte. Das Par-
teienspektrum reicht von der Grünen Partei bis zu 
den Liberalen, wobei die Vertreter von Schweizeri-
scher Volkspartei respektive Bürgerlich-demokrati-
scher Partei mit rund der Hälfte der Vorstösse einen 
deutlichen Schwerpunkt bilden. Die inhaltlichen 
Themen weisen ein breites Spektrum auf und spie-
geln somit in etwa die unterschiedlichen Interessen 
am Wald und an der Waldnutzung. 

Bei einer groben Betrachtung der einzelnen 
Vorstösse können die folgenden vier Konfliktlinien 
beziehungsweise Themen unterschieden werden:
1) Nutzung und Verwendung von Schweizer Holz 
versus Natur-, Landschafts- und Umweltschutz,
2) Schutz der Tropenwälder und Beitrag der 
Schweiz,
3) Waldflächenerhaltung versus landwirtschaft-
liche Flächen- bzw. Beitragspolitik,
4) forstliche Subventionspolitik und allgemeine 
Finanzpolitik. 

Als besonderes Thema scheint sich dabei die 
Diskussion um die Walderhaltung herauszukristal-
lisieren: Es wurde im Gegensatz zu den übrigen Vor-
stössen nicht von einzelnen (Interessen-)Vertretern, 
sondern von einer parlamentarischen Kommission 
(09.474 – Parlamentarische Initiative Flexibilisierung 
der Waldflächenpolitik, eingereicht am 25.6.2009 
von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Ständerats [Urek-S]) auf die politische 
Agenda gesetzt. Sodann wird damit inhaltlich eine 
Diskussion auf höchster politischer Ebene lanciert, 
welche bereits seit der Gesamtkonzeption Wald- und 
Holzwirtschaftspolitik von 1975 geführt wird und 
ein Kernstück der schweizerischen Waldpolitik, 
nämlich die quantitative Walderhaltung, betrifft. 
Neu ist dabei neben der formalen Thematisierung, 
dass der partielle Angriff auf das Walderhaltungsge-
bot in erster Linie vonseiten der Landwirtschaft 
kommt. Der Text der parlamentarischen Initiative 
will zwar am Grundsatz der Walderhaltung (Ro-
dungsverbot) nach wie vor festhalten; Lockerungen 
werden in erster Linie für den konsequenten Ro-
dungsrealersatz und für Gebiete, die «eine weitere, 
unerwünschte Ausdehnung der Waldfläche …» auf-
weisen, vorgeschlagen. Dass es die Initiative nicht 
auf eine generelle Lockerung des Walderhaltungsge-
botes abgesehen hat, geht unter anderem aus diesem 

Forstliche Bundesbeiträge Rechnung 2009 
in Mio. CHF

Budget 2010 
in Mio. CHF

Wald  95.7  92.0

 Schutzwald*  62.2  60.0

 Waldbiodiversität  12.7   9.0

 Waldwirtschaft  12.6  14.0

 Übrige Beiträge   8.2   9.0

schutz vor naturgefahren  45.2  46.4

investitionskredite   2.7   4.0

Total 143.6 142.4

Tab 1 Aufschlüsselung der forstlichen Bundesbeiträge 2009 
(Rechnung) und 2010 (Budget). * Es handelt sich um grobe 
 Annäherungswerte, die dem Budgetbericht entnommen sind. 
Quellen: schriftliche Mitteilung Bafu und Eidgenössische 
Finanz verwaltung (2009a und 2009b).
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Zitat hervor: «Gleichzeitig sind geeignete Instru-
mente vorzusehen, damit in den Gebieten mit einer 
Zunahme der Waldfläche eine weitere, unerwünschte 
Ausdehnung der Waldfläche eingeschränkt werden 
kann.» Die Urek-S wird voraussichtlich im Jahr 2010 
einen entsprechenden Erlass vorbereiten. 

Das Verhältnis von landwirtschaftlichen Nutz-
flächen und Wald ist auch Gegenstand von drei par-
lamentarischen Vorstössen, welche aus dem Bereich 
Landwirtschaftspolitik stammen. In einer Motion 
verlangt Nationalrat Laurent Favre vom Bundesrat, 
«die Methode zur Bereinigung der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche (LN) bei Waldweiden so zu ändern, 
dass Waldweiden im Vergleich mit anderen LN in 
landwirtschaftlichen Zonen gerecht behandelt wer-
den» (09.3457 – Motion Gerechte Bereinigung der 
Waldweideflächen). Der Bundesrat hat dem Parla-
ment die Ablehnung der hauptsächlich subventions-
politisch motivierten Motion empfohlen. In die glei-
che Richtung zielt die ebenfalls von Nationalrat 

Laurent Favre eingereichte parlamentarische Initia-
tive 09.469 «Bestockte Weiden der Landwirtschafts-
zone zuteilen», welche der Bundesrat noch nicht be-
antwortet hat. Der dritte Vorstoss, eingereicht von 
Nationalrat Jacques Bourgeois, hat einen verstärkten 
Schutz der Fruchtfolgeflächen zum Ziel: «Der Bun-
desrat wird beauftragt, die Fruchtfolgeflächen im 
Raumplanungsgesetz zu verankern, sodass ihr Schutz 
durch einen Status analog zu demjenigen der Wald-
flächen in der Waldgesetzgebung gewährleistet wird» 
(09.3871 – Motion Erhaltung der  Fruchtfolgeflächen). 
Im Gegensatz zur Motion Favre beantragt der Bundes-
rat dem Parlament die Annahme der Motion Bour-
geois und deren Verwirklichung im Rahmen der Re-
vision des Raumplanungsgesetzes.  

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Neben der Vorbereitung und Beantwortung 

der parlamentarischen Vorstösse hatte der Bundes-
rat im Jahr 2009 keine nennenswerten wald- und 
holzwirtschaftspolitischen Entscheide zu treffen. 
Die Ausnahme bildet hier die bundesrätliche Ver-
ordnung über die Deklaration von Holz und 
 Holzprodukten mit der gleichnamigen Ausführungs-
verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departementes. Die beiden Verordnungen stützen 
sich nicht auf das Waldgesetz, sondern auf das Bun-
desgesetz vom 5. Oktober 1990 über die Information 
der Konsumentinnen und Konsumenten (Konsu-
menteninformationsgesetz, KIG, SR 944.0) und das 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 
vom 21. März 1997 (RVOG, SR 172.010). Die Verord-
nung des Bundesrates statuiert eine generelle Pflicht 
zur Deklaration a) der Holzart und b)  des Herkunfts-
landes. Sie soll voraussichtlich am 1. Juli 2010 in 
Kraft treten.

In den Zielen des Bundesrates für das Jahr 2010 
(Schweizerische Bundeskanzlei 2009) werden Wald 
und Holz nirgends explizit erwähnt. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Schwerpunkt 4, «Die Ressour-
cen nachhaltig nutzen», in dem der Bericht über die 
Biodiversitätsstrategie Schweiz und die Teilrevision 
des Raumplanungsgesetzes (inklusive Landschafts-
initiative) als wichtige waldrelevante Themen auf-
geführt sind. Als weitere für Wald und Holz relevante 
Schwerpunktthemen sind die angekündigten Bot-
schaften über die Konsolidierung des Bundeshaus-
halts und die Umsetzung der Aufgabenüberprüfung 
sowie zur Neudotierung der Finanzausgleichsgefäs se 
Bund–Kantone für die Jahre 2012–2015 (Ziel 3) zu 
erwähnen.

Gemäss Angaben der Abteilung Wald des Bafu 
lag im Jahr 2009 der Schwerpunkt der Verwaltungs-
tätigkeit auf folgenden Geschäften (keine abschlies-
sende Liste):

• Anschieben des Aktionsplanes Holz (Bafu 
2008),

• Weiterentwicklung des NFA-Beitragssystems,
Abb 1 Welche Ansprüche die Gesellschaft aktuell an den Wald stellt, soll mit einer zweiten 
Meinungsumfrage (WAMOS II) erfasst werden. Foto: Barbara Allgaier Leuch
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• Zwischenbericht zur Umsetzung des Waldpro-
gramms Schweiz (WAP-CH; Bafu 2009), 

• Konstituierung des Forums Wald,

• Vorbereitung einer zweiten repräsentativen 
Meinungsumfrage über die gesellschaftlichen An-
sprüche an den Wald (WAMOS II; Abbildung 1),

• Abschluss des Berichtes zum Projekt «Grund-
anforderungen an den naturnahen Waldbau» 
(GNWB),

• Start des Forschungsprogramms Wald und Kli-
mawandel,

• Vorbereitung von internationalen Abkommen 
über Wald, Waldforschung und Klimawandel.

Auf einige Aktivitäten ist bereits im letzten 
Jahresrückblick (Zimmermann & Widmer 2009) hin-
gewiesen worden. Neuerungen zeichnen sich in den 
nachfolgend vorgestellten Bereichen ab.

Fünf Jahre nach Abschluss des WAP-CH-Pro-
zesses hat sich das Bafu entschieden, im Sinne eines 
Controllings eine Standortbestimmung bezüglich 
der Zielerreichung und der Massnahmenumsetzung 
dieser als «Basis der Waldpolitik des Bundes für die 
Jahre 2004 bis 2015» bezeichneten Grundlage vor-
zunehmen (Bafu 2009). Dazu wurde eine objektive 
Messung gemäss den Zielindikatoren und Sollwer-
ten des WAP-CH durchgeführt. Wo keine Daten-
grundlagen vorhanden waren, wurde auf alternative 
Indikatoren oder auf die Einschätzung der Fachver-
antwortlichen des Bafu zurückgegriffen. Gemäss ei-
ner SWOT-Analyse wurden «zehn der vierzehn Ein-
zelziele … in der ersten Periode der Umsetzung 
entweder erreicht oder zu einem grösseren Teil er-
reicht. Dieses positive Ergebnis wird dadurch getrübt, 
dass von den vier nur zu einem kleineren Teil er-
reichten Einzelzielen drei zu den (sieben) prioritären 
Zielen des WAP-CH gehören: a) Waldböden, Bäume 
und Trinkwasser sind nicht gefährdet; b) Wertschöp-
fungskette Holz ist stark und c) wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Waldwirtschaft ist verbessert.» 
Das WAP-CH soll in enger Zusammenarbeit mit der 
Konferenz der Kantonsförster (KOK) und dem neuen 
Forum Wald weiterentwickelt werden. Eine Anhö-
rung bei den WAP-Akteuren ist im Lauf des Jahres 
2010 vorgesehen.

Bei der Erarbeitung des WAP-CH wurden mit 
dem Begleitforum positive Erfahrungen gemacht. 
Nach Abschluss dieser Arbeiten fehlte auf nationa-
ler Ebene eine institutionalisierte Zusammenarbeit 
zwischen den Waldakteuren, dies obwohl durch die 
dynamische Weiterentwicklung in verschiedensten 
Politikbereichen (Klima, Biodiversität, Raumpla-
nung etc.) ein Bedarf dafür bestand. Aus diesen 
Gründen wurde am 9. Juni 2009 das «Forum Wald» 
ins Leben gerufen. Ziel dieser neuen Plattform sind 
die Koordination und die fachliche Abstützung von 
Anliegen in der Branche sowie das Einnehmen ei-
ner Vordenkerrolle. Das Forum Wald hat beratenden 
Charakter, insbesondere für das Bafu. Die Mitglie-

der setzen sich zusammen aus zwei Vertretern des 
Bafu und je einem Vertreter aus KOK, Waldwirt-
schaft, Forschung, Fachverband, Holzwirtschaft, 
 Natur und Umwelt, Forstpersonal und Bildung. Die 
Leitung des Forums Wald hat Andreas Götz (Vize-
direktor Bafu) inne. Das Forum Wald trifft sich drei- 
bis viermal jährlich.

Im Jahr 1997 wurde schweizweit eine repräsen-
tative Meinungsumfrage über die gesell schaftlichen 
Ansprüche an den Schweizer Wald durch geführt 
 (Buwal 1999). Das Bafu will diese Meinungsumfrage 
im Herbst 2010 wiederholen und durch weitere oder 
abgeänderte Fragestellungen ergänzen. Zu diesem 
Zweck hat es im Jahre 2009 das Projekt WAMOS II 
lanciert, welches aus fünf Teilprojekten besteht.

Seit 2005 versucht das Bafu zusammen mit 
 einem breit abgestützten Begleitforum, allgemein 
akzeptierte minimale Standards für den naturnahen 
Waldbau zu erarbeiten (Projekt «Grundanforderun-
gen an den naturnahen Waldbau», GNWB). Im Jahr 
2009 hat Nationalrat von Siebenthal dazu zwei (kri-
tische) Interpellationen (09.3698 und 09.3903) ein-
gereicht. Der entsprechenden Antwort des Bundes-
rates ist zu entnehmen, dass sich dieses Vorhaben 
auf das WAP-CH stützt und in erster Linie dazu 
dient, «die ökologische Nachhaltigkeit infolge die-
ser angestrebten Nutzungssteigerung nicht zu ge-
fährden … und ökologische Schäden (zu) vermei - 
den …». Der Bundesrat sieht in den GNWB keine 
neuen gesetzlichen Verpflichtungen oder weiter ge-
henden Eigentumsbeschränkungen, sondern eine 
Konkre tisierung von Artikel 20 des Bundesgesetzes 
vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, 
WaG, SR 921.0). Namentlich in Bezug auf die mini-
malen Anforderungen für die Biodiversität (Anteil 
Totholz und Biotopbäume) und die damit verbunde-
nen zusätzlichen Einschränkungen in der Wald-
bewirtschaftung konnte unter den Beteiligten keine 
 Einigung erzielt werden. Das Bafu hat daher be-
schlossen, «… das Projekt GNWB … durch einen Pro-
jektbericht für die Fachwelt abzuschliessen ... Der 
Bund wird seine Entscheidungen und Vorgehens-
weisen, z.B. als Qualitätskriterium für das NFA-Pro-
gramm Waldwirtschaft/Jungwaldpflege, vorderhand 
auf den in Erarbeitung befindlichen Projektbericht 
abstellen.» Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, 
dass die bestrittenen Bereiche weiter vertieft werden.

Im Rahmen der internationalen Waldpolitik 
war das Bafu als hauptverantwortliche Verwaltungs-
stelle des Bundes mit der Vorbereitung und der Teil-
nahme an der UNO-Weltklimakonferenz in Kopen-
hagen beschäftigt. Im Fokus stand einerseits der 
Bereich «Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Waldwirtschaft» (Land Use, Land Use Change and 
Forestry – LULUCF), in dem die CO2-Senkenleistung 
des Waldes sowie die Anrechnung der Holzprodukte 
verhandelt werden, und andererseits die Verminde-
rung der CO2-Emissionen als Folge von Waldrodung 
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und -übernutzung (Reduced Emissions from De-
forestation and Forest Degradation, REDD). Die 
Waldzerstörung in den Entwicklungsländern macht 
mittlerweile rund einen Fünftel der globalen Treib-
hausgasemissionen aus (Abbildung 2). Mit REDD sol-
len Entwicklungsländer, die ihre Wälder erhalten, 
mit Emissionsgutschriften entschädigt werden kön-
nen, womit REDD als einer der Schlüssel zum Durch-
bruch für ein neues Klimaabkommen gilt. Innen-
politisch sind die Vorbereitungsarbeiten für eine 
Botschaft zur Genehmigung eines Übereinkommens 
über das Europäische Forstinstitut EFI, welches sich 
schwerpunktmässig mit dem Schutz der europä-
ischen Wälder und der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung beschäftigt, abgeschlossen worden. Der 
Bundesrat hat Anfang 2010 dem Parlament einen ent-
sprechenden Bundesbeschluss mit Botschaft unter-
breitet (BBl 2010 333). Vorwiegend auf internationa-
ler Ebene, und zwar im Rahmen der Ministerkonferenz 
zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE, welche 
sich neu «Forest Europe» nennt), wurden die Vorar-
beiten für die Schaffung eines europäischen Wald-
abkommens begleitet. An der Ministerkonferenz im 
Juni 2011 soll darüber entschieden werden, ob ent-
sprechende Verhandlungen aufgenommen werden. 

 Bundesgericht
Wie Keel & Zimmermann (2009) aufzeigten, 

haben sich die bundesgerichtlichen Entscheide mit 
einem primären Bezug zur Waldgesetzgebung in den 
letzten Jahren bei durchschnittlich sieben bis acht 
Fällen pro Jahr eingependelt. Dieser Trend hielt im 
Jahr 2009 an. Es konnten insgesamt sechs Entscheide 
ausfindig gemacht werden, bei denen das Waldrecht 
die Haupt- oder doch eine wesentliche Nebenrolle 
gespielt hat. Dazu kommen zwei Fälle, die gegen 
Ende 2008 entschieden wurden und im letztjähri-

gen Bericht nicht mehr berücksichtigt werden konn-
ten. Bemerkenswert ist dabei unter anderem, dass es 
nur in einem einzigen Fall, und hier nur als Nebenas-
pekt, um eine strittige Rodungsbewilligung ging 
(BGer Urteil 1C_568/2008 vom 6.7.2009, Fall «Poya» 
Fribourg). Am häufigsten (3 von 8) hatte sich das 
Bundesgericht mit kantonalen Entscheiden im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung oder Unterschrei-
tung von minimalen Waldabständen zu befassen 
(BGer Urteile 1C_128/2009 vom 25.9.2009, Fall Kas-
tanienbaum LU; 1C_69/2009 vom 3.7.2009, Fall 
Menzingen ZG; 1C_119/2008 vom 21.11.2008, Fall 
Basel). In zwei Fällen ging es um Waldfeststellungen 
im Kanton Wallis (BGer 1C_169/2009 vom 14.10.2009, 
Fall Grimisuat, und BGer 1C_219/2009 vom 9.12.2009, 
Fall Zermatt). Die restlichen zwei Fälle betreffen eher 
seltene Streitgegenstände: die  Wildschadenvergütung 
(BGer 2C_562/2008 vom 28.1.2009, Fall Landquart 
GR) und Widerhandlungen gegen das Waldgesetz 
(BGer 6B_243/2008 vom 8.11.2008, Fall Unterkulm 
AG). Insgesamt kann festgehalten werden, dass die 
Zahl der ans Bundesgericht weitergezogenen Wald-
rechtsfälle niedrig ist und die beiden Themen Wald-
abstand und Waldfeststellungen innerhalb dieser ge-
ringen Zahl dominieren.

Bei den drei Waldabstandsfällen wurde jeweils 
die Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung des 
ordentlichen gesetzlichen Waldabstandes angefoch-
ten. Die Waldabstandsunterschreitung wurde so-
wohl vom Bafu als auch von den jeweiligen kanto-
nalen Forstbehörden gutgeheissen und schliesslich 
in allen drei Fällen vom Bundesgericht akzeptiert 
(Abbildung 3). Über die Stellung der kantonalen 
Forstbehörden hält das Bundesgericht im Entscheid 
Basel fest: «Der fachtechnische Sachverstand der zu-
ständigen Forstbehörde (ist) durch die Rechtsmittel-
instanzen zu respektieren, was eine zurückhaltende 

Abb 2 Die Waldzerstö-
rung in den Entwick-
lungsländern macht 
mittlerweile rund einen 
Fünftel der Treibhaus-
gasemissionen aus. 
REDD könnte daher  
der Schlüssel zu einem 
neuen Klimaabkom-
men darstellen.  
Foto: Jürgen Blaser 
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Prüfung ihrer Wertungen verlang(t).»1 Im Entscheid 
Menzingen (Erwägung 3.3) finden sich interessante 
Hinweise dazu, mit welchen Auflagen und Bedingun-
gen eine Bewilligung zur Unterschreitung des or-
dentlichen Waldabstandes verknüpft werden kann. 

Bei den zwei Waldfeststellungsentscheiden 
handelt es sich in dem Sinne um «klassische» Fälle, 
dass Nachbarn das Waldrecht zur Verhinderung von 
Überbauungen einsetzen. Weniger klassisch ist hin-
gegen, dass in beiden Fällen das Waldfeststellungs-
verfahren nicht im Rahmen eines Zonenplanverfah-
rens durchgeführt wurde und das Bafu mit seinen 
Anträgen auf eine strengere, waldfreundlichere Be-
urteilung der bestockten Flächen jeweils gegenüber 
den largeren kantonalen Forstbehörden den Kürze-

ren zog. Gar als sonderbar kann die Feststellung ein-
gestuft werden, dass im Fall Zermatt ein offiziell auf-
gelegter Waldkatasterplan aus dem Jahr 1994 einfach 
verschollen war!

Mit dem Entscheid Unterkulm liegt seit länge-
rer Zeit wieder einmal ein bundesgerichtlicher Ent-
scheid zu den strafrechtlichen Bestimmungen der 
eidgenössischen und der kantonalen Waldgesetzge-
bung vor. Dabei stützte das Bundesgericht die durch 
den Kreisförster eingeleitete Verurteilung eines Bau-
ern wegen unberechtigter Rodung, unbefugten Ein-
zäunens von Wald und dessen Beweidung (Abbil-
dung 4). Von besonderem Interesse ist dabei die 
Feststellung des Bundesgerichtes, dass auch «nur 
während der Weidezeit» an Waldrändern aufgestellte 
elektrische Viehzäune eine Übertretung im Sinne 
der Waldgesetzgebung darstellen. Ein regelkonfor-
mes Verhalten könne dadurch erreicht werden, dass 
der Viehzaun noch auf der Weideparzelle und nicht 
auf der angrenzenden Waldparzelle oder am Wald-
rand aufgestellt werde.

Der Entscheid Landquart stützt sich zwar in 
erster Linie auf die eidgenössische und die kantonale 
Jagdgesetzgebung, hat aber trotzdem einen engen 
Bezug zum Wald. Zum einen enthält der angerufene 
Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1986 über 
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und 
Vögel (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0) als Schutzobjekt 
neben den landwirtschaftlichen Kulturen und Nutz-
tieren explizit auch den Wald. Zum andern spielte 
der Waldabstand im vorliegenden Fall eine entschei-
dende Rolle. Das Bundesgericht kam nämlich zum 
Schluss, dass in sogenannten wildexponierten Ge-
bieten, wozu namentlich Intensivkulturen in Wal-
desnähe gehören, adäquat eingezäunt werden müsse, 
um im Schadenfall in den Genuss von staatlichen 
Wildschadenvergütungen zu kommen: «Es wider-
spricht … Art. 13 Abs. 2 JSG nicht, wenn den Land-
wirten an Orten mit erhöhter Gefahr von Wildschä-
den besondere Vorsichtsmassnahmen zugemutet 
werden …» (E. 4.2).

 Waldpolitik im weiteren sinn

Die Entwicklung politischer Prozesse in wald-
relevanten Politikbereichen ist eher durch Kontinu-
ität als durch die Traktandierung neuer Geschäfte 
gekennzeichnet. Als für den Wald besonders wich-

1 Dieses Vertrauen in die forstlichen Fachbehörden bzw. in de-
ren Gutachten wird auch in einem Entscheid des Kantonsge-
richtes Basel-Landschaft zum Ausdruck gebracht. Bei diesem 
zivilrechtlichen Fall ging es um die Haftung eines Waldeigen-
tümers für einen abgebrochenen Ast, der die Besucherin eines 
Waldgrillplatzes verletzte (Urteil 100 07 538 [A125] des Kan-
tonsgerichtes Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafsa-
chen, vom 4. März 2008; www.baselland.ch/003-
htm.309278.0.html [4.3.2010]).

Abb 4 Ein Fall von unberechtigter Rodung, unbefugtem Einzäunen von Wald und dessen 
Beweidung wurde im 2009 vom Bundesgericht entschieden. Foto: Markus Schmid

Abb 3 Das Bundesgericht stützt sich auch bei Waldabstandsunterschreitungen auf den 
 fachtechnischen Sachverstand der kantonalen Forstbehörden ab. Foto: Wendelin Zemp
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tig erweisen sich dabei die Querschnittspolitiken 
Raumplanung und Natur- und Landschaftsschutz 
sowie der Klimaschutz. 

 Raumplanung/Raumentwicklung
Wie bereits im letztjährigen Jahresrückblick 

(Zimmermann & Widmer 2009) aufgezeigt, wird die 
Revision des Raumplanungsgesetzes zeitlich wie 
 inhaltlich in hohem Masse durch die erfolgreich 
 zustande gekommene Volksinitiative «Raum für 
Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)» gesteu-
ert. Der Bundesrat wollte ursprünglich der Land-
schaftsinitiative das neue Bundesgesetz über die 
 Raumentwicklung (REG, BBl 2008 9234) als indirek-
ten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Aufgrund der 
überwiegend negativen Vernehmlassungsergebnisse 
verzichtete er jedoch vorläufig auf eine Totalrevision 
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raum-
planung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700) und 
beschloss eine Teilrevision des RPG (BBl 2010 1049), 
welche sich auf Neuerungen im Bereich der Sied-
lungsentwicklung beschränkt. Der Bundesrat stellt 
dem von der Landschaftsinitiative verlangten gene-
rellen, für 20 Jahre gültigen Moratorium für neue 
Bauzonen eine weniger starre und an die regionalen 
Unterschiede besser angepasste Lösung gegenüber 
(BBl 2010 1033). Um «ein weiteres Hinauswachsen 
der Siedlungen auf die grüne Wiese (zu verhindern)», 
sollen die verbindlichen Vorgaben für die kantona-
len Richtpläne verschärft werden (Abbildung 5). Mit 
der Beschränkung auf die Revision der Artikel 1 bis 
15 RPG wird die allfällige Neuregelung des Verhält-
nisses Wald – Raumplanung (Art. 18 Absatz 3 RPG) 

noch aufgeschoben und wohl im Rahmen der zwei-
ten Revisionsetappe des RPG geprüft. Die Diskussion 
um die Beschränkung der Neueinzonung von Bau-
land kann jedoch erste Hinweise darüber liefern, ob 
und inwiefern der Grundsatz des Rodungsverbots 
im Zusammenhang mit der Baulandbeschaffung un-
ter Druck geraten könnte. 

 Klimapolitik
Die Klimapolitik spielte sich auf zwei unter-

schiedlichen Ebenen ab: Auf internationaler Ebene 
war die Klimakonferenz in Kopenhagen das alles 
 dominierende Ereignis, auf nationaler Ebene hat der 
Bundesrat die Botschaft zu einer Teilrevision des 
Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1999 über die Re-
duktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71; 
BBl 2009 7433) verabschiedet. Ähnlich wie bei der 
Raumplanung beantragt der Bundesrat dem Parla-
ment, die Gesetzesrevision als indirekten Gegenvor-
schlag der Volksinitiative «Für ein gesundes Klima» 
gegenüber zustellen. Der Hauptzweck der vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Teilrevision besteht nach wie 
vor in der Verminderung der Treibhausgasemissi-
onen (mindestens 20 Prozent bis 2020). Dieses Re-
duktionsziel soll in erster Linie mit einer CO2-Len-
kungsabgabe auf Brennstoffen und allenfalls auch 
Treibstoffen, mit einer Teilzweckbindung der CO2-
Abgabe und mit verbindlichen CO2-Emissionsziel-
werten für neue Personenwagen erreicht werden. 
Keine speziellen Regelungen oder gar Förderungen 
sind im Gesetzesentwurf in Bezug auf die Senken-
leistung der Wald- und Holzwirtschaft vorgesehen. 
Der Bundesrat erläutert in seiner Botschaft relativ 

Abb 5 Sowohl die Landschaftsinitiative als auch die Teilrevision des RPG beabsichtigen, das weitere Hinauswachsen der 
 Siedlungen auf die grüne Wiese zu verhindern. Foto: Barbara Allgaier Leuch
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ausführlich das Funktionieren der Senken in der 
Land- und Forstwirtschaft und kommt bezüglich der 
zu erwartenden Senkenleistungen des Waldes zu fol-
gendem Schluss: «Die zunehmende Nachfrage nach 
dem CO2-neutralen Rohstoff Holz lässt eine zuneh-
mende Waldnutzung und eine abnehmende Senken-
leistung erwarten. Aufgrund der erhöhten Holznut-
zung ist in den Jahren nach 2012 davon auszugehen, 
dass der Wald in seiner Gesamtheit nicht mehr als 
Senke wirkt, sondern eine Quelle wird» (BBl 2009 
7478). Freiwillige Vereinbarungen für Senkenleistun-
gen auf privater Basis (voluntary market) werden aber 
nicht ausgeschlossen. Nach der Würdigung der Subs-
titutionswirkung einer vermehrten Holznutzung 
verspricht der Bundesrat, sich international für die 
Anrechenbarkeit von verbautem (Schweizer) Holz 
bei der Erreichung der nationalen Reduktionsziele 
einzusetzen.

 natur- und Landschaftsschutzpolitik
In der Natur- und Landschaftsschutzpolitik 

sind – neben der Behandlung der Landschaftsini-
tiative im Rahmen der Raumplanungsgesetzesrevi-
sion – vier Prozesse besonders hervorzuheben. Als 
Erstes ist die Fortsetzung der Einreichung und Beur-
teilung weiterer Parkprojekte von nationaler Bedeu-
tung zu erwähnen (Abbildung 6). Wie die Übersichts-
karte auf S. 46 der Ausgabe 2|2010 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Forstwesen (Schweiz Z Forstwes 161: 
46) zeigt, sind die bestehenden und die sich in Er-
richtung befindenden Pärke in der Schweiz mittler-
weile auf 18 beziehungsweise 20 angewachsen. Auf-
fallend sind dabei unter anderem die Dominanz der 
Regionalen Naturpärke (17 von 20), deren Massie-
rung in der westlichen Landeshälfte und die Planung 
eines zweiten Nationalparkes (Parc Adula). 

Ein zweiter, vorwiegend auf Parlamentsebene 
geführter Prozess betraf die Weiterführung des Fonds 
Landschaft Schweiz, welcher 1991 zur 700-Jahr-Feier 
der Eidgenossenschaft vom Parlament gegründet 
wurde. Der bereits einmal (1999) um zehn Jahre ver-
längerte Fonds soll nun aufgrund einer Kommissions-
initiative der Urek-S ein zweites Mal um zehn Jahre, 
bis Juli 2021, verlängert werden (BBl 2009 7583–
7599). Trotz einer negativen Stellungnahme des Bun-
desrates zur Initiative der  Urek-S (BBl 2009 7595) hat 
das Plenum des Ständerates in der Wintersession 
2009 der Fondserneuerung mit grosser Mehrheit zu-
gestimmt (AB 2009 S 1123). Der Fonds zur Erhaltung 
und Pflege naturnaher Kulturlandschaften soll ge-
mäss Beschluss des Ständerates in der bisherigen 
Form weitergeführt und wiederum mit 50 Mio. CHF 
ausgestattet werden. Die Vorlage wird voraussicht-
lich im Sommer 2010 vom Nationalrat behandelt. 

Unterschiedliche Meinungen zwischen Bun-
desrat und Parlament sind auch beim dritten beson-
deren Geschäft im Bereich Natur- und Landschafts-
schutz festzustellen: Der Bundesrat hat die ihm vom 
Parlament aufgezwungene Ausarbeitung einer Bio-
diversitätsstrategie in die Wege geleitet. Im Sommer 
2009 hat der Bundesrat das Eidgenössische Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation beauftragt, eine Biodiversitätsstrategie mit 
folgenden vier Eckpfeilern vorzubereiten (Medien-
mitteilung Bafu vom 1. Juli 2009):
1) Schutz- und Förderflächen sind für die Bio-
diversität ausgewiesen und verbindlich gesichert
2) Die Ressourcennutzung erfolgt auf der ganzen 
Fläche nachhaltig
3) Die Biodiversität wird von der Gesellschaft als 
zentrale Lebensgrundlage verstanden, und die Öko-
systemleistungen werden volkswirtschaftlich geför-
dert und verstärkt berücksichtigt
4) Die Verantwortung der Schweiz für die globale 
Biodiversität wird stärker wahrgenommen

Der Wald wird, wenn auch in unterschiedli-
chem Masse, Gegenstand von allen vier Eckpfeilern 

Abb 6 Im sich in Errichtung befindenden «Parc régional naturel jurassien vaudois».  
Foto: Barbara Allgaier Leuch
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schaft des Bundesrates; BBl 2002 2922) im Parlament 
und ist mit dem Nichtratifizierungsbeschluss des 
 Nationalrates noch nicht definitiv vom Tisch. Vor 
dem Nationalrat hat nämlich der Ständerat im Jahr 
2004 mit einem komfortablen Mehr von 24 zu 
10 Stimmen die Ratifizierung von drei Protokollen 
(Verkehr, Bodenschutz, Raumplanung und nachhal-
tige Entwicklung) beschlossen (AB 2004 S 364). 
Gleichzeitig hat er den Bundesrat beauftragt, die 
Auswirkungen der Alpenkonvention und deren Pro-
tokolle auf die Schweiz und das Berggebiet abzuklä-
ren. Unter anderem aufgrund dieser Zusatzabklärun-
gen hat nun der Nationalrat mit 97 gegen 94 Stimmen 
 entschieden, nicht auf die Vorlage einzutreten und 
damit die Ratifizierung sämtlicher Protokolle abzu-
lehnen. In Anbetracht des knappen Abstimmungs-
ergebnisses ist es durchaus möglich, dass der Natio-
nalrat die Ratifizierung wenigstens der drei oder 
sogar sämtlicher Protokolle «nur» in eine weitere 
Warteschlaufe geschickt hat. 

Neben diesen beiden Kerngeschäften sind 
 unter anderem verschiedene Prozesse im Bereich 
Wasser, die Vernehmlassung zur Ratifizierung der 
Århus-Konvention (Zugang zu Umweltinformatio-
nen) sowie die Feier zum 30-Jahr-Jubiläum der Ber-
ner Konvention erwähnenswert. Letztere mündete 
in der Verabschiedung der Berner Deklaration, in 
der sich die Vertragsstaaten politisch verpflichten, 
bis zum Jahr 2020 den Aufbau des sogenannten 
 Smaragd-Netzwerks der europäischen Schutzgebiete 
abzuschliessen. Die Schweiz will darin mit zurzeit 
37 Schutzgebieten vertreten sein.

 schlussfolgerungen und ausblick 

Der Überblick über das waldpolitische Gesche-
hen auf Bundesebene im Jahre 2009 zeigt, dass sich 
nach dem Scheitern der Waldgesetzrevision im Jahr 
2008 die Waldpolitik im engeren Sinn eher in einer 
Konsolidierungs- als in einer Aufbruchphase befin-
det. Konsolidierung heisst für die Verwaltung in ers-
ter Linie Vollzugsgeschäfte erledigen und sich mit 
parlamentarischen Vorstössen für Bundesrat und 
 Parlament auseinandersetzen. Bei den Vollzugs-
geschäften haben sich keine wesentlich neuen Auf-
gaben herauskristallisiert. Der Schwerpunkt der Voll-
zugsaktivitäten scheint hier auf der Einführung der 
NFA-Beitragsabwicklung zu liegen. Ob damit bereits 
eine optimalere Aufgabenverteilung, ein effiziente-
rer Mitteleinsatz und eine grössere Kundenzufrieden-
heit erreicht werden konnten, kann erst nach einer 
entsprechenden Evaluation bei den Kantonen beur-
teilt werden. Beim Gesamtmitteleinsatz ist bemer-
kenswert, dass trotz auch öffentlicher Finanzkrise die 

sein. Beim ersten Eckpfeiler sind insbesondere die 
Waldreservate, Altholzinseln, Waldränder und Bio-
tope mit besonderen Arten oder Bewirtschaftungs-
formen angesprochen. Beim zweiten Thema geht es 
um die nachhaltige Waldnutzung und damit auch 
um die bereits angesprochene Diskussion über den 
naturnahen Waldbau. Beim Eckpfeiler drei wird die 
von forstlichen Kreisen seit Langem geforderte Ab-
geltung der gemeinwirtschaftlichen Ökosystemleis-
tungen des Waldes thematisiert, und unter den letz-
ten Pfeiler fällt unter anderem das Dauerthema 
Tropenholzimport. Der Bundesrat beabsichtigt, die 
von der Bundesverwaltung vorbereitete Biodiversi-
tätsstrategie im Sommer 2010 zu verabschieden und 
diese im Frühjahr 2011 dem Parlament in Form ei-
ner Botschaft oder eines Berichtes zu unterbreiten. 

Als viertes ausserordentliches Geschäft im Be-
reich Natur- und Landschaftsschutz ist die Verab-
schiedung des Inventars der Trockenwiesen und 
 -weiden (TWW) durch den Bundesrat zu erwähnen. 
Damit ist ein mehrjähriger Aushandlungsprozess zwi-
schen dem Bund und den Kantonen zumindest auf 
Gesetzgebungsstufe zum Abschluss gebracht worden. 
Für die Umsetzung der für die rund 3000 Objekte 
vorgesehenen Schutzmassnahmen sind die Kantone 
zuständig. Die Verordnung, welche die gestützt auf 
Artikel 18a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) bereits 
erstellten Bundesinventare ergänzt, ist am 1. Februar 
2010 in Kraft getreten (AS 2010 283, SR 451.37).  

 internationale Umweltpolitik
Die internationale umweltpolitische Agenda 

wurde von der bereits erwähnten 15. UNO-Weltkli-
makonferenz in Kopenhagen dominiert. Das Ergeb-
nis dieses Verhandlungsprozesses ist der sogenannte 
«Copenhagen Accord», eine rechtlich nicht verbind-
liche Absichtserklärung, in der die Vertragsstaaten 
zum einen den Klimawandel als «eine der grössten 
Herausforderungen der Menschheit» (Medienmit-
teilung Bafu von 19.12.2009) anerkennen, zum an-
deren versprechen, die Klimaerwärmung weltweit 
auf maximal 2 Grad zu beschränken.2 Die Überein-
kunft enthält jedoch keine Angaben darüber, wann 
dieser Maximalwert erreicht werden darf. Ebenso 
wenig  finden sich darin zumindest politisch ver-
bindliche Reduktionsziele für die Jahre 2020 und 
2050. Ins gesamt ist es somit der internationalen 
Staaten gemeinschaft nicht gelungen, in Kopenha-
gen ein neues rechtsverbindliches Klimaregime, wel-
ches das Kyoto-Protokoll weiterführen sollte, für die 
Zeit nach 2012 zu verabschieden.

Einen zweiten Schwerpunkt in der interna-
tionalen Umweltpolitik hat der Nationalrat mit sei-
nem Entscheid gesetzt, die insgesamt acht Durch-
führungsprotokolle zur Alpenkonvention, darunter 
das Bergwaldprotokoll, nicht zu ratifizieren (AB 2009 
N 2322). Das Geschäft ist seit dem Jahr 2002 (Bot-

2 http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/
cop15_cph_auv.pdf (4.3.2010).
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warten. Mit den beiden Prozessen Biodiversitätsstra-
tegie und RPG-Revision stehen somit zwei für die 
Waldpolitik schwergewichtige Themen auf der kurz-
fristigen politischen Agenda des Bundes. n

 Eingereicht: 22. Februar 2010, akzeptiert (ohne Review): 23. Februar 2010
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Budgetmittel für den Wald auf dem Stand des Vor-
jahres  gehalten werden konnten. Dies ist wohl da-
mit zu erklären, dass 2009 ein generelles Entlas-
tungsprogramm weder debattiert noch beschlossen 
wurde. Gemäss den Zielen des Bundesrates ist ein 
solches für das Jahr 2010 ebenso wenig auszuschlie-
ssen wie eine erneute Aufgabenüberprüfung.

Auf der übergeordneten politischen Ebene 
scheinen sich die Fronten zwischen Ökonomie und 
Ökologie wieder zu verhärten. Indizien hierfür sind 
unter anderem das Auseinanderbrechen des Prozes-
ses zur Etablierung von Grundanforderungen an ei-
nen naturnahen Waldbau sowie parlamentarische 
Vorstösse, die sich gegen zu strenge Vorschriften zu-
gunsten der Biodiversität im Wald zur Wehr setzen. 
Mit der geplanten Biodiversitätsstrategie hat der Bun-
desrat, später allenfalls auch das Parlament, die Mög-
lichkeit, die Weichen in die eine oder andere Rich-
tung zu stellen. Nicht nur die angestrebte Qualität, 
sondern auch die Quantität des Waldes ist vermehrt 
Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen. 
Mit der parlamentarischen Initiative der Urek-S ist 
die Diskussion auf ein höheres politisches Niveau 
gehievt worden. Obwohl darin in erster Linie die Er-
satzaufforstungen und die einwachsenden Waldflä-
chen thematisiert werden, ist nicht auszuschliessen, 
dass die Initiative eine Grundsatzdiskussion um das 
generelle Walderhaltungsgebot auslösen wird. Auch 
hier steht mit der Teilrevision des Raumplanungsge-
setzes und deren Verknüpfung mit der Landschafts-
initiative ein Prozess an, in dem die Weichen für die 
quantitative Walderhaltung gestellt werden können. 
Mit der vorläufigen Zurückstellung der Neuregelung 
der Kulturlandplanung im RPG ist diese Auseinan-
dersetzung jedoch erst in einer zweiten Phase zu er-

Waldpolitischer Jahresrückblick 2009 

Das waldpolitische Jahr 2009 war auf Bundesebene in erster 
Linie durch Routinegeschäfte auf der Verwaltungsebene und 
durch verschiedene Vorstösse zu diversen wald- und holwirt-
schaftspolitischen Themen auf Regierungs- und Parlaments-
ebene geprägt. Als eine der wichtigsten Aktivitäten der 
 zuständigen Verwaltungsbehörden kann die definitive Um-
stellung auf das NFA-Modell betrachtet werden. Bei den zahl-
reicher werdenden parlamentarischen Vorstössen zeichnen 
sich zwei Schwerpunktthemen ab: die Infragestellung des 
geltenden strengen Walderhaltungsgebotes und die Diskus-
sion um den Vorrang der Holzproduktion oder der Biodiver-
sität im Schweizer Wald. Bei der Waldpolitik im weiteren Sinn 
prägten zwei Prozesse die poltische Landschaft: der Start für 
die Erarbeitung einer Biodiversitätsstragie Schweiz sowie die 
Fortsetzung der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. 
Diese beiden Themen wurden ergänzt durch zwei internati-
onal ausgerichtete Themen, nämlich die UNO-Klimakonfe-
renz in Kopenhagen und die Nichtratifikation der Protokolle 
zur Alpenkonvention durch den Nationalrat.

Revue annuelle de la politique forestière  
en 2009

En 2009, la politique forestière fédérale était caractérisée par 
des activités de la mise en œuvre par l’administration fédé-
rale et par des interventions parlementaires avec des sujets 
différents concernant la politique forestière et celle de l’éco-
nomie de bois. Une des tâches principales de l’administration 
forestière était l’introduction définitive de la réorganisation 
de la péréquation financière. Sur le niveau des interventions 
parlementaires plus nombreuses deux thèmes apparaissent 
comme controversés: la stricte conservation de l’aire fores-
tière et la question de la primauté de l’utilisation du bois ou 
la protection de la biodiversité dans les forêts suisses. Dans 
d’autres domaines, ayant un impact sur la forêt, deux proces-
sus sont à mentionner: le départ du projet «Stratégie natio-
nale de la biodiversité» et la continuation du projet révision 
partielle de la loi sur l’aménagement du territoire. Sur le plan 
international la Conférence de l’ONU sur le climat à Copen-
hague et le refus de la ratification des protocoles qui concré-
tisent la Convention alpine par le Conseil national ont dominé 
l’agenda politique.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2010
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annual review of swiss forest policy 2010

In 2010, there were no major forest policy issues that attracted media attention. The year 2010 was rather marked 

by the preparation of decisions “offstage” and by recurring administrative implementation activities. The par-

tial revision of the forest law, which has been launched, can be regarded as special, because it is not a routine 

affair: the Committee for the Environment, Spatial Planning and Energy of the Council of States decided to re-

vise particularly article 7 (compensation for deforestation) and article 10 (assessing forest status) of the forest 

law, and thus loosen the strict regime for forest conservation. Concerning the sectoral policies related to forest, 

the parliament took the law on spatial planning (RPG) one step further towards its revision. With the proposed 

revision of the spatial planning law’s article 5 (value-added charge) a forest policy relevant article is now up for 

discussion. Different forest relevant topics on the international political agenda were discussed during the two 

international conferences on biodiversity and climate convention just as during the treatment of the alpine and 

the landscape convention. Next year the discussions will presumably be about the future forest conservation 

policy. 
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Wie in den vergangenen Jahren standen 
Wald und Landschaft auch im Jahr 2010 
nicht gerade im Mittelpunkt medialer 

und politischer Aufmerksamkeit. Eine Ausnahme bil-
dete das Schicksal des Grosssägewerkes Mayr-Meln-
hof in Domat/Ems, welches sich längere Zeit in den 
Medien halten konnte, die kantonale und regionale 
Politik intensiv beschäftigte und auf Bundesebene 
zu zwei parlamentarischen Vorstössen führte. An-
sonsten dominierten auf nationaler Ebene andere 
Themen die politische Agenda. Waldpolitisch rele-
vante Themen wurden vorwiegend auf der für Me-
dien weniger spektakulären behördeninternen Poli-
tikformulierungs- und Vollzugsebene behandelt. 
Dabei ging es mehr um die Fortsetzung bereits ein-
geleiteter Prozesse als um Entscheide oder die Lan-
cierung neuer Vorhaben. Im Folgenden sollen einige 
dieser Prozesse nach dem Muster der beiden letzten 
Jahresrückblicke (Zimmermann & Widmer 2009, 
Zimmermann 2010) kurz beschrieben werden.

 Waldpolitik im engeren sinn

 Parlament
Im Jahr 2008, anlässlich der Beratung der  

gescheiterten Revision des Bundesgesetzes vom  
4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG, 
SR 921.0), brachte der Kommissionssprecher im Stän-
derat zum Ausdruck, dass einige in der Revisionsvor-
lage vorgesehene Regelungen zu einem späteren Zeit-
punkt wieder auf die politische Agenda gesetzt 
werden würden (AB 2008 S 123)1. Bereits etwas mehr 
als ein Jahr später wurde dieses Versprechen einge-
löst und mit der Parlamentarischen Initiative «Fle-
xibilisierung der Waldflächenpolitik» (09.474) der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und  Energie 
des Ständerates (Urek-S) die Revision des Waldgeset-
zes formell eingeleitet. Mit der Initiative will die 

1 AB = Amtliches Bulletin: Wortprotokolle von Nationalrat  
(AB … N …) und Ständerat (AB … S …)
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Urek-S die Zunahme der Waldfläche auf Kosten von 
Landwirtschaftsland verhindern, und zwar mittels 
Lockerung der strengen Rodungsersatzpflicht und 
der teilweisen Aufhebung des dynamischen Wald-
begriffes (BBl 2010 6022)2. Der Formulierung dieses 
Initiativtextes ging eine Anhörung voraus, zu der 
die Konferenz der kantonalen Forstdirektoren, Pro 
Natura, die Schweizerische Vereinigung für Lan-
desplanung und das Initiativkomitee «Rettet den 
Schweizer Wald» eingeladen waren. Nachdem im 
Oktober 2009 auch die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek-
N) dem Initiativtext zugestimmt hatte, begann die 
Urek-S mit der Ausformulierung des Initiativtextes 
in einzelne Gesetzesartikel. Der Vorentwurf wurde 
im September 2010 bei den Kantonsregierungen, 
 politischen Parteien, Wirtschafts- und Industriever-
bänden sowie weiteren interessierten Kreisen in die 
Vernehmlassung geschickt (Urek-S 2010). Die Vor-
lage stiess in Bezug auf die Stossrichtung und die 
Hauptpunkte grossmehrheitlich auf Zustimmung, 
sodass die Vernehmlassungsvorlage im Wesentli-
chen auch Gegenstand der parlamentarischen Bera-
tung sein wird, welche voraussichtlich im Sommer 
2011 im Ständerat beginnt (Bafu 2011).

Die Urek-S schlägt die Änderung der Artikel  
7, 8, 10 und 13 WaG vor. Die Kernelemente der  
Revision sind in den Artikeln 7 und 10 enthalten 
(Kasten 1). Sowohl am Rodungsverbot als auch am 
Grundsatz der Realersatzpflicht in derselben Gegend 
soll festgehalten werden. Neu ist, dass die zweite 
Stufe in der bisherigen Kaskade des Rodungsersatzes 

(Realersatz in einer anderen Gegend) übersprungen 
wird und die in vielen Kantonen heute schon beste-
hende Vollzugspraxis auch in der eidgenössischen 
Waldgesetzgebung ihren Niederschlag findet. Eine 
weitere Lockerung des Rodungsersatzes soll dadurch 
erreicht werden, dass in Zukunft nicht mehr nur im 
«Hochwasserprofil von Gewässern», sondern auch 
bei landwirtschaftlichen Einwuchsflächen und bei 
der Schaffung oder Pflege von Biotopen sowohl auf 
Realersatz als auch auf Ersatzmassnahmen zuguns-
ten des Natur- und Landschaftsschutzes verzichtet 
werden kann. Sofern es sich bei der fraglichen  Fläche 
um Wald im Rechtssinne (Art. 10 WaG) oder um eine 
Rodung (Art. 4 Bst. b der Verordnung vom 30. No-
vember 1992 über den Wald [Waldverordnung, WaV,  
SR 921.01]) handelt, bedürfen die entsprechenden 
Vorhaben aber nach wie vor einer Rodungsbewilli-
gung.

Der zweite substanzielle Änderungsvorschlag 
betrifft den Art. 10 Abs. 2 WaG. Der bisher auf Bau-
zonen beschränkte statische Waldbegriff soll in 
 Zukunft auf beschränkte Gebiete ausserhalb der 
 Bauzone, das heisst auf bestimmte einwachsende 
Landwirtschaftszonen, ausgedehnt werden. In wel-
chen Gebieten diese statische Waldgrenze zum Tra-
gen kommen soll, entscheiden die Kantone primär 
nach raumplanerischen Gesichtspunkten. Mit die-
ser planerischen Massnahme kann zwar der natür-
liche Einwuchs von Wald nicht verhindert werden, 
die einwachsenden und in den Richt- und Nutzungs-
plänen bezeichneten Flächen können aber später 
ohne Rodungsbewilligung wieder geöffnet werden. 
Ob diese Lockerung der quantitativen Walderhal-
tungspolitik letztlich dem Schutz des schwindenden 
Kulturlandes, dem Biodiversitäts- und Landschafts-
schutz oder der erleichterten Einzonung von Bau-
land dient, kann den zurzeit vorliegenden Materia-
lien nicht entnommen werden.

Die von der Urek-S vorgeschlagene Vorlage 
kann als eine Minirevision des WaG betrachtet wer-
den. Da sowohl Ersatzaufforstungen mit standortge-
rechten Baumarten als auch Natur- und Landschafts-
schutzmassnahmen anstelle von Realersatz in vielen 
Kantonen schon Standard sind, beschränken sich 
die Neuerungen im Wesentlichen auf die Ausdeh-
nung des statischen Waldbegriffes auf ausgewähltes 
Kulturland. Diese moderaten Änderungen sind wohl 
auch der Grund, weshalb die vorgeschlagenen Be-
stimmungen in der Vernehmlassung auf breite Zu-
stimmung gestossen sind. In der Tat können sich 
sämtliche Hauptakteure als Gewinner fühlen: Die 
Kantone bekommen etwas mehr Handlungsspiel-
raum in der für sie nach wie vor zentralen Raumpla-
nung, die Umweltorganisationen und das Initiativ-
komitee «Rettet den Schweizer Wald» können das 
Rodungsverbot aus der Diskussion her aushalten und 

2 BBl = Bundesblatt

art. 7 Rodungsersatz
1 Für jede Rodung ist in derselben Gegend mit standortgerechten Arten Realersatz 
zu leisten.
2 Auf den Realersatz kann zur Schonung landwirtschaftlicher Vorrangflächen sowie 
ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete verzichtet werden, soweit als Ro-
dungsersatz gleichwertige Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschafts-
schutzes getroffen werden. 
3 Auf den Rodungsersatz kann verzichtet werden bei Rodungen:

a. von in den letzten 30 Jahren eingewachsenen Flächen für die Rückgewinnung 
von landwirtschaftlichem  Kulturland;

b. zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und zur Revitalisierung von Ge-
wässern;

c. für Biotope nach Artikel 18a und 18b Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 
1966 über den Natur- und Heimatschutz.

4 Wird nach Absatz 3 Buchstabe a rückgewonnenes landwirtschaftliches Kulturland 
innerhalb von 30 Jahren einer anderen Nutzung zugeführt, so ist der Rodungser-
satz nachträglich zu leisten.

art. 10 Waldfeststellung
2 Beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen nach dem Bundesgesetz über 
die Raumplanung vom 22. Juni 1979 ist eine Waldfeststellung anzuordnen in Gebie-
ten:

a. in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen;
b. ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes ver-

hindern will. 

Kasten 1 Revision des Bundesgesetzes über den Wald. Entwurf vom 3. Februar 2011.
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zusätzliche Natur- und Landschaftsschutzmassnah-
men legitimieren, die Landwirtschaft sieht ihre po-
litische Forderung nach vermehrtem Schutz des Kul-
turlandes als erfüllt. Ob sich diese Harmonie auch 
in den beiden Räten verbreitet, hängt unter ande-
rem von der Zusammensetzung des eidgenössischen 
Parlamentes nach den Wahlen im Herbst 2011 so-
wie von der Durchsetzungskraft der Interessenver-
treter von Bauwirtschaft und Tourismus ab. In den 
Räten wird es sicher Versuche geben, neben der Er-
satzaufforstungspflicht auch das Rodungsverbot zu 
lockern, was zu neuen Koalitionen und zu einer 
neuen Diskussion der Waldgesetzrevision führen 
kann. Mit der Motion von Nationalrat Hassler 
(10.3489), in welcher er unter anderem eine Locke-
rung des «absoluten Schutz des Waldes» fordert, ist 
diese Diskussion formell bereits lanciert.

Definitiv verabschiedet hat das Parlament den 
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Über-
einkommens über das Europäische Forstinstitut (BBl 
2010 333 und 6627; AB 2010 N 1432; AB 2010 S 435).

den einzelnen Beitragskategorien sind grössere Ab-
weichungen festzustellen.

Für das Jahr 2011 ist gemäss der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung (2010a und 2010b) knapp 
die Hälfte der Beiträge (60 Mio. CHF) für die Schutz-
waldpflege und ein Drittel (45 Mio.) für die Präven-
tion vor Naturgefahren vorgesehen. Die restlichen 
rund 20 Prozent verteilen sich auf die Beitragska-
tegorien Waldbiodiversität (9 Mio.), Waldwirtschaft 
(14 Mio.) und Diverses (8 Mio.). Dass einzelne dieser 
Beiträge nicht unbestritten sind, zeigt der Versuch 
des Bundesrates, diejenigen für die Kategorie Wald-
wirtschaft (Jungwaldpflege und Infrastruktur) von 
rund 14 Mio. CHF im Rahmen des sogenannten Kon-
solidierungsprogrammes 2012 bis 2013 (KOP 12/13, 
BBl 2010 7059) zu halbieren. Aufgrund des geschlos-
senen Widerstandes der Kantonsregierungen und 
weiterer Akteure hat der Bundesrat auf diese Kürzung 
verzichtet, sodass auch in Zukunft – Natur- und Fi-
nanzkatastrophen vorbehalten – mit der Fortschrei-
bung des forstlichen Budgets gerechnet werden kann 
(Eidgenössische Finanzverwaltung 2010c). 

 Parlamentarische Vorstösse
Im Berichtsjahr 2010 sind rund ein Dutzend 

parlamentarische Vorstösse zum Thema Wald und 
Holz eingereicht worden, wobei die überwiegende 
Zahl der Vorstösse dem Thema Wald gewidmet ist.3 
Die Holzwirtschaft ist nur mit zwei Vorstössen ver-
treten. Innerhalb der Waldthemen stehen die quan-
titative Walderhaltung und die Koordination mit der 
Raumplanung im Vordergrund. Sie werden ergänzt 
durch Forderungen, welche die Waldbewirtschaf-
tung oder Abgeltungen für Waldleistungen zum 
 Gegenstand haben. Im Folgenden sollen zwei Vor-
stösse vorgestellt werden, welche die teilweise völlig 
entgegengesetzten Interessen aufzeigen.

In einem Postulat (10.4095) beauftragt Natio-
nalrat von Siebenthal den Bundesrat, abzuklären, in-
wieweit die vom Wald erbrachten öffentlichen Leis-
tungen wie zum Beispiel die Grundwasserfilterung 
und Erholungsleistungen des Waldes vom Staat abzu-
gelten sind. Inhaltlich spricht der Postulant ein Thema 
an, welches von der Wissenschaft unter der Bezeich-
nung «Ökosystemleistungen des Waldes» ausgiebig 
behandelt wird (vgl. z.B. Ausgabe 9 | 2010 der Schwei-
zerischen Zeitschrift für Forstwesen). Eine konse-
quente Umsetzung des Postu lates würde voraussicht-
lich Änderungen auf Verfassungsstufe (Sozialbindung 
des Eigentums), im Sachenrecht (Betretungsrecht) so-
wie in der Waldgesetzgebung (Abgeltungstatbestän-
de) von Bund und Kantonen zur Folge haben. Dies 
dürfte der Grund dafür sein, dass der zuerst als Mo-
tion (10.3188) eingereichte Vorstoss in ein Postulat 
(mit beinahe identischem Text) abgeändert wurde. 

Abb 1 Forstliche Bundesbeiträge 2008 bis 2010 (Rechnung) und 2011 (Budget). 
Quellen: Eidgenössische Finanzverwaltung (2010a und 2010b) und schriftliche Mitteilung 
des Bundesamtes für Umwelt (Bafu). 
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3 www.bafu.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/01225/ 
02286/02423/index.html?lang=de (6.4.2011)

 Budgetbeschlüsse des Parlamentes
Der Übergang von den früheren Projektbeiträ-

gen zu den Programmvereinbarungen nach der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) kann 
nun als abgeschlossen betrachtet werden. Die Bud-
getierung der forstlichen Beiträge durch den Bun-
desrat und die eidgenössischen Räte hat den Charak-
ter eines Routinegeschäfts angenommen. Die auf das 
Waldgesetz gestützten Bundesbeiträge haben sich in 
den letzten Jahren bei ungefähr 135 Millionen Fran-
ken pro Jahr eingependelt (Abbildung 1). Weder zwi-
schen dem Budget und der Rechnung noch zwischen 

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/162/5/137/1965747/szf_2011_0137.pdf by ETH

 Zurich user on 28 February 2021



140 Wissen Schweiz Z Forstwes 162 (2011) 5: 137–145

In einer Interpellation (10.3905) stellt Natio-
nalrat Rime, Präsident des Verbandes Holzindustrie 
Schweiz, dem Bundesrat verschiedene Fragen zur 
Rolle des Bundes bei der Finanzierung eines staatli-
chen Rettungspaketes der Mayr-Melnhof Swiss Tim-
ber AG. Der Bundesrat hält in seiner Antwort unter 
anderem fest, dass (…) der Bund (…) mit Förderungs-
instrumenten weder an der Ansiedlung der Firma Stal-
linger Swiss Timber AG, noch an den Sanierungsmass-
nahmen von Mayr-Melnhof Swiss Timber AG beteiligt 
(war) und dass die Rundholzbeschaffung von Wer-
ken auch in Zukunft vom Bund finanziell nicht un-
terstützt werde.

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Aus Verwaltungssicht kann der Wechsel an der 

Spitze des Eidgenössischen Departementes für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) 
von Moritz Leuenberger zu Doris Leuthard als be-
deutender Schritt für die Ausrichtung der zukünfti-
gen Waldpolitik des Bundes betrachtet werden. Da 
aber zumindest kurz- und mittelfristig keine grund-
legende Neuorientierung auf Programmstufe geplant 
ist, dürfte sich der personelle Wechsel allenfalls auf 
die Vollzugsgeschäfte der Abteilung Wald im Bun-
desamt für Umwelt (Bafu) auswirken. So hat die neue 
Departementsvorsteherin beispielsweise die Mög-
lichkeit, bei der Weiterentwicklung des Waldpro-
gramms Schweiz (WAP-CH) die Schwerpunkte zu 
verschieben oder andere Akzente zu setzen.

Neben der Beantwortung von parlamentari-
schen Vorstössen, der Vorbereitung des Budgets 2011 
und der kurzfristigen Finanzplanung (KOP 12/13) 
hatte sich der Gesamtbundesrat im Jahr 2010 kaum 
mit forstlichen Geschäften zu befassen. Die Aus-
nahme bildet die Weiterentwicklung des WAP-CH: 
Der Bundesrat hat von einem Zwischenbericht des 

Uvek Kenntnis genommen und dieses beauftragt, 
das WAP-CH weiterzuentwickeln und dieses dem 
Bundesrat bis Ende 2010 zum Entscheid vorzulegen.

Die Abteilung Wald des Bafu hat sich gemäss 
eigenen Angaben im Jahr 2010 neben der Vorberei-
tung der bereits vorgestellten Parlaments- und Bun-
desratsgeschäfte sowie der Weiterentwicklung des 
WAP-CH schwerpunktmässig mit Vollzugsaufgaben 
beschäftigt. Fast ebenso arbeitsintensiv wie die Wald-
politik im engeren Sinn waren die Koordinationsauf-
gaben, welche sich in der Abstimmung mit anderen 
Politikfeldern ergeben. Solche Koordinationsaufga-
ben sollen auch ein Schwerpunktthema des neuen 
WAP-CH (WAP-CH plus) sein. Auf einige besonders 
waldrelevante Themen und Prozesse wird im zwei-
ten Teil dieses Berichtes eingegangen.

 Bundesgericht
Die Anzahl Bundesgerichtsentscheide, welche 

sich zur Hauptsache mit der Anwendung der Wald-
gesetzgebung auseinandersetzen, bewegt sich mit 
rund einem halben Dutzend im Rahmen der Vor-
jahre.

Bei drei Rodungsfällen ging es um unterschied-
liche Zweckentfremdungen. Die Kürze der Entscheide 
ist ein Indiz dafür, dass es sich nicht um grundle-
gende Gerichtsurteile, sondern um die Bestätigung 
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
handelt. Im Entscheid Ascona (1C_396/2009) nahm 
das Bundesgericht die Gelegenheit wahr, seine in den 
1990er-Jahren festgelegte strenge Praxis für Rodun-
gen zur Gewinnung von Bauland zu bestätigen. Es 
hielt fest, dass selbst im waldreichen Kanton Tessin 
Rodungen für Überbauungen nur in Ausnahmefäl-
len bewilligt werden können. Eine derartige Aus-
nahme liegt insbesondere dann nicht vor, wenn eine 
Überbauung in reduzierterem Ausmass auch ohne 
Rodung realisiert werden kann.

Ein zweiter Rodungsentscheid ist insofern in-
teressant, als faktisch am aktuellen Waldzustand 
nichts verändert wurde und trotzdem eine Rodungs-
bewilligung für rund 13 200 m2 eingeholt wurde. Im 
Fall Menzingen (1C_200/2009) wollte der Gemein-
derat eine Waldstrasse in das allgemeine Strassen-
netz überführen. Das Bundesgericht hatte schon  
im Jahre 2003 (1A.198/2002) entschieden, dass für  
eine derartige Umwidmung einer Waldstrasse eine 
Rodungsbewilligung nötig sei. Die Erteilung einer 
 Rodungsbewilligung war nach Ansicht des Bundes-
gerichtes auch im Fall Menzingen rechtens. Auf-
schlussreich ist der Entscheid vor allem in Bezug auf 
die Anordnung des Realersatzes, nimmt er doch die 
von der Urek-S im Rahmen der Waldgesetzrevision 
vorgeschlagene Neuregelung des Realersatzes teil-
weise vorweg. Massnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes statt Realersatz seien ins-
besondere dann zulässig und sinnvoll, wenn a) die 
Gegend bereits über viel Wald verfüge, b) intakte 

Abb 2 Die Rolle des Bundes bei der Finanzierung von staatlichen Rettungspaketen wurde 
anlässlich des Konkurses der Mayr-Melnhof Swiss Timber AG Ende 2010 heftig diskutiert. 
Foto: Brigitte Wolf
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Landwirtschaftsflächen vorhanden seien und c) mit 
der Umwidmung nur rechtlich, nicht aber faktisch 
Wald verschwinde.

Weiter hatte sich das Bundesgericht mit zwei 
beinahe identischen Waldfeststellungsfällen in Zer-
matt zu befassen. Wie im bereits im letzten Jahres-
rückblick vorgestellten Fall (1C_219/2009) hat auch 
im mit Entscheid 1C_307/2009 abgeschlossenen Fall 
das Verfahren rund 25 Jahre gedauert, wobei die 
rechtliche Qualifikation des Grundstückes während 
des Verfahrens mehrmals änderte. Das Bundesgericht 
stellte nun fest, dass die Abgrenzung zwischen Wald 
und Nichtwald nicht durch den Zonennutzungsplan, 
sondern nur durch ein formelles Waldfeststellungs-
verfahren rechtsverbindlich vorgenommen werden 
kann. Im vorliegenden Fall musste den Beschwerde-
führern (privater Grundeigentümer und Einwohner-
gemeinde Zermatt) bewusst gewesen sein, dass (…) 
weder die Einwohnergemeinde Zermatt noch der kanto-
nale Forstinspektor (…) für die Waldfeststellung zustän-
dig (sind). Die Gemeinde musste sich ferner belehren 
lassen, dass in einem Waldfeststellungsverfahren (…) die 
Berücksichtigung waldfremder Interessen gesetzlich aus-
geschlossen (ist), es (…) von vornherein keinen Spielraum 
(gibt), das Interesse an der Walderhaltung gegen private 
und andere öffentliche Interessen abzuwägen.

Im Entscheid Grandvaux (1C_477/2009) war 
der Hauptstreitgegenstand die Entfernung einiger 
durch ein kommunales Reglement geschützter Bäume 
und Büsche. Die Waldfeststellung war nur  einer von 
mehreren strittigen Punkte. Das Bundesgericht kam 
in Bezug auf die Waldfeststellung zum Schluss, dass 
die Forderung nach Durchführung  eines formellen 
Waldfeststellungsverfahrens bereits beim Baubewil-
ligungsverfahren hätte gestellt werden müssen. Wo 
Zonenpläne und Waldfeststellungen noch nicht auf-

einander abgestimmt sind, besteht für die Baubewil-
ligungsbehörden keine generelle Pflicht, ein Wald-
feststellungsverfahren durchzuführen, wenn es sich 
offensichtlich um Nichtwald handelt.

Auch mit der Frage, was eine Waldstrasse und 
was eine touristische Erschliessungsstrasse ist, hatte 
sich das Bundesgericht zu beschäftigen. Im Fall Pat-
riziato di Carasso (1C_359/2009) hat das oberste Ge-
richt die Entscheide der Tessiner Regierung und des 
Verwaltungsgerichtes bestätigt, welche eine rund vier 
Kilometer lange, durch Wald führende, asphaltierte 
Strasse nicht primär als Waldstrasse, sondern als tou-
ristische Erschliessungs strasse einstuften und daher 
die Erteilung der Baubewilligung verweigerten. Der 
Patriziato konnte die Entscheidungsbehörde und Ge-
richte weder mit der Ausarbeitung eines längerfristi-
gen Wirtschaftsplanes noch mit dem Hinweis auf 
Feuer und Naturgefahren davon überzeugen, dass die 
geplante Strasse überwiegend oder sogar ausschliess-
lich forstlichen Zwecken diene. Das Bundesgericht 
begründet seinen Entscheid zur Hauptsache mit dem 
Hinweis auf den Entscheid Reinach (BGE 123 II 499), 
das heisst, es stellt an die Bewilligungsfähigkeit von 
Waldstrassen die gleichen Anforderungen wie an die-
jenige von Forstwerkhöfen im Wald.

 Waldpolitik im weiteren sinn

Die wichtigsten Schnittstellen der Waldpoli-
tik mit anderen Sektoral- oder Querschnittpolitiken 
haben sich bereits bei der Betrachtung der originär 
waldpolitischen Themen gezeigt. Von zentraler Be-
deutung ist dabei sicher die Raumplanung, die auf 
Bundesebene zurzeit selber in einem Reformprozess 
steht.

 Raumentwicklungspolitik
Die Raumentwicklungspolitik wird zurzeit 

stark von der eidgenössischen Volksinitiative «Raum 
für Mensch und Natur», der sogenannten Land-
schaftsinitiative, geprägt. Diese hat zu einer eiligen 
Teilrevision des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 
über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, 
SR 700) geführt, welche der Ständerat als Erstrat im 
Herbst 2010 behandelt hat (AB 2010 S 880 und 904). 
Der Ständerat folgte im Wesentlichen den Vorschlä-
gen des Bundesrates (BBl 2010 1049) und beschränkte 
sich schwerpunktmässig auf Neuregelungen im Be-
reich der Bauzonen und der Siedlungsentwicklung. 
Er ergänzte die vorwiegend auf die Richtplanung 
 fokussierte Revision mit der Änderung von rund 
 einem halben Dutzend weiterer Gesetzesartikel, die 
vorwiegend ebenfalls die Bauzonen zum Gegenstand 
haben. Die aus forstlicher Sicht wichtigste Änderung 
betrifft die Neuregelung der raumplanerischen 
Mehrwertabschöpfung im bisherigen Art. 5 RPG. Der 
neue Art. 5a sieht vor, die Kantone durch den Bund 

Abb 3 Für die Überführung einer Waldstrasse ins allgemeine Strassennetz ist laut Bundes-
gericht eine Rodungsbewilligung erforderlich. Foto: Leo Bont
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zu verpflichten, (…) zumindest eine Abgabe von einem 
Viertel des planungsbedingten Mehrwerts, wenn Boden 
neu einer Bauzone zugewiesen wird, (…) zu erheben. 
Dieser Vorschlag ist stark umstritten, weil damit eine 
neue obligatorische Abgabe geschaffen und ohne die 
explizite Anhörung der Kantone in deren Kompe-
tenzbereich eingegriffen würde. Aus waldpolitischer 
und -rechtlicher Sicht ist der neue Artikel in der Fas-
sung des Ständerates insofern von Bedeutung, als 
Art. 9 WaG explizit auf Art. 5 RPG verweist und nur 
jene Fälle erfasst, die von Art. 5 RPG nicht abgedeckt 
sind. Mit dem neuen Artikel  würden einige Anwen-
dungsfälle, welche bisher auf Art. 9 WaG abgestützt 
wurden, neu von Art. 5 RPG erfasst. Eine der Auswir-
kungen dieses Sys temwechsels würde dann darin be-
stehen, dass die Erträge der Mehrwertabgabe nicht 
mehr zur Finanzierung forstlicher, sondern raumpla-
nerischer Massnahmen verwendet werden müssten.4

 Klimapolitik
In der Klimapolitik fährt das Parlament im Mo-

ment zweispurig. Einerseits steht die Behandlung der 
eidgenössischen Volksinitiative «Für ein gesundes 
Klima» (Klimainitiative) an, andererseits wird als in-
direkter Gegenvorschlag dazu die Revision des Bun-
desgesetzes vom 8. Oktober 1999 über die Reduk tion 
der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71) voran-
getrieben. Nachdem die Behandlungsfrist der Initi-
ative verlängert wurde (AB 2010 S 1328), zieht sich 
der Gesetzesrevisionsprozess vor allem wegen der 
Komplexität der Vorlage in die Länge. Inhaltlich hat 
sich im Jahr 2010 erst der Nationalrat mit den bei-
den Vorlagen befasst, der Ständerat hat in der Früh-
jahrssession 2011 die Beratungen aufgenommen. Die 
Knackpunkte sind die verbindlichen Reduktionsziele, 
die adäquaten, realistischen und rechtlich durchsetz-
baren Massnahmen beim Brenn- und Treibstoffver-
brauch, die Anrechnung von Reduktionsmassnah-
men im Ausland und die Schaffung von einheitlichen 
Emissionsrechte-Handelssystemen.

 natur- und Landschaftsschutzpolitik
In der Natur- und Landschaftsschutzpolitik 

sind im Wesentlichen die im letztjährigen Jahres-
rückblick vorgestellten Geschäfte weitergeführt wor-
den. In der Pärkepolitik nimmt die Genehmigung 
weiterer Projekte ihren Fortgang. Mit der Einrei-
chung eines Gesuches für die Errichtung des Parco 
Nazionale del Locarnese ist die Gesamtzahl der ge-
planten oder realisierten «Pärke von nationaler Be-
deutung» auf zwanzig angewachsen. Fünf davon 
sind bereits rechtlich anerkannt, acht Regionale Na-
turpärke haben Anfang 2011 offiziell das Gesuch für 
die Verleihung des Parklabels eingereicht. Ausserhalb 
der Bewerbungsverfahren war die Pärkediskussion 
geprägt durch die Schaffung einer zusätzlichen vier-
ten Parkkategorie sowie durch lokale Widerstände, 
welche sich gegen einzelne Parkprojekte regten.5

In der Diskussion um den Fonds Landschaft 
Schweiz (FLS) folgte der Nationalrat dem Ständerat 
und stimmte entgegen dem Antrag des Bundesrates 
einer Verlängerung zu (AB 2010 N 1156, BBl 2010 
7521).

Der Prozess zur Ausarbeitung einer nationa-
len Biodiversitätsstrategie ist ins Stocken geraten. 
Nach ursprünglichem Fahrplan hätte die von Uvek 
und Bafu ausgearbeitete Strategie im Sommer 2010 
vom Bundesrat verabschiedet werden sollen. Gemäss 
Auskunft des Bafu hat sich die Ausarbeitung aus or-
ganisatorischen und inhaltlichen Gründen um ein 
Jahr verzögert. Nach einer optimistischen Einschät-
zung soll die Biodiversitätsstrategie nun Mitte 2011 
an den Bundesrat und im Herbst 2011 an das Parla-
ment gehen.

Zügiger als die Biodiversitätsstrategie ist auf 
der politischen Agenda die «Wolfsstrategie» voran-
gekommen. Nachdem sich der Ständerat schon in 
der Sommersession 2010 mit einer entsprechenden 
Motion beschäftigt hatte (AB 2010 S 448), behan-
delte der Nationalrat in der Herbstsession an einem 
Tag nicht weniger als 14 parlamentarische Vorstösse 
zum Thema Grossraubtiere in der Schweiz (AB 2010 
N 1612). Wie im Ständerat ging es dabei in erster Li-
nie um die Herabsetzung des Schutzgrades für den 
Wolf. Im Mittelpunkt des Interesses stand die im 
Ständerat bereits angenommene Motion Fournier 
(10.3264). Darin beauftragt der Motionär den Bun-
desrat, dafür zu sorgen, dass auch nach der Unter-
zeichnung der Berner Konvention Vorbehalte bezüg-
lich der streng geschützten Tiere angebracht werden 
können, andernfalls sei die Konvention zu kündi-
gen (10.3264 – Motion Revision von Artikel 22 der 
Berner Konvention). Nach dem Ständerat hat auch 
der Nationalrat diese Motion mit 96 gegen 76 Stim-
men angenommen (AB 2010 N 1622).

Aus der Sicht des Landschaftsschutzes hat das 
Bundesgericht mit dem Entscheid Arosa (BGE 136 II 
214) ein zukunftsweisendes Urteil gefällt. In diesem 
viel beachteten Entscheid kam das Bundesgericht 
neben anderen wichtigen Erwägungen zum Schluss, 
dass bei Bauten ausserhalb von Bauzonen auch dann 
ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) eingeholt werden 
muss, wenn sich das Projekt ausserhalb des Perime-
ters eines Bundesinventars (in diesem Fall Bundes-
inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung, BLN) befindet und Einspre-
cher oder Beschwerdeführer ein ENHK-Gutachten 
im Sinne von Art. 8 (Fakultative Begutachtung) des 
Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG, SR 451) verlangen.

4 ZIMMERMANN W, HUBER S, RASTER J (2010) Vorteilsausgleich 
 gemäss Art. 9 des Bundesgesetzes über den Wald: Stand der 

Umsetzung in den Kantonen. Unveröffentlichte Studie. 54 p. 
5 Z.B. Neue Zürcher Zeitung vom 30.11.2010, S. 15, vom 

5.5.2010, S. 13, oder vom 29.11.2020, S. 13
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 internationale umweltpolitik
Auf globaler Ebene standen die Biodiversitäts-

konferenz von Ende Oktober in Nagoya (Japan) und 
die Weltklimakonferenz von Ende November und 
Anfang Dezember in Cancún (Mexiko) im Fokus von 
Politik und Medien. Die beiden wichtigsten Ergeb-
nisse der Biodiversitätskonferenz waren die Verab-
schiedung des Protokolls über den Zugang zu gene-
tischen Ressourcen und den Vorteilsausgleich (Access 
and Benefit Sharing, ABS) sowie des Strategischen 
Plans 2011 bis 2020.6 Während es bei dem völker-
rechtlich verbindlichen ABS-Protokoll um die Rege-
lung des Zugangs zu genetischen Ressourcen und 
dem damit verbundenem traditionellen Wissen 
geht, sind im Strategieplan verbindliche Ziele für 
das Aufhalten des Biodiversitätsverlustes festgelegt. 
Der Plan sieht unter anderem vor, dass bis ins Jahr 
2020 jeder Unterzeichnerstaat (und damit auch die 
Schweiz) 17 Prozent der Landesfläche unter Schutz 
stellen muss. Sowohl die politischen Behörden als 
auch Umweltschutzorganisation haben die Ergeb-
nisse der Biodiversitätskonferenz grundsätzlich 
 positiv beurteilt. Eine erste Nagelprobe ist bei der 
 Interpretation und der Festlegung der 17 Prozent 
Schutzflächen zu erwarten.

Zumindest formell weniger erfolgreich war die 
16. Weltklimakonferenz in Cancún, endete sie doch 
mit keinem völkerrechtlich verbindlichen Vertrags-
werk. Dass die Konferenz trotzdem sowohl von Ver-
waltung wie auch von Nichtregierungsorganisatio-
nen als teilweise erfolgreich gewertet wurde, liegt 
wohl daran, dass nach der Kopenhagener Konferenz 
im Vorjahr die Erwartungen an die Konferenz in 
Cancún nicht allzu hoch waren und sich die Ver-
tragsparteien am Schluss doch noch auf einige ge-
meinsame Dokumente einigen konnten.7 Die wich-
tigsten politischen Vereinbarungen betreffen die 
lückenlose Fortsetzung des Kyoto-Protokolls nach 
2012, die Festsetzung einer 2-Grad-Grenze für die 
Klimaerwärmung, die Schaffung eines «Grünen 
Fonds», die Entwicklung eines Emissionshandelssys-
tems sowie die Verabschiedung von Massnahmen 
gegen klimaschädliche Waldnutzungen in Entwick-
lungsländern.8

Auf europäischer Ebene hat der Bundesrat die 
Vernehmlassung zur Ratifikation der von der Schweiz 

6 www.cbd.int/abs (6.4.2011)
7 Z.B. Tages-Anzeiger vom 13.12.2010, S. 9
8 United Nations Framework Convention on Climate Change, 

http://unfccc.int/2860.php (6.4.2011)

Abb 4 Projekte für «Pärke von nationaler Bedeutung» in der Schweiz. Anerkennung aufgrund des Nationalparkgesetzes (orange): 1) Schweizerischer Natio-
nalpark; Pärke von nationaler Bedeutung (dunkelgrün): 2) Unesco Biosphäre Entlebuch, 3) Wildnispark Zürich Sihlwald, 4) Regionaler Naturpark Thal, 
5) Biosfera Val Müstair; Kandidaten für Pärke von nationaler Bedeutung (hellgrün): 6) Landschaftspark Binntal, 7) Parc régional Chasseral, 8) Regionaler 
Naturpark Diemtigtal, 9) Parc Ela, 10) Regionaler Naturpark Gantrisch, 11) Regionaler Naturpark Thunersee-Hohgant, 12) Jurapark Aargau, 13) Naturpark 
Beverin, 14) Parc naturel régional du Doubs, 15) Parc naturel régional Jura vaudois, 16) Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, 17) Naturpark Pfyn-
Finges, 18) Parc naturel Val d’Hérens, 19) Parc Adula; Gesuchsteller für einen Park von nationaler Bedeutung (braun): 20) Parco nazionale del Locarnese. 
Stand: Januar 2011. Quelle: Netzwerk Schweizer Pärke
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bereits im Jahre 2000 unterzeichneten Europäischen 
Landschaftskonvention eröffnet. Das völkerrecht-
lich verbindliche Abkommen, welches bisher von 
mehr als 30 Staaten ratifiziert wurde, geht von ei-
nem breiten Landschaftsverständnis aus und ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, sich für partizipative 
Landschaftsplanungen und den Landschaftsschutz 
einzusetzen. Da die Schweiz mit dem Bundesgesetz 
vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG, SR 451), dem RPG und dem Landschaftskon-
zept Schweiz (Buwal & BRP 1998) über ein ausrei-
chendes Instrumentarium zur Umsetzung der Land-
schaftskonvention verfügt, dürfte deren Umsetzung 
keine neuen rechtsetzenden Vorkehren im Inland 
zur Folge haben.

Dass einer Unterzeichnung nicht immer auto-
matisch eine Ratifizierung folgt, hat der bereits zehn 
Jahre andauernde Prozess um die Ratifizierung der 
Protokolle zur Alpenkonvention gezeigt. Obwohl die 
Ratifizierung der Alpenkonvention der Schweiz 
keine zusätzlichen Verpflichtungen eingetragen 
hätte (AB 2010 N 1576 und 1579), hat der National-
rat zum zweiten Mal Nichteintreten auf die Ratifi-
zierung der Durchführungsprotokolle zur Alpenkon-
vention beschlossen (AB 2010 N 1575). Die Folge 
davon ist die definitive Streichung des Geschäftes 
von der Geschäftsliste des Parlamentes.

 schlussfolgerungen und ausblick

Die Auswahl der waldpolitisch relevanten Pro-
zesse auf Bundesebene vermittelt das Bild eines 
grossen Aktivismus zahlreicher Akteure auf verschie-
densten Ebenen zu unterschiedlichsten Themen mit 
teilweise entgegengesetzten Zielen, Interessen und 
Standpunkten. Es entsteht der Eindruck, als ob im 
Umgang mit Konflikten im Zusammenhang mit der 
Nutzung der natürlichen Ressourcen im Allgemei-
nen und des Waldes im Speziellen ein erheblicher 
Reformstau bestünde. Bei der Waldpolitik im enge-
ren Sinne wird zurzeit an der Revision des Wald-
gesetzes, dem zentralen Instrument des Bundes, ge-
arbeitet. Dabei ist festzustellen, dass als Folge der 
gescheiterten Waldgesetzrevision von 2008 für ein-
mal nicht die Verwaltung und der Bundesrat,  sondern 
das Parlament mit der Urek-S die Führung übernom-
men hat. Bei diesem atypischen Vorgehen verlieren 
Bundesrat und Verwaltung an Einflussmöglichkei-
ten. Der Bundesrat wird in die Rolle eines Vernehm-
lassungsteilnehmers gedrängt, und die Verwaltung 
wird zum punktuellen Informanten des Parlamen-
tes, welches nur in beschränktem Ausmass über das 
forstliche Fachwissen verfügt. Im Übrigen beteiligen 
sich aber die gleichen Akteure am Gesetzgebungs-
prozess wie bei einem «normalen» Verfahren. Eine 
überragende Position nehmen die Kantone ein, die 
sowohl durch die Standesvertretungen im verfah-

rensleitenden Ständerat als auch durch den starken 
Einbezug der Forstdirektorenkonferenz in den Ent-
scheidungsfindungsprozess ihren Einfluss geltend 
machen können. Inhaltlich kann die Frage gestellt 
werden, weshalb es die Minirevision des Waldgeset-
zes trotz hoher Arbeitslast des Parlamentes nach 
mehreren Anläufen auf die politische Agenda ge-
schafft hat. Sowohl die Flexibilisierung des Rodungs-
ersatzes als auch die teilweise Aufhebung des dyna-
mischen Waldbegriffes werden offiziell mit dem 
Argument der Schonung von landwirtschaftlichen 
Vorrangflächen sowie von ökologisch und land-
schaftlich wertvollen Gebieten begründet. Ob die 
vorwiegend planerischen und definitorischen Lö-
sungsansätze jedoch neben einem symbolischen 
Wert einen substanziellen Beitrag zur Erhaltung des 
von der Landwirtschaft freiwillig aufgegebenen Kul-
turlandes und der von ihr bisher nicht sonderlich 
verteidigten Kulturlandschaften leisten können, 
muss bezweifelt werden. Zu vermuten ist vielmehr, 
dass insbesondere mit der vorgeschlagenen Ausdeh-
nung des statischen Waldbegriffes auf (ehemaliges) 
Landwirtschaftsland die hohe Hürde für die weitere 
Ausdehnung von Bauzonen beseitigt wird. Dies er-
klärt zumindest teilweise die Allianz zwischen den 
Interessenvertretern der Landwirtschaft und den 
Kantonen, welche ihrerseits mit der Unterstützung 
der Interessenvertreter der Baubranche und des 
 Tourismus rechnen können. Da es bei der Gesetzes-
revision nicht um die Kernfrage (Sabatier 1993), son-
dern eher um einen Nebenaspekt der quantitativen 
Walderhaltung geht, ist von den Umweltorganisa- 
tionen kaum massiver Widerstand zu erwarten.

Bei den mittelbar waldrelevanten Prozessen 
fällt auf, dass die meisten Vorlagen stärker von 
schutz- als von nutzungsorientierten Volksinitiati-
ven gesteuert werden. Es scheint, dass in der Umwelt-
politik heute die Volksinitiativen jene Korrektur-
funktion übernommen haben, welche früher das 
Bundesgericht mit seinen vorwiegend umweltfreund-
lichen Entscheiden ausgeübt hat. Die Volksinitiati-
ven tragen zunächst einmal dazu bei, dass ein Thema 
überhaupt Aufnahme in der politischen Agenda des 
Parlamentes findet. Sodann sorgen sie wegen der ge-
setzlich vorgegebenen Behandlungsfristen für eine 
zügige Beratung des Geschäftes durch die Entschei-
dungsträger. Auf diese Weise haben Volksinitiativen 
zu den Ressourcen Wald, Klima, Wasser und Land-
schaft zur Einleitung und Verabschiedung von ent-
sprechenden Gesetzesrevisionen geführt, während 
die Biodiversitätsstrategie ohne den Druck einer In-
itiative in der Verwaltung verweilen kann. Da Bun-
desrat und Parlament auf alle waldrelevanten Volks-
initiativen mit einem indirekten Gegenvorschlag 
reagiert haben, bestimmen sie auch in hohem Masse 
den Inhalt der definitiv verabschiedeten Vorlagen. 
Der durch die Initiativen erzeugte zeitliche Druck 
sowie deren Fokussierung auf bestimmte Aspekte ha-
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Rétrospective annuelle de la politique  
forestière en 2010

L’année forestière 2010 ne s’est pas caractérisée par des évé-
nements médiatiques, mais plutôt par la préparation, en cou-
lisses, de certaines décisions politiques ainsi que par des ac-
tivités administratives d’implémentation. La révision  partielle 
de la loi forestière peut être considérée comme spéciale, car 
c’est une affaire hors du commun: la Commissions de l’envi-
ronnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du 
Conseil des Etats a décidé de réviser en particulier l’article 7 
(relatif aux compensations de déboisement) et l’article 10 (re-
latif au statut forestier) de la loi forestière en vigueur, et ainsi 
d’assouplir le régime de conservation des forêts. Concernant 
les politiques sectorielles relatives à la forêt, le parlement a 
fait avancer la révision de la Loi sur l’aménagement du terri-
toire. Plus particulièrement, dans la proposition de révision 
de l’article 5 (taxe sur la valeur ajoutée) de cette dernière loi, 
il est question d’un article relatif à la politique forestière. Les 
aspects forestiers ont fait l’objet de discussions dans la sphère 
politique internationale, notamment lors de deux conférences 
internationales sur la convention sur la biodiversité et le cli-
mat et sur la convention alpine et du paysage. L’année pro-
chaine, selon toutes les prévisions, les discussions devraient 
porter sur la future politique de conservation des forêts.

ben unter anderem zur Folge, dass sich der Gesetz-
geber vielfach auf Teillösungen beschränkt, welche 
mit den Governance-Prinzipien der Koordination 
und Integration in Konflikt geraten können. Ein Bei-
spiel dieser mangelhaften formalen wie inhaltlichen 
Abstimmung sind die parallel verlaufenden Prozesse 
der Revision des Raumplanungs- und Waldgesetzes. 
Hingegen kann die Existenz eines weiteren Gover-
nance-Elementes, nämlich desjenigen der Viel-Ebe-
nen-Governance, fast in allen laufenden Entschei-
dungsprozessen bestätigt werden. Am deutlichsten 
zeigt sich dies in der Debatte um das richtige Wolfs-
management, an der sich von der Gemeinde bis zum 
Europarat alle politischen Institutionen und betrof-
fenen Stakeholder beteiligen.

Mit den bereits angesprochenen Teillösungen 
ist dafür gesorgt, dass die meisten der hier bespro-
chenen Entscheidungsfindungsprozesse auch im 
kommenden Jahr ihre Fortsetzung finden werden. 
Da im Herbst 2011 ein neues Parlament gewählt 
wird, muss mit einer neuen personellen und partei-
politischen Zusammensetzung des wichtigsten po-
litischen Entscheidungsträgers gerechnet werden. 
Die begrenzte Problembearbeitungskapazität des 
Parlamentes sowie die stabilen institutionellen Rah-
menbedingungen lassen jedoch zumindest kurzfris-
tig keine grundlegenden Kurskorrekturen in der na-
tionalen Waldpolitik und in den waldrelevanten 
Sektoralpolitiken erwarten. n

Eingereicht: 17. März 2011, akzeptiert (ohne Review): 25. März 2011
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2010 

Das waldpolitische Jahr 2010 war nicht so sehr durch medien-
wirksame Ereignisse als vielmehr durch Entscheidvorbereitun-
gen «hinter den Kulissen» und durch wiederkehrende Voll-
zugsaktivitäten der Behörden gekennzeichnet. Als besonderes, 
weil nicht routinemässiges Geschäft kann die Lancierung  
einer Teilrevision des Waldgesetzes betrachtet werden: Die 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Stän-
derates hat beschlossen, insbesondere die Artikel 7 (Rodungs-
ersatz) und 10 (Waldfeststellung) des geltenden Waldgeset-
zes zu revidieren und damit das strenge Walderhaltungsregime 
etwas zu lockern. Bei den waldrelevanten Sektoralpolitiken 
hat das Parlament die Revision des Raumplanungsgesetzes 
(RPG) einen Schritt weitergebracht. Mit der vorgeschlagenen 
Revision des Artikels 5 (Mehrwertabgabe) des RPG steht ein 
unmittelbar waldgesetzrelevanter Artikel zur Diskussion. Mit 
den beiden internationalen Konferenzen zur Biodiversitäts- 
und zur Klimakonvention sowie der Behandlung der Alpen-
konvention und der Landschaftskonvention standen unter-
schiedliche waldrelevante Themen auf der internationalen 
politischen Agenda. Das nächste Jahr wird voraussichtlich 
durch die Diskussion der zukünftigen Walderhaltungspolitik 
geprägt sein.

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/162/5/137/1965747/szf_2011_0137.pdf by ETH

 Zurich user on 28 February 2021



145connaissancesSchweiz Z Forstwes 163 (2012) 5: 145–154

Waldpolitischer Jahresrückblick 2011
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The revision of the Forest Act, the adoption of the Forest Programme 2020 by the Federal Council as well as the 

preparation of the second contribution period of the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks 

between the Confederation and the Cantons (NFE) shaped, in addition to the routine business, the forest pol-

icy of 2011. The parliamentary initiatives on forest and forest policy issues remained of about the same amount 

as in previous years, while the Federal Court decisions on forest legislation have declined significantly. In  

various forest-related sectoral policies, the government and parliament made important decisions. In climate 

policy, the Parliament adopted the CO2 Law. However, this has not yet happened to the revision of the Spatial 

Planning Act. In nature and landscape policy, the administration has prepared the Swiss biodiversity strategy so 

far that the Federal Council could send it out for consultation. The revision of the Hunting Regulation, with 

changes in the management of large carnivores, is nearing adoption. At the international level, the Federal Coun-
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Das innenpolitische Jahr 2011 der Schweiz 
war zum einen durch die Parlaments- und 
Bundesratswahlen, zum anderen durch den 

Entscheid des Bundesrates zum Ausstieg aus der 
Atomenergie geprägt. Mit der Abnahme der Polari-
sierung im Parlament beziehungsweise der neuen 
«Atomisierten Mitte»1 ist mit einer Konsolidierung 
der Sachpolitiken und der Verwaltungsstrukturen 
zu rechnen. Ein konsequenter Ausstieg aus der Atom-
energie könnte unmittelbare Auswirkungen auf 
Wald, Forstwirtschaft und Landschaft haben; denn 
künftig sollen Holzenergie, Wasserkraft, Windener-
gie und Solarstrom sowie CO2-intensive Gaskraft-
werke mit staatlichen Mitteln gefördert werden. 
Demgegenüber vermochte das von der Uno dekla-
rierte Internationale Jahr das Waldes 2011 ausser 
zahlreichen Aktivitäten von Verwaltungen, Verbän-
den und Organisationen national wie international 
keine nennenswerten politischen Prozesse und Ent-
scheide auszulösen. Die für die Wald- und Land-
schaftspolitik zuständigen Entscheidungsträger 
führten eher bereits früher auf die Agenda gesetzte 
Prozesse und Geschäfte weiter, als dass sie Neuaus-
richtungen beschlossen. Beispiele für diese Politik 

der Kontinuität sind etwa die Revision des Bundes-
gesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Wald-
gesetz, WaG, SR 921.0), Budgetentscheide des Parla-
mentes oder die Verabschiedung der Waldpolitik 
2020 durch den Bundesrat.

 Waldpolitik im engeren sinn

 Parlament
Im Parlament dominierte die Teilrevision des 

Waldgesetzes die waldpolitischen Diskussionen. 
Nach dem Abschluss der Anhörungs- und Formulie-
rungsphase durch die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Ständerates (Urek-S; 
Zimmermann 2011) fand die parlamentarische In-
itiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik» 
(09.474) Eingang in die Agenda der beiden Räte. Der 
Ständerat stimmte einem Eintreten auf die Vorlage 
ohne eine einzige Gegenstimme zu. In der Eintre-
tensdebatte meldeten sich ausser dem Kommissions-
sprecher nur drei Standesvertreter mit einem grund-

1 Neue Zürcher Zeitung vom 24. Oktober 2011
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sätzlichen und zwei kleinen Vorbehalten zu Wort. 
Das grundsätzliche Votum stammte vom Genfer 
Ständerat Robert Cramer, der in der Revisionsvorlage 
eine grobe Verletzung des Demokratieprinzips sah. 
Vor allem mit der generellen Einführung des stati-
schen Waldbegriffes würde man ein Versprechen bre-
chen, mit welchem das Parlament seinerzeit die Ini-
tianten der Volksinitiative «Rettet den Schweizer 
Wald» zum Rückzug der Initiative bewogen hätte. Er 
wurde unterstützt von Erika Forster-Vannini (SG) und 
Hans Hess (OW), welche forderten, dass die beiden 
Kernpunkte der Vorlage, nämlich die Lockerung der 
Ersatzaufforstungspflicht und die Möglichkeit der 
Ausdehnung des statischen Waldbegriffes auf ausser-
halb der Bauzonen, restriktiver gefasst werden, als 
dies die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte. 

Die Detailberatungen beschränkten sich auf 
zwei Artikel. Dabei obsiegten in beiden Fällen Min-
derheitsanträge über die Anträge der Kommissions-
mehrheit (und des Bundesrates). Eine erste Differenz 
betraf Art. 7 Abs. 2 WaG: Während Kommissions-
mehrheit und Bundesrat wollten, dass bei Rodungen 
grundsätzlich in allen Gebieten der Schweiz auf 
 Realersatz verzichtet werden kann, beantragte eine 
Kommissionsminderheit, dies nur in Gebieten mit 
zunehmender Waldfläche zu gestatten (Abbil-
dung 1). Mit 23 zu 10 Stimmen stimmte der Stände-
rat der restriktiveren Fassung der Minderheit zu. 
Nach dem vom Ständerat genehmigten Wortlaut von 
Art. 7 Abs. 2 sollte die heutige Möglichkeit der Er-
satzaufforstung in einer anderen Gegend gestrichen 
und damit die sogenannte Kaskade um eine Stufe 

verkürzt werden. Von der Möglichkeit der Ersatz-
massnahmen hätte nur noch in Gebieten mit zuneh-
mender Waldfläche, nicht mehr aber in der Produk-
tionsregion Mittelland Gebrauch gemacht werden 
können. Rechtlich hätte dies zu einer Verschärfung 
der geltenden Regelung in einer erheblichen Zahl 
von Kantonen geführt. Namentlich die Kantone 
Bern, Waadt, Zürich, Aargau, Freiburg, Thurgau und 
Luzern, welche insgesamt über rund drei Viertel der 
vom Bund festgelegten Fruchtfolgeflächen verfügen, 
hätten bei der Umsetzung Probleme bekommen 
(BBl 1992 II 16492). Die übrigen von der Kommission 
vorgeschlagenen Änderungen von Art. 7 wurden dis-
kussionslos angenommen, ebenso der Antrag zur 
Aufhebung von Art. 8 (Ersatzabgaben).

Eine zweite Differenz entstand in Bezug auf 
Art. 10 Abs. 2: Während die Kommissionsmehrheit 
mit dem Bundesrat die Möglichkeit des statischen 
Waldbegriffs auch ausserhalb der Bauzone einfüh-
ren wollte, beantragte eine Kommissionsminderheit 
das Belassen der geltenden Regelung, das heisst die 
Beschränkung des dynamischen Waldbegriffes aus-
schliesslich auf Bereiche, wo Bauzonen an den Wald 
grenzen oder in Zukunft grenzen sollen. Auch hier 
obsiegte der Minderheitsantrag mit 24 zu 12 Stim-
men. Die Minderheit führte folgende Argumente 
 gegen eine weitere Lockerung ins Feld: Aushöh- 
lung des Walderhaltungsgebotes, Rechtsunsicher-
heit, künstliche Unterscheidung mit surrealisti-
schem Ergebnis, Vollzugsschwierigkeiten, kostspielige 

Abb 1 In Gebieten mit zunehmender Waldfläche können bei Rodungen künftig anstelle von Realersatz gleichwertige Massnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes getroffen werden. Foto: Brigitte Wolf

2 BBl = Bundesblatt
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Übung, offene Fragen bezüglich Bewirtschaftung, 
Subventionierung und rechtlicher Einstufung von 
neu entstehenden «Nichtwäldern» (AB 2011 S 6883). 
Damit zeigte die Mehrheit der Ständerate Respekt vor 
den Initianten der Volksinitiative «Rettet den Schwei-
zer Wald» und damit vor der Institution Volksini-
tiative. In verschiedenen Voten kam zudem der Re-
spekt gegenüber dem Walderhaltungsgebot und 
dessen Akzeptanz in breiten Bevölkerungskreisen 
zum Ausdruck. Auffallend ist ferner, dass sich die 
vom Waldeinwuchs betroffenen Standesvertreter der 
Bergkantone kaum zu Wort meldeten und mehrheit-
lich gegen eine allzu starke Lockerung des Walder-
haltungsgebotes stimmten. Die Mehrheit im Stände-
rat war sich einig, dass das Problem des natürlichen 
Waldeinwuchses nicht mit künstlichen planerischen 
Mitteln gelöst werden kann. Dies geht stellvertretend 
aus dem Votum von Ständerat Cramer hervor: … si 
on étend cette notion à toutes les zones, et notamment 
aux zones agricoles, … on va se retrouver dans une si
tuation totalement artificielle, je dirai même dans une 
situation surréaliste … (AB 2011 S 687).

Nachdem auch die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Nationalrats (Urek-
N) die Vorlage vorberaten hatte, trat der Nationalrat 
in der Frühjahrssession 2012 ohne Gegenstimme auf 
die Revision des Waldgesetzes ein und verabschie-
dete dieses noch in der gleichen Session (AB 2012 
N 140). Dabei hat der Zweitrat Art. 7 Abs. 2 neu for-
muliert und bei Art. 10 Abs. 2 den vom Ständerat ab-
gelehnten Vorschlag der Urek-S angenommen. Da-
mit kam es zu substanziellen Differenzen zwischen 
National- und Ständerat, welche die beiden Räte noch 
in der gleichen Session bereinigten. Bei Art. 7 Abs. 2 
übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die Re-
gelung des Ständerates und beschränkte die Möglich-
keit der Ersatzmassnahmen zugunsten des Natur- 
und Landschaftsschutzes grundsätzlich auf Gebiete 
mit zunehmender Waldfläche (Art. 7 Abs. 2 Bst. a). 
Neu gegenüber dem Ständerat schuf er in Bst. b je-
doch die Möglichkeit, dass diese Ersatzmassnahmen 
anstelle des Realersatzes ausnahmsweise auch in den 
nicht vom Waldeinwuchs betroffenen Gebieten zur 
Schonung des landwirtschaftlichen Kulturlandes 
und von ökologisch oder landschaftlich wertvollen 
Gebieten angeordnet werden können. Keine Mehr-
heit fand die Aufnahme einer neuen Bestimmung 
(Art. 7 Abs. 3 Bst. d), welche den Verzicht auf einen 
Rodungsersatz beim Bau von Infrastruktur zur Pro-
duktion von erneuerbaren Energien wie … Stauseen, 
Solaranlagen, Windanlagen, Biomassekraftwerke, Geo
thermie, mit den dazugehörigen Erschliessungen, Stras
sen, Leitungen usw. vorsah (AB 2012 N 145).  

Eine zweite Differenz schuf der Nationalrat mit 
der Ausdehnung der Waldfeststellungen beziehungs-
weise des statischen Waldbegriffes auf Gebiete … aus
serhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme 
des Waldes verhindern will (Art. 10 Abs. 2 Bst. b). Da-
mit entschied sich der Nationalrat für jene Lösung, 
die bereits von der Urek-S vorgeschlagen, von der 
Mehrheit des Ständerates jedoch abgelehnt worden 
war. Nachdem der Nationalrat die Gesamtvorlage mit 
163 zu 0 Stimmen angenommen hatte, behandelte 
der Ständerat die vom Nationalrat geschaffenen Dif-
ferenzen ebenfalls in der Frühjahrssession 2012 
(AB 2012 S 248). Während der vom Nationalrat vor-
geschlagene neue Wortlaut von Art. 7 Abs. 2 vom 
Ständerat diskussionslos und einstimmig angenom-
men wurde, gab die Ausdehnung der statischen Wald-
grenzen auf das Nichtbaugebiet Anlass zu kontrover-
sen Diskussionen. Im Vergleich zur ersten Debatte 
im Ständerat wurden keine wesentlich neuen Argu-
mente vorgebracht: Die Befürworter einer Ausdeh-
nung des statischen Waldbegriffes argumentierten 
in erster Linie mit dem Hinweis auf die Forderungen 
der Kantone, die Gegner mit dem Appell an die Ver-
sprechen gegenüber den Initianten der Volksinitia-

Bundesgesetz über den Wald – Änderungen vom 16. März 2012

art. 7 Rodungsersatz
1 Für jede Rodung ist in derselben Gegend mit vorwiegend standortgerechten Ar-
ten Realersatz zu leisten.
2 Anstelle von Realersatz können gleichwertige Massnahmen zu Gunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes getroffen werden:

a. in Gebieten mit zunehmender Waldfläche;
b. in den übrigen Gebieten ausnahmsweise zur Schonung von landwirtschaftlichem 

Kulturland sowie ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete.
3 Auf den Rodungsersatz kann verzichtet werden bei Rodungen:

a. von in den letzten 30 Jahren eingewachsenen Flächen für die Rückgewinnung von 
landwirtschaftlichem Kulturland;

b. zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und zur Revitalisierung von Gewässern;
c. für den Erhalt und die Aufwertung von Biotopen nach den Artikeln 18a und 18b Ab-

satz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.
4 Wird nach Absatz 3 Buchstabe a rückgewonnenes landwirtschaftliches Kulturland in-
nerhalb von 30 Jahren einer anderen Nutzung zugeführt, so ist der Rodungsersatz nach-
träglich zu leisten.

art. 8 ersatzabgaben
Aufgehoben.

art. 10 Waldfeststellung
2 Beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen nach dem Bundesgesetz 
vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung ist eine Waldfeststellung anzuordnen in 
Gebieten:

a. in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen;
b. ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhin-

dern will.

art. 13 abgrenzung von Wald und nutzungszonen
1 Waldgrenzen, die gemäss Artikel 10 Absatz 2 festgestellt worden sind, werden in
den Nutzungsplänen eingetragen.
3 Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Artikel 10 überprüft werden, 
wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse we-
sentlich geändert haben.

Kasten 1 Die revidierten Artikel des Waldgesetzes, wie sie von National- und Ständerat in 
der Frühjahrssession 2012 verabschiedet wurden (BBl 2012 3445). Kursiv: Änderungen ge-
genüber dem Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald.

3 AB = Amtliches Bulletin: Wortprotokolle von Nationalrat  
(AB … S …) und Ständerat (AB … S …)
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tive sowie mit Hinweisen auf Vollzugsprobleme. Die 
Diskussion um Art. 10 Abs. 2 (in Verbindung mit  
Art. 13) kann mit dem Votum von Ständerat Hess il-
lustriert werden: Ich kann mich aber heute der Mehr
heit anschliessen. In der Diskussion wurde auf die Prob
lematik hingewiesen. Wenn wir die Problematik kennen, 
können wir auch die Mittel ergreifen, damit den Beden
ken von Herrn Cramer und Frau Bruderer wirklich Rech
nung getragen wird (AB 2012 S 251). Wie Ständerat 
Hess änderten 16 weitere Ratsmitglieder ihre Mei-
nung, sodass der Ständerat schlussendlich mit 29  
zu 10 Stimmen der nationalrätlichen Version von  
Art. 10 Abs. 2 zustimmte. In der Schlussabstimmung 
genehmigte der Nationalrat die gesamte Vorlage ein-
stimmig (AB 2012 N 552), der Ständerat mit 39 zu 
4 Stimmen (AB 2012 S 269). Der Bundesrat hat den 
verbindlichen Gesetzestext veröffentlicht (Kasten 1) 
und den Ablauf der Referendumsfrist auf den 5. Juli 
2012 festgelegt (BBl 2012 3445).

 Budgetbeschlüsse des Parlamentes
Die vom Parlament fürs Jahr 2012 bewilligten 

Bundesbeiträge für forstliche Massnahmen und 
Massnahmen im Bereich Naturgefahren bewegen 
sich im Rahmen der letzten Jahre (Abbildung 2). Ge-
genüber dem Vorjahr haben die Bundesbeiträge ins-
gesamt um rund 1.4% zugenommen, womit der Zu-
wachs deutlich über der Jahresteuerung von 0.2% 
liegt. Mit Ausnahme der forstlichen Investitionskre-
dite und der Komponente Diverses hat das Parlament 
sämtliche Positionen leicht erhöht. 

Ein Vergleich zwischen dem Budget 2011 und 
den für das gleiche Jahr ausbezahlten Bundesbeiträ-
gen zeigt, dass bei vier von sechs Komponenten, 
nämlich beim Programm Schutz vor Naturgefahren, 
bei den Investitionskrediten, beim Programm Wald-

wirtschaft und bei Diverse Komponenten die für den 
Wald vom Parlament bewilligten Mittel nicht aus-
geschöpft wurden (Abbildung 2). Zwischen Budget 
und Rechnung ergibt sich eine Differenz von rund 
19 Millionen Franken, was einer Budgetabweichung 
von rund 13% entspricht. Für die Periode 2012 bis 
2015 sieht der Bundesrat für den Wald Verpflich-
tungskredite von 344 Millionen Franken oder jähr-
lich rund 86 Millionen Franken (heute rund 90 Mio.) 
vor. Beim Programm Schutz vor Naturgefahren sind 
für die gleiche Periode Verpflichtungskredite von 
insgesamt 180 Millionen Franken oder jährlich rund 
45 Millionen Franken budgetiert, was ebenfalls dem 
aktuellen Budget entspricht und erheblich über dem 
Rechnungsbetrag der letzten zwei Jahre liegt.

Das forstliche Budget zeichnet sich somit 
durch eine relative Konstanz der insgesamt verfüg-
baren Mittel und der Aufteilung auf die einzelnen 
Budgetpositionen aus. Die Gegenüberstellung von 
Budgets und Rechnungen lässt vermuten, dass seit 
der Einführung des Beitragssystems gemäss Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung (NFA) die verfügbaren Mittel des Bundes durch 
die Kantone relativ umfassend ausgeschöpft werden. 
Die Ausnahmen bilden hier die Beiträge für den 
Schutz vor Naturgefahren und in geringerem Masse 
die finanziellen Anreize für die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Forst-
wirtschaft. Die Gründe für diese nicht volle Inan-
spruchnahme der Bundesbeiträge können beispiels-
weise im Wechsel zum NFA-Beitragssystem, in zu 
strengen Auflagen oder zu tiefen Ansätzen des Bun-
des, im Fehlen entsprechender kantonaler oder kom-
munaler Finanzmittel, in der guten Auslastung des 
Baugewerbes (im Bereich Schutz- und Infrastruktur-
bauten), in der guten finanziellen Lage der Forstbe-
triebe oder in einer ungenügenden Information lie-
gen. Zur Klärung dieser Frage sind gemäss Bundesamt 
für Umwelt (Bafu) nach Abschluss der ersten NFA-
Periode diverse Evaluationen zur forstlichen Bei-
tragspolitik in Bearbeitung. Von diesen erhofft sich 
der Bund auch Erkenntnisse über die Wirkung und 
die Effizienz der verschiedenen Beitragskategorien. 

 Parlamentarische Vorstösse
Gemäss Zusammenstellung des Bafu sind im 

Berichtsjahr 2011 insgesamt elf Vorstösse zu Wald 
und Holz eingereicht worden.4 Von der Form her hat 
sich eine Verschiebung von den Motionen (4) zu den 
Interpellationen (6) ergeben (ergänzt durch eine An-
frage). Bei den Urhebern bleibt Nationalrat von Sie-
benthal mit drei Motionen und einer Interpellation 
unangefochten an der Spitze. Thematisch halten sich 
die Wald- und Holzthemen in etwa die Waage. Das 
Spektrum der Themen reicht vom Schutz der Kasta-

Abb 2 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2011 sowie Budgets 2011 
und 2012. Quellen: Eidgenössische Finanzverwaltung (2011a, 2011b und 2011c) und 
schriftliche Mitteilung des Bundesamtes für Umwelt.

4 www.bafu.admin.ch/dokumentation/gesetzge-
bung/01225/02286/11110/index.html (29.3.2012)
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nienwälder über die Förderung von Holz- und Wind-
energieanlagen beziehungsweise der Holzindustrie 
bis zur Errichtung eines Waldklimafonds. Im Fol-
genden sollen die drei zum Wald eingereichten Mo-
tionen kurz vorgestellt werden. 

Mit der Motion 11.3398 beauftragte National-
rat von Siebenthal den Bundesrat, … sämtliche Bun
desprojekte und strategien, die zu einer Verringerung der 
potenziell verfügbaren erneuerbaren Energieträger füh
ren könnten, zu sistieren … In der Begründung präzi-
sierte der Motionär seine Forderung wie folgt: Dies 
betrifft insbesondere sämtliche Projekte in der Wasser
kraftgewinnung und der Energieholzerzeugung. Speziell 
im Wald ist das Entziehen bewirtschaftbarer Flächen 
aus der Nutzung in der Regel über Jahrzehnte durch 
Grundbucheinträge fixiert. Im Sinne der Offenhaltung 
sämtlicher Optionen sind solche Vorhaben bis auf Wei
teres zu sistieren. Dies betrifft insbesondere auch die Bio
diversitätsstrategie. Obwohl der Bundesrat dem Parla-
ment eine Ablehnung der Motion beantragt hatte, 
haben Ständerat und Nationalrat die Motion in ab-
geänderter Form überwiesen: Der Bundesrat wird be
auftragt, im Rahmen eines Berichtes eine Gesamtüber
sicht über mögliche Zielkonflikte zwischen Projekten zur 
Förderung von erneuerbaren Energien und anderen Bun
desprojekten und strategien aufzuzeigen.

Auch in seiner zweiten Motion geht es Natio-
nalrat von Siebenthal um die Verknüpfung von Wald- 
und Energiepolitik. Mit der Motion 11.3735 verlangte 
er vom Bundesrat, … die gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, damit der Bau von Windenergieanlagen gegen 
nutzenorientierte Entschädigung des Waldeigentümers 
und Einbindung in Partnerschaften in Waldgebieten ver
einfacht und ohne bürokratische Hürden möglich wird. 
Weiter sollen die Ausführungsbestimmungen im Konzept 
Windenergie Schweiz von 2004 sowie die «Empfehlung 

zur Planung von Windenergieanlagen» aus dem Jahr 2010 
entsprechend angepasst werden. Gemäss Begründung 
soll mit der Umsetzung der Motion eine Lockerung 
der Rodungsvoraussetzungen für den Bau von Wind-
energieanlagen inklusive dazugehörender Infrastruk-
tur erreicht werden. Auch hier beantragte der Bun-
desrat die Ablehnung der Motion, welche von den 
Räten im Berichtsjahr noch nicht behandelt wurde.

In einer Ende Jahr eingereichten und von 
46  Ratsmitgliedern mitunterzeichneten Motion 
(11.4164) verlangte Nationalrat Binder vom Bundes-
rat, dass dieser … die Voraussetzungen für die Errich
tung eines Waldklimafonds … (schafft), in den die geld
werten CO2Senkenleistungen des Waldes eingebracht 
werden. Mit dem Fonds sind den Waldeigentümern forst
liche Massnahmen zur Milderung der Folgen des Klima
wandels abzugelten. Begründet wird die Motion unter 
anderem damit, dass die Schweiz … 2006 gegenüber der 
UNO definiert (hat), dass sie sich die Senkenleistung des 
Waldes anrechnen lässt (Art. 3.4, KyotoProtokoll). Des 
Weiteren verwies der Motionär auf entsprechende 
Ansätze im Rahmen der gescheiterten Waldgesetz-
revision sowie auf ähnliche Vorkehren der Deut-
schen Bundesregierung. Bundesrat und Parlament 
werden die Motion voraussichtlich im Laufe des Jah-
res 2012 behandeln.

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Mit Entscheid vom 31. August 2011 hat der 

Bundesrat das Strategiepapier Waldpolitik 2020 (BBl 
2011 8731) formell genehmigt und damit für sich 
selber und für die Bundesverwaltung konkrete Ziele 
und die dazugehörigen strategischen Stossrichtun-
gen bis zum Jahre 2020 festgelegt. Mit der Geneh-
migung durch den Bundesrat konnte die Waldpoli-
tik 2020 zwei Hierarchiestufen höher angesiedelt 

Abb 3 Mit der Motion 
«Bau von Windenergie-
anlagen in Wäldern 
und an Waldrändern» 
soll eine Lockerung der 
Rodungsvoraussetzun-
gen für den Bau von 
Windenergieanlagen 
im Wald erreicht wer-
den. Foto: Rainer Sturm/ 

Pixelio
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werden als das Waldprogramm Schweiz (WAP-CH; 
Projektleitung WAP-CH & BHP Brugger 2004). Das 
vorwiegend vom Bafu ausgearbeitete neue Strategie-
papier wurde auch «nach unten» abgesichert, indem 
die Forstdirektorenkonferenz zustimmte. Die Wald-
politik 2020 hat zwar keinen rechtsverbindlichen 
Charakter, aber einen verwaltungspolitisch hohen 
Stellenwert: Das Dokument verschafft dank der bun-
desrätlichen Genehmigung den für den Wald ver-
antwortlichen Verwaltungsstellen (v.a. Uvek und 
Bafu) eine erhöhte Legitimation bei der Vorbereitung 
und Durchsetzung waldpoli tischer Anliegen (v.a. 
Gesetzgebung und Budgets)  sowie bei deren Einbrin-
gung in andere Sektoralpo litiken wie Landwirt-
schafts-, Raumentwicklungs-, Energie- und Umwelt-
politik. Inhaltlich besteht die Waldpolitik 2020 aus 
einem Hauptziel (Sicherstellung einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung), einer Vision 2030 (mit sechs 
Handlungsfeldern) sowie elf Zielen und strategi-
schen Stossrichtungen, wobei die Ausschöpfung des 
Holznutzungspotenzials, die Anpassung an den 
 Klimawandel, die Sicherstellung der Schutzwald-
leistung, die Erhaltung und Verbesserung der Bio-
diversität im Wald und die Waldarealerhaltung als 
prioritäre Ziele bezeichnet werden. Die erforderli-
chen Massnahmen sollen in zwei Umsetzungsetap-
pen erarbeitet und beschlossen werden.

Mit der Verabschiedung der Waldpolitik 2020 
konnte eine Art Planungssicherheit für die nächsten 
zehn Jahre erreicht werden. Allerdings gilt es zu be-
achten, dass das Dokument zwar für den Bundesrat 
und die Verwaltung verbindlich ist, nicht aber für 
das Parlament, das für eine allfällige Neuausrichtung 
der Schweizer Waldpolitik verantwortlich ist. Dies ist 
eine mögliche Erklärung für die Feststellung, dass die 
Waldpolitik 2020 keine grundlegenden Änderungen 
der Schweizer Waldpolitik bringt. Mit wenigen Aus-
nahmen finden sich alle Teilziele direkt oder indi-
rekt bereits im WAP-CH, in der geltenden Waldge-
setzgebung oder sogar in der Gesamtkonzeption für 
eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspoli-
tik aus dem Jahre 1975 (Expertenkommission 1975). 
Mehr als die Hälfte der elf Teilziele erfordern Geset-
zesanpassungen oder die Prüfung und allenfalls Er-
höhung der finanziellen Beiträge des Bundes. In bei-
den Fällen ist das Parlament die zuständige Ent- 
scheidungsinstanz. Wie in den meisten anderen 
Politikfeldern wird auch in der Waldpolitik die Kon-
fliktregelung in erster Linie nicht auf der Visions-, 
Strategie- und Zielebene, sondern auf der Instrumen-
ten- und Massnahmenebene stattfinden.

Der Bundesrat hat sich auch auf gesetzgeberi-
scher Ebene mit waldrelevanten Themen beschäf-
tigt. So hat er mehrere Artikel der Verordnung vom 
30. November 1992 über den Wald (Waldverord-
nung, WaV, SR 921.01) aufgehoben oder geändert 
und damit Anpassungen im Bereich der forstlichen 
Ausbildung und der NFA-Beiträge vorgenommen. Im 

Zuge zweier allgemeiner Anpassungsverordnungen 
(AS 2011 5227 und AS 2011 649) hat er Art. 35 Abs.1 
und Art. 37 Abs. 2 Bst. b aufgehoben sowie Art. 37 
Abs. 1, Art. 39 und Art. 43 neu formuliert. Die Än-
derungen hatten unter anderem die Aufhebung der 
Eidgenössischen Forstlichen Ausbildungskommis-
sion (Efak) zur Folge. Bei der Weiterentwicklung der 
Programmvereinbarungen hat der Bundesrat neben 
kleineren Änderungen die Globalbeiträge zur Regel 
erklärt und bei den Beiträgen an die überbetriebli-
che Planung als neues Kriterium die in die Planung 
einbezogene Waldfläche eingeführt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung Wald 
des Bafu war das Controlling und die Evaluation der 
NFA-Beiträge aus der Periode 2008 bis 2011 sowie die 
Vorbereitung der NFA-Beitragsperiode 2012 bis 2015 
mit den entsprechenden Verhandlungen mit den 
Kantonen. Weitere Tätigkeiten waren gemäss Mittei-
lung des Bafu verschiedene Kommunikations- und 
Informationsveranstaltungen zum Internationalen 
Jahr des Waldes (u.a. mithilfe des Dokumentarfilms 
«Das Geheimnis unseres Waldes»), die Beteiligung 
an internationalen Prozessen (insbesondere an der 
Klimakonferenz in Durban und an der Europäischen 
Waldkonvention), die Bekämpfung von neuen, be-
sonders gefährlichen Schadorganismen, die Auswer-
tung der ersten Etappe des Forschungsprogramms 
Wald und Klimawandel sowie die Gründung des Fo-
rums Holz, welches das Bafu als Pendant zum Forum 
Wald in holzwirtschaftlichen und holzpolitischen 
Fragen beraten und unterstützen soll. 

 Bundesgericht
Das Bundesgericht hatte sich 2011 nur in ei-

nem einzigen Fall (1C_551/2010) mit primär wald-
rechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Dieser war 
im Endergebnis klar, enthielt aber in verfahrensrecht-
licher und materieller Hinsicht einige interessante 
Aspekte. Zur Beurteilung stand eine von den kanto-
nalen Behörden verweigerte Bewilligung einer als 
Tierpark für verletztes Wild bezeichneten Wildtier-
anlage, die teilweise auf Waldboden errichtet wurde 
(Abbildung 4). Nach einem mehrere Jahre dauern-
den, teils widersprüchlichen und lückenhaften Ver-
fahren verweigerten auf Antrag des kantonalen Forst-
dienstes der Reihe nach das zuständige Departement, 
die Regierung und das Kantonsgericht die Erteilung 
einer Servitutsbewilligung im Waldareal. Das Bun-
desgericht wies eine gegen das letztinstanzliche kan-
tonale Urteil erhobene Beschwerde ab und bestätigte 
die Verweigerung der Erteilung der Servitutsbewilli-
gung sowie die Pflicht zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Waldzustandes. Das Bundesgericht 
schützte das Vorgehen des Kantons unter anderem 
mit der Begründung, dass die Anlage gegen das 
 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG, SR 451; BLN-Objekt und Son-
derwaldreservat), das Waldgesetz (waldschädigende 

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/163/5/145/1966300/szf_2012_0145.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



151connaissancesSchweiz Z Forstwes 163 (2012) 5: 145–154

Nutzung, Waldeinzäunung und Waldabstand) und 
das Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raum-
planung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700; Tren-
nung des Baugebietes vom Nichtbaugebiet) verstosse.

Verfahrensmässig fällt auf, dass es mit der Ko-
ordinationspflicht bei verschiedenen Verfahren und 
mit dem Einbezug von kantonalen Fachstellen durch 
die Gemeinden, wie das bei der Anwendung von 
Art. 24 RPG und diversen Artikeln des Waldgesetzes 
regelmässig der Fall ist, immer noch Abstimmungs-
probleme gibt. Sodann zeigt der Fall auch, dass Fach-
behörden wie hier der Forstdienst oder die Natur-
schutzfachstelle nach wie vor unter einem gewissen 
Druck der politischen Behörden (Departement, Re-
gierung) stehen und die Gerichte  deshalb eine wich-
tige Kontrollfunktion ausüben. Materiell sind vom 
Bundesgericht verschiedene vorwiegend waldrecht-
liche Punkte angesprochen, jedoch nicht klar beant-
wortet worden. So haben weder das Kantons- noch 
das Bundesgericht die Frage eingehend geprüft, ob 
ein derart intensiv genutzter «Tierpark», der zu ei-
ner eigentlichen Waldvernichtung führt, eine nach-
teilige Nutzung, eine nicht forstliche Kleinbaute 
oder eine Zweckentfremdung von Waldboden und 
damit eine Rodung darstellt. Obwohl das Bundesge-
richt in Erwägung 4.2 die einschlägigen Bestim mun-
gen (inklusiv forstliche Baute) des Waldgesetzes zi-
tierte, prüfte es die Frage des Rodungstatbestandes 
nicht. Den Erwägungen 4.2 ff. ist zu entnehmen, 
dass das Bundesgericht die 2300 m2 Waldareal um-
fassende Wildtieranlage als nicht forstliche Klein-
baute und -anlage qualifizierte. Diese bedürften ge-
mäss Art. 14 Abs. 2 WaV zwar keiner Rodungsbe- 
willigung, dafür aber einer Ausnahmebewilligung 
nach Art. 24 RPG. Eine solche setzt voraus, dass der 
Zweck der Bauten und  Anlagen einen Standort aus-
serhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebunden-

heit) und keine überwiegenden Interessen entgegen-
stehen. Da das BLN-Objekt und das Sonderwald- 
reservat das überwiegende Interesse rechtfertigten, 
konnte das Bundesgericht die grundsätzlich interes-
sierende Frage offen lassen, ob ein Tierpark im Wald 
standortgebunden sein kann oder nicht.

 Waldpolitik im weiteren sinn

Wie das Strategiepapier Waldpolitik 2020, aber 
auch die Waldgesetzrevision und die parlamentari-
schen Vorstösse zeigen, bestehen erhebliche Über-
schneidungen zwischen der Waldpolitik und ande-
ren Sektoral- oder Querschnittspolitiken. Neben der 
Raumentwicklungs- sowie der Natur- und Land-
schaftsschutzpolitik zeichnet sich die Klima- und 
Energiepolitik immer mehr als Politikfeld mit stei-
gendem internen und externen Koordinationsbedarf 
zur Waldpolitik ab. 

 Raumplanung und Raumentwicklung
Inhalt und Prozess der Raumordnungspolitik 

des Bundes werden zurzeit in hohem Masse durch 
zwei Volksinitiativen bestimmt, welche die weitere 
Zersiedlung der Landschaft stoppen oder eindäm-
men möchten. Die im März 2012 angenommene 
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von 
Zweitwohnungen!» (BBl 2008 8757) hatte 2011 zur 
Änderung von Art. 8 RPG und zu einer neuen Über-
gangsbestimmung im Raumplanungsgesetz geführt. 
Beide Bestimmungen sind am 1. Juli 2011 in Kraft 
getreten (AS 2011 2913). Zu einer weit umfassen- 
deren Revision des Raumplanungsgesetzes hat die  
Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur» oder 
Landschaftsinitiative geführt. Nach dem Ständerat 
hat in der Herbstsession 2011 auch der Nationalrat 
die Vorlage beraten (AB 2011 N 1788) und zum Teil 
erhebliche Differenzen gegenüber dem Ständerat ge-
schaffen (AB 2011 S 1174), sodass die definitive Fas-
sung des revidierten Raumplanungsgesetzes erst im 
Laufe des Jahres 2012 vorliegen wird. Dabei dürfte 
– auch im Hinblick auf einen allfälligen Rückzug  
der Landschaftsinitiative – namentlich die Regelung  
der raumplanerischen Mehrwertabschöpfung zum 
Schicksalsartikel der RPG-Revision werden.

 Klimapolitik
Nach einem rund zweieinhalb Jahre dauern-

den Prozess hat das Parlament die Revision des Bun-
desgesetzes vom 8. Oktober 1999 über die Reduktion 
der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71) zu Ende 
beraten. In der Wintersession 2011 haben beide Räte 
die Vorlage definitiv verabschiedet (AB 2011 N 2279 
und AB 2011 S 1305). Der Gesetzestext (BBl 2012 113) 
entspricht im Wesentlichen dem bundesrätlichen 
Vorschlag. Dies gilt insbesondere in Bezug auf das 
im Gesetz bis zum Jahr 2020 festgeschriebene Reduk-

Abb 4 Das Bundesgericht bestätigt ein Kantonsgerichtsurteil, welches die Servitutsbewilli-
gung für einen Tierpark im Waldareal eines BLN-Gebietes verweigerte. Foto: Konrad Egger
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tionsziel bei den Treibhausgasemissionen von 20% 
(Art. 3). Die Debatte im Parlament drehte sich vor al-
lem um die Frage, ob die zur Erreichung dieses Re-
duktionszieles erforderlichen Massnahmen vollum-
fänglich im Inland oder teilweise (z.B. maximal die 
Hälfte) auch im Ausland getroffen werden können. 
Das Parlament hat sich grundsätzlich für die stren-
gere Inlandlösung entschieden, gab aber vor allem 
den Industrieunternehmen die Möglichkeit, sich mit 
der Beteiligung am European Union Emission Tra-
ding System (EU ETS) auch mit Auslandmassnahmen 
CO2-Reduktionen gutschreiben zu lassen (Art. 5 ff.).

Das revidierte CO2-Gesetz erwähnt in zwei Be-
stimmungen explizit die Wald- und Holzwirtschaft. 
Art. 4 Abs. 2 hält fest, dass zur Reduktion (der Treib
hausgasemissionen) … auch Massnahmen nach ande
ren Gesetzgebungen beitragen (sollen), … namentlich in 
den Bereichen Umwelt, Energie, Land, Wald und Forst
wirtschaft … . In Art. 14, der ein eigenes Kapitel des 
CO2-Gesetzes bildet und vom Parlament neu in die 
Revisionsvorlage aufgenommen wurde (AB 2010 
N 640), steht kurz und bündig: Die Leistung der Sen
ken von verbautem Holz ist anrechenbar (Abbildung 5). 
Die Umsetzung dieses offen formulierten Artikels 
dürfte einige Schwierigkeiten bereiten und entspre-
chend viel Zeit beanspruchen. Nach wie vor keine 
explizite Regelung fand die Anrechnung und Abgel-
tung der Senkenleistung des Waldes. Sie wird im 
Rahmen der nach der Verabschiedung des CO2-Ge-
setzes eingereichten Motion Binder (11.4164) thema-
tisiert werden.

 natur- und Landschaftsschutzpolitik
Nachdem der Ständerat in der Märzsession 

2011 fünf bereits vom Nationalrat überwiesene Mo-
tionen zum Thema Wolf gutgeheissen hatte (AS 2011 
S 290), gingen Bundesrat und Verwaltung an die Re-
vision der Jagdverordnung. Im Juli 2011 unterbrei-

tete das Eidgenössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) den 
Kantonen und interessierten Verbänden und Orga-
nisationen den Entwurf einer vor allem in Bezug auf 
die Regulierung von Grossraubtieren und die Aus-
scheidung von Wildruhezonen revidierten Jagd-
verordnung zur Anhörung.5 Der Bundesrat hat die 
umstrittene Verordnung formell noch nicht verab-
schiedet, sodass diese erst im Laufe des Jahres 2012 
in Kraft treten kann. In Erfüllung eines weiteren par-
lamentarischen Auftrages zum Thema Wolf hat der 
Bundesrat einen Antrag zur Änderung der Berner 
Konvention gutgeheissen (Zimmermann 2011).6 Die 
zuständigen Organe der Konvention werden aufge-
fordert, den Art. 22 dahingehend zu ändern, dass 
ein Staat auch nach Inkrafttreten der Konvention 
Vorbehalte zum Beispiel in Bezug auf den Schutzsta-
tus von bestimmten Tieren anbringen kann. Der 
ständige Ausschuss und das Ministerkomitee der 
Konvention haben nun über den von der Schweiz 
formell eingereichten Antrag zu befinden.

 Im September 2011 hat der Bundesrat einen 
Entwurf der Strategie Biodiversität Schweiz in die Ver-
nehmlassung gegeben.7 Das Dokument enthält zehn 
strategische Ziele unter anderem zu den forstrelevan-
ten Themenbereichen: Nachhaltige Nutzung der Bio-
diversität (Ziel Nr. 1), Schaffung einer ökologischen 
Infrastruktur (2), Verbesserung des Zustandes stark 
gefährdeter Arten (3), Erhaltung der genetischen Viel-
falt (4), Überprüfung von finanziellen Anreizen (5), 
Erfassung von Ökosystemleistungen (6), Überwa-
chung von Veränderungen in der Biodiversität (10). 

Die für jedes Handlungsfeld bis 2020 anvisier-
ten Ziele sollen durch spezifische Aktionspläne kon-
kretisiert werden. Die zu ergreifenden Massnahmen 
sollen in Absprache mit den betroffenen Sektoren 
ausgehandelt und festgelegt werden. Es ist zu erwar-
ten, dass der Biodiversitätsstrategie Schweiz ein lan-
ger und beschwerlicher Weg durch die Institutionen 
bevorsteht. 

Auf der Vollzugsebene hat das Bafu seine Be-
willigungspraxis für die Planung und den Betrieb 
von nationalen Pärken lückenlos fortgesetzt und 
sämtliche eingereichten Gesuche gutgeheissen.8 Da-
mit gibt es zurzeit in der Schweiz den Schweizeri-
schen Nationalpark, zehn anerkannte Regionale Na-
turpärke, einen Naturerlebnispark, zwei Kandidaten 
für einen Nationalpark und vier Kandidaten für Re-
gionale Naturpärke.9

Abb 5 Gemäss dem neuen CO2-Gesetz ist die Leistung der Senken von verbautem Holz 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen anrechenbar. Foto: Willi Zimmermann

5 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/  
00962/index.html?lang=de&msg-id=40240 (29.3.2012)

6 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=42250 (29.3.2012)

7 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=41197 (29.3.2012)

8 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=40985 (29.3.2012)

9 www.bafu.admin.ch/paerke/06579/index.html?lang=de 
(29.3.2012)
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teilung zwischen Bund und Kantonen nach wie vor 
die politischen Diskussionen prägt. Dasselbe gilt für 
das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie: Die un-
terschiedlichen Sichtweisen und Gewichtungen sind 
in sämtlichen Prozessen feststellbar, und die Ent-
scheidungsträger tun sich in der Regel schwer, sich 
am Prinzip der neuen Nachhaltigkeit zu orientieren. 
Die direktdemokratischen Institutionen Volksini- 
tiative und Referendum haben sich namentlich in 
der Waldflächen- und in der Raumentwicklungspo-
litik als Stützen der ökologisch orientierten Kreise 
erwiesen. Dasselbe kann nach wie vor vom Bundes-
gericht behauptet werden, insbesondere wenn es um 
die Beurteilung landschaftsrelevanter Fragen geht. 
Beim Verwaltungshandeln ist praktisch bei sämtli-
chen waldrelevanten Bundesämtern eine Ergänzung 
der alltäglichen Vollzugshandlungen durch strate-
gisch-planerische Aktivitäten festzustellen. Die Stra-
tegien stossen dort an ihre Grenzen, wo sie über den 
Entscheidungsbereich von Verwaltung und Bundes-
rat hinausgehen und auf den Gesetzgeber angewie-
sen sind. Dies ist regelmässig bei Aktionsplänen der 
Fall, wenn es um die Schaffung neuer gesetzlicher 
Grundlagen oder aber um die Bewilligung neuer oder 
erhöhter finanzieller oder personeller Mittel geht. 

Bei den meisten der beschriebenen Prozesse 
und Entscheide können Verhaltensweisen beobach-
tet werden, wie sie in der Governance-Literatur be-
schrieben werden. So hat die «zunehmende Dyna-
mik der Volksinitiativen»12 namentlich im Land- und 
Wassernutzungsbereich das «partizipative Element» 
auf der Ebene der Politikformulierung verstärkt. Der 
oft detaillierte und konkrete Inhalt von Initiativtex-
ten, die Erfolgsaussichten beim Zustandekommen 
von Initiativen und Referenden und selbst bei Ab-
stimmungen haben den Druck auf Parlament und 
Regierung erhöht, bei politischen Entscheiden mit 
der Mitsprache des Volkes zu rechnen. Weniger of-
fensichtlich ist die Verstärkung des «kooperativen 
Elementes» in der Waldpolitik, zumal die Betei-
ligung von Parteien, Kantonen, Verbänden und 
 Organisationen … bei der Vorbereitung wichtiger Er
lasse und anderer Vorhaben von grosser Tragweite … in 
Art. 147 der Bundesverfassung (SR 101) garantiert ist 
und durch das Bundesgesetz vom 18. März 2005 über 
das Vernehmlassungsverfahren (Vernehmlassungs-
gesetz, VlG, SR 172.061) geregelt ist. Nicht unter die 
Vernehmlassungspflicht fallen Vorhaben unterge-
ordneter Tragweite (Art. 10 VlG) wie Strategien, Kon-
zepte oder Visionen. Bei der Erarbeitung der Wald-
politik 2020 und der Biodiversitätsstrategie sind die 
betroffenen Kreise einbezogen oder zumindest an-

In der Landschaftspolitik hat das Bundesge-
richt einen richtungsweisenden Entscheid gefällt, der 
für die zahlreichen anstehenden Starkstromleitungs-
projekte Konsequenzen haben wird. Entgegen seiner 
bisherigen Rechtsprechung hielt das höchste Gericht 
im Entscheid Riniken (BGE 137 II 266) fest, dass eine 
Verkabelung von Freileitungen wegen des techni-
schen Fortschrittes heute nicht mehr nur in beson-
ders schützenswerten Gebieten (von nationaler Be-
deutung), sondern auch in einer Landschaft von 
mittlerer oder lokaler Bedeutung zumutbar sei. Nach 
diesem Entscheid, der im Urteil 1_C560/2010 bestä-
tigt wurde, wird es den Leitungsinhabern in Zukunft 
schwerfallen, sich einer Verkabelung mit technischen 
oder wirtschaftlichen Argumenten zu widersetzen.

 internationale Umweltpolitik
Die internationale Umweltpolitik war aus 

waldpolitischer Sicht zum einen durch den Vollzug 
und die Fortsetzung der Klima- und Biodiversitäts-
konvention, zum anderen durch die Einleitung des 
Ratifizierungsverfahrens bei der Landschaftskon-
vention sowie durch erste Beschlüsse in Richtung ei-
ner Europäischen Waldkonvention geprägt. Nach-
dem die Schweiz bereits im Jahre 2000 gemeinsam 
mit 18 weiteren Staaten die Europäische Landschafts-
konvention unterzeichnet hatte, beantragte der Bun-
desrat im November 2011 dem Parlament die Ratifi-
zierung dieses völkerrechtlichen Abkommens (BBl 
2011 8657). Erst in den Startlöchern steht die Aus-
arbeitung eines internationalen Regelwerkes, das 
sich zur Hauptsache mit Themen der europäischen 
Wald- und Holzwirtschaft beschäftigt (Dürr 2011). 
Im Juni 2011 haben die Forstminister anlässlich der 
Ministerkonferenz von Forest Europe in Oslo ent-
schieden, ein für Europa rechtlich verbindliches Ab-
kommen zum Schutz und zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung des Waldes auszuarbeiten.10 Der Inhalt 
eines derartigen Abkommens ist erst in groben Um-
rissen bekannt und liegt in Form eines sogenannten 
Non-Papers einer Arbeitsgruppe vor.11

 schlussfolgerungen 

Die Auswahl der waldpolitisch relevanten Pro-
zesse auf Bundesebene vermittelt das Bild einer 
grossen Vielfalt an aktuellen Prozessen, Themen, Ak-
teuren und Arenen. Die Fortsetzung bereits eingelei-
teter Prozesse dominiert gegenüber der Aufnahme 
neuer Themen auf die politische Agenda. Auf der in-
stitutionellen Ebene fällt auf, dass das Bundesgericht 
seine früher führende Rolle bei der Konkretisierung 
namentlich der Walderhaltungspolitik (mangels Fäl-
len) eingebüsst hat und diese an das Parlament ab-
getreten hat. Des Weiteren fällt auf, dass in verschiede-
nen waldrelevanten Politikbereichen beziehungsweise 
in den Landnutzungspolitiken die Kompetenzauf-

10 www.foresteurope.org/filestore/foresteurope/Publications/
 pdf/Proceedings_FOREST_EUROPE_Ministerial_Conference_
 Oslo_2011.pdf (29.3.2012)
11 www.foresteurope.org/filestore/foresteurope/Historical_ 

Documents/Non-PaperFinal.pdf (29.3.2012)
12 Neue Zürcher Zeitung vom 19. März 2012
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Rétrospective annuelle de la politique 
 forestière en 2011

En 2011, la politique forestière fédérale était caractérisée par 
la révision de la loi forestière par le Parlement, par l’adoption 
de la politique 2020 par le Conseil fédéral et par la prépara-
tion de la deuxième période du programme péréquation fi-
nancière par l’Administration fédérale. Du reste les instances 
politiques se sont occupées des dossiers courants comme les 
interventions parlementaires, des décisions budgétaires, etc. 
A noter que les arrêts du Tribunal fédéral en matière fores-
tière ont sensiblement diminué. Dans d’autres domaines, 
ayant un impact sur la forêt, les processus suivants sont à 
mentionner: la révision définitive de la Loi sur le CO2, la mise 
en consultation de la «Stratégie Biodiversité Suisse», la révi-
sion de l’Ordonnance sur la chasse et la suite de la révision 
de la Loi sur l’aménagement du territoire. Sur le plan interna-
tional, le Conseil fédéral a soumis au Parlement la Conven-
tion européenne du paysage pour la ratification, et la Con-
férence ministérielle pour la protection des forêts en Europe  
a décidé de préparer une convention européenne sur la ges-
tion durable des forêts. 

Waldpolitischer Jahresrückblick 2011 

Die Revision des Waldgesetzes, die Verabschiedung der Wald-
politik 2020 durch den Bundesrat sowie die Vorbereitung der 
zweiten NFA-Beitragsperiode prägten neben den Routinege-
schäften das waldpolitische Jahr 2011. Die parlamentarischen 
Vorstösse zu wald- und holzpolitischen Fragestellungen blie-
ben im Rahmen der Vorjahre, während die bundesgerichtli-
chen Entscheide zur Waldgesetzgebung massiv abgenommen 
haben. In allen waldrelevanten Sektoralpolitiken haben Re-
gierung und Parlament wichtige Weichenstellungen vorge-
nommen. In der Klimapolitik hat das Parlament das CO2-Ge-
setz verabschiedet, die Revision des Raumplanungsgesetzes 
steht vor ihrem Abschluss. In der Natur- und Landschaftspo-
litik hat die Verwaltung die Biodiversitätsstrategie Schweiz so 
weit vorbereitet, dass sie der Bundesrat in die Vernehmlas-
sung schicken konnte. Kurz vor der Verabschiedung steht die 
Revision der Jagdverordnung, welche das Grossraubtierma-
nagement und Ruhezonen für Wildtiere neu regelt. Auf inter-
nationaler Ebene hat der Bundesrat dem Parlament die Euro-
päische Landschaftskonvention zur Ratifikation unterbreitet, 
und die Forstminister Europas haben der Vorbereitung einer 
Europäischen Waldkonvention zugestimmt.

den betrachteten Entscheidungsprozessen auch das 
letzte Governance-Element, nämlich der vermehrte 
Einsatz von «marktwirtschaftlichen Steuerungsins-
trumenten» beobachtet werden kann. Bei der Revi-
sion des CO2-Gesetzes spielte dieser Instrumenten-
typ sicher eine zentrale Rolle. Ähnliches gilt für die 
Raumordnungspolitik, wenn es gelingt, das Instru-
ment der Mehrwertabschöpfung verbindlicher als 
bisher im revidierten Raumplanungsgesetz zu ver-
ankern. n

Eingereicht: 26. März 2012, akzeptiert (ohne Review): 10. April 2012
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gehört worden, und in beiden Dokumenten findet 
sich der Hinweis, dass die Konkretisierung oder Um-
setzung unter Einbezug der betroffenen Akteure 
stattfinden soll. Eine Verstärkung ist auch in Bezug 
auf das Governance-Element der «Mehrebenenpoli-
tik» (Multilevel Governance) festzustellen. Neben 
der bereits heute schon stark international gepräg-
ten Klimapolitik sollen in Zukunft auch die Land-
schaftspolitik und die Waldpolitik stärker in inter-
nationale Regime eingebunden werden. Dies ist 
insofern bemerkenswert, als die beiden Politiken im 
Gegensatz zur Klimapolitik in der Schweiz in erheb-
lichem Masse auf der kantonalen oder sogar lokalen 
Ebene verankert sind. Weniger offensichtlich ist der 
Trend zum vierten Governance-Element, nämlich 
zu einer vermehrten «intersektoralen Koordination» 
oder sogar einer Integration verschiedener Politiken. 
Dass Schritte in diese Richtung unternommen wer-
den, zeigen namentlich die Waldpolitik 2020 sowie 
die Biodiversitätsstrategie des Bundes. Bei der Wald-
politik 2020 erscheint die intersektorale Koordina-
tion zwar nur als Unterpunkt unter dem Sammelka-
pitel «4.12 Weitere strategische Stossrichtungen», die 
Biodiversitätsstrategie baut hingegen voll auf dem 
intersektoralen Ansatz auf, indem sie die strategi-
schen Ziele an den Sektoralpolitiken oder -aktivitä-
ten orientiert. Ob das revidierte Raumplanungsge-
setz einen positiven Beitrag zur Koordination oder 
gar Integration leisten wird, kann erst nach Vorlie-
gen des definitiven Gesetzestextes beurteilt werden. 
Dasselbe gilt für die Beantwortung der Frage, ob bei 
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2012 

Willi Zimmermann Professur für Umweltpolitik und Umweltökonomie, Institut für Umweltentscheidungen, ETH Zürich (CH)*

Annual review of Swiss forest policy 2012

Swiss national forest policy in 2012 was marked by the enactment of the revised Forest Law as well as prepara-

tions for the changes in the related Forest Ordinance. No new directions have emerged in the routine forest rel-

evant tasks of the Parliament, Federal Council and the Public Administration. Exceptions to this trend were the 

numerous parliamentary interventions about the forest and timber industry. In addition, the number of Federal 

Court decisions about forest legal issues has slightly increased this year. In the policy fields related to forest pol-

icy, the passage of the Second Apartment Initiative and the revision of the Land-Use Law brought new angles 

into land-use policy. In terms of biodiversity policy, the Federal Council’s approval of the Biodiversity Strategy 

Switzerland has set the stage for its implementation. Finally, the reorganization of Swiss energy policy has be-

come the new dominant topic on the political agenda. The Federal Council has accomplished the related prep-

arations for the new energy policy and has submitted its Energy Strategy 2050 for consultation. 

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland

doi: 10.3188/szf.2013.0135

* Universitätstrasse 16, CH-8092 Zürich, E-Mail willi.zimmermann@env.ethz.ch

Mit der Annahme der eidgenössischen  
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem 
Bau von Zweitwohnungen» (Zweitwoh-

nungsinitiative), der Teilrevision des Bundesgesetzes 
vom 22.  Juni 1979 über die Raumplanung (Raum-
planungsgesetz, RPG, SR 700), der Ratifizierung des 
 europäischen Landschaftsübereinkommens (BBl 
2012 82551), der Lancierung der Energiestrategie 
2050 (BBl 2012 8264) und der Strategie Biodiversität 
Schweiz (Bafu 2012) sowie der Teilrevision des Bun-
desgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald 
(Waldgesetz, WaG, SR 921.0) standen gleich mehrere 
Auseinandersetzungen um die Nutzung des Bodens 
und der natürlichen Ressourcen im Fokus der schwei-
zerischen Innenpolitik. In der internationalen Um-
welt- und Waldpolitik, insbesondere bei der Klima- 
und der Biodiversitätspolitik, wurden trotz grossem 
Aktivismus von Regierungs- und Nichtregierungsor-
ganisationen keine neuen Weichenstellungen auf 
der Ebene Politikformulierung vorgenommen. Auf 
der Vollzugsebene war die schweizerische Waldpo-
litik eher durch Routinegeschäfte als durch bahn-
brechende Entscheide der Verwaltungsbehörden 
oder der Gerichte geprägt. Die wenigen Bundesge-
richtsentscheide umfassten fast alle klassischen 
waldrechtlichen Fragen. Neben dem Bundesgericht 
haben auch untergeordnete Gerichte interessante 

Entscheide zu waldrechtlichen Fragen gefällt. In 
Fortführung der bisherigen waldpolitischen Jahres-
rückblicke in der Schweizerischen Zeitschrift für 
Forstwesen (z.B. Zimmermann 2012) sollen im Fol-
genden einige waldpolitisch wichtige Prozesse und 
Entscheide des Jahres 2012 kurz vorgestellt und kom-
mentiert werden.2

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Gesetzgebung im Parlament
Wie im letztjährigen Jahresrückblick ausführ-

lich berichtet, befasste sich das Parlament im Rah-
men der Teilrevision des Waldgesetzes spezifisch mit 
waldpolitischen Fragen (Zimmermann 2012). Da die 
wenigen revidierten Artikel letztlich kaum umstrit-
ten waren, verstrich die Referendumsfrist vom 5. Juli 
2012 ungenutzt (BBl 2012 3445). Wie bei der Anpas-
sung von Gesetzen üblich, soll das revidierte Wald-
gesetz gleichzeitig mit der revidierten Waldverord-
nung in Kraft gesetzt werden. Die Inkraftsetzung 
beider Erlasse ist im Frühjahr 2013 vorgesehen.

1 BBl = Bundesblatt
2 Eine ausführlichere Version dieses Beitrages findet sich unter 

www.pepe.ethz.ch/publications/index
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 Budgetbeschlüsse 
Nicht explizit, sondern eher routinemässig 

setzte sich das Parlament im Rahmen der Budget-
debatte mit waldpolitischen Fragen auseinander. 
Wie Tabelle 1 und Abbildung 1 zeigen, unterschei-
den sich die Budgets 2012 und 2013 nur unwesent-
lich voneinander. Auch die Verteilung auf die Bei-
tragskategorien sowie die Höhe der einzelnen 
Budgetposten wie auch das gesamte forstliche Bud-
getvolumen blieben im Vergleich zu den vorange-
gangenen Jahren in etwa gleich (EFV 2012b, 2012c). 
Insgesamt hat sich somit das forstliche Budget des 
Bundes – bei einer durchschnittlichen Jahresteue-
rung von –0.7% – zurzeit bei rund 140 Millionen 
Franken pro Jahr eingependelt. Davon entfallen fürs 
Jahr 2013 rund zwei Drittel (97 Mio. Franken) auf 
Beiträge und Entschädigungen für die Förderung der 
Arbeitssicherheit, für die Information und Beratung 
sowie für die NFA-Programme3 Schutzwald, Wald-
wirtschaft und Waldbiodiversität. Rund ein Drittel 
(47 Mio. Franken) der Bundesmittel gelten als Inves-
titionsbeiträge und stehen für Abgeltungen für die 

Erstellung, Wiederinstandstellung und Erneuerung 
von Schutzbauten und -anlagen gegen verschiedene 
Naturgefahren zur Verfügung. Auffallend ist die 
Nichtausschöpfung des forstlichen Budgets im Jahre 
2012 um rund 10 Millionen Franken, was fast aus-
schliesslich auf den Budgetposten Schutz vor Natur-
gefahren zurückzuführen ist (Tabelle 1).

 Parlamentarische Vorstösse
Die parlamentarischen Vorstösse zum Thema 

Wald und Holz haben gegenüber dem Vorjahr be-
trächtlich zugenommen: Gemäss Zusammenstellung 
des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) sind im Berichts-
jahr 2012 nicht weniger als 30 parlamentarische Vor-
stösse und Anfragen zu den Themen Wald und Holz 
eingereicht worden. Dabei haben die Parlamentsmit-
glieder das gesamte Spektrum an parlamentarischen 
Vorstössen ausgeschöpft (Art. 118  ff. Bundesgesetz 
vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversamm-
lung, Parlamentsgesetz, ParlG, SR 171.10), und der 
Kanton Bern hat das in der Waldpolitik wenig übli-
che Instrument der Standesinitiative (Art. 160 Bun-
desverfassung vom 18. April 1999 der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft, BV, SR  101; Art. 115  ff. 
ParlG) ergriffen. Inhaltlich decken die 30 Vorstösse 
ein breites Spektrum an Themen ab – von «Holzfens-
tern aus Tschechien für das Bundeshaus» (Frage-
stunde, Frage 12.5428, Lustenberger Ruedi) über die 
«Indemnisation aux dégâts dus au castor» (Motion 
12.4231, Piller Carrard Valérie) bis zum «Bau von 
Windenergieanlagen in Wäldern und an Waldrän-
dern» (Standesinitiative 12.302, Bern). Als Topthe-
men haben sich folgende Forderungen herauskris-
tallisiert:

•	 vermehrte Verwendung von Schweizer Holz

•	 Bekämpfung des asiatischen Laubholzbock-
käfers und von invasiven Neophyten

•	 Lockerung des Walderhaltungsgebotes für die 
Nutzung einheimischer erneuerbarer Energie

Trotz der verabschiedeten Teilrevision des 
Waldgesetzes bleibt das Thema Walderhaltung auf 
der politischen Agenda des Parlamentes. Neben den 
beiden noch nicht behandelten Standesinitiativen 
des Kantons Bern (12.302 und 12.303) bilden Wind-
kraftwerke im Wald auch Gegenstand der Motion 
12.3008 der Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie des Nationalrates (Urek-N).

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Im Gegensatz zum Jahr 2011, als der Bundes-

rat sich im Rahmen der Verabschiedung der Wald-
politik 2020 (Bafu 2013a) mit grundsätzlichen Fra-
gen der Schweizer Waldpolitik beschäftigte, stand 
das waldpolitische Jahr 2012 im Zeichen der Beant-
wortung der zahlreichen parlamentarischen Einzel-

3 NFA = Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und den Kantonen

Budgetposten Rechnung 2012 
(Mio. CHF)

Budget 2012 
(Mio. CHF)

Budget 2013 
(Mio. CHF)

Investitionskredit   2.1   3.4   3.5

Diverse Komponenten   8.7   8.7   8.7

Programm Waldwirtschaft  14.0  14.0  14.0

Programm Waldbiodiversität   9.5   9.5   9.5

Programm Schutzwald  60.0  60.0  61.0

Programm Schutz vor Natur- 

gefahren

 38.2  46.4  47.0

Total 132.5 142.0 143.7

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnung 2012 sowie Budgets 2012 und 2013 
(EFV 2012a, 2012b und 2012c).

Abb 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2012 sowie Budgets 2012 
und 2013 (EFV 2012a, 2012b und 2012c).
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vorstösse und verfahrensleitender Entscheide. Zu 
Letzteren gehört der Beschluss, dass im Jahr 2013 
eine Vernehmlassungsvorlage für die Revision des 
Waldgesetzes auszuarbeiten sei (BK 2012: 50). Am 
14. September 2012 hat der Bundesrat zudem einen 
vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vorge-
schlagenen Massnahmenplan zur Umsetzung der 
Waldpolitik 2020 geprüft und dieses angewiesen, 
Massnahmen namentlich im Bereich der Prävention 
und Bekämpfung von Schadorganismen sowie im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel vorzuberei-
ten (Bafu 2013a).

Vom Bundesrat noch nicht verabschiedet wor-
den ist die Revision der Verordnung vom 30. Novem-
ber 1992 über den Wald (Waldverordnung, WaV,  
SR 921.01), welche aufgrund der vom Parlament im 
März 2012 beschlossenen Waldgesetzrevision zum 
Thema Waldflächenpolitik notwendig wurde. Nach 
einer amtsinternen Ausarbeitung einer Vorlage hat 
das Uvek im September 2012 eine Anhörung bei in-
teressierten Kreisen veranlasst. Gemäss Bafu sind bis 
Ende 2012 insgesamt 59 Stellungnahmen eingegan-
gen, welche im Frühjahr 2013 ausgewertet werden. 
Inhaltlich beschränken sich die vorgeschlagenen 
Änderungen auf jene Aspekte, die auch Gegenstand 
der Waldgesetzrevision waren, nämlich auf die 
 Flexibilisierung des Rodungsersatzes und die Aus-
dehnung des statischen Waldbegriffes auf Gebiete 
ausserhalb der Bauzonen. Zusätzlich sollen mit der 
Revision der Waldverordnung Forderungen umge-
setzt werden, die im Rahmen der parlamentarischen 
Initiative 10.470 «Raumplanerische Rahmenbedin-
gungen für die Lagerung einheimischer erneuerba-
rer Rohstoffe» gestellt wurden (Abbildung 2).

Insgesamt handelt es sich um eine Minirevi-
sion, die in der Anhörung kaum auf grundlegende 
Kritik stossen wird. Es dürfte das Gesamturteil des 
schweizerischen Gemeindeverbandes dominieren, 
der dazu schreibt: «Viel Zustimmung und ein paar 
Einwände zur Waldverordnung.»4

Auf Amts- und Abteilungsebene sind neben 
der Vorbereitung der beschriebenen Geschäfte die 
zahlreichen Vollzugsaufgaben in den beiden Sekto-
ren Wald und Holz wahrgenommen worden. Über 
den Verlauf und den Stand der einzelnen Geschäfte 
gibt der institutionalisierte «Newsletter Wald»5 des 
Bafu offensichtlich zur vollen Zufriedenheit der 
rund 155 Adressaten umfassend Auskunft. 

 Bundesgericht
Das Bundesgericht hat sich im Berichtsjahr in 

sechs Entscheiden in der Hauptfrage mit waldrecht-
lichen Aspekten auseinandergesetzt. Die Fälle hat-
ten die «klassischen» Streitthemen Waldfeststellung 
(2), Rodung (1), Waldabstand (1) und Waldstrassen 
(2) zum Gegenstand. Beim ersten Waldfeststellungs-
entscheid (1C_431/2011) bestätigte das Bundesge-
richt die übereinstimmenden Vorentscheide der 
 Tessiner Verwaltungs- und Gerichtsbehörden und 
qualifizierte eine an eine Bauzone angrenzende Be-
stockung, bestehend aus einheimischen und exoti-
schen Baumarten, als Wald. In einem zweiten Fall 
(1C_542/2011) ging es um die Waldfeststellung im 
Rahmen einer Orts- und Zonenplanung. Neben Stan-

4 www.chgemeinden.ch/de/PDF-artikel/PDF-Artikel-2013/13_ 
01-Waldverordnung.pdf (22.3.2013)

5 www.bafu.admin.ch/wald/01256/11479/12455/index.html 
(22.3.2013)

Abb 2 Im Rahmen der Revision der Waldverordnung sollen auch die raumplanerischen Rahmenbedingungen für die Lagerung von 
Energieholz gelockert werden. Foto: Andreas Gasser
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darderwägungen zu Legitimation, Begründungs-
pflicht, Recht auf Augenschein, Verweigerung des 
rechtlichen Gehörs usw. enthält der Entscheid auch 
Überlegungen zum Verhältnis früherer Eingriffe 
(Kahlschläge, Rodungen, Terrainveränderungen) zur 
gegenwärtigen Bestockung und deren Qualifizie-
rung als Wald. Das Bundesgericht folgte der Argu-
mentation des Schwyzer Forstdienstes und der nach-
folgenden kantonalen Behörden.

Beim einzigen vorliegenden Rodungsfall 
(1C_67/2012) ging es nicht um die Erteilung oder 
Verweigerung einer Rodungsbewilligung, sondern 
um die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustan-
des eines illegal gerodeten Waldareals. Die schlei-
chende Rodung erfolgte durch eine teilweise über 
zwei Meter hohe Ablagerung von Aushubmaterial 
auf einer 1.87 Hektaren grossen Waldfläche. Strittig 
war dabei nicht so sehr die illegale Rodung, son- 
dern die Frage, ob und inwieweit ein (ehemaliges) 
Ver waltungsratsmitglied einer Aktiengesellschaft 
zur Wiederher stellung des rechtmässigen Waldzu-
standes verpflichtet werden kann. Das Bundesgericht 
bejahte diese Frage und hiess sowohl die Wiederin-
standstellungspflicht wie auch den zur Sicherung 
der Wiederaufforstung vorgesehenen Kautionsbetrag 
von rund 236 000 Franken gut. In einem weiteren 
Entscheid befasste sich das Bundesgericht mit der 
Unterschreitung eines gesetzlichen Waldabstandes 
(1C_196/2012 und 1C_197/2012). Es bestätigte einen 
Entscheid sämtlicher kantonalen Vorinstanzen, dass 
im vorliegenden Fall ein Mindestwaldabstand von 
sechs Metern sowohl mit Art. 17 WaG als auch mit 
Art. 6 des Tessiner Forstgesetzes vereinbar sei.

In zwei weiteren, mehrheitlich gleichlauten-
den Entscheiden (1C_524/2010 und 1C_570/210) 
hatte das Bundesgericht die Rechtmässigkeit eines 
regionalen Sachplanes Wald (plan sectoriel forestier) 
aus dem Kanton Waadt zu beurteilen. Streitgegen-
stand war in beiden Fällen die Einschränkung der 
Befahrbarkeit von Waldstrassen mit Motorfahrzeu-
gen. Auch hier stützte das Bundes gericht die einheit-
lich lautenden Entscheide der  kantonalen Instanzen 
(Forstbehörde, Departement, Kantonsgericht) und 
wies Beschwerden ab, die eine weitere Öffnung von 
Waldstrassen namentlich für private touristische 
Zwecke forderten. Ausschlag gebend für die Abwei-
sung der Begehren war das  Vorhandensein einer Au-
erhuhnpopulation, welche durch den Motorfahr-
zeugverkehr gestört oder bedroht werden könnte.

Schliesslich ist auf zwei interessante, leider 
nicht publizierte Entscheide von kantonalen Instan-
zen hinzuweisen. In einem ersten Fall handelt es sich 
um ein Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, 
das unter anderem darüber zu entscheiden hatte,  
wie gross der Wert einer Seesicht ist, welche durch 
das illegale Abholzen eines kleinen Wäldchens 
(28 Bäume) erreicht wurde, und wie man diesen be-
rechnet. Während die erste Instanz (Statthalteramt) 

einen Mehrwert von rund 5.4 Millionen Franken 
 errechnete, reduzierten die Rekursinstanz (Einzel-
richter) und später das Obergericht «die einzuziehen-
den unrechtmässig erzielten Vermögenswerte auf 
CHF 90 000.–». Im zweiten Fall hatte die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons Bern in einem Rekurs-
fall gegen die Waldabteilung zu beurteilen, welche 
umfassenden rechtlichen und faktischen Abklärun-
gen für eine Bewilligung von organisiertem Bestat-
ten im Wald gemacht werden müssen, um den An-
forderungen der Rechtssicherheit zu genügen. Die 
Rekursinstanz kam zum Schluss, dass es «an einer 
genügenden Beurteilung hinsichtlich einer mögli-
chen übermässigen Beeinträchtigung der Waldfunk-
tionen im konkreten Fall» fehle, und wies den Fall 
zur Neubeurteilung an die Waldabteilung zurück.

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Raumplanung und Raumentwicklung
Die im März 2012 entgegen dem Willen von 

Bundesrat und Parlament von Volk und Ständen an-
genommene Volksinitiative «Schluss mit uferlosem 
Bau von Zweitwohnungen!» (BBl 2012 6623; AS 2012 
36276) wurde bereits im letzten Jahresrückblick kurz 
vorgestellt. Um die drängendsten Vollzugsprobleme 
zu lösen und vor allem um einige Rechtsunsicher-
heiten zu beseitigen, hat der Bundesrat die Stufe  
der formellen Gesetzgebung übersprungen und die 
 Verordnung vom 22. August 2012 über den Bau von 
Zweitwohnungen (SR 702) verabschiedet und diese 
auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt (AS 2012 4583). 
Die Verordnung soll in Kraft bleiben, bis der Gesetz-
geber ein Ausführungsgesetz zur neuen Verfassungs-
bestimmung verabschiedet hat. In der Zwischenzeit 
wird das Bundesgericht Gelegenheit haben, sich an-
hand von konkreten Einzelfällen über die Trag- und 
Spannweite des neuen Art. 75b der Bundesverfassung 
zu äussern.

Das Parlament hat in der Sommersession 2012 
die letzten Differenzen bei der Revision des Raum-
planungsgesetzes bereinigt und die revidierte Fas-
sung in beiden Räten mit beträchtlichen Gegenstim-
men verabschiedet (AB 2012 S 3057, AB 2012 N 1201, 
BBl 2012 5987). Nachdem bürgerliche Kreise und der 
Schweizerische Gewerbeverband erfolgreich das Re-
ferendum gegen die parlamentarische Vorlage ergrif-
fen hatten, stimmte das Volk dem revidierten Raum-
planungsgesetz am 3. März 2013 mit rund 63% der 
Stimmen deutlich zu. Besonders umstritten waren 
die Vorschriften des Bundes für eine mindestens 
20%ige Mehrwertabschöpfung bei der Schaffung 
neuer  Bauzonen, die zwingende Redimensionierung 

6 AS = Amtliche Sammlung des Bundesrechts
7 AB = Amtliches Bulletin: Wortprotokolle von Nationalrat  

(AB … N …) und Ständerat (AB … S …)
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spanplatten sowie Pellets herstellen, die Möglichkeit 
eingeräumt, sich freiwillig am Emissionshandelssys-
tem zu beteiligen oder sich zur Verminderung der 
Treibhausgasemissionen zu verpflichten und sich da-
mit von der CO2-Abgabe zu befreien. Für eine ge-
samtheitliche Inwertsetzung der CO2-Senkenleis-
tung für die Wald- und Holzbranche muss weiterhin 
auf die definitive Behandlung der Motion Binder 
(11.4164) im Parlament gewartet werden.

 Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Mit dem Zustandekommen der Eidgenössi-

schen Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – 
zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» 
(BBl 2012 9786) steht ein weiteres landschaftsrele-
vantes Volksbegehren auf der politischen Agenda. 

Im Parlament sind verschiedene Vorstösse  
zu beobachten, welche in Richtung einer Schwä-
chung des Instrumentariums des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG, SR 451) zielen. Namentlich mit der parlamen-
tarischen Initiative Eder (12.402), der gleichlauten-
den Motion der FDP-Liberalen-Fraktion (12.3069), 
der Motion der BDP-Fraktion (12.3251) und der In-
terpellation  Bischof (12.3319) wird mit einer Schwä-
chung der Gutachten der Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission (ENHK) eine erhebliche 
Lockerung der Art. 6 und 7 NHG beantragt. Bereits 
überwiesen haben National- und Ständerat eine 
 abgeschwächte Version der Motion Rutschmann 
(11.3338), in der dieser die Aufhebung des Verbands-
beschwerderechtes bei energiepolitischen Vorhaben 

von zu grossen Bauzonen (Rückzonungen) sowie die 
Pflicht zur Überbauung von eingezonten Grundstü-
cken (BK 2012b). Mit der Annahme des revidierten 
Raumplanungsgesetzes steht somit dem definitiven 
Rückzug der eidgenössischen Volksinitiative «Raum 
für Mensch und Natur» (Landschaftsinitiative; BBl 
2012 5925) nichts mehr im Wege.

 Klimapolitik
Nach der Verabschiedung des revidierten Bun-

desgesetzes vom 23. Dezember 2011 über die Reduk-
tion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz, SR 641.71; AS 
2012 6989) stand die nationale Klimapolitik im Zei-
chen der Ausarbeitung und Verabschiedung der ent-
sprechenden Verordnung vom 30. November 2012 
über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2- 
Verordnung, SR 641.711) durch den Bundesrat (AS 
2012 7005). Gesetz und Verordnung konnten auf 
den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt werden. Vollzugs-
bestimmungen zum sogenannten Senkenartikel 
(Art. 14 CO2-Gesetz) «Die Leistung der Senken von 
verbautem Holz ist anrechenbar» sucht man in der 
CO2-Verordnung vergeblich. Die Möglichkeit, die 
Senkenleistung von Holzprodukten anzurechnen 
und abzugelten, ist jedoch im Anhang 3 (Bst. b) zu 
Art. 5 Bst. a der CO2-Verordnung geregelt. Danach 
kann die CO2-Sequestrierung in Holzprodukten als 
Projekt zur Emissionsverminderung im Inland an-
erkannt werden. Es fehlt jedoch noch die Methode 
für die Anrechnung, welche in einer Vollzugswei-
sung definiert werden kann. Im Anhang 7 wird Be-
trieben, die Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holz-

Abb 3 Im August 2012 sprach das Bafu dem Regionalen Naturpark Pfyn-Finges im Wallis und drei weiteren Pärken das nationale 
Park-Label zu. Foto: Brigitte Wolf
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verlangt. Im April 2012 hat der Bundesrat die Strate-
gie Biodiversität Schweiz verabschiedet (Bafu 2012). 
Neben dem Aufzeigen des Istzustandes und der bis-
herigen politischen Bestrebungen enthält die Strate-
gie zur Hauptsache zehn strategische Ziele, welche 
bis zum Jahre 2020 erreicht werden sollen. Eines die-
ser zehn Ziele betrifft die Waldwirtschaft (Kapitel 
7.1.2), die durch a) die Weiterentwicklung des natur-
nahen Waldbaus, b) die Ausweitung der Waldreser-
vate auf 8% und c) die Vernetzung der Wälder zur Er-
haltung und Förderung der Biodiversität beitragen 
soll. Für die Konkretisierung sämtlicher strategi-
schen Ziele durch Massnahmen ist ein Aktionsplan 
vorgesehen, welcher bis 2014 im Rahmen eines par-
tizipativen Prozesses gemeinsam mit den betroffe-
nen Kreisen erarbeitet werden soll (Bafu 2013b). Die 
Waldwirtschaft bildet dabei innerhalb von fünf  
Aktionsbereichen ein eigenes Handlungsfeld, das in 
enger Abstimmung mit der Waldpolitik 2020 bear-
beitet wird. 

Auf der Vollzugsebene hat das Bafu seine Be-
willigungspraxis für die Planung und den Betrieb 
von nationalen Pärken fortgesetzt. Es hat allen vier 
Pärken, die Anfang des Jahres ein Gesuch eingereicht 
hatten, das Parklabel zugesprochen (Abbildung 3) 
und drei neue Gesuche für die Errichtung von regio-
nalen Naturpärken entgegengenommen.8

Das Bundesgericht hat rund ein Dutzend teil-
weise wegweisende Entscheide im Zusammenhang 
mit der Anwendung des Natur- und Heimatschutz-
gesetzes gefällt. Zwei davon haben als Leitentschei- 
de sogar Eingang in die amtliche Sammlung des 
 Bundesgerichtes gefunden. Im bereits publizierten 
 Entscheid 1C_71/2011 (Lückenschliessung Zürcher 
Oberlandautobahn) waren einerseits die zwingende 
Begutachtung des Projektes durch die ENHK, ande-
rerseits die Abgrenzung des Perimeters der Moor-
landschaft von nationaler Bedeutung umstritten. In 
beiden Punkten hat das Bundesgericht zugunsten 
des Landschaftsschutzes entschieden. Im zweiten, 
zur Publikation vorgesehenen Fall (1C_262/2011 – 
Misoxer Kraftwerke AG) hatte das Bundesgericht  
zu entscheiden, welche ökologischen Sanierungs-
massnahmen für die Betreiber von bestehenden 
Wasserkraftwerken zumutbar sind. Auch in diesem 
als  Präzedenzfall einzustufenden Urteil entschied 
das Bundesgericht zugunsten der Natur und gegen 
die vorwiegend wirtschaftlichen Interessen des 
Kraftwerkbetreibers.

 Energiepolitik
Nachdem Bundesrat und Parlament 2011 nach 

der Nuklearkatastrophe in Fukushima den schritt-
weisen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat-
ten, machte sich der Bundesrat an die Ausarbeitung 
von Vorschlägen zur Umgestaltung der Energieland-
schaft Schweiz. Im September 2012 präsentierte der 
Bundesrat mit der sogenannten «Energiestrategie 

2050» ein erstes Massnahmenpaket und schickte die-
ses in die Vernehmlassung (BBl 2012 8264). Neben 
der Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebe-
reich und bei Fahrzeugen und Anlagen soll ein mas-
siver Ausbau der erneuerbaren Energien angestrebt 
werden. Letzterer soll durch die finanzielle Förde-
rung der erneuerbaren Energien sowie durch eine 
Beschleunigung und Erleichterung der entsprechen-
den Bewilligungsverfahren erreicht werden. Dies soll 
beispielsweise dadurch bewerkstelligt werden, dass 
die Nutzung erneuerbarer Energien generell zum na-
tionalen Interesse erklärt und damit den Umwelt- 
und Landschaftsschutzinteressen gleichgestellt oder 
sogar übergeordnet wird. Die neuen Weichenstellun-
gen in der Energiepolitik sollen zur Hauptsache über 
eine Totalrevision des Energiegesetzes vom 26. Juni 
1998 (EnG, SR 730.0) erfolgen. Der Vernehmlas-
sungsentwurf sieht gleichzeitig Änderungen zahl-
reicher anderer Bundesgesetze vor, nicht aber eine 
Revision des Waldgesetzes oder des Natur- und Hei-
matschutzgesetzes.

 Internationale Wald- und Umweltpolitik
Die internationale Wald- und Umweltpolitik 

war eher durch lange Konferenzen und Prozesse als 
durch neue Weichenstellungen geprägt. Dies gilt 
 namentlich für die beiden wohl wichtigsten wald-
relevanten Rio-Abkommen Klimakonvention und 
Biodiversitätskonvention: Weder an der Uno-Klima-
konferenz in Doha (Katar) noch an der Weltkonfe-
renz über die Biodiversität in Hyderabad (Indien) 
konnten merkliche Fortschritte erzielt werden.9, 10 
Demgegenüber konnte in der Schweiz mit der Eröff-
nung der Vernehmlassung zur Ratifizierung des Na-
goya-Protokolls durch den Bundesrat (BBl 2012 5433) 
ein weiterer erfolgreicher Verfahrensschritt eingelei-
tet werden. Das Nagoya-Protokoll wurde 2010 von 
den Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention 
verabschiedet und regelt insbesondere den Zugang 
zu genetischen Ressourcen. Gemäss Vernehmlas-
sungsunterlagen hat die Ratifizierung des Protokolls 
eine Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes 
zur Folge. Das landesinterne Ratifizierungsprozedere 
bereits hinter sich hat das Europäische Landschafts-
übereinkommen: Nachdem die Schweiz das Abkom-
men bereits im Jahre 2000 unterzeichnet hatte, er-
mächtigten die beiden Räte in der Herbstsession 
2012 den Bundesrat, das Übereinkommen zu ratifi-
zieren (BBl 2012 8255, AB 2012 S 935, AB 2012 N 
1819). Das Landschaftsübereinkommen kann in der 
Schweiz ohne Änderung des Landesrechts umgesetzt 
werden. Noch weit von einer Ratifizierung entfernt 

8 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=47480 (26.3.2013)

9 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=47106 (26.3.2013)

10 www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/ 
00962/index.html?lang=de&msg-id=46385 (26.3.2013)

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/164/5/135/1966679/szf_2013_0135.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



141CONNAISSANCESSchweiz Z Forstwes 164 (2013) 5: 135–142

ist das im letzten Jahresrückblick vorgestellte Euro-
päische Waldabkommen, von dem immer noch kein 
definitiver Text vorliegt.

 Schlussfolgerungen 

Die Auswahl der wald- und landschaftspoli-
tisch relevanten Entscheide verstärkt einmal mehr 
den Eindruck eines grossen Aktivismus auf allen 
 institutionellen Ebenen des Bundes. Dank Initiativ- 
und Referendumsrecht nutzt das Volk immer mehr 
die Möglichkeit, auch in Sachen Bodennutzung mit-
zureden und mitzuentscheiden. Wie sowohl die 
Zweitwohnungs- und Landschaftsinitiative als auch 
das Referendum zum Raumplanungsgesetz gezeigt 
haben, sind die direkten und indirekten Wirkungen 
der Volksrechte gerade bei Bodennutzungsfragen be-
trächtlich (Abbildung 4). Die Abstimmungsergeb-
nisse können dahingehend interpretiert werden, 
dass bei der Bodennutzung die Schutzinteressen vom 
Volk zurzeit höher gewichtet werden als die Nutze-
rinteressen, welche beim Parlament und Bundesrat 
zu dominieren scheinen. Dass Letztere diesen Volks-
willen berücksichtigen müssen, hat sich vor allem 
bei der Revision des Raumplanungsgesetzes gezeigt: 
Umfang, Stossrichtung und zeitlicher Ablauf der 
Gesetzes revision sind entscheidend von der nur be-
dingt zurückgezogenen Landschaftsinitiative ge-
prägt worden. 

Im Parlament folgen Gesetzgebungsrevisionen 
in fast allen Landnutzungsbereichen Schlag auf 
Schlag: Nach einer grundlegenden Überarbeitung 
der Gewässerschutzgesetzgebung im Jahr 2011  
(BBl 2012 4799) hat sich das Parlament innert kür-
zester Zeit auch der Revision der Raumplanungs-, 
Wald-, Landwirtschafts- und neuerdings der Ener-
giegesetzgebung angenommen. Nachdem in den 
letzten Jahren die Klimapolitik die politischen Dis-

kussionen prägte, scheint nun zumindest aus Sicht 
des Parlamentes die Raumnutzung zu einem erstran-
gigen Anliegen der Schweizer Innenpolitik gewor-
den zu sein. Die zentrale Rolle spielen dabei der ge-
plante Umbau der Energiepolitik und die vorgesehene 
zweite Revision des Raumplanungsgesetzes, die sich 
schwerpunktmässig auf das Nichtbaugebiet und da-
mit auf die Kulturlandschaft und den Wald konzen-
trieren wird. An diesen beiden Revisionsvorhaben 
wird sich zeigen, ob sich in Zukunft – wie das im 
Entwurf des Energiegesetzes vorgesehen ist – die Nut-
zerinteressen durchsetzen werden, oder ob sich – wie 
es Aufgabe der Raumordnungspolitik ist – ein Aus-
gleich zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen be-
werkstelligen lässt. Nicht nur zwischen Energie- und 
Raumordnungspolitik, sondern zwischen sämtli-
chen raumnutzungsrelevanten Politiken besteht auf 
jeden Fall ein enormer Koordinationsbedarf, der bei 
der gegenwärtigen Gesetzgebungskadenz kaum op-
timal erfüllt werden kann.

Die bundesrätlichen und verwaltungsinternen 
Aktivitäten sind einerseits geprägt durch die Vorbe-
reitung der parlamentarischen Gesetzgebungen und 
die Verabschiedung der entsprechenden Vollzugser-
lasse, andererseits durch die Genehmigung verschie-
dener Strategien und Konzepte, die momentan auch 
auf dem Gebiet der einzelnen Landnutzungspoli-
tiken Hochkonjunktur haben. Dabei scheint die Par-
tizipation der Betroffenen (Bundesämter, Kantone, 
Gemeinden, politische Parteien, Verbände und Or-
ganisationen, Wissenschaft usw.) fast wichtiger zu 
sein als der Inhalt. Dass eine hohe Partizipation 
nicht immer zur sachlich besten Lösung führt, zei-
gen die verschiedenen Strategien, die sich in der Re-
gel in einer ersten Phase mit einvernehmlich ausge-
handelten Zielen begnügen und die Festlegung der 
konkreten Massnahmen auf eine zweite Phase ver-
schieben. Typische Beispiele hierfür sind die Wald-
politik 2020 oder die Strategie Biodiversität Schweiz. 
Die diversen Strategien haben unter anderem den 
Vorteil, dass sie die oben erwähnten Koordinations- 
und Kooperationsprobleme aufzeigen und auch ent-
sprechende Lösungsansätze enthalten. Soweit diese 
mit der Revision von bestehenden Gesetzen oder – 
was die Regel ist – mit Budgeterhöhungen verbun-
den sind, muss auch das Parlament von den Lösungs-
ansätzen überzeugt werden. Dieses ist weder rechtlich 
noch politisch an die vom Bundesrat verabschiede-
ten Strategien gebunden.

Die häufigen Entscheide des Bundesgerichtes 
zu Fragen der Landnutzung oder des ökologischen 
Gleichgewichtes legen die Vermutung nahe, dass auf-
grund der durch die zahlreichen neuen Gesetzge-
bungsprozesse geschaffenen Rechtsunsicherheiten, 
aber auch wegen des stärkeren Drucks auf den knap-
pen Boden das höchste Gericht wieder vermehrt 
wegleitende Entscheide fällen muss. Wie einst bei 
der Forstpolizei- und Waldgesetzgebung wird das 

Abb 4 Mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative und dem Ja zur Revision des Raum-
planungsgesetzes fordert das Schweizer Volk einen haushälterischeren Umgang mit dem 
Boden als bisher. Foto: Raimund Rodewald
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Revue annuelle de la politique forestière  
en 2012

En 2012, la politique forestière fédérale était caractérisée par 
l’adoption de la révision de la loi forestière ainsi que par la 
préparation des modifications des arrêtés corrélatifs. En ce 
qui concerne les dossiers habituels de la politique forestière, 
on a relevé quelques interventions parlementaires, mais au-
cune décision stratégique importante prise par le Parlement, 
le Conseil fédéral ou l’Administration. En revanche, on a en-
registré une légère augmentation du nombre d’arrêts du 
 Tribunal fédéral en matière forestière. L’acceptation de l’ini-
tiative sur les résidences secondaires et de la révision de la Loi 
sur l’aménagement du territoire auront un impact sur la po-
litique forestière. Le Conseil fédéral a approuvé la «Stratégie 
Biodiversité Suisse» et donné son feu vert pour sa mise en ap-
plication. La refonte de la politique énergétique de la Suisse 
devient un thème dominant. Le Conseil fédéral a effectué les 
travaux préliminaires et engagé la procédure de consultation 
pour la «Stratégie 2050». On peut s’attendre à des répercus-
sions considérables de la nouvelle politique énergétique sur 
le paysage de la Suisse.

Waldpolitischer Jahresrückblick 2012 

Die Waldpolitik des Bundes war im Jahr 2012 durch die Ver-
abschiedung des revidierten Waldgesetzes sowie durch die 
Vorbereitung der entsprechenden Änderungen in der Wald-
verordnung geprägt. Bei den üblichen waldrelevanten Ge-
schäften von Parlament, Bundesrat und Verwaltung sind mit 
Ausnahme der parlamentarischen Vorstösse zu wald- und 
holzwirtschaftlichen Themen keine Entscheide mit wesentli-
chen neuen Weichenstellungen festzustellen. Demgegenüber 
ist bei den bundesgerichtlichen Entscheiden zum Waldrecht 
ein leichter quantitativer Anstieg zu verzeichnen. In den wald-
relevanten Politikbereichen sind mit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungs-
gesetzes neue Akzente in der Raumnutzungspolitik gesetzt 
worden. Der Bundesrat hat die Strategie Biodiversität Schweiz 
genehmigt und damit grünes Licht für die Phase der Umset-
zung gegeben. Als neues dominierendes Thema hat sich die 
Umgestaltung der Schweizer Energiepolitik angekündigt. Der 
Bundesrat hat entsprechende Vorarbeiten geleistet und die 
Energiestrategie 2050 in die Vernehmlassung geschickt. Von 
der neuen Energiepolitik werden erhebliche Auswirkungen 
auf die Landschaft erwartet.

Bundesgericht insbesondere bei der Raumplanungs-
gesetzgebung zum Ersatzgesetzgeber, der sich bisher 
weniger von politischen als vielmehr von rechtli-
chen Überlegungen und Argumenten leiten liess. So-
wohl bei den waldrechtlichen wie auch bei den land-
schaftsrechtlichen Entscheiden hat das Bundesgericht 
in der Regel die Schutzinteressen höher eingestuft 
als die Nutzungsinteressen und damit ein Gegen- 
gewicht zu den zahlreichen parlamentarischen Vor-
stössen in den beiden Politikfeldern geschaffen. 

Trotz dem festgestellten Aktivismus bei sämt-
lichen politischen Entscheidungsträgern ist inhalt-
lich nicht mit grundlegenden Neuausrichtungen der 
wald- und landschaftsrelevanten Bundespolitiken 
zu rechnen. Bei der Waldpolitik 2020 geht es eher 
um die Optimierung bestehender Instrumente als 
um eine Umgestaltung der Schweizer Waldpolitik. 
Sowohl die fünf Schwerpunkte wie auch die sechs 
weiteren Ziele orientieren sich an bekannten The-
men, die allenfalls neu gewichtet oder weiterentwi-
ckelt wurden. Als teilweise neue Elemente in der 
Waldpolitik des Bundes können die beiden Ziele 
«Ausschöpfung des nachhaltigen Holznutzungspo-
tenzials» und «Anpassung an den Klimawandel» be-
trachtet werden. Trotz diesen Ergänzungen ist zu er-
warten, dass der politische Prozess zur Waldpolitik 
2020 weitestgehend «forstintern» geführt wird und 
deshalb kaum auf breite Bevölkerungskreise oder die 
politische Elite überschwappen wird. Am meisten 
interessieren wird die Frage, wie sich die Waldpoli-
tik in die laufenden übergeordneten Prozesse der 
Raumordnungspolitik, der Klima- und Energiepoli-
tik, der Regionalpolitik und der Biodiversitätspolitik 

einbringen kann und wird, ob dabei Bestehendes 
(z.B. Walderhaltungsgebot, Förderung der Holznut-
zung) erhalten oder sogar bisher eher Vernachlässig-
tes (z.B. Biodiversität im Wald, Abgeltung der Sen-
kenleistungen, Gleichgewicht von Wald und Wild) 
verstärkt und ausgebaut werden kann. Diese zentra-
len Themen der aktuellen Waldpolitik werden zu ei-
nem erheblichen Teil von anderen Sektoral- und 
Querschnittspolitiken wenn nicht entschieden, so 
doch geprägt. Der Blick über den Waldrand hinaus 
ist somit mindestens so wichtig wie der Blick auf 
Waldböden, Holzvorräte (mit und ohne Totholz), 
Holzsortimente oder Waldstrassen. �

Eingereicht: 21. März 2013, akzeptiert (ohne Review): 22. März 2013
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2013 

Willi Zimmermann Professur für Umweltpolitik und Umweltökonomie, Institut für Umweltentscheidungen, ETH Zürich (CH)*

Annual review of forest policy 2013

At the federal level, forest policy in 2013 was marked by a high number of implementation tasks on the one 

hand, and by the preparation of a renewed revision of the Forest Law on the other hand. The latter involved not 

only formal changes to individual legal articles, but also new regulations to protect against dangerous and harm-

ful organisms, about the advancement of timber production and climate change adaptation. The traditional im-

plementation tasks in 2013 included the approval of the budget, the controlling of different program agree-

ments, the processing of parliamentary interventions as well as providing diverse documents. Particularly 

noteworthy this past year was a Federal Court decision, which, in contradiction to the cantonal lower court, 

classified test-drilling in a forest as a disadvantageous non-forest exploitation that requires authorization. At the 

international level, the adoption of a European Forest Convention was hindered primarily because the decision 

about the location of the secretariat stalled. In terms of forest-relevant policies, particularly spatial planning and 

energy policy can be expected to have noticeable effects on forests.
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In seinem Rückblick auf das politische Gesche-
hen in der Stadt Zürich vertritt Jürg Rohrer im 
Tages-Anzeiger vom 31. Dezember 2013 die Mei-

nung, dass 2013 aufs Ganze gesehen ein harmloses Jahr 
war. Diese Einschätzung kann im Grossen und Gan-
zen auch auf das waldpolitische Jahr 2013 übertra-
gen werden. Zumindest aus Sicht der Medien und 
damit auch der Öffentlichkeit prägten weder natur-
bedingte Schadenereignisse noch gewichtige Wei-
chenstellungen die Waldpolitik auf nationaler und 
internationaler Ebene. Das Jubiläumsjahr «300 Jahre 
Nachhaltigkeit» wurde zwar in der Forstbranche mit 
verschiedenen Anlässen und Beiträgen gefeiert, weg-
weisende Impulse für die Gestaltung der Waldpoli-
tik vermochte es indes nicht auszulösen. All das will 
aber nicht heissen, dass in der Waldpolitik ein Still-
stand zu verzeichnen gewesen wäre. Wie der nach-
folgende Überblick über einige ausgewählte Prozesse 
und Entwicklungen zeigt, ist 2013 eine Fülle von 
waldpolitisch relevanten Aktivitäten zu verzeich-
nen. Da diese jedoch primär die Politikformulie-
rungsphase oder den Politikvollzug betrafen, fanden 
sie vielfach keine oder nur geringe Beachtung in den 
Medien. Auch bei den wald- und landschaftsrelevan-
ten Politiken waren 2013 eher Vorbereitungs- und 

Vollzugsarbeiten als definitive Entscheide von gros-
ser Tragweite festzustellen. Eine Ausnahme bildet die 
Landwirtschaftspolitik, wo im Rahmen der Agrar-
politik 2014–2017 (AP 14–17) eine Neuorientierung 
beschlossen wurde.

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Gesetzgebung im Parlament
Der Bundesrat hat das vom Parlament revi-

dierte Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den 
Wald (Waldgesetz, WaG, SR 921.0) gemeinsam mit 
der revidierten Verordnung vom 30. November 1992 
über den Wald (Waldverordnung, SR 921.01) auf  
den 1. Juni 2013 in Kraft gesetzt (AS 2013 1981 und 
1983). Diese Waldgesetzrevision im Rahmen der 
Waldflächenpolitik wurde bereits im waldpoliti-
schen Jahresrückblick 2012 ausführlich besprochen 
(Zimmermann 2013: 113 ff.)

 Budgetbeschlüsse des Parlaments
In der Sommersession 2013 bewilligte das Par-

lament diskussionslos einen Nachtragskredit zum 
Budget 2013 von sieben Millionen Franken für die 
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Prävention gegen Schadorganismen, insbesondere 
gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer, sowie für 
die Behebung von witterungsbedingten Schäden im 
Schutzwald (Botschaft 13.007 des Bundesrates vom 
27. März 2013; AB 2013 N 844, AB 2013 S 490).

Wie in den letzten Jahren führte der forstli-
che Bundesbeitrag 2014 im Parlament zu keinen 
grundsätzlichen Debatten. Dieses bewilligte rund 
147 Millionen Franken für primär auf die Waldge-
setzgebung abgestützte Massnahmen (Tabelle 1). Ge-
genüber der Rechnung 2013 entspricht dies einer Er-
höhung um rund 8%, weil 2013 die budgetierten 
Mittel vor allem beim Programm Schutz vor Natur-
gefahren (Schutzbauten) nicht voll ausgeschöpft 
wurden (Abbildung 1). Da es sich beim Budget je-
weils um den Durchschnitt der vierjährigen NFA-
Programmperiode1 handelt, verändern sich die Bei-
träge für die einzelnen Beitragskategorien im Ver- 
gleich zum Vorjahr nicht wesentlich. Eine Beitrags-
erhöhung geht in erster Linie auf das Programm 
Schutz vor Naturgefahren und auf das Konto Inves-
titionskredite (Tabelle 1). Bei Letzteren ist eine exak-
te Budgetierung aufgrund der teilweise unplanbaren 
Rückzahlungen der Kantone allerdings schwierig. 

Das Budget für das Programm Schutzwald entspricht 
dem Budget 2013. Die Differenz zur Rechnung 2013 
(Tabelle 1) ist mit dem erwähnten Nachtragskredit 
zu erklären. Mit einem Wachstum von rund 8% liegt 
das Budget für die primär über NFA-Programme ge-
steuerten forstlichen Leistungen deutlich über der 
Zuwachsrate anderer Aufgabenbereiche des Bundes-
amtes für Umwelt (BAFU) wie Natur- und Land-
schaftsschutz, Jagd und Fischerei oder Gewässer-
schutz. Nimmt man jedoch nicht die auf Durch- 
schnittswerten beruhenden Budgetzahlen, sondern 
die effektiven Jahresrechnungen als Vergleichsbasis, 
kann zumindest bei den forstlichen Bundesbeiträ-
gen der letzten beiden Jahre von einem Nullwachs-
tum gesprochen werden.

 Parlamentarische Vorstösse
Mit 19 Vorstössen ist die Zahl der parlamen-

tarischen Vorstösse im Vergleich zum Vorjahr zwar 
beinahe um ein Drittel gesunken, sie bleibt aber im 
Vergleich zu früheren Jahren relativ hoch. Eifrigster 
Interpellant mit fünf Vorstössen bleibt Nationalrat 
von Siebenthal (SVP), dicht gefolgt von National-
rätin Flückiger-Bäni (SVP) mit drei Vorstössen und 
einer Anfrage. Auf je zwei Vorstösse brachten es die 
Nationalräte Jans (SP) und Flach (GLP). Inhaltlich 
dominierten die vermehrte Nutzung von Schweizer 
Holz (Abbildung 2) und die Förderung und Erleich-
terung der Waldbewirtschaftung, gefolgt von der Be-
kämpfung invasiver Organismen. Rund zwei Drittel 
der Vorstösse sind im Parlament noch pendent, da-
runter sämtliche Motionen und parlamentarischen 
Initiativen. Der Bundesrat empfiehlt alle Motionen 
zur Ablehnung. In den beiden von Nationalrat von 
Siebenthal eingereichten parlamentarischen Initia-
tiven 13.414 und 13.415, bei denen der Bundesrat 
ein beschränktes Mitspracherecht hat, fordert der 
Antragsteller einerseits die Förderung der Walder-
schliessung auf allen Flächen und nicht nur im 
Schutzwald, andererseits die Anpassung der Rechts-
grundlagen zu einer wirksamen Bekämpfung von 
invasiven Neobiota.

Als Novum kann die Einreichung einer wald-
relevanten Motion durch die Finanzkommission  
des Nationalrates bezeichnet werden. Die Motion 
13.3363 verlangt die Überprüfung der gegenwärti-
gen Aufgabentrennung zwischen Bund und Kanto-
nen bei sämtlichen Verbundaufgaben. Da die Finan-
zierung von forstlichen Massnahmen als klassische 
Verbundaufgabe gilt, müsste bei Überweisung der 
Motion auch die bestehende Finanzierung im Wald-
sektor überprüft werden. Obwohl der Bundesrat die 
Motion zur Ablehnung empfohlen hatte, wurde sie 
vom Nationalrat angenommen (AB 2013 N 1623) 
und an den Ständerat überwiesen.

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnung 2013 und Budget 2014 (schriftliche 
Mitteilung des BAFU vom 6.2.2014).

Budgetposten Rechnung 2013
(Mio. CHF)

Budget 2014 
(Mio. CHF)

Investitionskredite   0.5   3.5

Diverse Komponenten  11.0  11.3

Programm Waldwirtschaft  14.0  14.0

Programm Waldbiodiversität   9.5   9.5

Programm Schutzwald  65.4  61.0

Programm Schutz vor Naturgefahren  35.6  47.5

Total 136.0 146.8

Abb 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2013 sowie Budget 2014 
(schriftliche Mitteilung des BAFU vom 6.2.2014).

1 NFA = Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und den Kantonen
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Die übrigen Motionstexte beinhalten eher all-
gemeine Themen wie die Forderung einer Staatsga-
rantie für Legalität und Nachhaltigkeit des Schwei-
zer Holzes (13.3350), den Auftrag zur Schaffung einer 
Wald-Agenda 2030 (13.3248), den Wunsch, regio-
nalspezifische Anliegen wie die Sanierung und Nut-
zung von Waldhäusern klar und zeitgemäss zu re-
geln (13.3077) oder Ausnahmebewilligungen zur 
chemischen Bekämpfung von invasiven Neophyten 
in besonders schützenswerten Gebieten zu ermögli-
chen (13.3859). Bei den Postulaten wird vor allem 
der Vorstoss 13.3569 von Nationalrat von Siebental 
von gesamtschweizerischem Interesse sein. Der Bun-
desrat wird gebeten, darzulegen, wie Artikel 699 ZGB 
angepasst werden kann, damit die Haftpflichtrisiken der 
Waldeigentümer dem heutigen Benutzungsverhalten der 
Bevölkerung angepasst werden können. Vor allem ist eine 
Ergänzung von Artikel 699 Absatz 1 ZGB zu prüfen, da-
mit das Betreten des Waldes auf eigene Verantwortung 
erfolgt und eine Haftung des Waldeigentümers für wald-
typische Gefahren ausgeschlossen ist. Der Bundesrat be-
antragt die Ablehnung des Postulates. Vom Natio-
nalrat überwiesen wurde das Postulat 13.3924, in 
dem Nationalrat Jans den Bundesrat bittet, Möglich-
keiten aufzuzeigen […], wie das nachhaltig und natur-
nah nutzbare Holznutzungspotenzial besser ausgeschöpft 
werden kann, insbesondere in Wäldern mit kleinparzel-
lierten Besitzverhältnissen, wo die Nutzung bisher deut-
lich unter dem Holzzuwachs liegt.

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Ein wichtiges waldpolitisches Geschäft war die 

definitive Verabschiedung und Inkraftsetzung der 
revidierten Waldverordnung. Bei den Art. 8 bis 12 
(AS 2013 1983) hat der Bundesrat im Vergleich zum 
Anhörungsbericht (UVEK 2012) weder sprachliche 
noch inhaltliche Änderungen vorgenommen. Auf-
grund der von der national- und der ständerätlichen 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Ener-
gie (UREK-N und UREK-S) genehmigten parlamen-

tarischen Initiative 10.470 «Raumplanerische Rah-
menbedingungen für die Lagerung einheimischer 
erneuerbarer Rohstoffe» hat er die Verordnung je-
doch um einen Art. 13a «Forstliche Bauten und An-
lagen» ergänzt, in dem gedeckte Energieholzlager im 
Wald als forstliche Bauten und Anlagen definiert 
werden. Dies hat zur Folge, dass Energieholzlager im 
Wald gemäss Art. 2 WaG gleich wie Waldstrassen 
und Forstwerkhöfe rechtlich als Wald gelten und 
folglich für die Erstellung weder eine Rodungsbewil-
ligung nach Art. 5 WaG noch eine Ausnahmebewil-
ligung nach Art. 24 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 
1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, 
RPG, SR 700) benötigen.

Als zweites wichtiges waldpolitisches Geschäft 
hat der Bundesrat im April 2013 die Vernehmlassung 
zur Ergänzung des WaG eröffnet. Gemäss erläutern-
dem Bericht will der Bundesrat mit der Gesetzesre-
vision folgende vier Herausforderungen angehen:

• Prävention und Bekämpfung von biotischen 
Gefahren

• Anpassung des Waldes an den Klimawandel

• vermehrte Nutzung von Schweizer Holz

• Abstimmung mit anderen Gesetzgebungen
Zu diesem Zweck schlägt der Bundesrat die Än-

derung von 16 und die Neuschaffung von 8 Artikeln 
vor. Die geplanten Änderungen betreffen mit Aus-
nahme von Kapitel 1 (Grundlagen) und 6 (Strafbe-
stimmungen) sämtliche Kapitel und Bereiche des  
geltenden Waldgesetzes. Rund zwei Drittel der An-
passungen betreffen Kapitel 5 (Förderungsmassnah-
men) sowie Kapitel 4 (Pflege und Nutzung des Wal-
des). In diesen beiden Kapiteln sind auch die meisten 
neu formulierten Artikel anzutreffen. Dazu gehören 
die Art. 27a und 28a, mit denen die Revisionsvorlage 
primär begründet wird: Es geht dabei um die Schaf-
fung rechtlicher Grundlagen für Massnahmen ge-
gen Schad organismen (Art. 27a) und zur Anpassung 
des Waldes an den Klimawandel (Art. 28a). Die 
Mehrzahl der neuen Artikel finden sich im Kapitel 
Förderungsmassnahmen. Sie haben die Holzförde-
rung (Art. 34a), die Förderung von Massnahmen  
gegen Waldschäden ausserhalb des Schutzwaldes 
(Art. 37a), die Abfindung für Massnahmen gegen 
Schadorganismen (Art. 37b) sowie die Gewährung 
von Finanzhilfen für Massnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel (Art. 38b) zum Gegenstand. Ein 
weiterer neuer Artikel ist der Kostentragung durch 
den Verursacher von waldgefährdenden Aktivitäten 
gewidmet (Art. 48a). Die Vernehmlassung wurde im 
August 2013 abgeschlossen, die Auswertung der Er-
gebnisse aber noch nicht veröffentlicht. 

Die Verwaltung hat sich neben der Vorberei-
tung und Begleitung der beschriebenen Bundesrats- 
und Parlamentsgeschäfte zur Hauptsache mit Voll-
zugsaufgaben beschäftigt. Dazu gehörten vor allem 
die Durchführung eines Startanlasses und der BAFU-
interne Aufbau eines Controllings im Rahmen der 

Abb 2 Die vermehrte Nutzung von Schweizer Holz steht im Zentrum der parlamentari-
schen Vorstösse 2013. Foto: Franca Pedrazzeti/BAFU
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Waldpolitik 2020, die laufende Umsetzung, Eva-
luation und Weiterentwicklung von NFA-Förder-
programmen,  die Weiterführung des Aktionsplanes 
Holz bis 2016 und dessen Umsetzung sowie die Er-
arbeitung von Grundlagen zum Schutz vor Schad-
organismen und zur Inwertsetzung der Kohlenstoff-
speicherung im Holz.

 Bundesgericht
Die Zahl der Bundesgerichtsentscheide mit ei-

nem primär waldrechtlichen Gegenstand blieb 2013 
mit drei Fällen relativ tief. Hinzu kommen rund ein 
halbes Dutzend Fälle, bei denen das Waldrecht nicht 
im Vordergrund stand, jedoch als weitere Rechts-
frage in einer eigenständigen Erwägung abgehandelt 
wurde. Die drei primär waldrechtlichen Urteile 
 haben bau- und forstrechtliche Bewilligungen, eine 
Waldfeststellung und eine nachträgliche Rodungs-
bewilligung zum Gegenstand. 

In einem als Leitentscheid (BGE 139 II 134) 
publizierten Urteil (1C_423/2012) ging es um die Be-
urteilung von bau- und forstrechtlichen Bewilligun-
gen für Probebohrungen im Zusammenhang mit 
dem langfristigen Gesteinsabbau im Kanton Aargau. 
Das mehrere Gesetzgebungen und Gemeinden be-
treffende Projekt sah unter anderem einen Standort 
im Wald der Gemeinde Effingen vor. Die Vorinstan-
zen stellten dabei fest, dass gemäss langer kantonaler 
Praxis für die Probebohrung keine Ausnahmebewilligung 
für eine Rodung notwendig ist und es sich bei Probeboh-
rungen, welche sich ausschliesslich auf das Areal von 
Waldstrassen beschränken, nicht um eine nachteilige 
Nutzung gemäss § 13 WaG/AG handelt (Sachverhalt 
Buchstabe B).

Das Bundesgericht hat eine Beschwerde gegen 
den vom kantonalen Verwaltungsgericht gefällten 
Entscheid vor allem gestützt auf das Waldrecht gut-
geheissen. Es bejahte sowohl die Bewilligungspflicht 
nach Art. 24 RPG (Erwägung 5) als auch die Pflicht 
zum Einholen von waldrechtlichen Bewilligungen 
(Erwägung 6). Aus waldrechtlicher Sicht galt es, die 
Frage zu klären, ob es sich bei der Probebohrung auf 
rund 100 m2 Waldstrassen rechtlich um eine Rodung 
(Art. 5 WaG) oder um eine nachteilige Waldnutzung 
(Art. 16 WaG) handelt. Nach Meinung des Bundes-
gerichtes stellt die geplante Probebohrung eindeu-
tig eine Zweckentfremdung der Waldstrasse als Wald-
boden dar […]. Bei einer Beanspruchung des Waldbodens 
während einer Zeitdauer von vier Wochen ist das Merk-
mal «vorübergehend» hingegen erfüllt. Damit liegt 
grundsätzlich eine vorübergehende Zweckentfremdung 
des Waldbodens im Sinne von Art. 4 WaG vor (Erwä-
gung 6.3). Es betrachtete die Probebohrung als punk-
tuelle Beanspruchung des Waldbodens und qualifi-
zierte die Anlage im Gegensatz zu den kantonalen 
Vorinstanzen als nachteilige Nutzung. Wegen der 
doch erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
handelt es sich gemäss Bundesgericht um eine die 

Funktionen des Waldes zumindest temporär beeinträch-
tigende nachteilige Nutzung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 
WaG. Eine solche erfordert eine kantonale Ausnahmebe-
willigung, deren Erteilung gemäss Art. 16 Abs. 2 WaG 
an das Vorliegen wichtiger Gründe geknüpft ist (Erwä-
gung 6.3). Zusammenfassend hielt das Bundesge-
richt fest, dass die geplanten Probebohrungen nebst  
der bereits erteilten gewässerschutzrechtlichen Bewilli-
gung gemäss Art. 32 GSchV und § 7 GNG/AG zusätzlich 
eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG, eine wald-
rechtliche Ausnahmebewilligung für eine nachteilige  
Nutzung gemäss Art. 16 Abs. 2 WaG bzw. § 13 Abs. 2 
WaG/AG sowie eine (in die Zuständigkeit des Gemein-
derats fallende) waldrechtliche Ausnahmebewilligung für 
das Befahren der Waldstrassen gemäss § 22 Abs. 1 lit. e 
WaV/AG benötigen (Erwägung 7). 

In einem zweiten Entscheid (1C_460/2012) 
hatte das Bundesgericht eine Waldfeststellungsver-
fügung im Kanton Schwyz zu beurteilen. Im sich 
über mehrere Jahre hinziehenden Fall hatten sämt-
liche kantonalen Instanzen eine sukzessive besei-
tigte Bestockung in der Gemeinde Arth als Wald im 
Rechtssinne qualifiziert. Das für die Waldfeststel-
lung zuständige Amt für Wald und Naturgefahren 
(ANW) des Kantons Schwyz hatte seinen Entscheid 
einerseits auf einen Augenschein, andererseits auf 
stereoskopische Luftbildaufnahmen aus den Jahren 
1979 und 1966, welche von einem privaten Büro aus-
gewertet wurden, abgestützt. Das Bundesgericht be-
stätigte die Feststellung des Verwaltungsgerichtes, 
dass die stereoskopische Betrachtung zwar nicht für 
alle Bildjahrgänge möglich gewesen sei, für den vor-
liegenden Fall jedoch eine durchaus vertretbare Me-
thode darstelle. Im Übrigen bestätigte das Bundes-
gericht die korrekte Unterbrechung der 30-järigen 
Verwirkungsfrist durch die Verfügung des ANW, den 
zulässigen Verzicht auf einen Augenschein durch das 
Verwaltungsgericht, das Fehlen von verbindlichen 
Zusagen durch zuständige Verwaltungsstellen sowie 
das rechtlich irrelevante Nichteinschreiten der Forst-
behörden gegen frühere Ausholzungsaktionen.

Im dritten primär waldrechtlichen Entscheid 
(1C_182/2013) ging es um die Beurteilung einer 
nachträglichen Rodungsbewilligung für eine klar 
widerrechtlich erstellte Zufahrtsstrasse sowie um die 
damit verbundene Wiederherstellung des rechtli-
chen Zustandes. 

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Raumplanung und Raumentwicklung
In der Raumplanungspolitik standen 2013 die 

Umsetzung der beiden Volksentscheide über die 
Zweitwohnungsinitiative und die Revision des Raum-
planungsgesetzes im Vordergrund. Aufgrund von 
zahlreichen Beschwerden insbesondere von Helve-
tia Nostra hatte das Bundesgericht mehrere Fälle zur 

140196_Forstverein_05_(105_112)   108 24.04.2014   08:18:20

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/165/5/105/1966440/szf_2014_0105.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



109CONNAISSANCESSchweiz Z Forstwes 165 (2014) 5: 105–112

unmittelbaren Anwendung der beiden neuen Art. 
75b (Zweitwohnungsinitiative) und 197 Ziffer 9 
(Übergangsbestimmung) in der Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 der Schweizerischen Edgenossen-
schaft (BV, SR 101) zu entscheiden. Am 22. Mai 2013 
entschied es im Rahmen von drei Leitentscheiden 
(BGE 139 II 243, 263 und 271) die im Initiativtext 
nicht eindeutig beantwortete Frage, ob die neue Ver-
fassungsbestimmung unmittelbar, d.h. am Tag der 
Annahme am 11. März 2012, oder erst am 1. Januar 
2013 anwendbar sei. Dabei kam das Bundesgericht 
zum Schluss: Baubewilligungen, die nach dem 11. März 
2012 und vor dem 1. Januar 2013 erteilt wurden, sind 
anfechtbar. Werden sie nicht angefochten, erwachsen sie 
in Rechtskraft und können (vorbehältlich ihres Wider-
rufs) ausgenützt werden (BGE 139 II 263, E. 11.6). 

Im Juni hat der Bundesrat die Entwürfe eines 
Bundesgesetzes und einer entsprechenden Verord-
nung über Zweitwohnungen in die Vernehmlassung 
geschickt (BBl 2013 5245). Beide Vorlagen sollen die 
am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Übergangs-
verordnung vom 22. August 2012 über Zweitwoh-
nungen (SR 702) ersetzen. Im Februar 2014 hat der 
Bundesrat Botschaft und Entwurf zum Zweitwoh-
nungsgesetz zuhanden des Parlamentes verabschie-
det. Dieses wird die in der Übergangsbestimmung 
der Bundesverfassung vorgesehene Frist von zwei 
Jahren zur Ausarbeitung der Gesetzgebung nicht ein-
halten können, weshalb bis auf Weiteres die Über-
gangsverordnung in Kraft bleiben wird.

Im August 2013 hat der Bundesrat die auf-
grund der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
notwendig gewordene Revision der Raumplanungs-
verordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1) in die Ver-

nehmlassung geschickt. Die Vernehmlassungsunter-
lagen enthielten auch neue technische Richtlinien 
zu den Bauzonen sowie Ergänzungen des bestehen-
den Leitfadens für die kantonale Richtplanung. Die 
Bestimmungen haben in erster Linie die Lenkung 
der Siedlungsentwicklung nach innen zum Gegen-
stand, zielen jedoch auch auf eine Redimensionie-
rung von zu grossen Bauzonen ab. Letzteres soll über 
das Instrument der kantonalen Richtpläne gesteuert 
werden, wobei auch in der revidierten Verordnung 
den Kantonen ein relativ grosser Handlungsspiel-
raum zugestanden wird. Die neuen Instrumente sol-
len bereits im Frühjahr 2014 in Kraft treten.

 Klimapolitik
Die Klimapolitik des Bundes war eher durch 

die Erarbeitung neuer Grundlagen und die Beteili-
gung an internationalen Prozessen (insbesondere die 
 Klimakonferenz in Warschau) als durch zukunfts-
weisende Entscheide von Parlament und Regierung 
geprägt. So sind zumindest formell keine neuen Ent-
scheide in Sachen Anrechenbarkeit der Senkenleis-
tung von verbautem Holz (Art. 14 des Bundesgeset-
zes vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der 
CO2-Emis sionen, CO2-Gesetz, SR 641.71) gefällt wor-
den. Die Motion Binder (11.4164) zur Errichtung ei-
nes Waldklimafonds hat der Nationalrat in der 
Herbstsession 2013 mit 67 gegen 108 Stimmen ab-
gelehnt (AB 2013 N 1448). Aufgrund der Aussagen 
von Bundesrätin Doris Leuthard ist jedoch zu erwar-
ten, dass das Anliegen im Rahmen der geplanten 
Waldgesetzrevision wieder auf die politische Agenda 
kommen wird. Ob die Senkenleistungen des Waldes 
über einen speziellen Fonds, wie dies der Motionär 
vorgeschlagen hat, oder über das ordentliche forst-
liche Budget abgerechnet werden sollen, bleibt so-
mit noch offen. Insgesamt geht es laut der Bundes-
rätin um Zusatzbeiträge in der Grössenordnung von 
rund vier Millionen Franken.

 Natur- und Landschaftsschutzpolitik
In der Natur- und Landschaftsschutzpolitik 

hat die parlamentarische Initiative Eder (12.402) in-
tensive Diskussionen ausgelöst. Der Initiant verlangt 
die Änderung der Art. 6 und 7 des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG, SR 451). Die Annahme der Initiative hätte zur 
Folge, dass bei der Beurteilung von Projekten ins- 
besondere auch im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien in inventarisierten Gebieten nicht mehr eine 
qualifizierte Interessenabwägung, sondern nur noch 
eine «gewöhnliche» Interessenabwägung vorgenom-
men werden müsste. Damit soll der Stellenwert der 
Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission herabgemindert und sollen  solche 
den Stellungnahmen von Amtsstellen gleichgestellt 
werden. Insgesamt würde damit der Schutzgehalt 
namentlich der Objekte im Bundesinventar der 

Abb 3 Das Bundes-
gericht befasste sich 
mit der Frage der Ver-
kabelung von Hoch-
spannungsleitungen im 
Wald. Foto: Brigitte Wolf
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Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung erheblich geschmälert. Die UREK-N und 
die UREK-S haben der parlamentarischen Initiative 
zugestimmt. Zurzeit erarbeitet die UREK-S einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf zuhanden des Ple-
nums.

Die vom Bundesrat zuhanden des Parlamentes 
verabschiedete Botschaft zu einem «Zusatzprotokoll 
von Nagoya/Kuala Lumpur. Biologische Sicherheit. 
Haftung und Wiedergutmachung» (BBl 2013 6685) 
hat weder in der Öffentlichkeit noch in der zustän-
digen Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Nationalrates hohe Wellen geworfen.

Das Thema Wolf beschäftigt die Medien und 
breite Bevölkerungskreise nach wie vor in überdurch-
schnittlichem Masse. Hier hat der Bundesrat die Ver-
ordnung vom 29. Februar 1988 über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdver-
ordnung, SR 922.01) in Bezug auf die Organisation 
und die Förderung des Herdenschutzes revidiert.

Das Bundesgericht hat sich in zahlreichen Fäl-
len mit der Anwendung des NHG beschäftigt. Im 
Leitentscheid BGE 139 II 499 (Übertragungsleitung 
Goms) bestätigte es seine bisherige Rechtsprechung 
zur Verkabelung von Hochspannungsleitungen und 
verfügte, dass […] nicht nur Landschaften von nationa-
ler Bedeutung, sondern auch solche von regionaler oder 
lokaler Bedeutung die Prüfung einer Verkabelungsvari-
ante rechtfertigen können (E 7.3.1). Weiter kam das 
Bundesgericht zum Schluss, dass eine Verkabelung 
nicht in jedem Fall besser ist als eine Freileitung.  
Bezüglich Leitungsführung im Wald stellte das Bun-
desgericht fest, dass im vorliegenden Fall ein Kabel-
trassee […] den Wald sehr viel stärker beeinträchtigen 
[würde] als nur teilweise sichtbare Leitungen über 
dem Wald (E 7.3.3; Abbildung 3). Bemerkenswert ist 
die Feststellung, dass das Bundesgericht unter ande-
rem gestützt auf Art. 20 der Verordnung vom 7. No-
vember 2011 über die Pärke von nationaler Bedeu-
tung (Pärkeverordnung, SR 451.36) die Verpflichtung 
zur Prüfung der Machbarkeit einer Teilverkabelung 
bestätigt hat. Es folgte in allen wesentlichen Punk-
ten den Anträgen des BAFU. 

In einem aufwendigen partizipativen Prozess 
hat das BAFU die Erarbeitung des Aktionsplanes zur 
Biodiversitätsstrategie Schweiz gestartet. Zudem hat 
es den Trägerschaften der Parkprojekte Simplon (VS), 
Neckertal (SG) und Schaffhausen (SH) Finanzhilfen 
für die Errichtung von regionalen Naturpärken zu-
gesprochen. Damit ist die Schweizer Pärkelandschaft 
auf insgesamt 21 Objekte angewachsen.

 Energiepolitik
Die Energiepolitik stand ganz im Zeichen der 

im letzten Jahresbericht vorgestellten Energiestra-
tegie 2050 (Zimmermann 2013). Nach der Auswer-
tung der Vernehmlassungsergebnisse durch das Bun-
desamt für Energie hat der Bundesrat im September 

2013 die Botschaft zu einem ersten Massnahmen-
paket zuhanden des Parlamentes verabschiedet  
(BBl 2013 7561). Kernpunkte der Revisionsvorlage 
bleiben die Steigerung der Energieeffizienz sowie die 
Förderung der einheimischen erneuerbaren Ener-
gien. Dieses Ziel soll gemäss Bundesrat mit einer 
 Totalrevision des geltenden Energiegesetzes vom 
26. Juni 1998 (SR 730.0) sowie mit der Anpassung 
von neun weiteren Bundesgesetzen angestrebt wer-
den. Weder in der Botschaft noch bei den Gesetzes-
anpassungen ist die Waldpolitik besonders erwähnt. 
Indirekt wird diese jedoch durch die vorgeschlagene 
Ergänzung des RPG berührt. In Zukunft soll der 
Richtplan […] die für die Nutzung erneuerbarer Energien 
geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken [bezeichnen].

 Landwirtschaftspolitik
Parlament und Bundesrat haben 2013 vor al-

lem mit der Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17) die 
Landwirtschaftspolitik auf eine neue Basis gestellt. 
Kernelement der AP 14–17 ist die Weiterentwicklung 
des Direktzahlungssystems, das konsequenter auf 
die in Art. 104 BV verankerten Ziele ausgerichtet wer-
den soll (AB 2013 N 537 und AB 2013 S 366, AS 2013 
3463). Mit der Neuausrichtung wurden insbesondere 
die pauschalen Tier- und Flächenbeiträge aufgeho-
ben und durch ein differenziertes, auf gemeinwirt-
schaftliche Leistungen ausgerichtetes Beitragssystem 
ersetzt. Von den sieben in der neuen Direktzahlungs-
verordnung vorgesehenen Beitragskategorien sind 
im Zusammenhang mit dem Wald vor allem die Kul-
turlandschaftsbeiträge zur Offenhaltung der Kultur-
landschaft, die Biodiversitätsbeiträge zur Erhaltung 
und Förderung der Artenvielfalt sowie die Land-
schaftsqualitätsbeiträge zur Förderung vielfältiger 
Kulturlandschaften von Relevanz. Für die Umset-
zung der AP 14–17 war die Anpassung von fünf Bun-
desgesetzen und 25 Verordnungen erforderlich. Für 
die Jahre 2014 bis 2017 stehen der Landwirtschaft 
insgesamt rund 13.8 Milliarden Franken zur Verfü-
gung, davon entfallen rund 80% auf die Direktzah-
lungen, die das Hauptsteuerungsinstrument in der 
Landwirtschaftspolitik bleiben.

 Internationale Wald- und Umweltpolitik
In der internationalen Umweltpolitik gibt es 

aus Sicht der Schweiz keine entscheidenden Durch-
brüche zu vermelden. Zur Bilanz der Klimakonfe-
renz in Warschau hält das BAFU fest: Die Ergebnisse 
der Klimakonferenz von Warschau […] sind dürftig.2 
Eine gewisse Ernüchterung muss auch in Bezug auf 
das Europäische Waldabkommen festgestellt werden. 
Zwar haben sich die 46 potenziellen Vertragsstaaten 
bei den fachlichen Inhalten weitgehend geeinigt, in 
Bezug auf die institutionelle Anbindung des Abkom-

2 www.bafu.admin.ch/international/05223/12694/index.
html?lang=de&msg-id=51093 (24.3.2014)
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mens und den Standort des Sekretariats scheinen 
aber noch grundlegende Differenzen zu bestehen. 
Im Gegensatz zur Europäischen Waldkonvention 
konnte Bundesrätin Doris Leuthard in Peking zwei 
Abkommen unterzeichnen, die eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der beiden Staaten im Verkehrs- und 
Waldbereich zum Inhalt haben.

 Schlussfolgerungen

In der Einleitung wurde festgestellt, dass das 
Jahr 2013 aus waldpolitischer Sicht unspektakulär 
war. Diese Feststellung bezieht sich in erster Linie 
auf die definitiven Entscheide, die von den Behör-
den getroffen wurden. Sie gilt jedoch nicht für de-
ren Aktivitäten insgesamt, denn sowohl auf der 
Ebene der Politikformulierung als auch auf derje-
nigen des Vollzugs haben Parlament, Regierung und 
Verwaltung intensiv gearbeitet. Dies zeichnet sich 
zum einen durch mehrere parallele Prozesse auf ver-
schiedenen staatlichen Ebenen, zum anderen durch 
einen hohen Koordinationsbedarf zwischen den 
 einzelnen Politikbereichen aus. Bei der Waldpolitik 
im engeren Sinne können verschiedene Entscheid-
findungsprozesse auf europäischer, nationaler, kan-
tonaler und kommunaler Ebene festgestellt werden, 
wobei diese thematisch weitestgehend unabhängig 
voneinander verlaufen. Auf internationaler Ebene 
wird die Waldpolitik insgesamt verhandelt. Beim 
Prozess um ein verbind liches europäisches Wald-
abkommen sind offen sichtlich aber organisatorische 
Regelungen wichtiger als inhaltliche. Dies lässt ver-
muten, dass sich die Vertragsstaaten inhaltlich auf 
einem relativ bescheidenen Niveau geeinigt haben 

und folglich die neuen Verpflichtungen bezüglich 
Waldschutz und Waldbewirtschaftung nicht revo-
lutionär sein werden.

Auf nationaler Ebene stehen die Bekämpfung 
von gefährlichen Schadorganismen (Abbildung 4) 
und die Anpassung an den Klimawandel im Mittel-
punkt einer Waldgesetzrevision. Dabei haben wie-
der Verwaltung und Bundesrat die Führung über-
nommen, nachdem bei der letzten Waldgesetzrevision 
das Parlament mit einer parlamentarischen Initia-
tive diese Rolle für sich beansprucht hatte. Das Re-
sultat ist die Revision von mehr als zwanzig Arti-
keln. Damit steht sie rein quantitativ um rund ein 
halbes Dutzend Artikel hinter der Vorlage von 2007 
zurück, welche das Parlament aus verschiedenen 
Gründen zurückgewiesen hat. Es ist aber nicht so, 
dass Verwaltung und Bundesrat einfach die Vorlage 
von 2007 – unter Streichung der Einwuchsartikel – 
neu auflegten. Nur etwa die Hälfte der 2013 vorge-
schlagenen Artikel deckt sich mit denjenigen von 
2007, die andere Hälfte ist neu und hat neben den 
erwähnten Bestimmungen zu den Schadorganismen 
und zum Klimawandel auch die Förderung von 
Schweizer Holz zum Gegenstand. Obwohl die Mehr-
zahl der vorgeschlagenen Bestimmungen eher for-
meller Natur ist, könnte der Vorlage von verschie-
denen Seiten Widerstand erwachsen. Neben den 
Kantonen, für welche die Vorlage zu detailliert ist, 
könnten auch jene Kreise Vorbehalte anbringen, die 
sich aus grundsätzlichen Überlegungen für eine De-
regulierung bundesstaatlicher Eingriffe einsetzen. 
Somit ist es nachvollziehbar, wenn das BAFU nach 
der internen Auswertung der Vernehmlassung fest-
hält, dass es notwendig sei, die Vorlage anzupassen 
und wo möglich zu vereinfachen. Aus institutionel-

Abb 4 Die Bekämpfung invasiver Neophyten – hier das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) – bereitet den Waldfach-
leuten  immer mehr Kopfzerbrechen. Foto: Brigitte Wolf
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ler Sicht können neben der erstarkten Position von 
Bundesrat und Verwaltung die besondere Stellung 
der Kantone bei Vernehmlassungs- und Anhörungs-
verfahren sowie die nach wie vor bemerkenswerte 
Funktion des Bundesgerichtes in Sachen Walderhal-
tung festgestellt werden: Auch nach zwanzig Jahren 
Bundeswaldgesetzgebung bietet sich diesem immer 
noch die Gelegenheit, seine Rechtsprechung in Leit-
entscheiden zu präzisieren oder weiterzuentwickeln.

In der Waldpolitik im weiteren Sinn ist neben 
der enormen Dynamik und der Komplexität die enge 
Verknüpfung von einzelnen Sachpolitiken mitein-
ander sowie mit Querschnittspolitiken wie Raum-
planungs-, Natur- und Landschaftspolitik zu beo-
bachten. Entsprechend gross ist denn auch der 
Koordinationsbedarf. Die Dynamik zeigt sich in den 
zahlreichen in Bearbeitung befindlichen Strategien, 
Konzepten, Sachplänen und Gesetzgebungsarbeiten, 
welche die Landnutzung betreffen. Ein weiteres In-
diz für die gesteigerte Komplexität sind die zahl- 
reichen Gesetze und Verordnungen, die jeweils zu-
sammen mit dem Haupterlass (z.B. AP 14–17 oder 
Energiegesetz) geändert werden müssen.

Nachdem die AP 14–17 abgeschlossen werden 
konnte, stehen zurzeit die Weiterentwicklung der 
Raumplanungsgesetzgebung sowie die Neuausrich-
tung der Energiegesetzgebung im Mittelpunkt des 
politischen Interesses. Sie haben auf Parlaments-
ebene beispielsweise die Klimapolitik oder die 
 Gewässerschutzpolitik etwas in den Hintergrund 
 gedrängt. Das in die Vernehmlassung geschickte 
vielschichtige Raumplanungspaket mit dem Fokus 
auf die Baugebiete und Richtpläne wird zum Balan-
ceakt zwischen Bund und Kantonen einerseits und 
zwischen Nutzern und Schützern andererseits. Es ist 

zu erwarten, dass das Bundesgericht wieder vermehrt 
mit raumplanungsrechtlichen Leitentscheiden für 
Rechtssicherheit wird sorgen müssen. Themen wie 
die Anwendung der neuen Bestimmungen zum 
Zweitwohnungsbau, die Beschränkung der Erweite-
rung von Bauzonen oder sogar Rückzonungen mit 
Entschädigungspflicht sind geradezu prädestiniert 
für «den Gang nach Lausanne». Im Schatten dieser 
Entwicklung könnte die da und dort heiss diskutierte 
Frage nach Bauzonen im Wald etwas in den Hinter-
grund treten. Aus gesamtlandschaftlicher Sicht wird 
die zweite Etappe der RPG-Revision von grösstem In-
teresse sein, sollen doch neue Bundesregulierungen 
für das Nichtbaugebiet, d.h. vor allem das Kultur-
land, das unproduktive Land und allenfalls auch den 
Wald, erlassen werden. Noch vor dieser zweiten RPG-
Revision wird jedoch die Energiegesetzgebung für 
teilweise markante Änderungen auch in der Land-
schaftsgesetzgebung sorgen. In welche Richtung es 
dabei gehen wird, kann aus der parlamentarischen 
Initiative Eder erahnt werden: Die Landschaft wird 
mit der Energiewende enorm unter Druck geraten. 
Dieser Druck kann wohl nur mit weiteren Volksini-
tiativen gemildert oder aufgehalten werden. �

Eingereicht: 9. März 2014, akzeptiert (ohne Review): 24. März 2014
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2013 

Das waldpolitische Jahr 2013 war auf Bundesebene zum einen 
geprägt durch viel Vollzugsarbeit, zum anderen durch die Vor-
bereitung einer Ergänzung des Waldgesetzes. Die Revision des 
Waldgesetzes hat neben zahlreichen formellen Anpassungen 
einzelner Artikel die Schaffung neuer gesetzlicher Bestimmun-
gen zum Schutz vor Schadorganismen, zur Förderung des 
Holzabsatzes und zur Anpassung an den Klimawandel zum 
Gegenstand. Zu den traditionellen Vollzugsaufgaben gehör-
ten namentlich die Verabschiedung des Budgets, das Cont-
rolling von Programmvereinbarungen, die Bearbeitung von 
parlamentarischen Vorstössen sowie die Bereitstellung von di-
versen Grundlagen. Bemerkenswert ist ein Bundesgerichts-
entscheid, der eine Probebohrung im Wald im Gegensatz zu 
den kantonalen Vorinstanzen als bewilligungspflichtige nach-
teilige Nutzung beurteilte. Auf internationaler Ebene ist die 
Verabschiedung einer europäischen Waldkonvention primär 
wegen der Frage bezüglich des Sekretariatsstandorts ins Sto-
cken geraten. Im Zusammenhang mit den waldrelevanten 
 Politiken sind vor allem von der Raumplanungs- und der Ener-
giepolitik merkliche Auswirkungen auf den Wald zu erwarten. 

Revue annuelle de la politique forestière 
en 2013   

En 2013, la politique forestière fédérale a été marquée par des 
tâches exécutives et par la préparation d’une nouvelle révi-
sion de la loi sur les forêts. Celle-ci a nécessité plusieurs adap-
tations formelles d’articles ainsi que l’élaboration de nouvelles 
dispositions sur la protection contre les organismes nuisibles 
dangereux, la promotion de la commercialisation du bois ainsi 
que l’adaptation aux changements climatiques. Les tradition-
nelles tâches exécutives ont concerné notamment l’adoption 
du budget, le contrôle de gestion de plusieurs conventions- 
programmes, le traitement des interventions parlementaires 
et la préparation de divers documents de base. Il faut men-
tionner aussi un arrêt du Tribunal fédéral requalifiant un essai 
de forage en forêt comme une exploitation préjudiciable sou-
mise à autorisation, contrairement à une décision d’une ins-
tance cantonale inférieure. Sur le plan international, il faut 
évoquer le retard pris par l’adoption d’une convention fores-
tière européenne, dû principalement aux désaccords quant à 
l’emplacement du secrétariat. Les enjeux politiques ayant un 
impact sur les forêts sont surtout ceux qui sont liés à l’amé-
nagement du territoire et à la politique énergétique.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2014

Das waldpolitische Jahr 2014 war geprägt von der Verabschiedung von Botschaft und Entwurf zu einer Ergän-

zung des Waldgesetzes durch den Bundesrat sowie von deren Behandlung durch die Kommission für Umwelt, 

Raumplanung und Energie des Ständerates und durch den Ständerat. Von der Revision sind mehr als 20 Artikel 

des geltenden Waldgesetzes betroffen. Trotz dieser Vielzahl von Änderungen vermochte die Vorlage bisher keine 

hohen Wellen zu schlagen. Die Zahl der wald- und holzrelevanten parlamentarischen Vorstösse ging 2014 stark 

zurück, während zu Beginn des Jahres 2015 bereits eine klare Zunahme zu beobachten ist. Das Budget für den 

Wald präsentiert sich praktisch gleich wie im Vorjahr. Die Zahl der bundesgerichtlichen Entscheide zu Fragen 

der Waldgesetzgebung bleibt nach wie vor tief, jedoch sind vermehrt bedeutende Urteile der obersten kanto-

nalen Gerichte zu vermelden. Bei der Waldpolitik im weiteren Sinne haben die politischen Behörden vor allem 

in der Raumplanung und in der Energiepolitik neue Weichenstellungen vorgenommen.

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland

doi: 10.3188/szf.2015.0238

* Universitätstrasse 16, CH-8092 Zürich, E-Mail wzimmermann@retired.ethz.ch

In der vorliegenden Rückblende blicken die Au-
toren auf das waldpolitische Geschehen in der 
Schweiz im Jahr 2014 zurück. Berücksichtigt sind 

die Geschehnisse bis im März des aktuellen Jahres. 
Im Kapitel «Waldpolitik im engeren Sinn» werden 
Gesetzgebungsprozesse, Budgetbeschlüsse und par-
lamentarische Vorstösse zu waldrelevanten Themen 
dargestellt. Zudem werden die Geschäfte von Bun-
desrat und Bundesverwaltung beleuchtet und die 
waldrelevanten Bundesgerichtsentscheide bespro-
chen. Im Kapitel «Waldpolitik im weiteren Sinn» 
werden Gesetze, Aktionspläne und Strategien aus an-
deren Politikbereichen mit Auswirkungen auf den 
Wald betrachtet.

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Gesetzgebung im Parlament
Gemäss seiner Botschaft will der Bundesrat 

mit der aktuellen Ergänzung des Bundesgesetzes 
über den Wald (Waldgesetz, WaG, SR 921.0) den 
Schweizer Wald fit machen für die erwarteten Kli-
maveränderungen und ihn besser vor Schädlingen 

schützen. Ausserdem soll die Holznutzung gesteigert 
werden. Diese drei Hauptziele und mehrere kleinere 
Anpassungen sollen mit der Schaffung von 8 neuen 
und mit der Revision von 15 bestehenden Artikeln 
erreicht werden. Nachdem der Bundesrat im Mai 
2014 Botschaft und Entwurf veröffentlicht hatte (BBl 
2014 4909), beschäftigte sich zunächst die Kommis-
sion für Umwelt, Raumplanung und Energie des 
Ständerates (UREK-S) mit der Vorlage. Bei der Detail-
beratung wich sie nur in wenigen Punkten von den 
Vorschlägen des Bundesrates ab und überwies die 
Vorlage mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen an 
den Ständerat (AB 2015 S 86).

Der Ständerat hat das Geschäft in der Früh-
lingssession 2015 als Erstrat beraten und folgte im 
Wesentlichen ebenfalls den Anträgen des Bundes-
rates. Er nahm gegenüber der bundesrätlichen Vor-
lage nur eine inhaltliche Ergänzung vor: Mit 34 zu 
8 Stimmen erweiterte er in Übereinstimmung mit 
der vorberatenden Kommission den Art. 5 WaG 
durch einen Absatz 3bis. Gemäss diesem ist in Zu-
kunft bei der Bewilligung […] von Erzeugungsanlagen 
erneuerbarer Energie und Energietransport- und -vertei-
lanlagen (im Wald) […] das nationale Interesse an der 
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Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung 
als gleichrangig zu betrachten mit anderen Interessen. 
Eine zweite Ergänzung der UREK-S lehnte der Stän-
derat hingegen ab. Eine Mehrheit der Kommission 
hatte eine Erweiterung von Art. 38a Abs. 1 WaG 
durch einen Buchstaben g beantragt, wonach in Zu-
kunft der Neubau und die Sanierung von Erschlies-
sungsanlagen auch im Nichtschutzwald mittels Fi-
nanzhilfen durch den Bund unterstützt werden 
könnten (Abbildung 1). Diese Erweiterung des För-
derungskataloges gab im Ständerat mit Abstand am 
meisten zu diskutieren und war der hauptsächlich 
umstrittene Punkt der gesamten Vorlage. Mit Unter-
stützung von Bundesrätin Leuthard lehnte der Rat 
die Förderung von Erschliessungsanlagen im Nicht-
schutzwald schliesslich mit 29 gegen 13 Stimmen 

ab. Eines der Hauptargumente für die Ablehnung 
war der Hinweis auf die im Rahmen der Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) vor rund zehn 
Jahren beschlossene Aufgabenteilung, wonach die 
Förderung der Walderschliessung im Schutzwald 
Bundes- und Kantonssache, im Nichtschutzwald je-
doch primär Sache der Kantone ist. Die gesamte Vor-
lage wurde schliesslich mit 38 Stimmen, einer Ge-
genstimme und einer Enthaltung gutgeheissen und 
an den Nationalrat überwiesen. 

Obwohl die Ergänzung des WaG die Änderung 
von mehr als 20 Artikeln vorsieht, hat sie bis jetzt 
weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit hohe 
Wellen geschlagen. Dies mag daran liegen, dass mit 
den Themen Anpassung an den Klimawandel, Be-
kämpfung von Schadorganismen und Holzförde-
rung eher abstrakte, technische und partikuläre  
Aspekte zur Debatte stehen. Kernanliegen der Wald-
gesetzgebung wie die quantitative Walderhaltung 
oder die Waldbewirtschaftung werden nicht oder 
nur marginal berührt. Ob die über 250 000 Wald-
eigentümer und die noch grössere Zahl von Wald-
nutzenden von den Neuerungen etwas zu spüren  
bekommen werden, hängt in hohem Masse von den 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Bundesbeiträ-
gen und deren Verteilung ab. Deshalb blieben, ab-
gesehen von der angesprochenen Debatte über die 
Finanzierung von Erschliessungsanlagen im Nicht-
schutzwald, die üblichen Auseinandersetzungen 
zwischen Nutzern und Schützern und zwischen Fö-
deralisten und Zentralisten bisher weitestgehend 
aus. 

Bei der Diskussion über die Erschliessungsan-
lagen handelt es sich um eine «klassische» und dau-
ernde Auseinandersetzung zwischen Naturschutz-
organisationen und Forstwirtschaft. Es geht aber 
auch um das Dauerthema der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen. Der definitive Entscheid 
ist trotz komfortabler Mehrheit im Ständerat noch 
nicht gefallen, denn der Nationalrat hat im Mai 2014 
mit 128 zu 30 Stimmen der Motion 12.3877 (von Sie-
benthal) zugestimmt, mit welcher die Förderung der 
Erschliessung ausserhalb des Schutzwaldes gefordert 
wird. Falls das Parlament beschliesst, den Neubau 
und die Sanierung von Erschliessungsanlagen künf-
tig auch im Nichtschutzwald durch den Bund zu  
unterstützen, wird sich erst bei der mittelfristigen 
Finanzplanung und der jährlichen Budgetdebatte 
entscheiden, in welcher Höhe der Bund finanzielle 
Mittel dafür bereitstellen wird.

 Budgetbeschlüsse
Das vom Parlament genehmigte Budget 2015 

für den Bereich Wald und Naturgefahren zeichnet 
sich durch eine hohe Konstanz aus. Dies ist in ers-
ter Linie damit zu erklären, dass es sich beim Bud-
get jeweils grösstenteils um den Durchschnitt der 

Abb 1 Hauptdiskussionspunkt in der Debatte zur Ergänzung des Waldgesetzes ist die 
Frage, ob der Aus- und Neubau (Optimierung) von Erschliessungsanlagen künftig auch im 
Nichtschutzwald mit Bundesbeiträgen unterstützt werden soll. Foto: NARP, ETH Zürich

Abb 2 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2014 sowie Budget 2015 
(schriftliche Mitteilung des BAFU vom 9.2.2015; EFV 2013).

M
ill

io
n

en
 C

H
F

80

60

40

20

120

100

140

0

160

2008 2009 2010 2013 2014 20152011 2012

Jahr

Rechnung Budget

Programm Schutz vor Naturgefahren
Programm Schutzwald

Programm Waldbiodiversität
Programm Waldwirtschaft

Diverse Komponenten
Investitionskredite 

pp1211_Zimmermann.indd   239 25.06.15   14:12

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/166/4/238/2324105/szf_2015_0238.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



240 WISSEN Schweiz Z Forstwes 166 (2015) 4: 238–245

vierjährigen NFA-Programmperiode handelt. Die 
Rechnungen widerspiegeln dann die effektiv ausbe-
zahlten Bundesbeiträge für die einzelnen Beitrags-
kategorien. Wie Abbildung 2 zeigt, bewegten sich in 
der Rechnung 2014 sowohl der Gesamtbetrag als 
auch die Beträge für die einzelnen Beitragskatego-
rien im Rahmen der Vorjahre. Das Budget 2015 ent-
spricht weitgehend der Rechnung 2014 (Tabelle 1). 
Der Gesamtbetrag liegt weiterhin bei rund 140 Mil-
lionen Franken pro Jahr, das Programm Schutzwald 
und der Schutz vor Naturgefahren bleiben die wich-
tigsten Förderungstatbestände. Auf sie entfallen 
mehr als 70 Prozent der forstlichen Bundesbeiträge, 
während das Programm Waldbiodiversität knappe 
sieben Prozent des Gesamtbudgets beansprucht.

 Parlamentarische Vorstösse
Weniger Konstanz weisen die parlamentari-

schen Vorstösse zu waldrelevanten Themen auf. Mit 
neun Vorstössen und einer Frage hat sich deren Zahl 
2014 im Vergleich zum Vorjahr faktisch halbiert. Mit 
sechs Vorstössen wurde dabei das Instrument der we-
nig verbindlichen Interpellation am häufigsten be-
nutzt, gefolgt von drei Motionen und einer Frage. Die 
Vorstösse waren weniger einseitig verteilt als in frü-
heren Jahren, stammen sie doch von acht verschie-
denen Parlamentariern. Sie behandeln ein breites 
Spektrum an Themen, das von der Eschenwelke über 
den freien Zugang zu den Bergen, das Zusammen- 
leben von Wolf und Bergbevölkerung, das Fallholz 
entlang von Gewässern, die Umbenennung von Jagd-
banngebieten und den asiatischen Laubholzbock- 
käfer bis zur Ergänzung des Waldgesetzes reicht. 

Das laufende Jahr scheint zum Steigerungslauf 
in Sachen waldrelevanter parlamentarischer Vor-
stösse zu werden. Allein im ersten Quartal wurden 
zwölf Vorstösse eingereicht, fast gleichmässig ver-
teilt auf Fragen, Interpellationen und Motionen. 
Hauptthema sind die Frankenstärke und deren 
 Auswirkungen auf die schweizerische Wald- und 
Holzwirtschaft (15.3031, 15.3034, 15.5004, 15.5042, 
15.5221). Neben diesem von der Tagesaktualität ge-
prägten Thema beinhalten die Vorstösse Grundsatz-
themen wie die Möglichkeiten der Inwertsetzung 
von Waldleistungen (15.3299), die NFA-Programm-

vereinbarungen Wald 2016 bis 2019 (15.3282) oder 
die konkreten Massnahmen zur Ausschöpfung des 
Holznutzungspotenzials gemäss Waldpolitik 2020 
(15.3286). In Anbetracht der bevorstehenden Parla-
mentswahlen im Herbst 2015 ist zu erwarten, dass 
die Zahl der Vorstösse zu waldrelevanten Themen 
weiterhin hoch bleiben wird.

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Hauptgeschäft des Bundesrates war aus wald-

politischer Sicht die Verabschiedung von Entwurf 
und Botschaft zur Ergänzung des WaG sowie deren 
Vertretung in der UREK-S und im Ständerat. Im Wei-
teren verabschiedete der Bundesrat als Teil eines um-
fassenden Aktionsplans diverse Massnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel für den Zeitraum 
2014 bis 2019. Für den Bereich Wald wurden die 
Schwerpunkte «Waldpflege den sich verändernden 
Bedingungen anpassen» und «Forschung und Mo-
nitoring zur Waldentwicklung weiterentwickeln» de-
finiert (BAFU 2014). Die Umschreibung der vorgese-
henen Massnahmen ist eher allgemein gehalten und 
fokussiert auf persuasive, organisatorische oder be-
reits bestehende Massnahmen. An erster Stelle steht 
dabei die Intensivierung der Waldpflege, insbeson-
dere im Gebirgswald. Zudem sollen längerfristige 
Monitoring- und Forschungsprojekte zur Erarbei-
tung von waldrelevanten Grundlagen gefördert wer-
den. Die Umsetzung der meisten Massnahmen soll 
laut Bundesrat «im Rahmen der Ergänzung des Wald-
gesetzes» oder aber «im Rahmen bestehender Res-
sourcen», insbesondere durch die Anpassung des 
NFA-Programms, erfolgen. 

Ein neues «Handbuch Programmvereinbarun-
gen im Umweltbereich 2016–2019» (BAFU 2015) ist 
im Frühjahr 2015 erschienen. Die darin enthaltenen 
neuen Förderbereiche für den Wald gelten unter Vor-
behalt der definitiv verabschiedeten Waldgesetzge-
bung. Im bereits erwähnten Aktionsplan zum Kli-
mawandel wird der zusätzliche Finanzbedarf für 
Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
auf jährlich rund 20 Millionen Franken geschätzt. 
Diese sollen im Rahmen der Ergänzung des WaG be-
reitgestellt werden.

Über die wichtigsten laufenden Geschäfte be-
richtet die Abteilung Wald des Bundesamtes für Um-
welt (BAFU) regelmässig in ihrem Newsletter. Laut 
dieser Quelle prägten im Jahr 2014 neben den be-
reits besprochenen Geschäften in erster Linie die  
Beschaffung diverser Grundlagen zum Waldschutz, 
zur Ressource Holz, zur Waldbiodiversität, zu den 
NFA-Programmvereinbarungen sowie zu den Natur-
gefahren die Tätigkeiten der Abteilung Wald.

 Bundesgericht
Das Bundesgericht musste sich nur in wenigen 

Fällen mit waldrechtlichen Fragen auseinanderset-
zen. Die Zahl der Bundesgerichtsentscheide mit ei-

Budgetposten Rechnung 2014  
(Mio. CHF)

Budget 2015  
(Mio. CHF)

Investitionskredit     3.2     3.5

Diverse Komponenten   10.1   11.6

Programm Waldwirtschaft   14.6   14.0

Programm Waldbiodiversität   10.1     9.5

Programm Schutzwald   64.7   61.0

Programm Schutz vor Naturgefahren   39.0   41.4

Total 141.7 141.0

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnung 2014 und Budget 2015 (schriftliche 
Mitteilung des BAFU vom 9.2.2015; EFV 2013). 

pp1211_Zimmermann.indd   240 25.06.15   14:12

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/166/4/238/2324105/szf_2015_0238.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



241CONNAISSANCESSchweiz Z Forstwes 166 (2015) 4: 238–245

nem primär waldrechtlichen Gegenstand beschränkt 
sich auf einen Fall. Dabei ging es um eine Waldfest-
stellung im Kanton Waadt (1C_187/2014). Das Bun-
desgericht stützte den Entscheid der kantonalen 
Forstbehörde und die Meinung des BAFU, dass es 
sich beim fraglichen Grundstück um Wald im Sinne 
der Waldgesetzgebung handelt. Die Beschwerdefüh-
rer machten geltend, dass sich auf der fraglichen Par-
zelle nur noch ein paar Bäume befänden und das 
Grundstück als Park unterhalten werde. Die Vorins-
tanzen und das Bundesgericht kamen jedoch zum 
Schluss, dass die Bestockung vor einem starken Ein-
griff im Jahre 2007 eindeutig Waldcharakter aufge-
wiesen hatte und dass selbst der heutige Bestand 
noch in der Lage sei, Waldfunktionen auszuüben. 
Das Bundesgericht bestätigt in diesem Entscheid 
seine Praxis a) zur Auslegung des Parkbegriffes,  
b) zum Prinzip, dass ein Grundstück mit Waldqua-
lität nur durch eine formelle Rodungsbewilligung, 
nicht aber durch Abholzung in Nichtwald umgewan-
delt werden kann, und c) zur Zulässigkeit von älte-
ren Luftbildern bei strittigen Waldfeststellungen.

In rund einem halben Dutzend weiterer Fälle 
gab es waldrechtliche Fragen in (Neben-)Erwägun-
gen zu beurteilen, vorwiegend im Rahmen von Ent-
scheiden aus dem Raumplanungs- und Baurecht. Da-
bei wurde von den Beschwerdeführern in erster Linie 
die Verletzung von Rodungs- und Waldabstands-
vorschriften geltend gemacht. Im Fall 1C_145/2013 
ging es um die Erweiterung einer Bauzone, von der 
ein Waldgrundstück betroffen war. Das Bundes-
gericht bejahte die korrekte Koordination von 
 Planungsentscheid und Rodungsbewilligung und 
stützte den Entscheid der Nidwaldner Behörden so-
wie die Meinung des BAFU. 

In einem zweiten, ebenfalls primär bau- und 
planungsrechtlichen Entscheid ging es um die Erwei-
terung einer Kiesabbaustelle mit zusätzlichen Er-
schliessungsanlagen (1C_590/213). Aus waldrechtli-
cher Sicht hatte das Bundesgericht zu beurteilen, ob 
die Baubewilligungen und die für die Erschliessung 
erforderliche Rodungsbewilligung von den Vorins-
tanzen genügend koordiniert worden waren. Des 
Weiteren war strittig, ob eine im Jahre 1994 für das 
gleiche Werk erteilte Rodungsbewilligung auch die 
geplante Erweiterung einschliesse. In beiden Punk-
ten entschied das Bundesgericht gegen die Vorinstan-
zen im Kanton Luzern und hiess die Beschwerden  
hinsichtlich der erforderlichen waldrechtlichen Rodungs-
bewilligung teilweise gut. Zur Koordinationspflicht hält 
das Bundesgericht fest: Soweit die entsprechenden wald-
rechtlichen Bewilligungen […] eine Voraussetzung der 
Baubewilligung bilden, sind die drei Bewilligungen derart 
eng miteinander verbunden, dass deren Beurteilung nicht 
aufgespalten werden kann. Hinsichtlich der Gültigkeit 
früher erteilter Rodungsbewilligungen für Erweite-
rungsprojekte hält das Bundesgericht fest: Die einmal 
erteilte Rodungsbewilligung lässt […] nicht jede Zwecker-

weiterung zu […]. Daraus ergibt sich, dass jede nicht le-
diglich untergeordnete Erweiterung des Kiesabbaugebiets 
oder Neubeanspruchung des Rodungsareals eine neue Aus-
nahmebewilligung gemäss Art. 5 Abs. 2 WaG voraussetzt. 

Anders sieht es im Entscheid 1C_462/2012 aus, 
bei dem das Bundesgericht die Bewilligung einer  
Inertstoffdeponie und die Erteilung einer Rodungs-
bewilligung durch diverse Behörden des Kantons 
Waadt als rechtskonform beurteilte. 

Im Entscheid 1C_464/213 hatte das Bundes-
gericht Gelegenheit, einen Beitrag zur Interpretation 
von Artikel 1 Abs. 2 und Artikel 19 WaG zu leisten. 
Es galt die Frage zu klären, ob Steinschläge und Fels-
abstürze bei einem ehemaligen Steinbruch als Na-
turereignisse im Sinne des Waldgesetzes zu qualifi-
zieren sind. Das Bundesgericht kam aufgrund von 
Fachgutachten und insbesondere der Stellungnahme 
des BAFU zum Schluss, dass die Steinschläge und Fels-
stürze beim ehemaligen Abbaugebiet […] nicht als Na-
turereignisse im Sinne des WaG zu qualifizieren (sind), 
weshalb die Vorinstanz dieses Gesetz zu Recht für nicht 
anwendbar erklärt hat. 

Im Entscheid 1C_386/2014 bestätigte das Bun-
desgericht seine Rechtsprechung zur Unterschrei-
tung des in Art. 17 WaG geforderten Waldabstandes. 
Es hielt die Unterschreitung des Regelabstandes von 
zehn Metern beim Bau einer kleinen Zufahrtsstras-
se für rechtens und hielt von Neuem fest: La juris-
prudence considère qu’une route de desserte dérogeant  
à la distance par rapport à la lisière et sise à 3 m des  
arbres peut être admise au motif, notamment, qu’il s’agit 
d’un ouvrage dont l’influence sur la forêt est beaucoup 
plus faible que celle d’un bâtiment. 

In einem zweiten Entscheid, bei dem es unter 
anderem um die Unterschreitung des Waldabstan-
des für eine Resort-Überbauung bis auf fünf Meter 
ging (1C_621/20112), befand das Bundesgericht: Avec 
l’OFEV, on doit donc relever, que la dérogation à la dis-
tance minimale (de 5 m) est problématique. Es hiess die 
Beschwerde der Umweltorganisationen in diesem 
Punkt zwar gut, erklärte die Unterschreitung des 
Waldabstandes im vorliegenden Fall aber nicht für 
bundesrechtswidrig, sondern wies die Sache zur de-
finitiven Abklärung an die betreffende Gemeinde 
zurück.

Der nicht abschliessende Überblick über die 
Bundesgerichtsentscheide mit waldrechtlichen Er-
wägungen zeigt, dass das Waldrecht selten allein, 
sondern meist im Zusammenhang mit anderen Ge-
setzgebungen Gegenstand von gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen ist. Waldfeststellungen, Rodungen 
und Waldabstände bleiben die inhaltlichen Kern-
themen. Sie werden aber stärker in einem Gesamt- 
zusammenhang mit anderen Rechtsbereichen be-
trachtet und aufgrund der Koordinationspflicht 
 gemeinsam behandelt. Innerhalb dieser Gesamt-
entscheide hat das Waldrecht wenig von seiner Be-
deutung verloren. Wie einzelne Entscheide zeigen, 
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kann die ungenügende oder unkoordinierte Behand-
lung waldrechtlicher Aspekte zur Gutheissung von 
Beschwerden führen. Dabei fällt auf, dass in den be-
sprochenen Fällen nur in einem Fall (Resort-Über-
bauung) von Umweltorganisationen Beschwerde 
beim Bundesgericht erhoben wurde. Eine grosse 
Rolle scheint das BAFU zu spielen, wurde es doch, 
wenn es sich nicht schon an den kantonalen Verfah-
ren beteiligt hatte, vom Bundesgericht in allen Fäl-
len zu Stellungnahmen eingeladen. Soweit diese 
klare Anträge enthielten, wurden sie vom Bundesge-
richt positiv gewürdigt und in die Urteilsbegrün-
dung einbezogen. Der Aktionsradius des BAFU be-
schränkt sich somit nicht nur auf die Gesetzgebung 
und den Gesetzesvollzug, sondern reicht bis in die 
höchstrichterliche Rechtsprechung.

Neben dem Bundesgericht gewinnen je län-
ger, desto mehr auch Urteile von Kantonsgerichten 
an Bedeutung, insbesondere im Zusammenhang mit 
Fragen, die über die klassischen Themen Waldfest-
stellung, Rodungen und Waldabstand hinausrei-
chen. So hatte beispielsweise das Kantonsgericht Lu-
zern die Rechtmässigkeit einer Nutzungsbewilligung 
in einem vom Kanton als besonderer Schutzwald 
ausgeschiedenen Privatwald zu beurteilen (Urteil 
vom 15. September 2014). Das aus waldplanerischer 
Sicht interessante Urteil hält fest, dass es bei Fehlen 
eines verbindlichen Waldentwicklungsplans legitim 
ist, die vom BAFU verabschiedeten national harmoni-
sierten Kriterien (NaiS) zur Abgrenzung des Schutzwalds 
heranzuziehen. 

Ein ebenfalls bemerkenswertes Urteil zu wald-
rechtlichen Fragen stammt vom Verwaltungsgericht 
des Kantons Bern. Gemäss Urteil 100.2012.456 vom 
11. Juni 2014 stellt der Seilpark mit 150 Plattformen im 
Berner Dählhölzliwald […] eine nichtforstliche Kleinbau-
te beziehungsweise -anlage dar, obwohl er mit 6.9 Hek-
taren eine grosse Waldfläche beansprucht.1

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Raumplanung und Raumentwicklung
2014 traten sowohl das revidierte Bundesge-

setz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, 
RPG, SR 700) als auch die dazugehörige Raumpla-
nungsverordnung (RPV, SR 700.1) in Kraft. Festge-
legt wurden dabei Richtlinien, wie überdimensio-
nierte Bauzonen vermieden und wie die bestehenden 
Bauzonen besser genutzt werden können. 

Im Dezember 2014 wurde die Vernehmlassung 
zur 2. Etappe der RPG-Revision eröffnet (Vernehm-
lassungsfrist bis 15. Mai 2015). Die Revision legt ei-
nen Fokus auf den Schutz des Kulturlandes und auf 
das Bauen ausserhalb Bauzonen. Eingeführt werden 
soll, dass der Richtplan die Abstimmung von Wald-
funktionen mit den übrigen Nutzungen aufzeigen 
muss. Weiter soll festgelegt werden, dass die Kantone 
Gebiete bezeichnen, in welchen eine Zunahme der 
Waldflächen verhindert werden soll – eine Bestim-

Abb 3 Das Verhältnis zwischen Wald-, Landwirtschafts- und Siedlungsgebiet ist ein aktuell viel diskutiertes, sektorübergreifendes 
Thema. Foto: NARP, ETH Zürich

1 Umweltrecht Prax 7/2014: S. 707
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mung, die im WaG mit der Revision von 2013 (Fle-
xibilisierung der Waldflächenpolitik) bereits einge-
führt wurde (ARE 2014). 

Der Bundesrat verabschiedete im Februar 2014 
Entwurf und Botschaft zum Bundesgesetz über 
Zweitwohnungen zuhanden des Parlaments (BBl 
2014 2287). In der Herbstsession 2014 änderte der 
Ständerat die Vorlage ab, wonach diese aus Sicht lin-
ker Kreise mit vielen Schlupflöchern den Volkswil-
len umging. Nachdem die Initianten angedroht hat-
ten, das Referendum gegen ein zu lasches Gesetz zu 
ergreifen, erarbeiteten sie zusammen mit den Frak-
tionen der SVP und FDP einen Kompromiss, mit wel-
chem die Initiative strenger umgesetzt werden soll. 
Im Gegenzug versicherten die Initianten, dass sie auf 
ein Referendum verzichten würden. Schliesslich tra-
ten beide Räte auf diesen Kompromiss ein und ver-
abschiedeten das Gesetz im März 2015 (Referen-
dumsfrist bis 9. Juli 2015).

 Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Die Strategie Biodiversität Schweiz sowie die 

Erarbeitung des dazugehörigen Aktionsplanes be-
schäftigen weiterhin zahlreiche Akteure. Aus dem  
aufwendigen partizipativen Prozess resultierten  
320 Vorschläge für Massnahmen, welche vom BAFU 
zu einem Aktionsplan mit 110 Massnahmen verdich-
tet wurden. Dieser wurde zu Beginn des Jahres 2015 
vom Bundesrat zur Kenntnis genommen und befin-
det sich momentan in einer Konsultation bei den 
Kantonen. 

Von Juni bis September 2014 führte das BAFU 
eine Konsultation zur Überarbeitung der Konzepte 
Wolf und Luchs durch. Mit neuen Regelungen sollte 
ermöglicht werden, Populationen zu regulieren, 
falls deren Bestände gesichert sind. Die Stellungnah-
men umfassten sehr kontroverse Rückmeldungen. 
Da gleichzeitig im Parlament mehrere Motionen 
zum Wolf hängig waren, wurde die Überarbeitung 
des Konzeptes Wolf sistiert, bis klar ist, in welche 
Richtung sich die Wolfpolitik weiterentwickeln 
wird. In einem ersten Schritt sollen nun die Krite-
rien für den Abschuss von Einzeltieren neu in der 
Verordnung über die Jagd und den Schutz wildle-
bender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV, 
SR 922.01) und nicht mehr im Konzept Wolf gere-
gelt werden. Zu einer entsprechenden Revision der 
JSV wurde von Januar bis März 2015 eine Anhörung 
durchgeführt.

Die UREK-S hat am 20. Januar 2015 mehrere 
Standesinitiativen zum Gewässerraum beraten und 
eine Änderung des Bundesgesetzes über den Gewäs-
serschutz (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814.20) 
abgelehnt. Jedoch hat sie eine eigene Motion 
(15.3001) lanciert, bei welcher es darum geht, die  
Gewässerschutzverordnung und sämtliche Richtlinien  
dahingehend anzupassen, dass die Kantone für die Fest-
legung der Gewässerräume […] den maximalen Hand-

lungsspielraum erhalten. Der Bundesrat beantragte die 
Annahme der Motion, was der Ständerat in der Früh-
jahrssession 2015 auch tat. In einem nächsten Schritt 
wird sie zusammen mit den Standesinitiativen in der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Ener-
gie des Nationalrats (UREK-N) besprochen.

 Landwirtschaftspolitik
2014 startete die Umsetzung der Agrarpolitik 

2014–2017 und damit des neuen Beitragssystems. Es 
liegen noch keine Daten dazu vor, wie die für den 
Wald relevanten Kulturlandschafts-, Biodiversitäts- 
und Landschaftsqualitätsbeiträge von den Landwir-
ten aufgenommen wurden. Die Auswirkungen auf 
den Wald und die Landschaft werden sich wohl erst 
in einigen Jahren zeigen.

Zwei Volksinitiativen, welche die Ernährungs-
sicherheit in der Schweiz ansprechen, wurden 2014 
lanciert. Die Initiative für Ernährungssicherheit des 
Schweizer Bauernverbandes (SBV) sowie die Volks-
initiative «Für Ernährungssouveränität. Die Land-
wirtschaft betrifft uns alle» von Uniterre fordern 
beide den Erhalt des Kulturlandes. Der Bundesrat 
präsentierte im Januar 2015 einen direkten Gegen-
vorschlag zur Initiative des SBV, in welchem er ei-
nen stärkeren Fokus auf wirtschaftliche Aspekte legt, 
den Erhalt des Kulturlandes aber ebenfalls anstrebt. 
Von Januar bis April 2015 wurde eine Vernehmlas-
sung zum Gegenentwurf durchgeführt. Die zweite 
Initiative befindet sich laut der offiziellen Website 
im Stadium der Unterschriftensammlung.

 Energiepolitik
Die Volksinitiative «Energie- statt Mehrwert-

steuer», welche die Mehrwertsteuer durch eine Steuer 
auf nicht erneuerbare Energiequellen ersetzen 
wollte, um die erneuerbaren Energien zu fördern, 
wurde von Bundesrat und Parlament 2014 zur Ab-
lehnung empfohlen und im März 2015 von rund  
92 Prozent des Stimmvolkes wuchtig abgelehnt.

Im September 2014 verabschiedete der Bun-
desrat ein erstes Massnahmenpaket zur Energiestra-
tegie 2050 zuhanden des Parlaments. Der Fokus liegt 
dabei auf der weiteren Förderung erneuerbarer Ener-
gien sowie auf der Energieeffizienz. Für die Umset-
zung dieser Massnahmen sind eine Totalrevision des 
Energiegesetzes (EnG, SR 730) sowie Anpassungen 
in neun weiteren Gesetzen nötig. Der Nationalrat 
hat dieses Geschäft im Dezember 2014 und im März 
2015 beraten.

Ein weiteres Geschäft mit möglichen Auswir-
kungen auf Wald und Landschaft ist die Strategie 
Stromnetz, welche von November 2014 bis März 
2015 in Vernehmlassung war. Ziel dieser Strategie 
ist, das Stromnetz an die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen anzupassen. Neue Leitungen wie 
auch der Ausbau oder Ersatz von bestehenden Lei-
tungen sollen grundsätzlich als Erdverkabelung er-
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folgen. Damit ist die Diskussion über den Einfluss 
von Stromleitungen auf das Landschaftsbild respek-
tive auf das betroffene Ökosystem noch nicht abge-
schlossen. Weiter wird mit dieser Strategie ange-
strebt, dass Netzausbauprojekte als Anlagen von 
nationalem Interesse deklariert werden können. Da-
mit würde dieses Nutzinteresse auf die gleiche Stufe 
gehoben wie Schutzinteressen im Umweltbereich, 
was künftig zu einer neuen Interessenabwägung, ins-
besondere in Landschaften von nationaler Bedeu-
tung, führen würde.

Das Bundesgericht (BGE 1C_283/2012) ent-
schied im April 2014 in Bezug auf ein Kleinwasser-
kraftwerk im Obergoms (VS), dass dessen Beitrag an 
die Stromproduktion einen Eingriff in das bisher un-
berührte Gonerlital, welches schutzwürdige Land-
schaftselemente umfasst, nicht rechtfertige. Im Ent-
scheid wird auf die Energiestrategie des Bundesrates 
verwiesen, nach welcher nicht jegliche Standorte in 
Schutzgebieten verbaut, sondern vielmehr Anlagen, 
die mit möglichst geringen Eingriffen möglichst 
grossen Nutzen für die Stromproduktion bringen, 
realisiert werden sollen. Im Rahmen der Behandlung 
der Energiestrategie 2050 diskutierte der National-
rat im Dezember 2014 die finanzielle Unterstützung 
von kleinen und grossen Wasserkraftwerken und  
debattierte darüber, ob die Produktion von erneuer-
baren Energien zum nationalen Interesse erhoben 
werden solle, wodurch der Bau neuer Anlagen in na-
tional geschützten Landschaften erleichtert würde. 

 Fazit und Ausblick

Die Schweizer Waldpolitik wurde im betrach-
teten Zeitraum von Januar 2014 bis März 2015 von 
der Debatte über eine Ergänzung des WaG geprägt. 

Die Gesetzesänderung stellt die dritte grössere Revi-
sion seit dem Inkrafttreten des WaG im Jahr 1993 
dar. Inhaltlich ist eine grosse Übereinstimmung zwi-
schen Verwaltung, Bundesrat, Kommission und Par-
lament festzustellen. Zu erwähnen ist, dass das Par-
lament den von Interessenverbänden formulierten 
Forderungen nach einem Ausbau der Subventions-
tatbestände bisher nicht nachgekommen ist. 

Bezüglich Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen sind im Waldbereich keine grundle-
genden Veränderungen eingetreten. Jedoch wurde 
im Dezember 2014 respektive im März 2015 von den 
eidgenössischen Räten die Motion «Aufgabentren-
nung zwischen Bund und Kantonen» (13.3363) der 
Finanzkommission des Nationalrates angenommen. 
Damit wird der Bundesrat beauftragt, dem Parlament 
eine Analyse aller Verbundaufgaben, zu welchen 
auch die Waldpolitik gehört, vorzulegen. Dabei muss 
er zu jeder Verbundaufgabe festhalten, ob es zweck-
mässiger ist, wenn sie eine solche bleibt oder wenn 
sie ganz in Bundes- oder Kantonshoheit überführt 
wird.

Im Zusammenspiel zwischen Politik und rich-
terlichen Behörden hat die Politik im Waldbereich 
wieder das Primat übernommen. Bezüglich der Ge-
richtsentscheide fällt zum einen die Gesamtbetrach-
tung von verschiedenen Rechtsgebieten wie Wald-, 
Raumplanungs-, Wasser- oder Umweltschutzrecht, 
zum anderen die Rechtsprechung von kantonalen 
Gerichten zu bisher nicht oder kaum aufgeworfenen 
waldrechtlichen Fragen auf.

Aus Sicht der Governance-Theorie liegt der 
Schwerpunkt der Waldpolitik des Bundes in der ho-
rizontalen Koordination mit diversen Politiksekto-
ren, sowohl bei der Politikformulierung wie auch 
beim Vollzug durch Verwaltung und Gerichte. Da-
rin liegt voraussichtlich die grösste Herausforderung 
der nächsten Jahre, namentlich wenn es um die 
zweite Etappe der RPG-Revision, um die Umsetzung 
der ersten Etappe und der Zweitwohnungsinitiative 
oder um die Verabschiedung der Energiestrategie 
2050 und des Aktionsplanes Biodiversität Schweiz 
geht. Mit den immer knapper werdenden Raumver-
hältnissen in der Schweiz werden die Diskussionen 
um die Kulturlanderhaltung nicht an der Wald-
grenze haltmachen. Mit der Flexibilisierung der 
Waldflächenpolitik von 2013 hat sich gezeigt, dass 
die Walderhaltung in der Schweiz nicht mehr um 
jeden Preis durchgesetzt werden muss. Daher wird 
es zentral sein, die Entwicklungen rund um die 
Landwirtschaftsflächen weiter zu verfolgen.

Das in der Governance-Theorie stark betonte 
Element der Partizipation hat im Bereich der Natur- 
und Landschaftspolitik einen Dämpfer erfahren. Bei 
der Konkretisierung des Aktionsplanes Biodiversität 
wurde festgestellt, dass ein breit angelegter Mitwir-
kungsprozess zum Bumerang werden kann, wenn 
die von Interessengruppen vorgebrachten Forderun-

Abb 4 Kleinwasserkraftwerke stehen im Spannungsfeld zwischen der Produktion erneuer-
barer Energie und dem Landschaftsschutz. Auf dem Bild der Bau eines Kleinwasserkraft-
werkes am Walibach im Goms (Wallis). Foto: WWF Wallis
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gen von den Entscheidungsträgern nicht entspre-
chend gewürdigt werden.

Die Diskussion um den starken Schweizer 
Franken dürfte aus Sicht der Waldpolitik eher von 
kurzer Dauer sein, zumal der Subventionierung von 
Schweizer Holz übergeordnetes Recht entgegensteht. 
Allerdings könnte sie beim jetzigen Stand der Ergän-
zung des Waldgesetzes dazu beitragen, dass sich die 
beiden Räte doch noch zur Subventionierung von 
Waldstrassen im Nichtschutzwald bewegen lassen.

2015 werden voraussichtlich die weitere Bera-
tung der WaG-Ergänzung, die Vorbereitungen für 
die Implementierung der neuen NFA-Programmver-
einbarungen für die Beitragsperiode 2016 bis 2019, 
die zweite Etappe der RPG-Revision, die Bearbeitung 
der erwähnten Motion zur Aufgabentrennung zwi-
schen Bund und Kantonen und zu einem gewissen 
Grad der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitia-
tive «Grüne Wirtschaft», mit dem eine gesetzliche 

Basis für Holzhandelsregulierungen geschaffen wer-
den soll, wie auch die Frankenstärke und das Wahl-
jahr die Schweizer Waldpolitik prägen.  �

Eingereicht: 30. April 2015, akzeptiert (ohne Review): 4. Mai 2015
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Revue annuelle de la politique forestière  
en 2014

En 2014, la politique forestière fédérale a été marquée par 
l’adoption par le Conseil fédéral du message et du projet 
concernant un complément à la loi fédérale sur les forêts, ainsi 
que par le traitement de ce complément par la Commission 
de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie du Conseil des Etats et par le Conseil des Etats. Cette 
révision concerne plus de 20 articles de la loi fédérale sur les 
forêts. Malgré ce grand nombre de changements, ce projet 
de loi n’a pas fait de vagues pour l’instant. Les interventions 
parlementaires concernant la forêt ont fortement diminué en 
2014, alors qu’un accroissement est constaté au début de l’an-
née 2015. Le budget pour la forêt est pratiquement identique 
aux chiffres de l’année dernière. Le nombre d’arrêts du Tri-
bunal fédéral en matière forestière reste limité, mais on ob-
serve davantage d’arrêts pertinents produits par les tribunaux 
can tonaux. Concernant les autres domaines politiques qui 
 influencent la forêt, des développements importants s’ob-
servent dans l’aménagement du territoire et dans la politique 
énergétique.

Annual review of Swiss forest policy 2014 

Swiss forest policy in 2014 was marked by the passage of the 
Federal Council’s message and draft of an amendment of the 
Forest Law, which was also treated by the Council of State’s 
Commission for Environment, Spatial Planning and Energy 
and by the Council of State itself. This revision affects more 
than 20 articles of the current Forest Law. Despite these nu-
merous alterations, the revision has not caused major debates. 
The forest-relevant parliamentary interventions decreased 
drastically in 2014, but since the beginning of 2015 a count- 
ertrend is notable. The forest budget remained practically the 
same as in previous years. The number of federal court deci-
sions in relation to the forest sector has stayed small. Yet there 
are increasingly significant cantonal court decisions in this 
domain. In terms of broader forest policy, the public admin-
istration has mainly undertaken new standpoints regarding 
spatial planning and energy policies.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2015
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2015

Die Ergänzung des Bundesgesetzes über den Wald prägte das waldpolitische Jahr 2015. Zentrale Diskussions-

themen waren das Festschreiben der Förderung von Schweizer Holz im Gesetz, die Ausbildung von Waldarbei-

tern zur Erhöhung der Arbeitssicherheit, die Finanzierung von Erschliessungsanlagen im Nichtschutzwald durch 

den Bund sowie die Einstufung von Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien und für den Energie-

transport als nationales Interesse. Letzteres wurde in ähnlicher Form sowohl im Waldgesetz wie auch im Ener-

giegesetz beschlossen. Im Weiteren haben Bund und Kantone die Programmvereinbarungen für die Jahre 2016 

bis 2019 abgeschlossen. Das Bundesgericht setzte sich mit Fällen zum Waldabstand sowie zur Erschliessung und 

Betretung des Waldes auseinander. 

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland
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* Universitätstrasse 16, CH-8092 Zürich, E-Mail kathrin.steinmann@usys.ethz.ch

Im Jahr 2015 wurde die Schweizer Waldpolitik 
geprägt von der parlamentarischen Behandlung 
der Ergänzung des Bundesgesetzes vom 4. Okto-

ber 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG, SR 921.0) 
sowie der Anhörung zur Änderung der Verordnung 
vom 30. November 1992 über den Wald (Waldver-
ordnung, WaV, SR 921.01). In der Praxis waren die 
Aufhebung des Mindestkurses von 1.20 Franken pro 
Euro durch die Schweizerische Nationalbank und 
die damit einhergehende Frankenstärke ein domi-
nierendes Thema, was sich sowohl in mehreren par-
lamentarischen Vorstössen als auch in der Beratung 
zur Ergänzung des Waldgesetzes widerspiegelte. 

Im vorliegenden Bericht über die waldpoliti-
schen Geschehnisse im Jahr 2015 betrachten wir in 
gewohnter Form zunächst die Waldpolitik im enge-
ren Sinn, wobei die parlamentarische Beratung  des 
Waldgesetzes bis und mit Frühjahrssession 2016 be-
rücksichtigt wird. Daraufhin weiten wir den Blick 
auf diejenigen Politikfelder aus, welche einen direk-
ten Einfluss auf den Schweizer Wald haben.

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Gesetzgebung im Parlament
Im letzten waldpolitischen Jahresrückblick 

(Zimmermann et al 2015) wurde die Ergänzung des 

Waldgesetzes vorgestellt. Die zentralen Ziele sind 
Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, 
die Bekämpfung von Schadorganismen sowie eine 
Steigerung der Holznutzung. Der Ständerat hat das 
Geschäft in der Frühjahrssession 2015 als Erstrat  
beraten. Der Nationalrat behandelte das Waldgesetz 
in der Herbstsession 2015 und schuf einige Diffe-
renzen zum Ständerat, welcher die Differenzberei-
nigung in der Wintersession 2015 aufnahm. In der 
Frühjahrssession 2016 wurde das Differenzberei- 
nigungsverfahren abgeschlossen. Weil bezüglich 
Art. 21a eine Differenz bestehen blieb, wurde noch 
in der gleichen Session die Einigungskonferenz ein-
berufen. 

Im Folgenden werden die zentralen Diskussi-
onspunkte der Debatten in National- und Ständerat 
in der Reihenfolge der Gesetzesartikel ausgeführt. 
Im Detail kann die Beratung des Waldgesetzes in der 
Geschäftsdatenbank des Parlaments (Curia Vista, 
Geschäft 14.0461) nachgelesen werden.

Einigkeit herrschte zwischen den Räten bezüg-
lich Art. 5, welcher gegenüber der Vorlage des Bun-
desrates um einen Abs. 3bis ergänzt wurde. Gemäss 
diesem soll der Bau von Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien und von Energietransport- und -ver-
teilanlagen als gleichrangig zu betrachten sein wie  

1 www.parlament.ch > Geschäfte > 14.046 (25.4.2016)
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andere nationale Interessen. Dem Entscheid voran-
gegangen war die Diskussion darüber, ob Ausnah-
meregelungen für die Errichtung von Energiean-
lagen im Waldgesetz oder im Energiegesetz vom 
26. Juni 1998 (EnG, SR 730.0) geregelt werden soll-
ten. Gleichzeitig mit der Beratung des Waldgesetzes 
im Nationalrat wurde die Energiestrategie 2050 im 
Ständerat diskutiert. Dabei wurde in Bezug auf das 
nationale Interesse an Energieanlagen im Wald eine 
ähnliche Bestimmung beschlossen (vgl. unten).

Am längsten hielt sich die Differenz zwischen 
den beiden Räten bei einem vom Bundesrat neu ein-
geführten Art. 21a, welcher die Arbeitssicherheit von 
Waldarbeitern verbessern soll. Vorgesehen war, dass 
Auftragnehmer, welche Holzerntearbeiten ausfüh-
ren, nachweisen müssen, dass die eingesetzten Ar-
beitskräfte über eine vom Bund anerkannte Ausbil-
dung verfügen. Der Ständerat stimmte dem Artikel 
in der ersten Beratung zu, der Nationalrat hingegen 
beantragte dessen Streichung, da die Mehrheit von 
der Wirkung der neuen Regelungen nicht überzeugt 
war, und argumentierte, dass die Ausbildung bereits 
genügend reguliert sei. Beide Räte hielten während 

des Differenzbereinigungsverfahrens an ihren 
Standpunkten fest. In der Folge schlug die Eini-
gungskonferenz eine alternative Regelung vor, wo-
nach die Auftragnehmer nachweisen müssen, dass 
die eingesetzten Arbeitskräfte einen vom Bund an-
erkannten Kurs zur Sensibilisierung für die Gefah-
ren von Holzerntearbeiten besucht haben. Diesem 
Vorschlag stimmten schliesslich beide Räte zu.

Mit dem neuen Art. 34a sollen Absatz und Ver-
wertung von nachhaltig produziertem Holz geför-
dert werden. Der Nationalrat wollte den Artikel mit 
einem Zusatz ergänzen, welcher Massnahmen zur 
Absatzförderung von Schweizer Holz ermöglichen 
sollte. Der Ständerat hielt in der Differenzbereini-
gung aber an seiner ursprünglichen Formulierung 
fest. Schliesslich verzichtete auch der Nationalrat auf 
eine spezielle Förderung von Schweizer Holz. 

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initia-
tive 12.477 «Verwendung von Schweizer Holz in Bau-
ten mit öffentlicher Finanzierung» beantragte die 
nationalrätliche Kommission für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie einen Art. 34b, welcher den Bund 
zur Förderung der Holzverwendung in öffentlich fi-
nanzierten Bauten verpflichten sollte. Debattiert 
wurde einerseits über den Begriff der Förderung, an-
dererseits darüber, dass die explizite Bevorzugung 
von Schweizer Holz nicht mit internationalen Ab-
kommen kompatibel wäre. Schliesslich einigten sich 
die Räte auf eine Formulierung, welche zwar die För-
derung von Holz im Gesetz festhält, der Begriff 
«Schweizer Holz» wurde aber durch «nachhaltig pro-
duziertes Holz» ersetzt.

Einiges zu diskutieren gab die vom National-
rat eingeführte Ergänzung von Art. 38a Abs. 1 um 
Bst. g, gemäss welchem Erschliessungsanlagen auch 
im Nichtschutzwald durch den Bund finanziell un-
terstützt werden sollten (Abbildung 1). Wie bereits 
in seiner ersten Beratung stimmte der Ständerat in 
der Wintersession gegen diese Bestimmung. Haupt-
argument war, dass sie eine neue Bundessubvention 
begründen würde, obwohl über die Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen (NFA) eine klare Aufga-
bentrennung eingeführt worden sei und die Kan-
tone für Erschliessungsanlagen im Nichtschutzwald 
zuständig seien. Der Ständerat befürchtete, dass von 
einer solchen Bestimmung eine Signalwirkung aus-
gehen würde und dass sie eine Aufweichung der 
NFA-Prinzipien zur Folge hätte. In der Differenzbe-
reinigung brachte Ständerat E. Ettlin (OW) einen 
Kompromissvorschlag ein, gemäss welchem der 
Bund in Zukunft die Anpassung oder Wiederin-
standstellung von Erschliessungsanlagen ausserhalb 
des Schutzwaldes finanziell unterstützen kann, so-
weit sie im Rahmen von Gesamtkonzepten für die Be-
wirtschaftung des Waldes erforderlich sind, auf den Wald 
als naturnahe Lebensgemeinschaft Rücksicht nehmen 
und Übererschliessungen verhindert werden. Die Erstel-

Abb 1 Die eidgenössischen Räte diskutierten die Aufgabentrennung zwischen Bund  
und Kantonen betreffend Finanzierung von Erschliessungsanlangen im Nichtschutzwald. 
Foto: Brigitte Wolf
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lung von neuen Erschliessungsanlagen wird vom 
Bund aber auch künftig nicht gefördert. Beide Räte 
stimmten diesem Vorschlag in der letzten Runde der 
Differenzbereinigung zu.

Am letzten Tag der Frühlingssession 2016 
konnte, nachdem beide Räte dem Kompromissvor-
schlag der Einigungskonferenz bezüglich Art. 21a 
zugestimmt hatten, die Schlussabstimmung durch-
geführt werden. Im Nationalrat wurde die Ergän-
zung des Waldgesetzes mit 189 zu 2 Stimmen, im 
Ständerat mit 35 zu 10 Stimmen deutlich angenom-
men (Curia Vista, Geschäft 14.046). Damit kann 
2016 die Anpassung der Waldverordnung (siehe un-
ten) weiter vorangetrieben und die Inkraftsetzung 
des revidierten Waldgesetzes angestrebt werden.

 Rechnung 2015 und Voranschlag 2016
Seit Einführung der NFA im Jahr 2008 weisen 

die forstlichen Bundesbeiträge eine hohe Konstanz 
auf (Abbildung 2). Auch 2015 bewegten sich die Aus-
gaben im Waldbereich im Rahmen der Vorjahre. Sie 
lagen mit 133.5 Millionen Franken aber unter dem 

Voranschlag 2015 (Tabelle 1), welcher Gesamtausga-
ben in der Höhe von 141 Millionen Franken vorge-
sehen hatte. Die grösste Differenz ist im Bereich der 
forstlichen Investitionskredite festzustellen, die 2015 
tief ausfielen. Aber auch bei den meisten anderen 
Budgetposten lagen die Ausgaben unter dem Voran-
schlag. Einzig bei der Waldbiodiversität überstiegen 
die Aufwendungen den Voranschlag um 0.4 Millio-
nen Franken (Tabelle 1).

Der Voranschlag 2016 sieht gegenüber dem 
Voranschlag 2015 höhere Beiträge vor (Abbildung 2 
und Tabelle 1). Zurückzuführen ist das auf die Er-
gänzung des Waldgesetzes, welche zusätzliche Mit-
tel zur Verhütung und Behebung von Waldschäden 
und zur Anpassung an den Klimawandel vorsieht. 
Obwohl die Ergänzung des Waldgesetzes zum Zeit-
punkt des Budgetbeschlusses durch das Parlament 
noch nicht fertig beraten war, wurde im Zuge des 
vierjährigen Verpflichtungskredits für die NFA- 
Periode 2016–2019 im Voranschlag bereits eine Mit-
telaufstockung von 22 Millionen Franken verankert 
(EFV 2015). Aufgrund der neuen Programmverein-
barungen ist zu erwarten, dass die Bundesbeiträge 
an den Waldsektor in der dritten NFA-Periode hö-
her ausfallen werden als in den beiden ersten Vier-
jahreszyklen.

 Parlamentarische Vorstösse
2015 sind insgesamt 18 parlamentarische Vor-

stösse zu Wald und Holz zu verzeichnen. Eine Über-
sicht ist auf der Website der Abteilung Wald des BAFU 
zu finden.2 Hauptthema war die Frankenstärke, zu 
welcher sechs Vorstösse eingereicht wurden. Dabei 
wurde der Bundesrat unter anderem gefragt, ob und 
mit welchen Massnahmen Schweizer Wald und Holz 
unterstützt werden. In seiner Antwort verwies der 
Bundesrat jeweils auf die bereits ergriffenen Sofort-
massnahmen der Kurzarbeitsentschädigung und auf 
den sich in Erarbeitung befindenden Bericht zum 
Postulat 13.3924 «Optimierung der Waldnutzung», 
in welchem geeignete Massnahmen geprüft werden, 
wobei auch die Frankenstärke berücksichtigt wird.

Weiter behandelten die Vorstösse den Roh-
holztransport, die NFA-Programmvereinbarungen 
2016–2019, die Förderung des Holznutzung, Inwert-
setzungsmöglichkeiten von Waldleistungen, die 
Wahrnehmung der Verantwortung durch den Bund 
bei Wildschäden, die Konkurrenzfähigkeit inländi-
scher Holzproduzenten und die Auswirkungen des 
geplanten Art. 21a WaG betreffend Arbeitssicherheit. 
Zwei Vorstösse hatten tropische Wälder zum Thema.

Die parlamentarische Initiative 15.427 «Öf-
fentliche Waldeigentümer, die Subventionen gemäss 
Waldgesetz erhalten, bauen mit Schweizer Holz» 
nimmt eines der im Rahmen der Waldgesetzergän-

Budgetposten Voranschlag 2015  
(Mio. CHF)

Rechnung 2015  
(Mio. CHF)

Voranschlag 2016 
(Mio. CHF)

Forstlicher  

Investitionskredit

3.5 0.3 3.5

Diverse Komponenten 11.6 10.6 11

Programm Waldwirtschaft 14 12.3 25

Programm  

Waldbiodiversität

9.5 9.9 9

Programm Schutzwald 61 60 73

Programm Schutz vor  

Naturgefahren

41.4 40.4 41.3

Total 141 133.5 162.8

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2015 und Voran-
schlag 2016. Quellen: Mitteilungen BAFU, EFV 2015, Zimmermann et al 2015.
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Abb 2 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2015 sowie Voranschlag 
2016. Quellen: Mitteilungen BAFU, EFV 2015, Zimmermann et al 2015.

2 www.bafu.admin.ch/wald/01152/index.html?lang=de 
(13.3.2016)
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zung diskutierten Themen auf. Es wird gefordert, 
dass im Beschaffungswesen die Verpflichtung ein-
geführt wird, dass öffentliche Waldeigentümer bei 
Bauvorhaben die Verwendung von Holz zu prüfen 
und in der Schweiz hergestellten Holzprodukten den 
Vorzug zu geben haben. Dieses Geschäft wurde in 
den Räten noch nicht behandelt.

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Ein Hauptgeschäft der Verwaltung und des 

Bundesrates war die Vorbereitung einer Änderung 
der Waldverordnung, welche aufgrund der Waldge-
setzergänzung nötig ist. Unbestimmte Rechtsbe-
griffe müssen konkretisiert und Verfahrensfragen 
geklärt werden. Die Anhörung wurde bereits im  
Oktober 2015, noch vor Abschluss der parlamen- 
tarischen Gesetzesberatungen, eröffnet, damit das 
ergänzte Waldgesetz möglichst rasch nach der Ver-
abschiedung durch das Parlament in Kraft gesetzt 
werden kann.3

Weiter wurde die NFA-Programmperiode 
2016–2019 vorbereitet. Im Waldbereich wurden zwi-
schen dem Bund und den Kantonen basierend auf 
dem neuen Handbuch (BAFU 2015) Programmver-
einbarungen über total rund 486 Millionen Franken 
abgeschlossen, was pro Jahr rund 116 Millionen 
Franken entspricht.4 In den Bereichen Schutzwald 
(knapp 70 Millionen Franken pro Jahr) und Wald-
bewirtschaftung (rund 17 Millionen Franken) sind 
mehr Bundesbeiträge geplant, im Bereich Wald-
biodiversität (knapp 10 Millionen Franken) bleiben 
die Beiträge auf gleichem Niveau wie in der Pro-
grammperiode 2012–2015. Im Bereich Schutz vor 
Naturgefahren (knapp 20 Millionen Franken) sind 
deutlich  weniger Mittel budgetiert, als in den Rech-
nungen 2012–2015 ausgewiesen werden. Diese Dif-
ferenz kommt davon, dass Schutzbauten teilweise 
als  Einzelprojekte verfügt werden und somit nicht 
in den Programmvereinbarungen erscheinen. Diese 
Einzelprojekte werden in den jährlichen Voran-
schlägen veranschlagt (EFV 2015), daher ist im Ver-
gleich der Voranschläge 2015 und 2016 im Bereich 
Schutz vor Naturgefahren keine Differenz ersicht-
lich (Tabelle 1).

2015 erschien eine vom BAFU in Auftrag ge-
gebene Evaluation der Programmvereinbarungen im 
Umweltbereich (Walker et al 2015). Gesamthaft 
wurde bei über 80% der befragten Mitarbeiter von 
Bund und Kantonen eine sehr hohe Zufriedenheit 
mit dem System der Programmvereinbarungen fest-
gestellt. Verbesserungsmöglichkeiten wurden bei der 
Trennung der strategischen und der operativen 
Ebene und bei der Wahrnehmung der Führungsver-
antwortung vonseiten des BAFU erfasst. Spezifisch 
zum Waldbereich wird angeregt, die Programmver-
einbarungen zu Schutzwald, Waldbewirtschaftung 
und Waldbiodiversität in einer Mantel-Programm-
vereinbarung Wald zusammenzuführen.

Wie Zimmermann & Widmer (2009) aufzeig-
ten, stellen die Programmvereinbarungen Gover-
nance-Elemente dar. Als Governance wird eine Art 
des Regierens bezeichnet, bei welcher mehr verhan-
delt als verfügt wird und betroffene Akteure in Ent-
scheidungsprozesse eingebunden werden. Damit 
steht Governance im Gegensatz zu traditionellen  
hierarchischen Regierungsformen. Mit der NFA  
werden im Weiteren Elemente des New Public Ma-
nagement (NPM), also des Einbeziehens von Ma-
nagementprinzipien aus der Privatwirtschaft in die 
Verwaltungstätigkeiten, umgesetzt. Zentral sind 
hierbei die Steuerung über Leistungsvereinbarungen 
und Globalbeiträge sowie die klare Kompetenzver-
teilung zwischen strategischer und operativer Ver-
antwortung (Mastronardi & Schedler 2004). Die 
 Evaluation von Walker et al (2015) zeigt, dass die 
Einführung von Governance- und NPM-Elementen 
im Umwelt- und Waldbereich bei den Kantonen und 
beim Bund gut aufgenommen wurde und dass die 
Steuerung über Programmvereinbarungen als zweck-
mässig und effizient wahrgenommen wird.

 Bundesgericht
Das Bundesgericht hatte sich in drei Fällen mit 

Fragen zur Waldgesetzgebung und in einem Fall mit 
einer Anwendung des Art. 699 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB,  
SR 210) auseinanderzusetzen.

Zwei Bundesgerichtsentscheide behandelten 
Streitigkeiten in Sachen Waldabstand (Abbildung 3). 
Der Entscheid 1C_428/2014 behandelte die Fest- 
legung einer Waldabstandslinie in der Gemeinde  
Thalwil. Anlässlich einer Teilrevision der Bau- und 
Zonenordnung setzte die Gemeindeversammlung 
bei einem Grundstück eine Waldabstandslinie von 
30 Metern fest. Aufgrund eines Rekurses von Eigen-
tümern des betroffenen Grundstückes hob das Bau-
rekursgericht diesen Entscheid auf und verlangte 
von der Gemeinde, die Waldabstandslinie auf 10 Me-
ter festzusetzen. Nachbarn zogen den Entscheid über 
das Verwaltungsgericht bis vor Bundesgericht und 
verlangten eine Bestätigung des Beschlusses der Ge-
meindeversammlung. Nachdem unter anderem das 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und das 
BAFU in ihren Vernehmlassungen einen Waldab-
stand von 10 Metern als bundesrechtskonform er-
achtet hatten, wies das Bundesgericht die Beschwerde 
ab. Zunächst hielt es fest, dass eine Gemeinde auf-
grund des kantonalen Baurechtes bei der Festlegung 
von Waldabstandslinien sowohl über einen Ermes-
sensspielraum als auch über eine gewisse Autonomie 

3 Medienmitteilung BAFU vom 9.10.2015, www.bafu.admin.
ch/uvp/01469/12713/index.html?lang=de&msg-id=59033 
(13.3.2016)

4 Medienmitteilung BAFU vom 28.1.2016, www.news.admin.
ch/message/index.html?lang=de&msg-id=60479 (13.3.2016)
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verfügt. Dabei hat sie ihr Ermessen pflichtgemäss aus-
zuüben, womit der Entscheid nicht nur rechtsgleich, dis-
kriminierungsfrei und verhältnismässig […], sondern 
auch – im Sinne der Berücksichtigung besonderer Ver-
hältnisse und einer zutreffenden Interessenabwägung – 
angemessen sein muss (Erwägung 2.1). Das Bundesge-
richt kam zum Schluss, dass sich im vorliegenden 
Fall der Beschluss der Gemeindeversammlung auf-
grund der ungenügenden Würdigung der besonderen Ver-
hältnisse […] sowie der unzureichenden Interessenab- 
wägung nicht mit vernünftigen, sachlichen Gründen 
nachvollziehen lässt (Erwägung 4.3). Die besonderen 
Verhältnisse bestanden in bereits bestehenden 
Wohnhäusern mit einem Waldabstand von 10 bis 
12 Metern, in der geringen Grösse des Waldes und 
in der Unüberbaubarkeit des Grundstücks bei einem 
Waldabstand von 30 Metern. Dies rechtfertige ein 
Abweichen vom Regelabstand und das Bejahen ei-
nes Ausnahmefalls.

Im Fall 1C_415/2014 hatte sich das Bundesge-
richt mit dem Wiederaufbau eines am Waldrand ge-
legenen Einfamilienhauses in der Gemeinde Walch-
wil zu beschäftigen. Nachdem der Kanton eine 
Instandstellung des bestehenden Wohnhauses be-
willigt hatte, brach die Bauherrschaft die Baute voll-
umfänglich ab und begann mit der Erstellung eines 
Neubaus. Die Gemeinde verfügte einen Baustopp 
und verlangte die Einreichung eines nachträglichen 
Baugesuches. Das kantonale Amt für Raumplanung 
lehnte das Baugesuch ab und verpflichtete die Bau-
herrschaft, das im Rohbau fertiggestellte Wohnhaus 
aus dem Waldabstand zu verschieben, dessen Fläche 
zu verkleinern sowie die ursprünglichen Terrain-
verhältnisse wiederherzustellen. Eine gegen diesen 
Entscheid erhobene Beschwerde wurde vom Ver-

waltungsgericht des Kantons Zug abgewiesen. Das 
Bundesgericht bestätigte diesen Entscheid im 
 Wesentlichen. In den Erwägungen setzte es sich vor 
allem mit der Anwendung und Auslegung von  
Art. 17 WaG sowie von Art. 24c des Bundesgesetzes 
vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raum-
planungsgesetz, RPG, SR 700) und von Art. 42  
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000  
(SR 700.1) auseinander und hält in Erwägung 2.1 
fest: In Umsetzung von Art. 17 Abs. 2 WaG bestimmt  
§ 12 Abs. 1 PBG/ZG (Planungs- und Baugesetz des 
Kantons Zug), dass einzelne Bauten und Anlagen  
sowie Baulinien einen Waldabstand von mindestens 
12  m einhalten müssen […]. Das betroffene Haus  
wies einen Waldabstand von bloss 2.5 Metern auf. 
Das Bundesgericht kam zu folgendem Schluss: An 
der Beachtung des gesetzlich vorgeschriebenen Waldab-
stands besteht […] ein gewichtiges öffentliches Interesse. 
Der Waldabstand ist stets einzuhalten […]. Dies gilt 
auch bei einem Wiederaufbau, wenn eine Verschiebung 
des Gebäudes aus dem Waldabstand möglich ist (Erwä-
gung 2.7).

Das Bundesgericht hatte im Fall 1C_70/2015 
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes 
einer illegal erstellten Zufahrtsstrasse durch den 
Wald zu beurteilen. In der Gemeinde Montreux 
hatte die Eigentümerin eines abgelegenen Wohn-
hauses einen befahrbaren Zufahrtsweg durch ihr an-
grenzendes Waldgrundstück erstellt, ohne ein Bau- 
oder Rodungsgesuch eingereicht zu haben. Das 
zuständige Departement verfügte einen sofortigen 
Baustopp und eine Wiederherstellung des rechtmäs-
sigen Waldzustandes. Eine Beschwerde gegen diese 
Verfügung wurde vom kantonalen Verwaltungsge-
richt wie auch vom Bundesgericht abgewiesen. Im 
Zentrum der Erwägungen stand die Frage, ob die Ei-
gentümerin des ausserhalb der Bauzone gelegenen 
Hauses einen Anspruch auf eine befahrbare Zufahrt 
habe. Das Bundesgericht kam zu folgendem Schluss: 
Il n’est pas nécessaire que la route soit carrossable 
jusqu’au terrain à bâtir ou même jusqu’à chaque bâti-
ment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent 
accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de trans-
port public) à une proximité suffisante et qu’ils puissent 
ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un 
chemin… Dans ces conditions, […] les conditions du déf-
richement n’étaient pas données (Erwägung 3.2). 

Der Entscheid 6B_490/2014 (veröffentlicht als 
Leitentscheid BGE 141 III 195) hat mit der Interpre-
tation von Art. 699 ZGB eine für die Waldbetretung 
wichtige Rechtsgrundlage zum Gegenstand. Das 
Bundesgericht wies unter anderem darauf hin, dass 
das freie Betretungsrecht auch für Wald- und Feld-
wege gelte. Aus diesem Grund wurde im vorliegen-
den Fall ein richterliches Verbot, welches den freien 
Zugang zu einer Ökowiese inklusive des dazuge-
hörigen Bewirtschaftungsweges generell untersagte, 
vom Bundesgericht für unzulässig erklärt.

Abb 3 Das Bundesgericht behandelte 2015 zwei Fälle zum Thema Waldabstand.  
Foto: Peter Longatti
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Ebenfalls um ein Betretungsverbot ging es bei 
einem Entscheid im Zusammenhang mit Naturge-
fahren. Im Fall Weggis (1C_567/2014) schützte das 
Bundesgericht ein von der Gemeinde aufgrund des 
kantonalen Bau- und Planungsrechts ausgesproche-
nes Betretungs- und Nutzungsverbot beziehungs-
weise Abbruchgebot für ein von Felsstürzen bedroh-
tes Ferienhaus.

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Raumplanung und Raumentwicklung
Im Jahresrückblick 2014 (Zimmermann et al 

2015) wurden die Entwicklungen im Parlament be-
züglich Bundesgesetz vom 20. März 2015 über die 
Zweitwohnungen (Zweitwohnungsgesetz, SR 702) 
dargestellt. Nachdem im März 2015 ein Kompromiss 
verabschiedet werden konnte, hiess der Bundesrat 
die Verordnung vom 22. August 2012 über Zweit-
wohnungen (Zweitwohnungsverordnung, SR 702.1) 
im Dezember 2015 gut. Gesetz und Verordnung tra-
ten am 1. Januar 2016 in Kraft. 

Das ARE veröffentlichte im Dezember 2015 
den Ergebnisbericht zur Vernehmlassung zur zwei-
ten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes 
(ARE 2015). Es gingen 227 Stellungnahmen ein, wo-
von über 100 (davon 25 aus den Kantonen) die Re-
vision grundsätzlich ablehnten. Als Gründe wurden 
unter anderem aufgeführt, dass kein Revisionsbe-
darf bestehe oder dass es verfrüht sei, die zweite 
Etappe bereits jetzt in Angriff zu nehmen. Aufgrund 
dieses Ergebnisses legte der Bundesrat fest, dass sich 
die zweite RPG-Etappe auf die zentralen Themen 
Bauen ausserhalb von Bauzonen, Raumplanung im 
Untergrund und Raumplanung in funktionalen  
Räumen beschränken solle.5 Diese zweite Etappe 
wird für den Schweizer Wald eher weniger Bedeu-
tung haben als die erste Revisionsetappe.

 Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Der Bundesrat setzte per Mitte Juli 2015 die re-

vidierte Verordnung vom 29. Februar 1988 über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und 
Vögel (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01) in Kraft. Neu 
werden die Voraussetzungen für den Abschuss von 
Wölfen in der JSV festgelegt (zuvor im Konzept Wolf 
geregelt). Bei Einzelwölfen können in Zukunft die 
Kantone selber beurteilen, ob die gesetzlichen Be-
dingungen für einen Abschuss erfüllt sind.

Eine Revision der Inventare von Lebensräu-
men von nationaler Bedeutung sowie der dazugehö-
rigen Verordnungen (Trockenwiesen und -weiden, 
Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auenge-
biete und Amphibienlaichgebiete) wurde im August 
2015 in die Anhörung gegeben. Alle über diese Ver-
ordnungen geschützten Objekte können neu auf der 
Website des BAFU eingesehen werden.6

 Landwirtschaftspolitik
Im letzten Jahresrückblick wurden zwei Initi-

ativen besprochen, welche den Schutz des Kultur-
lands stärken wollen. Während sich die «Initiative 
für Ernährungssouveränität» 2015 im Stadium der 
Unterschriftensammlung befand, wurde die «Initi-
ative für Ernährungssicherheit» des Schweizer Bau-
ernverbandes auf nationaler Ebene diskutiert. Bereits 
2014 empfahl der Bundesrat die Initiative zur Ableh-
nung, da sie zu einseitig auf die inländische Produk-
tion fokussiere. Im Januar 2015 präsentierte er einen 
direkten Gegenvorschlag, welcher in der Vernehm-
lassung auf Ablehnung stiess, da die notwendige Ver-
fassungsgrundlage bereits bestehe. Der Bundesrat 
verzichtete daraufhin auf einen direkten Gegenvor-
schlag und verabschiedete die Botschaft zuhanden 
des Parlaments mit Empfehlung zur Ablehnung der 
Initiative (BBl 2015 5753).

Die beiden vom Nationalrat angenommenen 
Postulate 15.3699 «Entwicklung im Bereich der 
Raumplanung» und 15.4088 «Verhältnis des Kultur-
landschutzes zu anderen Schutzansprüchen» beauf-
tragen den Bundesrat, die Situation rund um das Kul-
turland zu beobachten. Letztere fordert explizit eine 
Überprüfung des Verhältnisses des Kulturlandschut-
zes zum Waldschutz. 

 Klima- und Energiepolitik
Das erste Massnahmenpaket zur Energiestra-

tegie 2050, welches die Förderung der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz anstrebt, wurde 
2014 vom Nationalrat verabschiedet und in der 
Herbstsession 2015 vom Ständerat behandelt. Da ei-
nige Differenzen geschaffen wurden, wurde in der 
Frühjahrssession 2016 die Differenzbereinigung 
durchgeführt. In der Schlussabstimmung wurde die 
Vorlage vom Nationalrat mit 134 zu 59 und vom 
Ständerat mit 32 zu 13 Stimmen angenommen.7 Mit 
einer Ergänzung des Art. 28 Abs. 3 EnG werden Holz-
kraftwerke von regionaler Bedeutung zu Empfän-
gern von Investitionsbeiträgen. Weiter wurde die 
Holzenergie nicht separat diskutiert. Von Bedeutung 
für den Wald ist der Entscheid, gemäss welchem 
Windturbinen, Wasserkraftwerke und Pumpspei-
cherkraftwerke ab einer bestimmten Grösse künftig 
zum nationalen Interesse erklärt werden. Das bedeu-
tet, dass diese Anlagen nach erfolgter Güterabwä-
gung in Naturschutz- und Waldgebieten einfacher 
gebaut werden können als bisher. Bereits unter dem 
geltenden Waldgesetz ist es möglich, gewisse Anla-
gen im Wald zu erstellen, wenn die Standortgebun-
denheit gegeben ist. Die neue Regelung dürfte das 

5 Medienmitteilung ARE vom 4.12.15, www.news.admin.ch/
message/index.html?%20lang=de&msg-id=59761 (13.3.16) 

6 www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14438/index.
html?lang=de (13.3.16)

7 www.parlament.ch > Über das Parlament > Archiv > Legisla-
turrückblicke (25.4.2016)
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Verfahren vereinfachen und die Bewilligungsertei-
lungen erleichtern.

Das zweite Massnahmenpaket zur Energiestra-
tegie 2050, mit welchem ein Klima- und Energielen-
kungssystem anstelle des heutigen Fördersystems 
eingeführt werden soll, befand sich 2015 in der Ver-
nehmlassung. Das Lenkungssystem wird mit eini-
gen Vorbehalten begrüsst. Der Bundesrat hat seine 
Botschaft zu dieser Vorlage im Herbst verabschiedet  
(BBl 2015 7877). Auf den Schweizer Wald hat dieses 
Massnahmenpaket einen geringeren Einfluss als das 
erste.

An der internationalen Klimakonferenz in Pa-
ris im Dezember 2015 wurde nach jahrelangen Ver-
handlungen von allen Staaten ein Abkommen un-
terschrieben, mit welchem der Anstieg der globalen 
Temperatur auf weniger als zwei Grad Celsius be-
grenzt werden soll. Die Schweiz hat sich verpflich-
tet, ihre Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 zu  
halbieren. Bezüglich Wäldern wird im Pariser Ab-
kommen festgehalten, dass deren Senkenwirkung er-
halten und gestärkt und gleichzeitig Emissionen 
durch Abholzung verringert werden sollen.8

 Fazit und Ausblick

Der Rückblick auf die waldpolitischen Ge-
schehnisse auf nationaler Ebene zeigt, dass die Dis-
kussionen von Themen dominiert werden, welche 
bereits seit geraumer Zeit Herausforderungen in der 
Wald-, Landschafts- und Umweltpolitik darstellen.

Die Evaluation der Programmvereinbarungen 
im Umweltbereich (Walker et al 2015) hat ergeben, 
dass dieses Finanzierungssystem aus Sicht von Bund 
und Kantonen gut funktioniert, weshalb sich eine 

Umverteilung von Kompetenzen nicht grundsätz-
lich aufdrängt. Die Diskussion und der Entscheid 
über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen 
im Nichtschutzwald zeigte aber, dass die Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Kantonen, die mit 
der NFA 2008 geregelt wurde, nicht unantastbar ist 
und Korrekturen möglich sind. Das Thema dürfte 
auch 2016 aktuell bleiben, da im Rahmen der Mo-
tion 13.3363 «Aufgabentrennung zwischen Bund 
und Kantonen» der Bundesrat sämtliche Verbund-
aufgaben überprüfen und darlegen muss, ob eine 
Überführung in Kantons- oder Bundeshoheit oder 
aber das Beibehalten als Verbundaufgabe zweck- 
mässig ist. In einem Pilotprojekt des BAFU wird die 
Aufgabentrennung im Waldbereich untersucht. Die 
Resultate sollen 2016 vorliegen.

Die Frage betreffend Anlagen zur Produktion 
von erneuerbaren Energien im Allgemeinen und 
Windenergieanlagen im Waldgebiet im Speziellen 
(Abbildung 4) wird bereits länger diskutiert. Im Kon-
zept Windenergie Schweiz von 2004 (BFE 2004) 
wurde der Wald als Standort für Windparks mit drei 
und mehr Windkraftanlagen noch grundsätzlich 
ausgeschlossen. 2012 hiess der Bundesrat in Erfül-
lung des Postulats 10.3722 «Erleichterung des Baus 
von Windkraftanlagen in Wäldern und auf Wald-
weideflächen» einen Bericht gut, in welchem fest-
gehalten wird, dass das Errichten von Windenergie-
anlagen auf geeigneten Standorten auch im Wald 
möglich ist (BFE 2012). Von Oktober 2015 bis Januar 
2016 befand sich ein neues Konzept Windenergie in 
Anhörung, in welchem explizit festgehalten werden 
soll, dass Windanlagen im Wald unter Berücksichti-
gung von Art. 5 und 7 WaG möglich sind (BBl 2015 
7612). Die aktuellsten Entscheide der eidgenössi-
schen Räte reihen sich in eine Entwicklung ein, wel-
che in rund zehn Jahren von einer Ablehnung von 
Rodungen für Windanlagen zu einer grundsätzli-
chen Zustimmung führte. Die Kombination des 
Ziels, im Rahmen der Energiewende erneuerbare 
Energien zu fördern, mit den Entwicklungen in der 
Waldflächenpolitik führte dazu, dass eine politische 
Akzeptanz für die Erleichterung der Errichtung von 
Energieanlangen in Waldgebieten zustande gekom-
men ist. 2015 wurde diese Rodungserleichterung an 
sich nicht mehr diskutiert, sondern vielmehr die 
Frage, wie sie gesetzlich geregelt werden soll. Grund-
sätzlich sollte eine Regelung nur in einem Gesetz 
verankert sein. Steht sie in mehreren Erlassen, sollte 
zumindest der gleiche Wortlaut festgeschrieben wer-
den. Die Parlamentsentscheide 2015 haben dazu ge-
führt, dass Art. 5 Abs. 3bis WaG besagt, dass das In-
teresse am Bau von Anlagen zur Produktion von 
erneuerbaren Energien und für den Energietrans-

8 Medienmitteilung BAFU vom 12.12.15, www.bafu.admin.ch/
klima/03449/12696/index.html?lang=de&msg-id=59950 
(14.3.16)

Abb 4 Windenergieanlagen im Wald werden auch künftig für Diskussionen sorgen.  
Foto: Rudolpho Duba, pixelio.de
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port bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu 
betrachten ist wie andere nationale Interessen. Der 
neu formulierte Art. 14 EnG bezieht sich auf Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Pump-
speicherkraftwerke ab einer bestimmten Grösse. Be-
züglich Interessenabwägung zeigt er den gleichen 
Wortlaut wie Art. 5 Abs. 3bis WaG, die genaue Ausle-
gung dieser Bestimmungen kann je nach Vorhaben 
und Verfahren dennoch zu Unsicherheiten führen.

Interessant ist, festzustellen, dass das Budget 
für den Waldbereich trotz Sparprogramm des Bun-
des erhöht wird. Bezüglich Bundesgerichtsent-
scheide zeigt sich eine konstante Rechtsprechung 
zur Walderhaltung, welche klare Schranken für die 
Verwirklichung von privaten Interessen setzt. Mit 
den beiden RPG-Revisionsetappen und den parla-
mentarischen Vorstössen rund um das Kulturland 
sind Raumplanungsfragen nach wie vor aktuell. Das 
Spannungsfeld zwischen Siedlungsraum, Landwirt-
schaftsflächen und Waldgebieten bleibt bestehen. 

Zwei im Jahr 2015 aufgekommene Themen 
werden die Waldpolitik in den kommenden Jahren 
wohl weiter begleiten. Die Frankenstärke hat in der 
Praxis zu Verunsicherungen und im Parlament zu 
zahlreichen Vorstössen geführt. Es ist noch nicht ab-
sehbar, wie Bund und Gesetzgeber reagieren werden. 
Schliesslich haben die Wahlen im Herbst 2015 zu 
deutlichen Sitzgewinnen der SVP und der FDP im 
Nationalrat geführt. Die Auswirkungen dieser neuen 
Konstellation auf die Umweltpolitik und waldrele-
vante Politikbereiche sind noch offen. Ein erster 
Neuentscheid kann im Rahmen der Energiestrategie 
2050 beobachtet werden. Während der Nationalrat 
2015 eine Laufzeitbeschränkung für Atomkraftwerke 

verabschiedet hatte, folgte er in der Frühjahrssession 
2016 in neuer Zusammensetzung dem Ständerat und 
verzichtete auf diese Beschränkung. Im Dauerkon-
flikt zwischen Nutzungs- und Schutzpolitiken kann 
erwartet werden, dass Entscheide zukünftig ver-
mehrt zugunsten der Nutzungspolitiken ausfallen 
werden.  �

Eingereicht: 29. Februar 2016, akzeptiert (ohne Review): 1. März 2016
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Revue annuelle de la politique forestière  
en 2015

En 2015, la politique forestière a été marquée par la modifi-
cation de la Loi fédérale sur les forêts. Les points de discus-
sion ont concerné le soutien à la filière du bois suisse, la for-
mation du personnel forestier pour améliorer la sécurité au 
travail et les aides financières allouées par la Confédération 
pour la desserte en dehors des forêts protectrices. De plus, 
une classification des installations de production d’énergie 
renouvelable et des installations de transport et de distribu-
tion d’énergie d’intérêt national a été établie dans la Loi sur 
les forêts ainsi que dans la Loi sur l’énergie. Au cours de l’an-
née, les administrations fédérale et cantonales ont élaboré les 
conventions-programmes pour la période 2016–2019. Le Tri-
bunal fédéral a traité des questions de la distance minimale 
à la forêt et de l’accès aux forêts.

Annual review of Swiss forest  
policy 2015 

Swiss forest policy in 2015 was characterized by the amend-
ment of the Federal Act on Forest. The related discussions ad-
dressed such key topics as embedding the support of Swiss 
wood in the law, the education of forest workers to increase 
work safety, the federal financing of infrastructure in non- 
protective forests as well as defining renewable energy gen-
erating plants and facilities for energy transport and distribu-
tion as national interests. Regulations of the latter were laid 
down in the Federal Act on Forest and at the same time in 
the Federal Act on Energy. The federal and cantonal admin-
istrations also completed the program agreements for  
2016–2019. The Federal Court addressed cases concerning 
the distance of buildings for forests and access to forests.

pp1432_Steinmann.indd   179 25.04.16   09:20

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/167/3/172/1966823/szf_2016_0172.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



2 1 3CONNAISSANCESS c h w e i z  Z  F or s t w e s  1 6 8  ( 2 0 1 7 )  4 :  2 1 3 – 2 2 0

Waldpolitischer Jahresrückblick 2016

Eva Lieberherr E i dg en ö s s i s ch e T ech n i s ch e H och s ch ule Z ü ri ch ,  N atural R es ource P oli cy  G roup  ( C H ) *
Beatrix Schibli S C H I B L I  &  P AR T N E R  Adv ok atur un d N otari at ( C H )
Kathrin Steinmann  E i dg en ö s s i s ch e T ech n i s ch e H och s ch ule Z ü ri ch ,  N atural R es ource P oli cy  G roup  ( C H )

Waldpolitischer Jahresrückblick 2016

I m  J ah r 2 0 1 6  w urde di e S ch w ei z er W aldp oli ti k  v on  der i m  F r ü h j ah r 2 0 1 6  b es ch los s en en  E rg ä n z un g  des  B un des -

g es et z es  ü b er den  W ald g ep rä g t.  B un des rat un d B un des v er w altun g  erarb ei teten  di e n otw en di g e R ev i s i on  der 

V erordn un g  ü b er den  W ald.  N ach  Ab lauf der R eferen dum s fri s t k on n te das  I n k rafttreten  der rev i di erten  R ech t s -

erlas s e p er 1 .  J an uar 2 0 1 7  b es ti m m t w erden .  D as  B un des g eri ch t s et z te s i ch  v or w i eg en d m i t F ä llen  b etreffen d 

R odun g  un d W aldab s tan d aus ei n an der.  M i t den  E n t w i ck lun g en  i n  der R aum p lan un g s - ,  L an ds ch aft s - ,  L an dw i rt-

s ch aft s -  un d E n erg i ep oli ti k  b lei b en  flä ch en b ez og en e F rag en  w ei terh i n  v on  z en traler B edeutun g .  I n  di es em  J ah -

res rü ck b li ck  w erden  di e w aldp oli ti s ch en  E n t w i ck lun g en  b i s  E n de M ä r z  2 0 1 7  b erü ck s i ch ti g t.

Keywords: fores t p oli cy ,  an n ual rev i ew ,  S w i t z erlan d

doi: 1 0 . 3 1 8 8 / s z f. 2 0 1 7 . 0 2 1 3

*  U n i v ers i t ä t s tras s e 1 6 ,  C H - 8 0 9 2  Z ü r i ch ,  E - M ai l ev a. li eb erh err @ us y s . eth z . ch

Das waldpolitische Jahr 2016 stand im Zei-
chen der Konkretisierung und Umsetzung 
der Änderungen im Bundesgesetz über den 

Wald (Waldgesetz, WaG, SR 921.0). Bundesrat und 
Bundesverwaltung erarbeiteten die dazu notwendige 
Revision der Verordnung über den Wald (Waldver-
ordnung, WaV, SR 921.01) sowie die nötigen Anpas-
sungen in weiteren Verordnungen. 

Im ersten Teil dieses Jahresrückblickes betrach-
ten wir die Entwicklungen der Waldpolitik im enge-
ren Sinn. Neben den waldpolitischen Geschäften 
von Bundesrat und Bundesverwaltung besprechen 
wir die parlamentarischen Vorstösse zu wald- und 
holzspezifischen Themen, den Voranschlag und die 
Rechnung zu den Bundesbeiträgen an den Wald so-
wie die waldrelevanten Bundesgerichtsentscheide 
des Jahres 2016 (bis und mit März 2017). Im zweiten 
Teil werfen wir einen Blick auf Neuerungen in wei-
teren Politikfeldern, welche den Wald direkt oder 
indirekt beeinflussen.

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Der Bundesrat und die Bundesverwaltung  

waren im vergangenen Jahr mit der Konkretisierung 
der Ergänzung des WaG beschäftigt. Im letzten Jah-

resrückblick (Steinmann & Zimmermann 2016) ha-
ben wir die parlamentarische Debatte zur Ergänzung 
des WaG bis zu dessen Verabschiedung im März 2016 
betrachtet. Hauptziele der Gesetzesrevision sind die 
Anpassung des Schweizer Waldes an den Klimawan-
del, die Bekämpfung von Schadorganismen sowie 
eine Steigerung der Holznutzung.

Die Neuerungen im WaG machten Anpassun-
gen in der WaV notwendig. Es wurden Ausführungs-
bestimmungen erlassen und Kompetenzen und  
Aufgaben von verschiedenen Bundesstellen festge-
halten (BAFU 2016a). Mit der Revision werden zu-
dem Bestimmungen in der Pflanzenschutzverord-
nung (PSV, SR 916.20), in der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011)  
sowie in der Geoinformationsverordnung (GeolV,  
SR 510.620) angepasst (BAFU 2016a). 

Mit der Ergänzung des WaG wurde das Wähl-
barkeitszeugnis, welches bislang erforderlich war, 
um ein höheres Amt im öffentlichen Forstdienst zu 
übernehmen, abgeschafft. In Art. 32 WaV werden 
neu die Anforderungen an die praktische Weiterbil-
dung aufgelistet, für welche die Kantone genügend 
Praktikumsstellen anzubieten haben (BAFU 2016a). 

Eine Änderung im Rahmen der WaV-Revision 
beruht nicht auf den Ergänzungen des WaG, son-
dern stellt eine eigenständige Neuerung dar. Bisher 
wurden die Kosten für die Durchführung von Kon-
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trollen beim Import von Holzverpackungen, über 
die Schadorganismen eingeführt werden könnten, 
vom Bund getragen. Neu werden beim Importeur 
Gebühren erhoben, wenn bei Kontrollen aufgrund 
der Nichteinhaltung von Vorschriften zusätzliche 
Arbeiten anfallen. Diese Neuerung wird über den 
Anhang der Verordnung über die Gebühren des Bun-
desamtes für Umwelt (GebV-BAFU, SR 814.014) gere-
gelt (BAFU 2016a).

Nachdem die Referendumsfrist zur Ergänzung 
des WaG am 7. Juli 2016 (BBl 2016 2117) unbenutzt 
abgelaufen war, hat der Bundesrat am 17. August 
2016 die Anpassungen der WaV genehmigt und das 
Inkrafttreten der beiden revidierten Rechtserlasse 
per 1. Januar 2017 festgelegt. Um genügend Zeit für 
die Umstellung zu gewähren, treten die Änderun-
gen im Bereich der praktischen Ausbildung sowie 
die Anpassung der GebV-BAFU erst am 1. Januar 2018 
in Kraft (BAFU 2016a).

Nebst der Waldgesetzgebung hat sich die Bun-
desverwaltung intensiv mit dem Thema Holz befasst. 
Im September 2016 hat die BAFU-Direktion den 
überarbeiteten Aktionsplan Holz für die Jahre 2017 
bis 2020 genehmigt (BAFU 2017). Drei Schwerpunkt-
themen wurden festgelegt: 1) Optimierte Kaskaden-
nutzung, 2) klimagerechtes Bauen und Sanieren, 
3)  Kommunikation, Wissenstransfer und Zusam-
menarbeit. Damit einhergehend hat das BAFU An-
fang 2017 die Kampagne «#WOODVETIA – Aktion 
für mehr Schweizer Holz» lanciert. Ziel der Kampa-
gne ist, mit lebensgrossen Holzfiguren von Schwei-
zer Persönlichkeiten (Abbildung 1), die in der gan-
zen Schweiz zu finden sind, der Bevölkerung das 
Material Holz näherzubringen.1

 Parlamentarische Vorstösse
Während in den vergangenen Jahren in den 

eidgenössischen Räten jeweils 10 bis 25 Vorstösse zu 
wald- und holzspezifischen Themen eingereicht 
wurden, waren es im Jahr 2016 lediglich vier. Die 
Parlamentarische Initiative 16.471 «Erleichterung 
der Rodungsvoraussetzungen für die Umsetzung der 
Waldpolitik 2020» birgt Potenzial für grössere Ver-
änderungen. Ziel der Initiative ist eine erleichterte 
Rodung für Investitionen der Holzindustrie. In Zu-
kunft sollen bei Rodungen für Holzindustriebetriebe 
der Nachweis der Standortgebundenheit sowie die 
Ersatzmassnahmen wegfallen. Damit sollen Benach-
teiligungen der Schweizer gegenüber der ausländi-
schen Holzindustrie geschmälert und die einheimi-
sche Holzverarbeitung gefördert werden. Das Ge- 
schäft wurde in den Räten noch nicht behandelt.

Mit der Motion 16.3521 «Nutzung des inlän-
dischen Holznutzungspotenzials. Auswirkungen» 
wurde der Bundesrat aufgefordert, aufzuzeigen, wel-
che Effekte und welches Potenzial die Nutzung von 
Schweizer Holz bezüglich Klimawandel hat. Der 
Bundesrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass 
international vergleichbare Quantifizierungen auf-
grund fehlender Berechnungsgrundlagen noch 
nicht möglich seien und dass 2017 eine Aktualisie-
rung der Studie «CO2-Effekte der Schweizer Wald- 
und Holzwirtschaft» (BAFU 2007) erscheinen soll.

Von Bedeutung für die Waldwirtschaft ist die 
Motion 16.3431 «Keine Mehrwertsteuer auf subven-
tionierten Aufgaben». Der Bundesrat wird beauftragt, 
das Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehr-
wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20) so zu ändern, 
dass von Gemeinwesen zur Erfüllung von gesetzli-
chen Aufgaben ausgerichtete Subventionen nicht der 
Mehrwertsteuer unterliegen. Davon betroffen wäre 
beispielsweise die Pflege von Schutzwäldern (Abbil-
dung 2). Die Motion wurde von beiden Räten ange-
nommen, womit der Bundesrat verpflichtet ist, eine 
entsprechende Vorlage zu erarbeiten.

Schliesslich behandelte die Interpellation 
16.4025 «Illegale Rodung in Brasilien. Was tut die 
Schweiz?» ein internationales Thema. Der Bundes-
rat beantwortete die Fragen im Februar 2017, wobei 
er auf die Deklarationspflicht bei Importen, das En-
gagement der Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit und auf diverse internationale Ab-
kommen hinwies. Er erwähnte auch, dass das Thema 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung regelmässig 
mit Brasilien thematisiert werde.

Vier Vorstösse aus dem Jahr 2015 wurden  
im Berichtsjahr abgeschlossen. Die im letzten Jah-
resrückblick erwähnte Parlamentarische Initiative 
15.427 «Öffentliche Waldeigentümer, die Subventi-
onen gemäss WaG erhalten, bauen mit Schweizer 
Holz» wurde im November 2016 zurückgezogen. Be-

1 www.woodvetia.ch (14.5.2017). 

Abb 1 Eisenbahnpionier Alfred Escher, eine der Holzfiguren der Kampagne «#WOOD- 
VETIA», fährt bis Ende Jahr mit seinem Generalabonnement auf der Gotthardstrecke.  
Foto: Kampagne #WOODVETIA
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stimmungen für die Verwendung von nachhaltig 
produziertem Holz bei Bauten des Bundes wurden 
im Rahmen der Ergänzung des WaG eingeführt. 
Nachdem der Nationalrat im September 2016 für die 
Motion 15.3081 «Rohholztransporte. Erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichts von 40 auf 44 Tonnen» 
stimmte, wurde dieses Anliegen im März 2017 vom 
Ständerat abgelehnt. Die beiden Geschäfte 15.3285 
«Befristete Aufhebung der LSVA für Rohholztrans-
porte inklusive Leer-Rückfahrten» (Postulat) und 
15.3034 «Frankenschock für Schweizer Waldbesitzer 
und Holzindustrie» (Interpellation) wurden im Früh-
jahr 2017 unbehandelt abgeschrieben.

 Rechnung 2016 und Voranschlag 2017
Laut Voranschlag sollten 2016 total 162.8 Mil-

lionen Franken forstliche Bundesbeiträge fliessen, 
was gegenüber früheren Jahren eine Steigerung um 
rund 20 Millionen Franken bedeutet hätte. An die 
Kantone ausgeschüttet wurden schliesslich 149 Mil-
lionen Franken (Tabelle 1 und Abbildung 3). In den 
Bereichen Schutzwald und Waldbewirtschaftung 
blieben die Ausgaben unter dem Voranschlag. Der 
Grund für die Differenz zwischen Voranschlag 2016 
und Rechnung 2016 liegt darin, dass sich der Gesetz-
gebungsprozess zur Ergänzung des WaG verzögerte 
(Steinmann & Zimmermann 2016) und die neuen 
Bestimmungen nicht wie geplant 2016, sondern erst 
am 1. Januar 2017 in Kraft traten. Damit konnte die 
Umsetzung erst im Finanzjahr 2017 starten. 

2016 startete die dritte NFA-Programmperi-
ode, für welche ein vierjähriger Kredit gesprochen 
wurde. Daher entspricht der Voranschlag 2017 in 
grossen Zügen den Zahlen des Voranschlags von 
2016. Im Bereich Waldbewirtschaftung und bei den 

diversen Komponenten ist ein geringer Rückgang 
der Mittel festzustellen. Für die Waldbiodiversität 
hingegen werden elf Millionen Franken mehr ein-
geplant, was einer Verdoppelung der Mittel in die-
sem Bereich entspricht. Die Erhöhung dieser Mittel 
ist auf einen Entscheid des Bundesrats vom Mai 2016 
zurückzuführen, gemäss welchem im Zeitraum 2017 
bis 2020 dringliche Massnahmen für die Biodiversi-
tät unterstützt werden.2

 Bundesgericht
Im Vergleich zu den letzten Jahren hatte das 

Bundesgericht im Berichtsjahr deutlich mehr Fälle 
mit waldrechtlichen Fragen zu behandeln. Dabei 
ging es hauptsächlich um Streitigkeiten bezüglich 
Rodungen und Waldabstände. 

In einem Entscheid (1C_556/2013, 1C_558/ 
2013, 1C_562/2013) ging es um das Ausführungs-
projekt Umfahrung Näfels (Glarus) und um die hier-
für erteilten Rodungsbewilligungen. Das Bundesge-
richt bestätigte, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Rodungsbewilligung erfüllt waren. 
Betreffend die vorzunehmende umfassende Interes-
senabwägung hielt es fest, dass die Vorinstanz zu 
Recht das öffentliche Interesse an der Umfahrungs-
strasse als erheblich eingestuft hatte. Trotz erhebli-
cher Auswirkungen des Strassenprojekts auf Natur 
und Umwelt war dem Bundesgericht zufolge das öf-
fentliche Interesse an der Umfahrungsstrasse stärker 
zu gewichten als die öffentlichen Interessen am Na-
tur- und Umweltschutz sowie die privaten Interes-
sen enteigneter Personen.

Im Entscheid 1C_329/2015 ging es um eine 
Rodungsbewilligung in der Gemeinde Montana 
(Wallis). Die kantonalen Behörden hatten im De-
zember 2013 den Quartierplan «Domaine du Parc» 
und im Zusammenhang damit die Rodung einer 
Waldfläche von 3218 m2 unter Anordnung von Er-
satzmassnahmen bewilligt. Sie hatten die Rodungs-
bewilligung in erster Linie damit  begründet, dass 
eine Erstellung der Gebäude ausserhalb des Waldge-
biets die städtische Struktur und seinen «ceinture de 
non-bâti» zerstören würde. Das Bundesgericht kam 
aber zum Schluss, dass im konkreten Fall das öffent-
liche städtebauliche Interesse das Interesse an der 
Walderhaltung nicht überwiegen würde. Daher er-
achtete es wie das BAFU die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Rodungsbewilligung als nicht erfüllt.

Um eine teilweise Änderung des Nutzungs-
plans sowie eines detaillierten Gestaltungsplans 
ging es im Entscheid 1C_515/2014. Es war geplant, 
mittels Verschiebung von Stationsgebäuden und ei-
ner Verbindungspiste die zwei Skigebiete von «Ver-
bier/Médran» und «Savoleyres La Tzoumaz» (Wallis) 

Abb 2 Das Parlament verlangt, dass subventionierte Aufgaben wie die Pflege von Schutz-
wäldern künftig nicht mehr der Mehrwertsteuer unterliegen. Foto: Brigitte Wolf

2 Medienmitteilung BAFU vom 18.5.2016: www.admin.ch/gov/
de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-61729.
html (30.1.2017).
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zu verbinden. Dafür war die Rodung einer über 
5000 m2 grossen Waldfläche vorgesehen. Zwei vom 
Projekt betroffene Grundstückeigentümer erhoben 
Beschwerde an das Kantonsgericht und anschlies-
send an das Bundesgericht. Sie argumentierten un-
ter anderem, dass die Notwendigkeit der Rodungen 
von den kantonalen Behörden nicht genügend ma-
teriell überprüft worden sei. Das Bundesgericht kam 
zum Schluss, dass die Rodungsgesuche auf kantona-
ler Ebene genügend materiell geprüft worden waren. 
Zudem hatte sich auch das BAFU bereits zu den Ro-
dungsgesuchen geäussert. Was die Rodung betraf, so 
erachtete das Bundesgericht die Beschwerde daher 
als unbegründet. Es hob jedoch aus anderen Grün-
den (unvollständiger Umweltverträglichkeitsbericht 
insbesondere betreffend Verkehr und Lärm) den Ent-
scheid des Kantonsgerichts Wallis auf und wies die 
Sache zur neuen Beurteilung an dieses zurück.

Im Entscheid 1C_197/2016 hatte das Bundes-
gericht im Zusammenhang mit dem Bau eines Ein-
familienhauses in der Gemeinde Grimisuat (Wallis) 
die Zulässigkeit einer erteilten Rodungsbewilligung 
zu beurteilen. Anders als das BAFU betrachtete das 

Bundesgericht den für das Einfamilienhaus gewähl-
ten Ort als den einzigen, welcher die Erstellung  
eines Einfamilienhauses erlaubte. Weiter erachtete 
das Bundesgericht die Dimensionen des Wohnhau-
ses nicht als unüblich gross. Gemäss Bundesgericht 
überwog in diesem Fall das private Interesse der Ge-
suchstellerin an einem Bau eines Einfamilienhauses 
auf einer Parzelle in der Bauzone das Interesse an der 
Walderhaltung. Die relativ kleine Rodung, welche 
auf derselben Parzelle kompensiert wurde, wurde als 
gerechtfertigt erachtet. Das Bundesgericht bejahte 
auch die Zulässigkeit der Unterschreitung des Wald-
abstands sowie die Ersatzmassnahmen.

Im Zusammenhang mit der 2. Etappe des Baus 
der Umfahrungsstrasse Wattwil (St. Gallen) waren 
vom Bundesgericht Ersatzmassnahmen für eine Ro-
dung zu beurteilen (1C_391/2014). Für den Bau der 
Strasse war die Rodung von 19 073 m2 Waldfläche 
und ein Realersatz durch Aufforstungen im Umfang 
von 9010 m2 vorgesehen. Die verbleibende Fläche 
von 10 063 m2 sollte in Form von Massnahmen zu-
gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes kom-
pensiert werden. Die Eigentümer der von den Ersatz-
massnahmen betrof fenen Grundstücke wehrten sich 
dagegen und gelangten an das Bundesgericht. Die-
ses beurteilte den Fall gestützt auf Art. 7 alt-WaG in 
der bis zum 30. Juni 2013 geltenden Fassung, zog je-
doch für seine Überlegungen auch den seit 1. Juli 
2013 geltenden Art. 7 WaG hinzu. Es führte aus, dass 
Massnahmen zugunsten des Natur- und Land-
schaftsschutzes im Sinne von Art. 7 Abs. 3 alt-WaG 
in derselben Gegend zu realisieren sind, auch wenn 
dies nicht direkt aus dem Gesetzeswortlaut hervor-
geht. Diese Massnahmen müssen gleichwertig sein 
(neu nun explizit so in Art. 7 Abs. 2 WaG). Gleich-
wertig können gemäss Bundesgericht nur Massnah-
men sein, die eine dauerhafte Wirkung für die bio-
logische Vielfalt des Waldes beziehungsweise für 
Natur und Landschaft haben. Die Gleichwertigkeit 
der Ersatzmassnahmen wurde in diesem Fall vom 
Bundesgericht bejaht. Zudem hielt es gestützt auf die 
Einschätzung des BAFU fest, dass in diesem Fall wei-
tere Aufforstungen ökologisch nicht sinnvoll wären. 
Es war daher zulässig, in diesem Ausnahmefall als 
Ersatz für einen Teil des gerodeten Waldes nicht wei-
tere Aufforstungen, sondern gleichwertige Massnah-
men zugunsten des  Natur- und Landschaftsschutzes 
vorzusehen. Das Bundesgericht erachtete die Argu-
mente der Grundeigentümer betreffend die Ersatz-
massnahmen insgesamt als nicht massgebend und 
wies diesbezüglich die Beschwerde ab.

Um denselben Bau der Umfahrungsstrasse 
Wattwil (2. Etappe) und die damit verbundenen Er-
satzmassnahmen ging es in einem weiteren Bundes-
gerichtsentscheid (1C_393/2014). Auch hier wehrten 
sich Grundeigentümer gegen die Ersatzmassnahmen 
auf ihren Grundstücken. Das Bundesgericht machte 
dieselben Ausführungen zu Art. 7 alt-WaG in der bis 

Abb 3 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2016. Quellen: Mitteilun-
gen BAFU, Steinmann & Zimmermann 2016.

Budgetposten Voranschlag 2016 
(Mio. CHF)

Rechnung 2016 
(Mio. CHF)

Voranschlag 2017 
(Mio. CHF)

S ch ut z w ald 7 3 . 0 6 8 . 3 7 3 . 0

W aldb ew i rt s ch aftun g 2 5 . 0 1 7 . 2 2 1 . 0

W aldb i odi v ers i t ä t 9 . 0 9 . 6 2 0 . 0

S ch ut z  v or N aturg efah ren 4 1 . 3 4 1 . 3 4 1 . 1

D i v ers e K om p on en ten 1 1 . 0 1 1 . 2 6 . 0

F ors tli ch er 

I n v es ti ti on s k redi t

3 . 5 1 . 4 2 . 5

Total 162.8 149 163.6

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2016 sowie Voran-
schlag 2017. Quellen: Mitteilungen BAFU, EFV 2016, Steinmann & Zimmermann 2016.
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zum 30. Juni 2013 geltenden Fassung wie im Ent-
scheid 1C_391/2014. Betreffend die Wahl des Stand-
ortes für die Ersatzmassnahmen war für das Bundes-
gericht ausschlaggebend, dass Flächen zu bevorzugen 
sind, welche nach dem Bau der Umfahrungsstrasse 
nicht mehr leicht zugänglich sein werden. Im Übri-
gen betraf die Wiederaufforstung einen direkt an die 
geplante Strasse angrenzenden Bereich. Das Bundes-
gericht erachtete dies als sinnvoll, da dieser Bereich 
schon bewaldet war. Zudem würde dies auch zur bes-
seren landschaftlichen Einordnung der Umfah-
rungsstrasse beitragen. Das Bundesgericht beurteilte 
die gegen die angeordneten Ersatzmassnahmen vor-
gebrachten Einwände als unbegründet und wies 
diesbezüglich die Beschwerde ab.

Im Entscheid 1C_397/2015 plante ein Inhaber 
eines Mastgeflügel- und Milchwirtschaftsbetriebs 
auf seinem Grundstück in Wuppenau (Thurgau) die 
Errichtung eines Geflügelmaststalls mit drei Silos. 
Das geplante Bauvorhaben wies einen Abstand von 
rund zehn Metern zum Wald auf und unterschritt 
damit den Waldabstand nach kantonalem Recht von 
mindestens 25 Metern. Gegen das eingereichte Bau-
gesuch erhob die Stiftung WWF Schweiz Einsprache. 
Nachdem das Forstamt des Kantons Thurgau die He-
rabsetzung des Waldabstands auf zehn Meter bewil-
ligt hatte und sich auch andere Behörden zuguns-
ten des Bauvorhabens ausgesprochen hatten, erteilte 
die Gemeinde Wuppenau die Baubewilligung und 
wies die Einsprache vom WWF Schweiz ab. Dagegen 
erhob der WWF Beschwerde bis an das Bundesge-
richt. Das Bauprojekt wurde vom Bundesgericht be-
reits angesichts des kommunalen Baureglements als 
nicht zonenkonform erachtet. Aus prozessökonomi-
schen Gründen ging es jedoch auch auf die Prüfung 
der dem Projekt entgegenstehenden Interessen nach 

Art. 34 Abs. 4 Bst. b der Raumplanungsverordnung 
(RPV, SR 700.1) ein: Was dies anbelangte, hatte die 
Vorinstanz die erheblichen öffentlichen Interessen 
am Erhalt der empfindlichen Landschaft und der 
schutzwürdigen Lebensräume sowie am Schutz der 
Waldfunktionen zu wenig und die wirtschaftlichen 
Interessen des Betriebsinhabers am Ausbau des Be-
triebs zu stark gewichtet. Daher wäre die Bewilli-
gungserteilung für eine Geflügelmasthalle dieser  
Dimension und an der vorgesehenen Lage auch des-
wegen zu verweigern gewesen. In zwei konkreten 
Einzelfällen – im Entscheid 1C_55/2016 (Schwimm-
bassin in Veyrier, Genf) und im Entscheid 1C_98/2016 
(Haus in Lugano, Tessin) – beurteilte das Bundesge-
richt hingegen die Unterschreitung des Waldab-
stands ausnahmsweise als zulässig.

Die Änderung kommunaler Nutzungspläne 
war im Entscheid 1C_346/2014 vom 26. Oktober 
2016 zu beurteilen. Die Schwyberg Energie AG wollte 
auf dem Schwyberg (Freiburg; Abbildung 4) neun 
Windenergieanlagen bauen. Für die Erschliessung 
hätten drei Kilometer neue Maschinenwege gebaut 
und 1759 m2 Wald gerodet werden müssen. Im Hin-
blick auf den Bau des Windparks hatten die Gemein-
den Plaffeien und Plasselb eine Spezialzone aus-
geschieden. Die Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion des Kantons Freiburg genehmigte die 
Änderung der Ortsplanungen. Dagegen erhoben vier 
Organisationen (Mountain Wilderness Schweiz, Pro 
Natura, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und 
BirdLife Schweiz) zuerst Beschwerde an das Kantons-
gericht Freiburg und danach an das Bundesgericht. 
Gemäss Bundesgericht war keine genügende Grund-
lage im Richtplan für dieses Grossprojekt vorhan-
den. Weiter ging das Bundesgericht auf die gemäss 
den anwendbaren Gesetzesbestimmungen erforder-
liche Gesamtinteressenabwägung ein. Es waren dies 
Art. 2 Abs. 1 Bst. b RPV, Art. 3 des Natur- und Hei-
matschutzgesetzes (NHG, SR 451), Art.  5 Abs. 2  
Bst. a WaG sowie Art. 18 Abs. 1ter NHG in Verbin-
dung mit Art. 14 Abs. 6 der Verordnung über den 
Natur- und Heimatschutz (NHV, SR 451.1). Das Bun-
desgericht hielt fest, dass es sich beim Schwyberg 
um eine besonders schützenswerte Kulturlandschaft 
handle, die von Eingriffen durch Grossanlagen weit-
gehend frei sei. Die Windenergieanlagen würden 
eine starke, auch aus der Ferne erkennbare Beein-
trächtigung dieser Landschaft darstellen. Die Inte-
ressen am Landschafts-, Biotop- und Artenschutz be-
urteilte das Bundesgericht als sehr gewichtig, was 
eine sorgfältige Interessenabwägung erfordere. Das 
Kantonsgericht hatte jedoch nur eine partielle Inte-
ressenabwägung vorgenommen und sich mit den Ar-
gumenten der Beschwerdeführerinnen zu Alterna-
tivstandorten inhaltlich nicht auseinandergesetzt. 
Das Bundesgericht hob das Urteil des Kantonsge-
richts auf und wies das Geschäft zur Neubeurteilung 
an das Kantonsgericht zurück. Dieses hob im Ent-

Abb 4 Das Bundesgericht entschied sich gegen einen Windenergiepark, welcher auf dem 
Schwyberg im Kanton Freiburg erbaut werden sollte. Foto: Wikipedia, Lutz Fischer-Lamprecht
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scheid 602 2016 159 vom 9. Februar 2017 den Ent-
scheid der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirek-
tion (Genehmigung der Ortsplanungsänderungen 
für den Windpark) auf. Als Begründung führte es 
wie das Bundesgericht aus, dass im Richtplan keine 
genügende Grundlage für den Windpark besteht.

In weiteren Entscheiden ging es um eine Wald-
feststellung (Entscheid 1C_239/2016), um die Aus-
nahmebewilligung für das Befahren einer Wald-
strasse (Entscheid 1C_336/2015; Vergleich mit einem 
anderen Fall) sowie um einen provisorischen Bau-
stopp betreffend Arbeiten im Waldgebiet (Entscheid 
1C_362/2016, vgl. auch Entscheid 1F_7/2017).

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Natur und Landschaftsschutzpolitik
Nachdem 2015 mit der revidierten Verordnung 

über die Jagd und den Schutz wildlebender Säuge-
tiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01) 
neue Regelungen über den Abschuss von Wölfen ein-
geführt wurden (Steinmann & Zimmermann 2016), 
ist seit 2016 auch das angepasste Konzept Wolf in 
Kraft (BAFU 2016b). Das Thema Wolf verschwand 
damit aber nicht von der politischen Bühne. Im März 
2016 lehnte der Ständerat die Motion 14.3570 ab, die 
zum Ziel hatte, den Wolf als ganzjährig jagdbare Art 
einzustufen. Von August bis November 2016 wurde 
die Vernehmlassung zur Revision des Bundesgeset-
zes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0) durch-

geführt. Mit der Vorlage zu dieser Revision wird 
unter anderem die Motion 14.3151 «Zusammenle-
ben von Wolf und Bergbevölkerung» erfüllt. Die Er-
gebnisse der Vernehmlassung waren bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.

Im März 2017 hiess der Bundesrat die Revision 
des Bundesinventars der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und die 
damit verbundene Änderung der Verordnung über 
das Bundesinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler (VBLN, SR 451.11) gut. Neu werden die 
162 BLN-Objekte (Abbildung 5) detailliert beschrie-
ben, wobei die jeweiligen Schutzziele präzisiert wer-
den. Damit wird die Rechts- und Planungssicherheit 
erhöht, da den Behörden bessere Grundlagen zur 
Verfügung stehen, wenn es um die Beurteilung von 
Vorhaben geht, die ein BLN-Objekt betreffen. Die 
klaren Zielformulierungen sollen die Interessenab-
wägung erleichtern und damit das Bewilligungsver-
fahren beschleunigen. Die Änderungen traten am 
1. Juni 2017 in Kraft.3

 Landwirtschaftspolitik
Im Jahr 2016 hat eine Expertengruppe die 

Überarbeitung des Sachplans Fruchtfolgeflächen 
aufgenommen. Bis 2018 soll ein Sachplan vorliegen, 
mit welchem die Fruchtfolgeflächen besser geschützt 

Abb 5 Mit der Revision des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) wurde die 
Rechts- und Planungssicherheit verbessert. Das hintere Binntal ist eines der 162 BLN-Objekte. Foto: Brigitte Wolf

3 Medienmitteilung des Bundesrates vom 29.3.2017: www.ad-
min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-66167.html (30.3.2017).
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werden.4 Damit soll die im Rahmen des 2016 an-
genommenen Postulates 15.4088 «Verhältnis des 
Kulturlandschutzes zu anderen Schutzansprüchen» 
geforderte Überprüfung des Verhältnisses des Kul-
turlandschutzes zum Waldschutz erfüllt werden.

Weiterhin beschäftigen zwei Volksinitiativen 
zur Ernährungssicherheit die Landwirtschafts po-
litik. Beide fordern einen stärkeren Schutz des Kul-
turlandes, was zu Konflikten in Bezug auf Flächen-
ansprüche für Siedlungsgebiet, Landwirtschaftsland 
und Wald führen kann. Die Volksinitiative «Für Er-
nährungssicherheit» (15.050) des Schweizer Bauern-
verbandes wurde im März 2016 vom Nationalrat an-
genommen. Der Ständerat lehnte sie im November 
2016 jedoch ab und stellte ihr einen Gegenvorschlag 
entgegen. Dieser wurde im Frühjahr 2017 von bei-
den Räten gutgeheissen. Daraufhin zogen die Initi-
anten die Initiative zurück. Somit wird der neue Ver-
fassungsartikel 104a «Ernährungssicherheit» in der 
Form des Gegenvorschlags vor das Volk kommen. 
Die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. 
Die Landwirtschaft betrifft uns alle» der Bauernge-
werkschaft Uniterre wurde im März 2016 einge-
reicht. Der Bundesrat veröffentlichte seine Botschaft 
im Februar 2017 (BBl 2017 1611) und empfiehlt die 
Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung.5

 Raumplanungspolitik
Zur 2. Etappe der Revision des Bundesgesetzes 

über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, 
SR 700; vgl. Steinmann & Zimmermann 2016) sind 
keine neuen Entwicklungen zu vermelden. Die Bot-
schaft des Bundesrates wird Mitte 2017 erwartet.6 

Im Oktober 2016 wurde die Initiative «Zersie-
delung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung (Zersiedelungsinitiative)» von den Jungen 
Grünen Schweiz eingereicht. Ziel der Initianten ist, 
dass nur noch neue Bauzonen geschaffen werden 
können, wenn eine gleich grosse Fläche andernorts 
ausgezont wird. Damit sollen in erster Linie die  
Böden für die Landwirtschaft erhalten bleiben.  
Der Bundesrat hat die Initiative im Januar 2017 zur 
Ablehnung empfohlen, mit der Begründung, dass 
zunächst die Umsetzung der 1. Etappe der RPG-Re-
vision vorangetrieben sowie die 2. Etappe weiterent-
wickelt werden müssten.7

 Energie und Klimapolitik
Im Jahr 2016 wurde die Energie- und Klima-

politik auf Bundesebene von der Revision des Ener-
giegesetzes (EnG, SR 730.0; 1. Massnahmenpaket  
der Energiestrategie 2050) und der Volksinitiative 
«Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie» 
(13.074) dominiert. Letztere hat das Stimmvolk im 
November 2016 mit 54.2% abgelehnt.8 Mit dem 
nachfolgend ausgeführten 1. Massnahmenpaket zur 
Energiestrategie 2050 wurde jedoch ein Verbot neuer 
Atomkraftwerke angenommen.

Die Bedeutung des 1. Massnahmenpakets für 
den Waldbereich wurde in Steinmann & Zimmer-
mann (2016) dargestellt. Dieses wurde im Septem-
ber 2016 von National- und Ständerat verabschiedet. 
Im Januar 2017 wurde unter Federführung der SVP 
das Referendum gegen die Revision des EnG einge-
reicht (BBL 2017 774). Die Änderung des EnG wurde 
am 21. Mai 2017 dem Stimmvolk vorgelegt und mit 
58.2% Jastimmen angenommen.9 Das 1. Massnah-
menpaket der Energiestrategie 2050 erfordert Anpas-
sungen in sieben Verordnungen. Dabei wird die 
Energieverordnung neu in drei thematische Verord-
nungen aufgeteilt. Für den Wald von besonderer Be-
deutung sind die neue Energieverordnung, in der 
u.a. die Raumplanung im Zusammenhang mit dem 
Ausbau erneuerbarer Energien geregelt wird, und die 
neue Energieförderungsverordnung, welche die För-
derung der Produktion von Elektrizität aus erneuer-
baren Energien regelt. Am 1. Februar 2017 eröffnete 
der Bundesrat die Vernehmlassung zu diesen Verord-
nungen. Die Gesetzes- und Verordnungsanpassun-
gen werden am 1. Januar 2018 in Kraft treten.10

 Fazit und Ausblick

Nach einer langen Zeit intensiver inhaltlicher 
Debatten um die Ergänzung des WaG, stand das 
waldpolitische Jahr 2016 im Zeichen der Konkreti-
sierung und Vorbereitung zur Umsetzung der be-
schlossenen Änderungen (WaG und WaV) sowie der 
Weiterverfolgung von langjährigen Prozessen (Revi-
sion RPG, Energiestrategie 2050). An der stark rück-
läufigen Zahl parlamentarischer Vorstösse lässt sich 
ablesen, dass der Reformbedarf in der Schweizer 
Waldpolitik mit der Flexibilisierung der Waldflä-
chenpolitik von 2013 und der jüngsten Ergänzung 
des WaG weitgehend gedeckt  werden konnte. Im ver-
gangenen Jahr liess sich beobachten, dass sich einer-

4 Medienmitteilung des Bundesrates vom 13.4.2016: www.ad-
min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-61319.html (13.1.2017).

5 Medienmitteilung des Bundesrates vom 15.2.2017:  
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmittei-
lungen.msg-id-65633.html (27.3.2017).

6 Medienmitteilung des Bundesrates vom 4.12.2015:  
www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/
medienmitteilungen/medienmitteilungen-im-dienst.msg-
id-59761.html (30.1.2017).

7 Medienmitteilung des Bundesrates vom 25.1.2017:  
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmittei-
lungen.msg-id-65363.html (30.1.2017).

8 Abstimmungsergebnis vom 27.11.2016 zur Atomausstiegsini-
tiative: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstim-
mungen/20161127/atomausstiegsinitiative.html (23. 1.2017).

9 Abstimmungsergebnis vom 21.5.2017 zum Energiegesetz vom 
30.09.2016: www.admin.ch/ch/d/pore/va/20170521/det612.
html (22.5.2017).

10 Medienmitteilung des Bundesrates vom 1.2.2017: www.ad-
min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-65473.html (27.3.2017).
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seits das Thema der Ausbalancierung der Rauman-
sprüche von Siedlung, Landwirtschaft und Wald auf 
der politischen Agenda hält. Andererseits bleiben die 
Frage der Energieanlagen im Wald wie auch die Be-
deutung von Energieholz nach wie vor aktuell. 

Mit dem 1. Massnahmenpaket der Energiestra-
tegie 2050 bleibt das Thema der stärkeren Gewich-
tung von neuen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien und deren Transport- und Verteilanlagen 
im Wald aktuell. Was die Windparkzone Schwyberg 
betrifft, so scheiterte dieses Projekt vor Bundesge-
richt primär an der ungenügenden Grundlage im 
Richtplan. Daran hätten auch die per 1. Januar 2017 
eingeführten Bestimmungen des WaG (Art. 5 Abs. 
3bis WaG) nichts geändert.

Dem Thema Holz wurde sowohl auf Ebene der 
Bundesverwaltung wie auch im Parlament grosse 
Aufmerksamkeit zuteil. Mit den neuen Bestimmun-
gen im WaG, dem überarbeiteten Aktionsplan Holz 
für die Jahre 2017 bis 2020 sowie mit der Kampagne 
«#WOODVETIA» steht Holz als einheimischer Roh-
stoff gegenüber Industrie und Wirtschaft, aber auch 
gegenüber der Bevölkerung im Fokus. Dank diesen 
Massnahmen kann erwartet werden, dass das Thema 
auch in den kommenden Monaten präsent bleibt. 
Holz beziehungsweise die Holzindustrie und das 
Nutzungspotenzial wurden auch mit mehreren par-
lamentarischen Vorstössen angesprochen und blei-
ben so auf der politischen Agenda.

Die zusätzlichen Bundesmittel, die für die 
NFA-Periode 2016 bis 2019 gesprochen wurden, 
konnten 2016 noch nicht eingesetzt werden. Ab 2017 
dürfte dies ändern. Insbesondere stehen mehr Mit-
tel für die Waldbiodiversität zur Verfügung. Damit 
die vom Bund budgetierten Gelder auch eingesetzt 
werden können, ist die Mitarbeit der Kantone und 
weiterer Akteure wie der Waldeigentümer zentral, 
da diese einen grossen Teil der Massnahmen mitfi-
nanzieren und in der Fläche im Wald umsetzen. 

Nicht nur die politische Ebene, sondern auch 
das Bundesgericht beschäftigte sich mit der Abwä-
gung von Interessen an der Walderhaltung auf der 
einen Seite und Nutzungsinteressen auf der anderen 
Seite. Das Bundesgericht hatte im Berichtsjahr be-
deutend mehr Fälle mit waldrechtlichen Fragen zu 
entscheiden als in den letzten Jahren. Es hatte sich 
hauptsächlich mit «klassischen» Streitthemen wie 
Rodung und Waldabstand zu beschäftigen. In der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird dem In-
teresse an der Walderhaltung konstant ein hohes Ge-
wicht beigemessen, demgegenüber andere öffentli-
che wie auch private Interessen in vielen Fällen 
zurückzutreten haben. Es wird interessant zu beob-
achten sein, wie sich diese Rechtsprechung vor dem 
Hintergrund der stärkeren Gewichtung von neuen 
Anlagen zur Nutzung und Verteilung erneuerbarer 
Energien, wie sie im WaG nun festgelegt wurde, ent-
wickeln wird.  �

Eingereicht: 28.April 2017, akzeptiert (ohne Review): 4. Mai 2017
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2017

2017 war aus waldpolitischer Sicht ein ruhiges, durch Kontinuität geprägtes Jahr. Bei der Bundesverwaltung 

standen Vollzugsaufgaben wie die Zwischenevaluation der Waldpolitik 2020 und die Weichenstellung für die 

Zeit danach im Zentrum. Das Thema Schweizer Holz und die Holzwirtschaft waren auf Verwaltungsebene sehr 

präsent und standen auch im Mittelpunkt der parlamentarischen Vorstösse. Das Bundesgericht behandelte  

primär Fälle zu den klassischen Themen «Waldfeststellung» und «Waldabstand», wobei diese höchstrichterli-

chen Entscheide zahlenmässig stark zurückgegangen sind. Bei der Waldpolitik im weiteren Sinne zeigte sich 

mehr Dynamik, beispielsweise mit der Verabschiedung des Aktionsplans Biodiversität Schweiz, jedoch sind auch 

hier keine grundlegenden Richtungsänderungen auszumachen. 
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Das waldpolitische Jahr 2017 war auf Bundes-
ebene ein eher ruhiges Jahr. Nach Abschluss 
der Revision des Bundesgesetzes über den 

Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0) und der Anpas-
sung der entsprechenden Verordnung (Waldverord-
nung, WaV; SR 921.0) im Jahr 2016 konnten diese 
Rechtserlasse auf den 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Hauptziele dieser Gesetzesrevision waren die Anpas-
sung des Schweizer Waldes an den Klimawandel, die 
Bekämpfung von Schadorganismen sowie eine Stei-
gerung der Holznutzung (Lieberherr et al 2017).

Im Parlament wurden 2017 acht waldrelevante 
Vorstösse eingereicht (1 Motion, 6 Interpellationen, 
1 Frage). Die Bundesbeiträge blieben gegenüber dem 
Vorjahr stabil. Neben der Zwischenevaluierung der 
Waldpolitik 2020 und der Weichenstellung für die 
Zeit danach stand 2017 auf Bundesebene vor allem 
das Thema Schweizer Holz im Fokus.

 Waldpolitik im engeren Sinn

 Parlamentarische Vorstösse
Mit acht Vorstössen zum Thema Wald und 

Holz wurden im National- und Ständerat 2017 zwar 
doppelt so viele waldrelevante Vorstösse eingereicht 
wie 2016, die Parlamentarierinnen und Parlamenta-

rier nutzten dabei aber primär nicht verbindliche In-
strumente (v.a. Interpellationen).

Die einzige Motion – mit dem Titel «Gleich 
lange Spiesse für Schweizer Holzexporteure gegen-
über ihrer europäischen Konkurrenz» – wurde im 
Nationalrat (17.3843) und im Ständerat (17.3855) 
eingereicht. Sie hat die Aufhebung der Benachteili-
gung von Schweizer Holzproduzenten zum Ziel. 
Dazu soll das nationale Recht mit der europäischen 
Holzhandelsverordnung EUTR in Einklang gebracht 
werden. Der Bundesrat wird beauftragt, eine Verord-
nung auf Basis des Bundesgesetzes über den Verkehr 
mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (BG  
CITES, SR 453) zu erlassen, die den Import von Holz 
aus illegalem Holzschlag verbietet. Der Bundesrat 
unterstützt im Grundsatz die Beseitigung von Han-
delshemmnissen und empfahl dem Parlament die 
Annahme der Motion. Eine Umsetzung auf dem Ver-
ordnungsweg ist aus seiner Sicht jedoch nicht prak-
tikabel. Deshalb wird er eine entsprechende Geset-
zesrevision vorschlagen. Zudem sei die Frage der 
gegenseitigen Anerkennung mit der EU zu klären. 
Die Motion wurde in beiden Räten angenommen.

Drei Interpellationen wurden 2017 behandelt 
und abgeschlossen. In der Stellungnahme zur Inter-
pellation 17.3367 «Lösung des Deponienotstandes 
bei der Entsorgung von Holzasche» verwies der Bun-
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desrat auf eine Übergangslösung, die vom Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) erarbeitet wird und in  
der Verordnung über die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA;  
SR 814.600) umgesetzt werden soll. In seiner Antwort 
zur Interpellation 17.3159 «Gesamtarbeitsvertrag für 
die Waldwirtschaft. Zwängerei oder begründetes 
 Anliegen?» betonte der Bundesrat, dass Gesamtar-
beitsverträge in der Vertragsfreiheit der Sozialpart-
ner lägen und nicht Aufgabe des Bundes seien. Zur 
Interpellation 17.3157 «Vollzug Wald-Wild. Wie ernst 
nimmt der Bundesrat seine Vollzugsaufgaben?» er-
läuterte der Bundesrat, dass die Regulierung der Wild-
huftierbestände im Grundsatz Sache der Kantone sei.

Weitere vier Vorstösse wurden 2017 einge-
reicht, aber noch nicht behandelt: die Interpellation 
17.3994 «Die europäischen Urwälder in Rumänien 
und Polen sind in Gefahr. Was kann die Schweiz 
tun?», die Interpellation 17.4053 «Mögliche Erleich-
terungen bei der Holzdeklaration für Gewerbe mit 
Holznebenprodukten?», die Interpellation 17.4057 
«Werden die neuen Technologien für das Bauen mit 
Holz genügend gefördert?» und die Frage 17.5310 
«Wo ist die Schweizer Tropenwaldstrategie?». 

Die 2016 eingereichte parlamentarische Initia-
tive 16.471 «Umsetzung der Waldpolitik 2020. Er-
leichterungen bei den Rodungsvoraussetzungen» 
wurde im Nationalrat, entgegen der Empfehlung der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Ener-
gie (UREK-N), angenommen. Die Initiative möchte 
erleichterte Rodungsvoraussetzungen für Investitio-
nen der Holzindustrie schaffen, zum Beispiel soll der 
Nachweis für Standortgebundenheit und Ersatz-
massnahmen wegfallen (vgl. Lieberherr et al 2017). 
Nach der Behandlung des Geschäfts in der Kommis-
sion des Ständerates (UREK-S) steht die Abstimmung 
im Zweitrat an.

Drei weitere Geschäfte betrafen die Wald po-
litik nur im weitesten Sinn: die Interpellation «Per-
sonalentwicklung im BAFU» (17.3156), die Inter-
pellation «Strategie des Bundesamtes für Umwelt» 
(17.3158) und die Frage «Massnahmen der EU scha-
den der Schweizer Wirtschaft» (17.5178). Sie werden 
hier nicht näher erläutert.

 Rechnung 2017 und Voranschlag 2018
Der Voranschlag 2017 sah 163.6 Millionen 

Franken an forstlichen Bundesbeiträgen vor, wobei 
an die Kantone schliesslich 161.3 Millionen Franken 
ausbezahlt wurden (Tabelle 1 und Abbildung 1). An-
ders als 2016 weisen Budget und Rechnung damit 
eine geringe Differenz auf (vgl. Lieberherr et al 2017).  
Da die Voranschläge 2016, 2017 und 2018 zur glei-
chen NFA-Periode gehören, weisen sie keine grossen 
Schwankungen auf. Die budgetierten Beträge für 
2018 sind aber in allen Bereichen ausser in der Wald-
bewirtschaftung etwas niedriger und sinken insge-
samt um 3.7 Millionen Franken. Beim forstlichen 
Investitionskredit sind 500 000 Franken weniger vor-
gesehen, da eine geringere Zahl an Darlehensgesu-
chen erwartet wird. Die anderen Kürzungen beru-
hen auf allgemeinen Sparmassnahmen (EFV 2017). 

 Bundesrat und Bundesverwaltung
Ende 2015 ging die erste Umsetzungsetappe 

der Waldpolitik 2020 zu Ende. Das BAFU beauftragte 
die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
mit der Ausarbeitung eines Zwischenberichts, wel-
cher Anfang Juni 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde. Darin wird einerseits der Stand der Umset-
zung der Massnahmen bei Bund, Kantonen und wei-
teren zentralen Akteuren aufgezeigt und anderer-
seits die Zielerreichung gemessen (Wilkes-Allemann 
et al 2017). Der Bericht kommt zum Schluss, dass 
sieben von insgesamt elf Zielen mehrheitlich gut auf 
Kurs sind, nämlich die Ziele zu den Themen Schutz-
waldleistung; Biodiversität; Waldflächenerhaltung; 
Schutz von Waldböden, Trinkwasser und Bäumen; 
Wald-Wild-Gleichgewicht; Freizeit- und Erholungs-
nutzung sowie Bildung, Forschung und Wissens-
transfer. Wegen fehlender Datengrundlage nicht 
 genauer überprüft werden konnten die Ziele zu 
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Forstlicher Investitionskredit Diverse Komponenten Programm Waldbewirtschaftung 
Programm Waldbiodiversität Programm Schutzwald Programm Schutz vor Naturgefahren 

Rechnung Voran-
schlag

Budgetposten Voranschlag 2017 
(Mio. CHF)

Rechnung 2017 
(Mio. CHF)

Voranschlag 2018 
(Mio. CHF)

Schutz vor Naturgefahren 41.1 41.0 40.3

Schutzwald 73.0 73.0 72.0

Waldbiodiversität 20.0 20.0 19.0

Waldbewirtschaftung 21.0 21.0 21.0

Diverse Komponenten 6.0 6.0 5.6

Forstlicher 

Investitionskredit

2.5 0.3 2.0

Total 163.6 161.3 159.9

Abb 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2017 sowie Voranschlag 
2018. Quellen: Mitteilungen BAFU, EFV 2017, Lieberherr et al 2017.

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2017 sowie Voran-
schlag 2018. Quellen: Mitteilung BAFU, EFV 2017, Lieberherr et al 2017.
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 Klimawandel und Schadorganismen. Bei den Zielen 
«Ausschöpfung des Holzpotenzials» (Abbildung 2) 
und «Wirtschaftlichkeit der Waldwirtschaft» zeigen 
sich laut Autorinnen deutliche Defizite. Gemäss Be-
richt sind tiefe Holzpreise und teilweise hohe Ernte-
kosten, aber auch kleinräumige Besitzstrukturen 
Gründe dafür. Im Hinblick auf letztere Problematik 
startete das BAFU mit dem Wald eigentümerverband 
WaldSchweiz eine Veranstaltungsreihe zum Thema 
Kooperationen im Wald.1 

Des Weiteren wurde eine Zwischenevaluie-
rung der NFA-Programmvereinbarung Waldwirt-
schaft zum Ziel «Optimale Bewirtschaftungsstruk-
turen und -prozesse» durchgeführt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bisher lediglich 13 Kantone ein Kon- 
zept zur Programmvereinbarung eingereicht haben 
(Bürgi et al 2017). Mögliche Gründe dafür sind laut 
Bericht bereits bestehende, als ausreichend betrach-
tete kantonale Programme, Hürden aufgrund hoher 
Privatwaldanteile oder auch Skepsis gegenüber staat-
licher Intervention. Die Kommunikation der Kan-
tone gegenüber den Forstbetrieben bezüglich Förder-
angeboten wird positiv beurteilt. Im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung des Programmziels betont 
der Bericht die Wichtigkeit eines Bottom-up-Ansat-
zes und plädiert für den verstärkten Austausch zwi-
schen den Kantonen. 

Laut BAFU ist hinsichtlich der übergeordne-
ten strategischen Vorgaben der Waldpolitik 2020 
keine grundsätzliche Kursänderung angebracht. 
Weiter bestehe aus fachlicher Sicht nur punktueller 
technischer Anpassungsbedarf. Solche Anpassungen 
brauche es primär bei denjenigen Indikatoren, die 
bislang nicht verfügbar oder messbar sind. Auf An-
trag des BAFU entschied die Vorsteherin des Eidge-
nössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation (UVEK), dass die aktuelle 
Waldpolitik auch nach 2020 weitergeführt wird und 

dass Anpassungen betreffend die Massnahmen vom 
Departement genehmigt werden können.2 Die Kan-
tone werden dabei erneut wichtige Partner sein.

Ein wichtiges Ziel der Waldpolitik 2020 be-
steht darin, Schweizer Holz nachhaltig und ressour-
ceneffizient bereitzustellen und zu verwerten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat das BAFU die Ressour-
cenpolitik Holz (BAFU 2017a) neu aufgestellt.

Im Jahr 2017 ist die dritte Phase des überar-
beiteten Aktionsplans Holz3 angelaufen, welcher der 
Umsetzung der Ressourcenpolitik Holz dient. Eines 
der Projekte, die 2017 umgesetzt wurden, ist die 
Kampagne #WOODVETIA4, die der Bevölkerung das 
Material Holz aus dem Schweizer Wald näherbrin-
gen und die Holzwirtschaft stärken soll. Mit 20 le-
bensgrossen Holzfiguren von Schweizer Persönlich-
keiten sowie mit zahlreichen Veranstaltungen und 
einem Dokumentarfilm wurde die Thematik vielsei-
tig vermittelt.

Der in Erfüllung des Postulates 13.3924 ver-
fasste Bericht zur «Optimierung der Waldnutzung» 
wurde vom Bundesrat gutgeheissen.5 Diskutiert  
werden im Bericht Massnahmen, welche die voll-
ständige Nutzung des Holzpotenzials ermöglichen 
sollen. Die Kosten der Waldpflege und Holzernte 
könnten beispielsweise durch bessere Erschliessun-
gen oder stärkere Kooperationen reduziert werden. 
Die Förderung der Nachfrage mithilfe von Kampag-
nen wie #WOODVETIA sei ebenfalls eine geeignete 
Massnahme. Eine differenzierte Beurteilung der Wir-
kung der Massnahmen soll im Rahmen der Evaluie-
rung der Waldpolitik im Jahr 2020 erfolgen.

 Bundesgericht
Das Bundesgericht hatte von April bis Dezem-

ber 2017 insgesamt nur vier Fälle mit primär wald-
rechtlichen Fragen zu entscheiden (die Fälle bis Ende 
März 2017 wurden im Jahresrückblick 2016 behan-
delt; Lieberherr et al 2017). Ähnlich wie im Jahr 2016 
ging es um Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Waldfeststellungen (zwei Fälle; Vorjahr: ein Fall) so-
wie Mindestabständen von Bauten zum Wald (zwei 
Fälle; Vorjahr: vier Fälle; Abbildung 3).

 Waldbegriff und Waldfeststellung 
Im Entscheid 1C_430/2016 ging es um eine 

Waldfeststellung auf einer Parzelle in der Gemeinde 

1 www.waldschweiz.ch/schweizer-wald/forstwirtschaft/aus-
 weiterbildung/veranstaltung-kooperationen.html (15.12.2017). 
2 Newsletter Wald: www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/

wald/wald--newsletter-wald/4-newsletter-wald-2017- 
18-12-2017.html (19.12.2017).

3 www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinfor-
mationen/strategien-und-massnahmen-des-bundes/aktions-
plan-holz.html (21.3.2018).

4 www.woodvetia.ch (15.12.2017).
5 Mitteilung BAFU vom 8.12.2017: www.bafu.admin.ch/bafu/

de/home/themen/wald/mitteilungen.msg-id-69145.html 
(15.12.2017).

Abb 2 Die Zwischenevaluation der Waldpolitik 2020 zeigt, dass das Potenzial des nach-
haltig nutzbaren Holzes noch zu wenig ausgeschöpft wird. Foto: Emanuel Ammon
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Chexbres (Kanton Waadt), auf welcher sich bereits 
vier Gebäude und eine Garage befanden. Gemäss Ge-
staltungsplan durften auf der Parzelle auch neue Ge-
bäude gebaut werden ausser im nördlichen Teil, wel-
cher für Erholung und Freizeit vorgesehen war. Der 
Grundeigentümer reichte ein Baubewilligungsge-
such für die Errichtung neuer Wohngebäude ein. 
Dies veranlasste die Behörden, eine Waldfeststellung 
durchzuführen. Die kantonalen Forstbehörden ka-
men dabei zum Schluss, dass die an Waldgebiet  
angrenzende Fläche angesichts ihrer Gestalt und  
Bewirtschaftung (regelmässige Beweidung bezie-
hungsweise Pflege) eher die Funktionen eines Parks, 
einer Weide oder einer Grünfläche als die Funktio-
nen eines Waldes erfüllte. Im Ergebnis verneinten 
die kantonalen Behörden den Waldcharakter der Flä-
che und erteilten die Baubewilligung. Mehrere Pri-
vatpersonen wehrten sich bis vor Bundesgericht  
gegen die Baubewilligung mit vorwiegend waldrecht-
lichen Argumenten. Für das Bundesgericht war ent-
scheidend, dass gemäss übereinstimmenden Aussa-
gen der Fachbehörden nicht genügend Waldbäume 
vorhanden waren und dass die Bäume so verstreut 
waren, dass man nicht von einer zusammenhängen-
den Waldfläche ausgehen konnte. Wald in Form ei-
ner bestockten Weide sei es auch nicht, da die Flä-
che nicht forstwirtschaftlich genutzt worden sei. Das 
Bundesgericht betrachtete die Fläche vielmehr als ge-
pflegtes Wiesland, umgeben von einem Waldstrei-
fen. Das Bundesgericht bestätigte den kantonalen 
Entscheid in dem Sinne, dass die fragliche Fläche 
kein Wald im Sinne der eidgenössischen Waldgesetz-
gebung darstelle, und wies die Beschwerde ab.

Im Entscheid 1C_559/2016 hatte ein Grund-
eigentümer von den kantonalen Behörden ein Wald-
feststellungsverfahren verlangt. Er wehrte sich so-
dann bis vor Bundesgericht gegen die Feststellung 
der Behörden, dass eine Teilfläche seiner drei in der 

Wohnzone liegenden Parzellen (Gemeinde Jongny, 
Kanton Waadt) Wald sei. Auf der Teilfläche befan-
den sich Waldbäume, Baumstümpfe sowie Ein-
richtungen wie eine Bocciaanlage. Ebenso wie die 
Vorinstanzen qualifizierte das Bundesgericht den 
fraglichen Bereich nicht als Park, sondern als Wald. 
Es begründete dies mit der Wohlfahrtsfunktion, wel-
che sich daraus ergebe, dass sich die fragliche Fläche 
in einem Gebiet mit zahlreichen Waldstreifen be-
fände, die nicht nur der Gliederung der Landschaft, 
sondern auch als Elemente der ökologischen Vernet-
zung und damit als unersetzlicher Lebensraum für 
Fauna und Flora dienten. Das Bundesgericht bezog 
sich auf den Augenschein des Kantonsgerichts, dem-
zufolge das Gebiet von einem Reh als Passage be-
nutzt werde. Weiter waren das Vorhandensein von 
Installationen wie der Bocciaanlage im südlichen 
Teil der fraglichen Fläche und der regelmässige Un-
terhalt derselben allein für das Bundesgericht noch 
kein Grund, um diese Einrichtungen von der Wald-
fläche auszunehmen. Das Bundesgericht hielt fest, 
dass unter gewissen Umständen ein Gebiet trotz ak-
tuell fehlender Bestockung als Wald zu qualifizieren 
sei. Dies gelte insbesondere dann, wenn ohne be-
hördliche Bewilligung Rodungen vorgenommen 
worden seien. Im konkreten Fall wiesen Baum-
stümpfe tatsächlich darauf hin, dass im südlichen 
Teil ohne Bewilligung Bäume gefällt worden waren. 
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

 Waldabstand
Im Entscheid 1C_64/2017 ging es unter ande-

rem um die Unterschreitung des nach kantonalem 
Recht erforderlichen Waldabstands von mindestens 
zehn Metern für den Bau einer Abstellhalle für Post-
autobusse (Gemeinde Lens, Kanton Wallis). Das Bun-
desgericht folgte vollumfänglich den Fachbehörden 
(u.a. BAFU), welche einer Unterschreitung des Wald-
abstandes für dieses Projekt bis auf fünf Meter zu-
gestimmt hatten. Der Unterschreitung standen ge-
mäss Bundesgericht keine Zugangsbehinderung zum 
Wald, keine Beeinträchtigung der landschaftsökolo-
gischen Zwecke des Waldes und keine Erhöhung der 
Waldbrandgefahr entgegen. Demgegenüber hätten 
sich bei Wahrung des Mindestabstands von zehn Me-
tern Manövrierprobleme mit Postautobussen ergeben. 
Zudem wären Einrichtungen wie eine Stützmauer er-
forderlich gewesen, die die Landschaft beeinträchtigt 
hätten. Das Bundesgericht wies daher die Beschwerde 
der benachbarten Grundeigentümerin auch in Bezug 
auf diese waldrechtlichen Fragen ab.

Im Entscheid 1C_442/2016 (Gemeinde Crans- 
Montana, Kanton Wallis) ging es um die Berechnung 
des Mindestabstands von Bauten zum Waldrand. Das 
Bundesgericht bestätigte den Entscheid des Kantons-
gerichts, wonach aufgrund des Baurechts des Kan-
tons Wallis bei der Berechnung des Abstands von 
Bauten zum Waldrand auch die Ausseninstallatio-

Abb 3 Das Bundesgericht behandelte 2017 vor allem klassische waldpolitische Fragen bei-

spielsweise zum Thema Waldabstand. Foto: Brigitte Wolf
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nen, zum Beispiel Balkone, berücksichtigt werden 
müssen. Das in diesem Fall geplante Wohnhaus mit 
Balkon hielt den erforderlichen Mindestabstand 
nicht ein. Das Bundesgericht wies die Beschwerde der 
Bauherren ab.

 Weitere Themen
Im Entscheid 1C_208/2016 hatte das Bundes-

gericht zu beurteilen, ob die im Kanton Graubünden 
eingereichte «Volksinitiative zur Abschaffung der Son-
derjagd (Sonderjagdinitiative)» vom Grossen Rat des 
Kantons Graubünden zu Unrecht für ungültig erklärt 
worden war. Die Sonderjagdinitiative verlangte, dass 
neu im Kanton Graubünden nach der ordentlichen 
Hochjagd auf die Durchführung einer Sonderjagd zu 
verzichten sei. Gegen die Ungültigerklärung der Volks-
initiative hatten sich mehrere Personen zuerst vergeb-
lich vor dem Verwaltungsgericht Graubünden ge-
wehrt. Das Bundesgericht prüfte in der Folge, ob die 
Initiative dem Bundesrecht (Jagd- und Waldgesetz-
gebung) offensichtlich widersprach. In Bezug auf die 
Waldgesetzgebung ging es auf die Frage ein, ob sich 
aus der Pflicht zur Walderhaltung und zur natürlichen 
Waldverjüngung eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung der Sonderjagd ergebe, um den Wald vor Wild-
schäden zu schützen. Das Bundesgericht gelangte (in 
Übereinstimmung mit dem BAFU) zum Resultat, dass 
die mit der Initiative angestrebte Änderung zwar das 
bisherige Modell der Wildbestandsregulierung erheb-
lich verändere, die Initiative jedoch nicht von vorn-
herein ausschliesse, dass die bundesrechtlichen Vor-
gaben mit geeigneten Anpassungen des Jagdregimes 
und soweit nötig mit einer nachträglichen Regiejagd 
erfüllt werden könnten. Das Bundesgericht hiess da-
her die Beschwerde gut und wies die Vorlage zur wei-

teren Prüfung der Gültigkeit an den Grossen Rat des 
Kantons Graubünden zurück.

Weiter entschied das Bundesgericht mehrere 
Fälle, bei denen waldrechtliche Fragen nur am Rande 
eine Rolle spielten. Es ging dabei um Rodungsbe-
willigungen (1C_183/2017 und 1C_436/2017), um 
Widerhandlungen gegen Waldabstandsvorschriften 
(6B_761/2016 und 6B_925/2017) und um Verfahrens-
fragen (1C_355/2017, 1F_21/2017 und 1C_415/2017). 
In einem weiteren Fall (2C_701/2016) ging es um ein 
neues Reglement einer Gemeinde im Kanton Wallis, 
das die Erhebung von Gebühren für das Befahren 
einer Forststrasse vorsah. Diese stellt die einzige 
Stras senverbindung zu einem Restaurant auf einer 
Alp dar. Die Restaurantbetreiberin wehrte sich ge-
gen die im Reglement vorgesehenen Gebühren, die 
für das einmalige Befahren der Strasse mit einem 
Kleintransporter oder Personenwagen mit Anhän-
ger 100 Franken und für das Befahren mit einem Ca-
mion 350 Franken betrugen. Das Bundesgericht er-
achtete diese Gebühren als zu hoch und hob die 
entsprechenden Bestimmungen des Reglements auf. 

 Waldpolitik im weiteren Sinn

 Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Im Juli 2017 veröffentlichte der Bundesrat den 

Bericht zum Zustand der Biodiversität in der Schweiz 
(BAFU 2017b). Demnach sind fast die Hälfte der Le-
bensräume und mehr als ein Drittel der Tier- und 
Pflanzenarten in der Schweiz bedroht. Als zentrale 
Gründe für diesen bedenklichen Zustand werden die 
intensive Nutzung von Boden und Gewässern durch 
Siedlungen, Landwirtschaft und Infrastruktur sowie 
die hohe Belastung der Naturräume durch Stickstoff 
aufgeführt. Im Vergleich zu anderen Ökosystemen 
wie Gewässern und Feuchtgebieten befindet sich die 
Biodiversität der Wälder in einem relativ guten Zu-
stand. Der kurz darauf publizierte Aktionsplan zur 
Strategie Biodiversität Schweiz (BAFU 2017c) umfasst 
26 Massnahmen zur Förderung der Biodiversität so-
wie diverse Pilotprojekte. Im Bereich Wald hat die 
Umsetzung bereits begonnen. Im Rahmen der NFA-
Programmvereinbarung Waldbiodiversität wurden 
2016 rund elf Millionen zusätzliche Mittel gespro-
chen (vgl. Lieberherr et al 2017), beispielsweise zur 
Sicherstellung von Alt- und Totholz (Abbildung 4) 
und zur Schaffung von Waldreservaten. Ein Beispiel 
für ein Pilotprojekt ist das Programm «Wo der Wald 
noch wild ist». Ziel ist die Erarbeitung eines Inven-
tars der Schweizer Waldflächen, die seit mehr als  
50 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurden. Basie-
rend darauf sollen forstwirtschaftliche Massnahmen 
zur Förderung der Biodiversität erarbeitet werden.

Im September 2017 genehmigte der Bundesrat 
die Revision der Bundesinventare der Biotope von 
nationaler Bedeutung (Trockenwiesen und -weiden, 

Abb 4 Der Aktionsplan zur Strategie Biodiversität Schweiz sieht unter anderem die  
weitere Förderung von Waldreservaten und die Sicherstellung von Tot- und Altholz vor.  
Foto: Markus Bolliger, BAFU 
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Auen, Amphibienlaichgebiete und Moore).6 Die Ge-
samtfläche dieser Schutzgebiete vergrössert sich da-
durch um rund 16 000 Hektaren von 1.8 auf 2.2 Pro-
zent der Landesfläche. Gemäss Bundesrat soll damit 
ein Beitrag zur Erreichung der Biodiversitätsziele ge-
leistet werden. Die revidierten Inventare inklusive 
spezifischer Schutzziele sind seit November 2017 in 
Kraft. Seit dem 1. Juni 2017 ist zudem die vom Bun-
desrat erlassene Änderung der Verordnung über das 
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler von nationaler Bedeutung (VBLN, SR 451.11) 
in Kraft. Die Beschreibungen der 162 Inventarobjekte 
wurden grundlegend überarbeitet, mit dem Ziel, die 
Planungs- und Rechtssicherheit zu stärken und so 
allfällige Bewilligungsverfahren zu beschleunigen.7 

Im August 2017 wurden die Vernehmlassungs-
ergebnisse und die Botschaft zur Teilrevision des 
Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wild-
lebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG; 
SR 922.0) veröffentlicht. Die Revision wurde durch 
die 2015 angenommene Motion 14.3151 «Zusam-
menleben von Wolf und Bergbevölkerung» ausge-
löst und will die gesetzlichen Grundlagen schaffen, 
um Wolfsbestände regulieren zu können (vgl. Lieber-
herr et al 2017). Der Eingriff in den Bestand der Tiere 
soll im Rahmen der Berner Konvention (SR 0.455) 
erfolgen. Entsprechend hat der Bundesrat das UVEK 
beauftragt, bis Ende Juli 2018 beim ständigen Aus-
schuss der Konvention die Rückstufung des Wolfes 
von «streng geschützt» auf «geschützt» zu beantra-
gen.8 In den eingegangenen Stellungnahmen wird 
die Gesetzesrevision mehrheitlich begrüsst. Der 
Schweizerische Forstverein (SFV) und weitere Ver-
treter des Waldes jedoch lehnen die Gesetzesrevi-
sion im Grundsatz ab und betonen, dass der Wolf 
einen positiven Beitrag zur Waldverjüngung leiste 
und somit für das Ökosystem Wald wichtig sei.

 Raumplanung und Raumentwicklung
Basierend auf den Ergebnissen der Vernehm-

lassung zur zweiten Revisionsetappe des Bundesge-
setzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, 
RPG; SR 700), beauftragte der Bundesrat das UVEK, 
sich vertieft mit dem Thema «Bauen ausserhalb der 
Bauzonen» zu befassen. Es wurde ein Planungs- und 
Kompensationsansatz entwickelt, der den Kantonen 
beim Bauen ausserhalb der Bauzonen mehr Spiel-
raum verschaffen soll. Die bundesrätliche Botschaft 
sowie die Vernehmlassungsergebnisse werden 2018 
erwartet.9 

Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament die 
im Oktober 2016 von den Jungen Grünen Schweiz 
eingereichte Volksinitiative «Zersiedelung stop- 
pen – für eine nachhaltige Siedlungspolitik (Zersie-
delungsinitiative)» ohne Gegenvorschlag zur Ableh-
nung (BBI 2017 6779). Er begründet seinen Entscheid 
damit, dass das revidierte Raumplanungsgesetz vom 
Mai 2014 dem Anliegen einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung bereits Rechnung trage. Bezüglich 
Fruchtfolgeflächen wurde eine Expertengruppe be-
auftragt, den entsprechenden Sachplan zu überar-
beiten. Dessen Verabschiedung ist für 2018 geplant.10

Im Juni 2017 genehmigte der Bundesrat das 
vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ver-
fasste Konzept Windenergie (ARE 2017). Darin fest-
gehalten ist, wie Bundesinteressen bei der Planung 
von Windenergieanlagen zu berücksichtigen sind. 
BLN-Gebiete und Waldreservate beispielsweise wer-
den als «grundsätzliche Ausschlussgebiete» definiert, 
Wald als «Vorbehaltsgebiet». 

 Landwirtschaftspolitik
Die Ernährungssicherheit und der Schutz des 

Kulturlandes beschäftigten die Landwirtschaftspo-
litik auch im Jahr 2017. Der neue Verfassungsartikel 
104a «Ernährungssicherheit», ein direkter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative «Für Ernährungssicher-
heit» des Schweizer Bauernverbandes (vgl. Lieber-
herr et al 2017), wurde vom Schweizer Volk mit 
78.8 Prozent Jastimmen und der Zustimmung aller 
Stände deutlich angenommen (BBI 2017 7829). Die 
Lebensmittelversorgung aus inländischer Produk-
tion wird dadurch gestärkt und der Verlust von Kul-
turland eingedämmt. Die Annahme bedeutet jedoch 
auch, dass sich in Zukunft neue Konflikte um Flä-
chenansprüche für Siedlungsgebiete, Landwirtschaft 
und Wald ergeben könnten. 

Die Volksinitiative der Bauerngewerkschaft 
Uniterra «Für Ernährungssouveränität. Die Land-
wirtschaft betrifft uns alle» wurde vom Bundesrat 
bereits 2016 zur Ablehnung empfohlen (BBI 2017 
1611), und auch der Nationalrat hat sich dagegen aus-
gesprochen. Falls die Initiative nicht zurückgezogen 
wird, soll sie Volk und Ständen gemeinsam mit dem 
Gegenentwurf «Bundesbeschluss über eine Stärkung 
der lokalen Produktion» zur Abstimmung unterbrei-
tet werden. Im Ständerat wurde das Geschäft noch 
nicht behandelt.

 Energie- und Klimapolitik
Bereits im Jahresrückblick 2016 (Lieberherr et 

al 2017) wurde über die Annahme der Energiestra-

6 Mitteilung BAFU vom 29.9.2017: www.bafu.admin.ch/ 
bafu/de/home/themen/biodiversitaet/mitteilungen.msg-id- 
68260.html (15.12.2017).

7 Mitteilung Bundesrat vom 29.3.2017: www. admin.ch/ 
gov/de/start/dokumentation/medien mitteilungen.msg-id- 
66167.html (15.12.2017). 

8 Mitteilung Bundesrat vom 23.8.2017: www.admin.ch/ 
gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
 67811.html (15.12.2017).

9 Mitteilung Bundesrat vom 22.6.2017: www.are.admin.ch/
 are/de/home/medien-und-publikationen/medienmitteilungen/
 medienmitteilungen-im-dienst.msg-id-67210.html 

(15.12.2017).
10 Mitteilung Bundesrat vom 11.10.2017: www.admin.ch/ 

gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
 68368.html (15.12.2017).
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tegie 2050 durch das Schweizer Volk am 21. Mai 2017 
berichtet. Das erste Massnahmenpaket führte zu ei-
ner umfangreichen Revision auf Verordnungsstufe, 
wobei der grösste Teil dieser Verordnungen am 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft trat.11 Die für den Wald relevan-
ten Reformen ergeben sich vor allem aus dem neuen 
Energiegesetz (EnG, SR 730.0) und aus der Energiever-
ordnung (EnV, SR 730.01), in der unter anderem För-
derung und Ausbau der erneuerbaren Energien ge-
regelt werden. Der Entscheid, dass Wind-, Wasser- und 
Pumpkraftwerke ab einer bestimmten Grösse künf-
tig zu Vorhaben von nationalem Interesse erklärt 
werden können, ist für den Wald besonders relevant. 
Solche Anlagen können nach erfolgter Güterabwä-
gung in  Naturschutz- und Waldgebieten einfacher 
gebaut werden als bisher.

Das Parlament sagte Ja zur Ratifizierung des 
internationalen Klimaabkommens von Paris, das für 
die Schweiz im November 2017 in Kraft trat. Das Ab-
kommen sieht unter anderem eine Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius ge-
genüber vorindustriellen Werten vor. Das von der 
Schweiz angekündigte Ziel, die Treibhausgasemissi-
onen bis 2030 gegenüber 1990 um 50 Prozent zu re-
duzieren, wird durch die Ratifikation verbindlich.12

 Fazit und Ausblick

2017 fokussierten Bundesrat und Verwaltung 
bei der Waldpolitik primär auf Vollzugsaufgaben und 
Evaluationen politischer Massnahmen. Dabei stand 
die Holzwirtschaftspolitik im Fokus, wobei es um 
nicht verbindliche politische Strategien, Programme 

und Berichte ging. Für die beiden Politikbereiche 
Wald und Holz gilt nach verschiedenen Evaluatio-
nen die Devise: Fortsetzen der bisherigen Aktivitä-
ten mit Verbesserungen oder Verstärkungen in einzel-
nen Bereichen wie beispielsweise Kooperationen im 
Wald, Erschliessung von Wäldern oder Austausch 
zwischen den Kantonen. 

Bezüglich der längerfristigen Waldpolitik ist 
2017 ein Grundsatzentscheid der Vorsteherin des 
UVEK gefallen. Die Weiterführung der bisherigen 
Waldpolitik nach 2020 bedeutet Kontinuität und 
Wahrung der Errungenschaften, aber auch die Mög-
lichkeit zur Anpassung von Indikatoren und Spiel-
raum für innovative Massnahmen. 

Mit der Annahme der Motion 17.3843, die 
gleich lange Spiesse für Schweizer Holzexporteure 
verlangt, stellt sich die Frage, inwieweit sie einen we-
sentlichen Beitrag zur Stärkung der Schweizer Holz-
wirtschaft leisten kann. Offen bleibt zudem, ob die 
Gesetzesrevision erfolgreich ist und von der EU an-
erkannt wird. Auch die 2016 eingereichte und im 
Nationalrat angenommene parlamentarische Initia-
tive 16.471 betrifft im Kern die Holzwirtschaft und 
 weniger die Waldpolitik. Mit der Forderung nach 
 erleichterten Rodungsvoraussetzungen für Holzin-
dustriebetriebe wirft sie jedoch die waldpolitisch 
grundsätzliche Frage auf, ob Wald vermehrt zuguns-
ten von Partikularinteressen gerodet werden darf. 
Auch hier fragt sich, inwieweit dieser Schritt wirk-
lich einen Beitrag zur Lösung der strukturellen Pro-
bleme der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft leis-
ten kann. 

Auch im waldpolitischen Jahr 2018 dürfte auf 
Bundesebene die Holzpolitik prägend sein. Aufgrund 
der weiterhin rückläufigen Holzerntemenge, die mit 
4.46 Millionen Kubikmetern im Jahr 2016 ein Zehn-
jahrestief erreichte,13 wird die politische Forderung 
nach mehr Schweizer Holz weiter gestärkt (Abbil-
dung 5). 

In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
setzte sich der Trend der letzten Jahre fort: Die 
höchstrichterlichen Entscheide in den Bereichen 
«Waldfeststellung» und «Waldabstand» sind zahlen-
mässig stark zurückgegangen. Auffallend an den Ent-
scheiden zu den Waldfeststellungen ist, dass das 
Bundesgericht die Praxis der kantonalen und der eid-
genössischen Forstbehörden jeweils gestützt hat und 
dass in beiden Fällen nicht Umweltschutzorganisa-
tionen, sondern private Beschwerdeführer das Bun-

11 Mitteilung Bundesamt für Energie vom 2.11.2017: www.bfe.
admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de& 
msg-id=68637 (15.12.2017).

12 Mitteilung Bundesrat vom 6.10.2017: www.admin.ch/ 
gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
 8345.html (15.12.2017).

13 Mitteilung Bundesamt für Statistik vom 20.7.2017: www.bfs.
admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/
medienmitteilungen.assetdetail.3102899.html (15.12.2017).

Abb 5 Die Forderung 
nach mehr Schweizer 
Holz dürfte die schwei-
zerische Waldpolitik 
auch 2018 beschäfti-
gen. Foto: ETH Zürich
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desgericht angerufen haben. Inhaltlich hat das  
Bundesgericht seine bisherige Rechtsprechung zur 
Walddefinition und zum Waldabstand bestätigt und 
verfeinert (vgl. Keel & Zimmermann 2009, S. 246 ff.). 
Während das Bundesgericht im ersten Fall den Wald-
charakter der fraglichen Fläche verneinte, hat es ihn 
im zweiten Fall bejaht. Aus diesen zwei Entscheiden 
geht hervor, dass es kein abschliessendes Schema für 
die Beurteilung von strittigen Waldfeststellungs- 
und Waldabstandsfragen gibt. Vielmehr ist jeder Fall 
aufgrund seiner Besonderheiten zu beurteilen. Der 
Entscheid zur Sonderjagdinitiative im Kanton Grau-
bünden zeigt unter anderem auf, dass die Kantone 
durchaus Spielraum für die Ausgestaltung ihrer Jagd-
gesetzgebung haben. Anders als im letzten Berichts-
jahr (Lieberherr et al 2017) hat das Bundesgericht 
keine Fälle betreffend Bau von Anlagen zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien (z.B. Windparks) im 
Wald beurteilt. Dies wird sich in Zukunft sicher än-
dern. Es wird interessant sein, zu beobachten, wie 
die Gerichte bei Konflikten die öffentlichen Inte- 
ressen – erneuerbare Energien auf der einen Seite,  
Naturschutz und Walderhaltung auf der anderen 
Seite – gegeneinander abwägen werden.

Punkto Waldpolitik im weiteren Sinn herrschte 
2017 bedeutend mehr Betrieb als in Bezug auf die 
Waldpolitik im engeren Sinn, wobei auch hier keine 
grundlegenden Richtungswechsel auszumachen 
sind. Dies gilt ebenso für den Aktionsplan Biodi-
versität Schweiz, dessen Ergebnis aus Sicht verschie-
dener Umwelt organisationen ernüchternd ausfällt. 
Auch die verschiedenen Verordnungsrevisionen las-
sen keine Stärkung des Natur- und Landschaftsschut-
zes erkennen, vielmehr stellen sie eine Konsoli-
dierung oder Verfeinerung des Bestehenden dar. 
Dynamisch bleibt hingegen die Diskussion um die 
Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes. Im Vor-

dergrund steht die Frage, ob der Schutzstatus des 
Wolfes im Schweizer Jagdgesetz ohne Kündigung der 
Berner Konvention gelockert werden kann. 

Was die Raumplanungsgesetzgebung betrifft, 
so ist offen, inwieweit mit den geplanten Neurege-
lungen des Bauens ausserhalb der Bauzonen der 
Druck auf den Wald intensiviert oder gelockert wird. 
Ähnliches gilt für die Entwicklungen in der Land-
wirtschaftspolitik, die durch Volksinitiativen und 
parlamentarische Vorstösse zurzeit deutlich stärker 
aufgemischt wird als die Waldpolitik.  �

Eingereicht: 28. Februar 2018, akzeptiert (ohne Review): 5. März 2018
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Revue annuelle de la politique forestière  
en 2017

L’année 2017 fut une année calme pour la politique forestière 
suisse. L’Administration fédérale s’est principalement attelée 
à des tâches de mise en œuvre, telle que l’évaluation inter-
médiaire de la politique forestière 2020. Cette dernière conti-
nuera à s’appliquer au-delà de 2020. Les questions liées à la 
production de bois indigène et à l’industrie suisse du bois ont 
été très présentes au niveau administratif et ont fait l’objet 
d’initiatives parlementaires. Le Tribunal fédéral a essentielle-
ment traité de cas classiques de constatation de la nature fo-
restière et de distance des constructions par rapport à la fo-
rêt. Nous notons toutefois une forte réduction du nombre 
d’arrêts. Contrairement à la politique forestière suisse au sens 
étroit, les politiques en lien avec les questions forestières ont 
connu de nombreux changements, comme en témoigne 
l’adoption du plan d’action pour la biodiversité. Il n’y a tou-
tefois pas ici de réorientation fondamentale par rapport à l’an-
née précédente.

Annual review of Swiss forest policy 2017 

For Swiss forest policy, 2017 was a quiet year and marked by 
continuity. The Federal Administration mainly conducted im-
plementation tasks, such as the interim evaluation of the For-
est Policy 2020, which is planned to continue past 2020. Swiss 
wood and the timber industry were predominant topics at 
the administrative level as well as in the parliament. The Fed-
eral Court mainly addressed classic cases related to apprais-
ing what can be considered as forest and the allowed distance 
of buildings to forests, while the number of such cases has 
strongly decreased. In contrast to Swiss forest policy in the 
narrow sense, forest-relevant policies experienced more 
changes, as exemplified by the adoption of the Swiss Biodi-
versity Action Plan. However, here too we do not find any 
fundamental changes in direction from the previous year.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2018

Im waldpolitischen Jahr 2018 standen auf Ebene der Bundesverwaltung neben wichtigen personellen Änderun-

gen vor allem Vollzugsarbeiten im Zentrum. Im Vergleich zum letzten Berichtsjahr hat die Anzahl parlamenta-

rischer Vorstösse leicht zugenommen. Dabei war das Thema Wald- und Holzwirtschaft erneut sehr präsent, aber 

auch der Waldschutz wurde thematisiert. Vom Bundesgericht wurde nebst den üblichen Themenbereichen mit 

dem Entscheid zur Forstorganisation eine neue Frage der Waldgesetzgebung behandelt. Wichtige Weichenstel-

lungen wurden in den waldrelevanten Sektoralpolitiken kontrovers diskutiert, jedoch noch ohne verbindliche 

Entscheide. Die Revision des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz und die damit einhergehende 

Schwächung der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission bleibt beispielsweise nach der Vernehm-

lassung umstritten.

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland

doi: 10.3188/szf.2019.0153
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Im waldpolitischen Jahr 2018 standen eher Vor-
bereitungs- und Vollzugsarbeiten als Entscheide 
von grosser Tragweite im Zentrum. Im Parlament 

wurden jedoch zahlreiche Vorstösse eingereicht, die 
durchaus Änderungspotenzial beinhalten, sowohl 
im Hinblick auf die wirtschaftliche Nutzung des 
Waldes als auch bezüglich Walderhaltung und Wald-
schutz. In der Waldpolitik im weiteren Sinn wurden 
im Parlament wichtige Gesetzesrevisionen debat-
tiert, zu denen im laufenden Jahr richtungsweisende 
Entscheide zu erwarten sind. Der vorliegende Bericht 
beleuchtet die waldpolitischen Geschehnisse auf na-
tionaler Ebene. 

Waldpolitik im engeren Sinn

Bundesrat und Bundesverwaltung
Im Jahr 2018 gab es kleine Änderungen in 

verschiedenen Bereichen der Waldpolitik. Eine wich-
tige Neuerung bei den waldrelevanten Programm-
vereinbarungen im Umweltbereich ist die «Verein-
barung Wald». Sie umfasst die drei Teilprogramme 
Schutzwald, Waldbiodiversität und Waldbewirt-
schaftung (BAFU 2018a). Zum einen soll damit der 
Mitteleinsatz flexibilisiert werden, indem beispiels-

weise Alternativerfüllungen auch in den anderen 
Programmzielen möglich sind. Zum anderen soll die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen op-
timiert und der administrative Aufwand reduziert 
werden (BAFU 2018b). Die neue NFA-Periode dauert 
ausnahmsweise fünf Jahre (2020–2024).

Die Verordnung über den Wald (Waldverord-
nung, WaV; SR 921.01) wurde in Bezug auf die glo-
balen Finanzhilfen zu Erschliessungsanlagen mini-
mal angepasst. Im Rahmen der Teilrevision des 
Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG; 
SR 921.0) im Jahr 2017 wurde beschlossen, dass sich 
die Höhe der Finanzhilfen künftig nicht mehr nach 
der Anzahl Hektaren, sondern nach Qualität und 
Umfang des erschlossenen Waldes richten soll. Die 
Einführung dieser Regelung wurde um fünf Jahre 
auf den 1.1.2025 verschoben (BAFU 2018b). 

Im Zuge der WaG-Revision wurde auch die 
forstliche Ausbildung teilweise neu geregelt. Das 
Wählbarkeitszeugnis wurde gestrichen und die ent-
sprechende Kommission mit der Anpassung der Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung 
(RVOV; SR 172.010.1) per 1.11.2018 aufgelöst. Die 
Hauptverantwortung für eine hochstehende prakti-
sche forstliche Ausbildung liegt damit neu bei der 
Konferenz der Kantonsförster (BAFU 2018c).
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Bereits im Jahresrückblick 2017 (Tschannen et 
al 2018) wurde über die zwei gleichlautenden und 
angenommenen Motionen 17.3855 und 17.3843, 
«Gleich lange Spiesse für Schweizer Holzexporteure 
gegenüber ihrer europäischen Konkurrenz», berich-
tet. Statt durch das Bundesgesetz über den Verkehr 
mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (BG-
CITES; SR 453) will der Bundesrat das Problem der 
illegalen Holzschläge nun mit einer Revision des 
Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Umwelt-
schutzgesetz, USG; SR 814.01) angehen. Damit 
könnte der Bundesrat auf Verordnungsstufe Anfor-
derungen an das Inverkehrbringen von Holz und 
Holzerzeugnissen erlassen oder dieses unter be-
stimmten Voraussetzungen auch verbieten. Eine 
Sorgfaltspflicht für die Inverkehrbringer soll eben-
falls ermöglicht werden (BBI 2019 1251).

Beständigkeit zeigt sich bei der Waldpolitik 
2020 des Bundes, die weitergeführt werden soll. Das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat einen Prozess zur 
Überarbeitung gestartet. Bis September 2019 sollen 
die bestehenden Massnahmen geprüft und nach Be-
darf angepasst werden. Das Ziel ist, den Massnah-
menplan bis Ende Mai 2020 auf Departementsstufe 
verabschieden zu können.1

Die neue Vollzugshilfe Waldschutz erläutert 
die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Kan-
tons- und Bundesbehörden im Bereich Schutz des 
Waldes vor Schadorganismen. Zu einzelnen Schad-
organismen wie beispielsweise dem Asiatischen 
Laubholzbockkäfer gibt es ergänzende Module, die 
das Vorgehen detailliert beschreiben (BAFU 2018d). 
Einen Beitrag zur Umsetzung der Waldpolitik 2020 
leistet auch das neue nationale Strategiepapier Frei-
zeit und Erholung im Wald. Der Fokus liegt auf drei 
Schwerpunkten mit jeweils drei korrespondierenden 
Zielen und Massnahmen: Fördern der Gesundheit 
der Bevölkerung, Bewahren des naturnahen Wald-

ökosystems und ökonomisches Inwertsetzen der Er-
holungsleistung des Waldes (BAFU 2018e). 

Im Auftrag des BAFU wurde eine schweizweite 
Befragung privater und öffentlicher Waldeigentümer 
durchgeführt. Damit wurden das Verhältnis der Ei-
gentümer/innen zu ihrem Wald, ihre Ziele und Mo-
tive sowie die Nutzung des Waldes erfasst (Walker & 
Artho 2018). Die Autoren halten fest, dass eine sehr 
grosse Heterogenität in Bezug auf die Ziele und die 
Merkmale des Waldeigentums (Fläche, Organisation 
usw.) besteht. Über ein Drittel der privaten Waldbe-
sitzer/innen weist wenig Interesse am Waldeigentum 
auf oder verzichtet ganz auf eine wirtschaftliche Nut-
zung. Somit besteht Optimierungspotenzial bei der 
Organisation der Nutzung des Waldes, beispielsweise 
durch vermehrte Kooperationen im Privatwald.

Mit der Ersatzwahl für die zurückgetretenen 
Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Doris 
Leuthard wurde eine Departementsrochade ausge-
löst. Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist neu 
Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK). Auch in der 
Abteilung Wald des BAFU gab es wichtige personelle 
Änderungen. Nach rund zehn Jahren als Leiter ver-
liess Rolf Manser die Abteilung Wald im Sommer 
2018. Sein Nachfolger ist Michael Reinhard, ehemals 
Sektionschef Waldschutz und Waldgesundheit.2

Parlamentarische Vorstösse
Im Jahr 2018 wurden zwölf parlamentarische 

Vorstösse zum Thema Wald und Holz eingereicht. 
Das sind vier Vorstösse mehr als 2017. 

Von der Kommission für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie des Ständerates (UREK-S) wurde 
die Motion 18.3715, «Umsetzung der Waldpolitik 
2020 – Erleichterung bei der Rundholzlagerung», 
eingereicht. Auslöser war die 2016 eingereichte par-
lamentarische Initiative 16.471, «Umsetzung der 
Waldpolitik 2020. Erleichterungen bei den Rodungs-
voraussetzungen», die vom Nationalrat angenom-
men, vom Ständerat aber abgelehnt wurde. Sie hatte 
zum Ziel, für Holzindustrieanlagen erleichterte Ro-
dungsbestimmungen zu schaffen (vgl. Tschannen et 
al 2018). Mit der neuen Motion 18.3715 fokussiert 
die UREK-S das Anliegen auf die Lagerung von Rund-
holz  im Wald (Abbildung 1) und fordert eine Ergän-
zung des Art. 13a WaV zu den forstlichen Bauten 
und Anlagen. Analog zu den gedeckten Energieholz-
lagern sollen Waldeigentümer und Sägereien neue 
und möglicherweise auch grössere Rundholzlager 
einfacher im Wald errichten können. Diese würden 
als forstliche Anlagen gelten und keiner Rodungsbe-

Abb 1 Mit einer Motion fordert der Ständerat eine Erleichterung der Rundholzlagerung im 
Wald für Eigentümer und Sägereien. Foto: Roberto Bolgè

1 Newsletter Wald vom 18.12.2018: www.bafu.admin.ch/bafu/
de/home/themen/wald/wald--newsletter-wald/4-newsletter-
wald-18-12-2018.html (20.12.2018)

2 Newsletter Wald vom 6.7.2018: www.bafu.admin.ch/bafu/
de/home/themen/wald/wald--newsletter-wald/2-newsletter-
wald-06-07-2018.html (15.12.2018)
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willigung bedürfen. Der Ständerat nahm die Motion 
an, im Nationalrat wurde das Geschäft noch nicht 
behandelt. 

In den Räten noch nicht behandelt wurden 
die folgenden Motionen: 

• «Zukunft der einheimischen Holzversorgung, 
-verarbeitung und -verwendung» (18.3963), die ver-
langt, dass bei der Aktualisierung der Ressourcen-
politik Holz die Ausschöpfung des nachhaltig nutz-
baren Holzpotenzials und die Optimierung der Rah-
menbedingungen für die Holzwirtschaft im Zent-
rum stehen. 

• «Finanzielle Unterstützung von Forstschutz-
massnahmen 2019 zur Käferbekämpfung ausserhalb 
des Schutzwaldes» (18.3925), die einen besseren 
Waldschutz bei Käferbefall ersucht. 

• «Kulturland und Wald sind gleichwertig. Stopp 
dem Kulturlandverlust zugunsten der Waldflächen-
ausdehnung» (18.3869 und 18.4039), die fordert, 
dass Rodungsersatz und ökologische Ausgleichs-
massnahmen nicht auf Kosten der landwirtschaftli-
chen Fläche erfolgen. 

Zwei der 2018 behandelten Interpellationen 
beziehen sich auf den Holztransport beziehungs-
weise den Güterverkehr. In seiner Antwort auf die 
Interpellation 18.3520, «Ursachen der desolaten 

Bahnlogistik im Holz-Güterverkehr», betont der 
Bundesrat, dass dies Sache der Holz- und Transport-
wirtschaft, in diesem Falle also der SBB, sei. Der Ein-
bezug ausländischer Transportunternehmen für den 
innerschweizerischen Holztransport würde dem Ka-
botageverbot widersprechen und sei somit keine Op-
tion. Die Interpellation 18.3811, «Kahlschlag bei SBB 
Cargo», bezieht sich auf die Umstrukturierungen 
und den damit verbundenen Stellenabbau bei SBB 
Cargo, durch den eine Abnahme bei den Verlade- 
und Transportkapazitäten befürchtet wird. Der Bun-
desrat lehnt eine Einmischung in die operativen Ge-
schäfte der SBB ab. Im Hinblick auf die Sicherstellung 
der Transportmengen und Abnahmen verweist er 
darauf, dass SBB Cargo mit den betroffenen Bran-
chen und Kantonen zusammenarbeitet. 

Die Interpellation 18.3286, «Die KEV für den 
Erhalt von Schweizer Arbeitsplätzen?» fragt nach den 
Profiteuren der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung im Zusammenhang mit Holzheizkraftwerken 
und der Herkunft des Holzes. In seiner Antwort äus-
sert sich der Bundesrat dahingehend, dass die Holz-
beschaffung Sache der Eigner sei, wobei überwie-
gend regionales Holz genutzt werde. 

In seiner Stellungnahme zur Interpellation 
18.3928, «Forstschutz. Massnahmen zur Sicherung 
unserer Wälder», verweist der Bundesrat auf die Pro-
grammvereinbarungen zur Unterstützung von Mass-
nahmen ausserhalb des Schutzwaldes. 2019 soll zu-
dem eine Lagebeurteilung zur Käferproblematik 
erfolgen. Die Interpellation 18.4305, «Verschärfung 
der Waldbrandgefahr. Prävention und Bekämpfung», 
wurde im Rat noch nicht behandelt. Ebenfalls noch 
nicht beraten wurden die zwei Postulate 18.3913, 
«Neue Absatzkanäle für eine starke Schweizer Wald- 
und Holzwirtschaft», und 18.4060, «Massnahmen 
zur künftigen Waldbewirtschaftung in Bezug auf 
den rasch voranschreitenden Klimawandel».

Rechnung 2018 und Voranschlag 2019
Der Voranschlag von 2018 sah vor, dass rund 

159.9 Millionen Franken an forstlichen Bundesbei-
trägen fliessen. An die Kantone wurden schliesslich 
155.4 Millionen Franken ausbezahlt (Tabelle 1). Die 
budgetierten Beträge für 2019 liegen leicht höher als 
im Voranschlag 2018 und steigen insgesamt um 
1.3 Millionen Franken, wobei der Bereich Waldbio-
diversität am meisten profitiert (EFV 2018). 

 Bundesgericht
Das Bundesgericht entschied im Jahr 2018 nur 

wenige Fälle mit waldrechtlichen Fragen. Wie im 
Vorjahr ging es hauptsächlich um Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Waldfeststellungen (drei Fälle; 
Vorjahr: zwei Fälle; Abbildung 3) sowie mit Mindest-
abständen von Bauten zum Wald (drei Fälle; Vorjahr: 
zwei Fälle). Weiter ist mit einem Entscheid zur Forst-
organisation ein neues Thema aktuell geworden.

Abb 2 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Rechnungen 2008 bis 2018 sowie Voranschlag 
2019. Quellen: Mitteilungen BAFU, EFV 2018, Tschannen et al 2018

Budgetposten Voranschlag 2018 
(Mio. CHF)

Rechnung 2018 
(Mio. CHF)

Voranschlag 2019 
(Mio. CHF)

Schutzwald  71.6  70.3  71.6

Waldbewirtschaftung  21.0  21.2  21.5

Waldbiodiversität  19.0  18.5  19.8

Schutz vor Naturgefahren  40.3  37.0  40.7

Diverse Komponenten 6.0 6.4 5.6

Forstlicher 

Investitionskredit

2.0 2.0 2.0

Total 159.9 155.4 161.2
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Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2018 sowie Voran-
schlag 2019. Quellen: Mitteilung BAFU, EFV 2018, Tschannen et al 2018
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Waldbegriff und Waldfeststellung
Im Entscheid 1C_379/2017 ging es um eine 

Waldfeststellung in der Gemeinde Schlossrued im 
Kanton Aargau. Eine GmbH wollte auf ihrer Parzelle 
einen bestehenden Schweinestall erweitern. Im Rah-
men des Gesuchs führten die Behörden auf der Par-
zelle ein Waldfeststellungsverfahren durch. Das 
Kreisforstamt stellte fest, dass auf der Parzelle Wald 
stockt, und versetzte die Waldgrenze (über einen 
Weg) näher zum Schweinestall hin. Die GmbH war 
damit nicht einverstanden und gelangte bis ans Bun-
desgericht. Sie verlangte, die Waldgrenze wie bisher 
auf der anderen Seite des Weges zu belassen. Sie 
stützte sich auf das Argument, es gebe keinen Kro-
nen- und Wurzelzusammenschluss über den Weg 
hinweg. Das Bundesgericht jedoch erachtete den 
Kronen- und Wurzelzusammenschluss aufgrund der 
Luftbilder und der Feststellungen anlässlich der Be-
sichtigung (durch das kantonale Verwaltungsge-
richt) als gegeben. Weiter argumentierte die GmbH, 
dass das Verwaltungsgericht bei der Waldfeststellung 
fälschlicherweise nicht auf den bundesrechtlichen 
Waldbegriff und auf kantonales Ausführungsrecht 
abgestellt habe, sondern auf Richtlinien anderer 
Kantone. Gemäss Bundesgericht beantwortete je-
doch das kantonale Recht die Frage nicht, ob ein 
Weg, der auf beiden Seiten mit bestockten Flächen 
gesäumt ist, den Wald ebenfalls begrenzt. Es war da-
her zulässig, dass das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Aargau die Richtlinie des Kantons St. Gallen an-
gewendet hatte. Gemäss dieser galt der Weg nicht 
als Waldgrenze, weil er innerhalb der Stockgrenze 
verlief. Zudem waren auf der zu beurteilenden Flä-
che auch die vom eidgenössischen WaG geschützten 

Waldfunktionen erfüllt, was durch die Stellung-
nahme des BAFU bestätigt worden war. Das Bundes-
gericht wies daher die Beschwerde der GmbH ab.

Im Entscheid 1C_453/2017 (Crans-Montana, 
Kanton Wallis) sowie im Entscheid 1C_672/2017 
(Kanton Tessin) hatten sich Grundeigentümer nicht 
sofort gegen die eigentlichen Waldfeststellungen, 
sondern erst später gegen die Genehmigung der 
Waldfeststellungspläne bzw. Nutzungsplanrevisio-
nen durch den Regierungsrat gewehrt. Das Bundes-
gericht wies die Beschwerden in beiden Fällen auf-
grund der nicht eingehaltenen Frist ab.

 Waldabstand
Im Entscheid 1C_139/2017 ging es unter an-

derem um die Unterschreitung des Waldabstands 
durch ein Heizkraftwerk. Die Agro Energie Rigi 
wollte unmittelbar angrenzend an das Areal der Sä-
gerei Schilliger in Haltikon, Küssnacht am Rigi (Kan-
ton Schwyz), ein Biomasse-Heizkraftwerk errichten. 
Gleichzeitig reichte sie ein Gesuch um Bewilligung 
zur Erstellung eines Fernwärmenetzes in den Gebie-
ten Haltikon-Küssnacht-Fann ein. Das Heizkraftwerk 
sollte durch die Verbrennung von Reststoffen aus der 
Sägerei, regional anfallendem Altholz und Wald-
hackschnitzeln Strom und Wärme erzeugen. Der ge-
plante Wärmespeicher unterschritt den gesetzlichen 
Mindestabstand von 15 m um 4.97 m, die Mauer ent-
lang der Anlage sogar um 9 m. Das Heizkraftwerk 
war rund 150 m von der Gemeindegrenze Udligens-
wil geplant. Gegen die erteilten Bewilligungen wehr-
ten sich Nachbarn sowie die Gemeinde Udligenswil. 
Für das Bundesgericht war entscheidend, dass eine 
Verschiebung der Anlage in Richtung einer vorhan-
denen 110-kV-Freileitung aus Sicherheitsgründen 
nicht in Betracht kam. In Anlehnung an das BAFU 
verneinte das Bundesgericht negative Auswirkungen 
der projektierten Anlage auf die Erhaltung, Pflege 
und Nutzung des Waldes. Ebenso sah es aufgrund 
der bereits getroffenen und weiter vorgesehenen 
Brandschutzvorkehrungen kein erhöhtes Waldbrand-
risiko. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.

Im Entscheid 1C_18/2018 ging es um die Un-
terschreitung des Waldabstands für eine Überbau-
ung mit neun Wohnungen, die ein bestehendes 
Wohnhaus mit Garage auf dieser Parzelle (Gemeinde 
Pregny-Chambésy; Kanton Genf) ersetzen sollte. Das 
neue Mehrfamilienhaus war zwar weiter weg vom 
Wald geplant als das bestehende Wohnhaus, hielt 
aber den kantonalen Mindestabstand, der damals 
30 m betrug, nicht ein. Die kantonalen Behörden 
und Fachbehörden hatten eine Unterschreitung des 
Waldabstands befürwortet, die Gemeinde hatte sich 
dagegen ausgesprochen. Gegen die erteilten Bewil-
ligungen wehrten sich mehrere Nachbarn. Das Bun-
desgericht erachtete es nicht als willkürlich, dass in 
diesem Fall die kantonale Ausnahmebestimmung 
zur Unterschreitung des Waldabstands (Art. 11 

Abb 3 Im Jahr 2018 
entschied das Bundes-
gericht drei Fälle im 
Zusammenhang mit 
Waldfeststellung. 
Foto: Roberto Bolgè
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Abs. 2 Bst. c Loi sur les forêts du 20 mai 1999 [Re-
cueil Systématique Genevois M 5 10]) angewendet 
wurde. Demnach war die Lage der bestehenden Bau-
ten zu berücksichtigen, das heisst im konkreten Fall 
die Lage der Zufahrtsstrasse und der dazugehören-
den Liegenschaften. Für das Bundesgericht war zu-
dem kein zerstörerischer Effekt des Projekts auf die 
Fauna und insbesondere die Vögel gegeben. Es stützte 
sich dabei auf die Einschätzungen der Fachbehör-
den, den grösseren Waldabstand bei der Ersatzbaute 
sowie die verordneten Massnahmen (Pflanzung ei-
nes Strauchsaums und einer Extensivwiese) ab. Dem-
entsprechend durfte im Sinne der Ausnahmebestim-
mung der Waldabstand unterschritten werden. Das 
Bundesgericht wies die Beschwerde der Nachbarn ab.

Im Entscheid 1C_321/2017 hatte das Bundes-
gericht die Unterschreitung des nach kantonalem 
Recht erforderlichen Waldabstands von mindestens 
15 m für die Errichtung einer Spiel- und Erholungs-
fläche in der Gemeinde Freienbach (Kanton Schwyz) 
gutgeheissen und die Beschwerde der Nachbarn ab-
gewiesen. Dabei waren für das Bundesgericht insbe-
sondere folgende Faktoren ausschlaggebend: Die 
Spiel- und Erholungsanlage bestand nur aus Kleinst-
bauten (z.B. Rutschbahn); die Anlage konnte nicht 
anderswo sinnvoll realisiert werden; negative Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Waldfunktionen 
waren nicht zu erwarten.

 Forstorganisation
Im Entscheid 1C_502/2017 ging es um die 

Frage der Gemeindeautonomie im Bereich der Forst-
organisation. Die zur Forstrevierkörperschaft La 
Berra gehörende Gemeinde Corbières im Kanton 
Freiburg (mit einer Waldfläche von 300 ha, davon 
280 ha produktiv) wehrte sich dagegen, dass der Pe-
rimeter des Vorprojekts zur Fusion der Forstreviere 
Berra und Gibloux unter anderem auch die öffentli-
chen Wälder ihrer Gemeinde umfasste. Das Bundes-
gericht hielt fest, dass der Gemeinde weder gestützt 
auf Art. 51 WaG noch aufgrund des freiburgischen 
Waldgesetzes Autonomie im Zusammenhang mit der 
Abgrenzung von Forstrevieren zukomme. Das Bun-
desgericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein.

Weitere Entscheide
Für die Eröffnung einer Kalkabbaustelle (Ab-

bau von 300 000 m3 Material) im Wald in der Ge-
meinde Courgenay (Kanton Jura) war der Sondernut-
zungsplan genehmigt und die Rodungsbewilligung
erteilt worden. Dagegen wehrte sich eine Aktienge-
sellschaft (B. AG) erfolgreich vor Kantonsgericht. Da-
rauf erhob die Planerin der Kalkabbaustelle (A. AG) 
Beschwerde an das Bundesgericht. Schliesslich hielt 
das Bundesgericht im Entscheid 1C_5/2017 ebenso 
wie vorher bereits das Kantonsgericht fest, dass es 
für die Kalkabbaustelle an der erforderlichen Grund-
lage im Richtplan fehle und somit vor Anpassung 

des Richtplans ein Kalkabbau nicht infrage komme. 
Es wies daher die Beschwerde der A. AG ab.

Im Entscheid 1C_16/2017 behandelte das 
Bundesgericht die gegen die Erweiterung einer 
Kiesabbaustelle und gegen die temporäre Verlegung 
einer Waldstrasse (Zell, Kanton Luzern) erhobene 
Beschwerde eines benachbarten Grundeigentümers 
nicht, weil er nicht genügend aufzeigen konnte, wel-
che Nachteile er mit seiner Beschwerde konkret ab-
wenden wollte.

Im Entscheid 1C_168/2018 hatte das Bundes-
gericht die Asphaltierung des unteren Teilstücks 
(660 m) einer Waldstrasse in der Gemeinde Oensin-
gen im Kanton Solothurn zu beurteilen. Gegen die 
Abweisung des nachträglichen Baugesuchs und die 
angeordnete Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands führte die Bürgergemeinde Oensingen als 
Eigentümerin der Waldstrasse Beschwerde bis an das 
Bundesgericht. Gemäss Bundesgericht hatte das Ver-
waltungsgericht Solothurn das eingereichte Längen-
profil und die darin verzeichneten Steigungen von 
mehr als 15 Prozent fälschlicherweise nicht berück-
sichtigt. Es hob daher das Urteil des Verwaltungsge-
richts Solothurn auf und wies die Sache zur Ergän-
zung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an 
das Verwaltungsgericht zurück.

Waldpolitik im weiteren Sinn

Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Zu Beginn des Jahres 2018 wurde die Verord-

nung über die Pärke von nationaler Bedeutung (Pär-
keverordnung, PäV; SR 451.36) leicht angepasst. Die 
neue Bestimmung lässt zu, dass ein Teil der Kern-
zone im grenznahen Ausland liegt, sofern sich die 
Hälfte in der Schweiz befindet. Dies ermöglicht mehr 
Spielraum und Flexibilität bei der Gründung eines 
Nationalparks (BAFU 2018f).

Im August 2018 wurden die Vernehmlassungs-
ergebnisse zur Teilrevision des Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) veröf-
fentlicht. Ausgelöst durch die parlamentarische In-
itiative 12.402 im Jahr 2012, strebte die Revision ur-
sprünglich eine erhebliche Änderung von Art. 6 und 
7 NHG an (vgl. Zimmermann 2012). Aufgrund der 
Ergebnisse der Vernehmlassung verzichtete die 
UREK-S auf die Änderung von Art. 6 Abs. 2 NHG 
(BBI 2019 349). Festgehalten wurde jedoch am vor-
geschlagenen neuen Art. 7 Abs. 3 NHG. Dieser sieht 
vor, dass das Gutachten der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission (ENHK) oder der Eid-
genössischen Kommission für Denkmalpflege (EDK) 
nur noch eine von mehreren Grundlagen für die kor-
rekte Abwägung der Schutz- und Nutzungsinteres-
sen bildet. 

In der Sommersession wurde die Revision des 
Jagdgesetzes im Ständerat behandelt. Die Debatte 
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drehte sich vor allem um die Frage der Bejagung des 
Wolfs, aber auch anderer Arten wie Biber und Luchs 
und war entsprechend umstritten. In den meisten 
Punkten folgte die kleine Kammer dem Bundesrat. 
So soll der Wolfsbestand reguliert werden können, 
wenn durch das Raubtier grosser Schaden entsteht 
(vgl. Tschannen et al 2018). Der Ständerat will je-
doch noch weitergehen und die Jagd auf den Wolf 
auch in den 42 eidgenössischen Jagdbanngebieten 
zulassen. Im Nationalrat wurde die Vorlage noch 
nicht besprochen.

Mit einer parlamentarischen Initiative (18.401) 
beantragt die UREK-S die Verlängerung des Fonds 
Landschaft Schweiz (FLS) um weitere zehn Jahre und 
damit verbundene Einlagen von rund 50 Millionen 
Franken. Der Bundesrat sprach sich aus ordnungs-
politischen Gründen dagegen aus (BBI 2018 7075). 
Zustimmung zu diesem Anliegen äusserte jedoch der 
Ständerat. Am 22. März 2019 hat auch der National-
rat zugestimmt.

Raumplanung und Raumentwicklung
Bereits im letzten Berichtsjahr wurde über die 

zweite Revisionsetappe des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700) 
berichtet (Tschannen et al 2018). Der Bundesrat hat 
die entsprechende Botschaft Ende Oktober zuhan-
den des Parlaments verabschiedet (BBI 2018 7443). 
Gemäss Bundesrat besteht das Ziel darin, die Rege-
lungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen zu ver-
bessern und den Kantonen mehr Spielraum zu ge-
ben (Abbildung  4). Zentrales Instrument ist der 
sogenannte Planungs- und Kompensationsansatz. 
Die Neuregelung sieht vor, dass die Bewilligung für 
einen nicht zonenkonformen Bau erteilt werden 
darf, wenn gleichzeitig Kompensations- und Aufwer-
tungsmassnahmen ergriffen werden. Um die Anzahl 
der Bauten ausserhalb der Bauzonen zu stabilisieren, 

sollen Bewilligungen nur zweckgebunden erteilt und 
somit zeitlich begrenzt werden. Die genauen Bestim-
mungen zu Lage und Umfang nicht zonenkonfor-
mer Vorhaben sollen durch die Kantone definiert 
werden, was massgeschneiderte Lösungen ermög-
licht. Die Vorlage bleibt auch nach der letzten Ver-
nehmlassung umstritten. Umweltverbände befürch-
ten eine Schwächung des Grundsatzes der Trennung 
von Bau- und Nichtbaugebiet. Kritik kommt auch 
vonseiten der Kantone. Aus ihrer Sicht ist der Pla-
nungsansatz zu wenig flexibel und der Eingriff des 
Bundes in die Kantonshoheit zu stark. Negativ äus-
sern sich zudem Vertreter der Landwirtschaft. Sie 
stossen sich an der Kompensationspflicht bei Neu-
bauten sowie an den neuen Strafbestimmungen. 

Einen starken Schutz der Landschaft und des 
Nichtbaugebiets verlangte die 2016 von den Jungen 
Grünen eingereichte Volksinitiative «Zersiedelung 
stoppen – für eine nachhaltige Siedlungspolitik (Zer-
siedelungsinitiative)». Das Parlament folgte der Po-
sition des Bundesrates und empfahl die Ablehnung 
dieser Initiative ohne Gegenvorschlag. Aus seiner 
Sicht enthält das revidierte RPG von 2014 bereits ge-
eignete Massnahmen, um der Zersiedelung entge-
genzutreten. Die Initiative wurde am 10. Februar 
2019 vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt.3

 Landwirtschaftspolitik
Die Agrarpolitik  soll ab 2022 in den Bereichen 

Markt, Betrieb und Umwelt weiterentwickelt werden. 
Laut Bundesrat mit dem Ziel, dass die Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft zukünftige Chan-
cen selbstständiger und vor allem auch unterneh-
merischer nutzen kann. Die entsprechende Ver-
nehmlassung dauerte bis zum 6. März 2019 (BBI 2018 
7278). Ein Zusatzbericht zur Zielerreichung der Pe-
riode 2014–2017, zu bestehenden Freihandelsabkom-
men und zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
(AP22+) wurde erarbeitet. Unter anderem zeigen sich 
Defizite bei der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit und im Bereich der Umwelt bei den Emissionen. 
Diskutiert wird auch der neue Verfassungsartikel zur 
Ernährungssicherheit (Art. 104a). Hier stehen der 
ökologische Leistungsnachweis und neue regionale 
Gesamtstrategien im Fokus. Beim Kulturlandschutz 
sind raumplanerische Instrumente und der Sachplan 
Fruchtfolgeflächen zentral (Bundesrat 2018). 

Der Bundesrat spricht sich klar gegen die 
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und ge-
sunde Nahrung – keine Subventionen für den Pesti-
zid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» 
aus und verzichtet auf einen Gegenvorschlag. Er be-
fürchtet mit Annahme der Initiative eine rückläu-
fige Produktion. Zudem enthalte die AP22+ ein ent-
sprechendes Massnahmenpaket: So soll beispielsweise 

Abb 4 Die zweite Etappe zur Revision des Raumplanungsgesetzes betrifft das Bauen aus-
serhalb der Bauzonen. Foto: Guillaume de Buren

3 www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20190210/index.html 
(11.2.2019)
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die maximal erlaubte Hofdüngerausbringung pro 
Fläche reduziert und der Verzicht auf Düngemittel 
über den ökologischen Leistungsnachweis gefördert 
werden (BBI 2019 1101).

Zwei für die Landwirtschaft relevante Volks-
initiativen scheiterten 2018 an der Urne. Die Initia-
tive «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirt-
schaft betrifft uns alle» und «Für gesunde sowie 
umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmit-
tel (Fair-Food-Initiative)».4

Energie- und Klimapolitik
2018 stand die Totalrevision des Bundesgeset-

zes über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Gesetz; SR 641.71) im Fokus. Mit der Ratifizierung 
des Klimaabkommens von Paris hat sich die Schweiz 
verpflichtet, die Treibhausemissionen bis 2030 ge-
genüber 1990 um 50 Prozent zu reduzieren (vgl. 
Tschannen et al 2018). Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde eine Gesetzesrevision notwendig. Streitpunkt 
bei der Nationalratsdebatte war vor allem die Frage, 
inwieweit die Emissionsreduktion im Inland bezie-
hungsweise (durch den Kauf von Emissionszertifi-
katen) im Ausland erfolgen soll. Dieser Aspekt ist für 
die Waldpolitik besonders interessant; denn mit ei-
nem hohen Inlandanteil wäre eine Finanzierung 
möglicher Kompensationsprojekte denkbar, wie dies 
beim Holz bereits der Fall ist.5 Der Nationalrat sprach 
sich schliesslich gegen eine Verankerung der Inland-
ziele und somit gegen die Position des Bundesrates 
aus. Er lehnte auch eine CO2-Abgabe auf Flugtickets 
ab. Bei der Schlussabstimmung stimmte der Natio-
nalrat mit 92 zu 60 Stimmen bei 43 Enthaltungen 
gegen die Vorlage, die 2019 vom Ständerat behan-
delt wird (Geschäft Nr. 17.071).

Fazit und Ausblick

Wie bereits im letzten Berichtsjahr befassten 
sich Bundesrat und Verwaltung in der Waldpolitik 
primär mit Vollzugsaufgaben. Auch in naher Zu-
kunft zeichnen sich keine grundlegenden Rich-
tungswechsel ab. Allerdings gab es in der Abteilung 
Wald des BAFU 2018 wichtige personelle Änderun-
gen. Mit der neuen «Vereinbarung Wald» innerhalb 
der Programmvereinbarungen für die Periode 2020–
2024 wurde eine wichtige Forderung der Kantone 
aufgenommen. Die Rahmenbedingungen für die 
Holz- und Waldwirtschaft sind weiterhin ein Thema. 
Im Grundsatz bleibt die Holzwirtschaft aber ein vom 
(internationalen) Markt gesteuertes Geschäft, ob-
wohl mit dem Revisionsvorschlag zum USG staatli-
che flankierende Massnahmen eingeleitet wurden. 
Mit der Weiterentwicklung der Waldpolitik 2020 
wird sich zudem zeigen, wie viel Raum die Anliegen 
der Holzwirtschaftspolitik zukünftig einnehmen. 
Ebenfalls kein neues Thema ist die Wichtigkeit der 

Wohlfahrtsfunktion des Waldes, gerade im Sied-
lungsgebiet. Durch die BAFU-Strategie erhält diese 
Waldfunktion aber auch auf nationaler Verwaltungs-
stufe mehr Gewicht und ein klareres Profil. Welche 
Wirkung die darin formulierten Massnahmen ent-
falten, wird sich zeigen. 

Das Thema Holz- und Waldwirtschaft bleibt 
bei den parlamentarischen Vorstössen sehr präsent. 
Dabei stellt sich immer wieder die grundsätzliche 
Frage, ob Wald zugunsten von Partikularinteressen 
gerodet werden darf und wie sich dies mit dem Wald-
erhaltungsgebot vereinbaren lässt. Zugeständnisse 
werden vom Ständerat mit der Motion 18.3715 ge-
macht, indem Rundholzlager in der Waldverord-
nung als forstliche Anlagen definiert werden sollen. 
Eine generelle Rodungserleichterung für Holzindus-
trieanlagen wird jedoch abgelehnt. Zudem nimmt 
der Bundesrat eine klar ablehnende Position bei der 
Motion 18.3869 zum Kulturlandschutz ein. Aus sei-
ner Sicht ist diese Forderung mit dem Walderhal-
tungsgebot nicht vereinbar. 

Das Bundesgericht hatte sich im Berichtsjahr 
zum einen mit klassischen Fragen wie Waldabstand 
und Waldfeststellungen zu befassen. Der Entscheid 
zur Waldfeststellung (1C_379/2017) in Schlossrued 
im Kanton Aargau zeigt, dass es immer wieder neue 
Konstellationen gibt, die nach richterlicher Klärung 
verlangen. Fraglich war, ob sich hier der Wald über 
einen Weg hinaus ausbreiten oder ob der Weg eine 
Waldgrenze bilden konnte. In Anwendung des dy-
namischen Waldbegriffs qualifizierte das Bundes-
gericht die neue Bestockung als Wald. In Zukunft 
allerdings wird der dynamische Waldbegriff im Kan-
ton Aargau keine Auswirkungen mehr haben. Seit 
dem 1. Januar 2019 sind nämlich neu alle Waldgren-
zen statisch im gesamtkantonalen Waldgrenzenplan 
festzulegen.6 Der Kanton Aargau macht damit von 
der in Art. 10 Abs. 2 Bst. b WaG vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch. Damit folgt der Kanton Aargau 
anderen Kantonen, die bereits früher alle Waldgren-
zen statisch festgelegt haben. Weiter gelangte auch 
ein neues Thema vor das Bundesgericht: die Festle-
gung der Perimetergrenze infolge einer geplanten 
Fusion zweier Forstreviere.

Im Parlament wurden viele waldrelevante Ge-
setze behandelt, zu denen im Jahr 2019 wichtige Ent-
scheide zu erwarten sind. Im Hinblick auf die Natur- 
und Landschaftsschutzpolitik hätte die Revision des 
NHG wohl eine Schwächung des Natur- und Heimat-
schutzes zur Folge, denn die Gutachten der ENHK 
sind das zentrale Instrument dieser Politik. Es ist da-

4 www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20180923/index.html 
(15.12.2018)

5 Verein Senke Schweizerholz: www.holz-bois.ch/netzwerk/
verein-senke-schweizerholz/ (15.12.2018)

6 vgl. § 3 Abs. 3 des Waldgesetzes des Kantons Aargau vom 
1. Juli 1997, in der Fassung in Kraft seit 1. Januar 2019 
(Aargauische Gesetzessammlung [AGS] 2018/7-5, S. 1)
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her nicht überraschend, dass bereits mit dem Refe-
rendum gedroht wird. In seiner Schutzwirkung we-
niger zentral ist der FLS, dessen Weiterführung 
infrage gestellt wurde. Die Debatte zur Revision des 
eidgenössischen Jagdgesetzes bleibt spannend, denn 
der Ständerat will den Schutz des Wolfes und weite-
rer Tiere noch weiter lockern. Die Referendumsdro-
hung von Vertretern des Tier- und Umweltschutzes 
ist auch in diesem Fall wenig überraschend. 

Bei der RPG-Revision zum Bauen ausserhalb 
der Bauzonen ist tendenziell eine Zentralisierung 
und steigende Regeldichte zu beobachten. Die Dy-
namik des Revisionsprozesses wurde stark von der 
Zersiedelungsinitiative, die einen noch stärkeren 
Kulturlandschutz forderte, beeinflusst. Die Vorlage 
ist sehr komplex und umstritten, und es sind auch 
im Parlament kontroverse Debatten zu erwarten. 

In der Landwirtschaftspolitik wurden 2018 die 
Schwerpunkte für die Weiterentwicklung vorgestellt. 
Der Fokus wird auf die Wirtschaftlichkeit und den 
Umweltschutz gelegt. Die Entwicklungen werden 
von verschiedenen Volksinitiativen geprägt. Die De-
batte rund um die Initiative «Für sauberes Trinkwas-
ser und gesunde Nahrung» könnten waldpolitische 
Akteure nutzen, indem sie die Rolle des Waldes für 
das Trinkwasser hervorheben und eine finanzielle 
Förderung der Schutzzonen einbringen. Generell ge-
rät die Landwirtschaft immer mehr in den Einfluss-
bereich anderer Politiken wie Landschafts-, Raum-
planungs-, Wasser- und Umweltpolitik. Dies verlangt 
ein hohes Mass an Koordination, wobei gerade bei 
der Umweltpolitik noch Potenzial besteht. Die Not-
wendigkeit, verschiedene Politikfelder zu integrie-
ren, um Zielkonflikte zu vermeiden und Synergien 
auszuschöpfen, wird auch in der umweltpolitischen 
Literatur diskutiert (z.B. Metodi & Storch 2018).  �

Eingereicht: 8. März 2019, akzeptiert (ohne Review): 13. März 2019
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Revue annuelle de la politique forestière 
en 2018

Outre les changements importants de personnel dans l’ad-
ministration fédérale, la politique forestière fédérale 2018 a 
été marquée par des tâches de mise en œuvre. Par rapport à 
l’année précédente, le nombre d’interventions parlementaires 
a légèrement augmenté. Ces initiatives traitent non seule-
ment des thèmes récurrents de l’économie forestière et de 
l’industrie du bois, mais aussi de la protection des forêts. A 
part les habituels arrêts sur la forêt, le Tribunal fédéral a traité 
du nouveau thème de l’organisation forestière. Des décisions 
stratégiques ont animé les débats de la politique forestière 
sectorielle sans toutefois aboutir à des décisions contrai-
gnantes. Par exemple, la révision de la Loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage et l’affaiblissement conco-
mitant de la Commission fédérale pour la protection de la 
nature et du paysage restent controversés après la phase de 
consultation.

Annual review of Swiss forest policy 2018

Besides important personnel changes, Swiss forest policy in 
2018 was marked by implementation tasks at the federal ad-
ministrative level. In comparison to the previous year, the 
number of parliamentary initiatives slightly increased. These 
initiatives addressed not only the recurrent topics of Swiss 
wood and timber industry, but also forest protection. Beyond 
the classic forest cases, the Federal Court tackled a new topic 
this year: forest organization. The forest-relevant policies ex-
perienced important debates, without yet binding decisions. 
For instance, the revision of the Federal Law on Nature and 
Cultural Heritage and its weakening of the Federal Commis-
sion for the Protection of Nature and Cultural Heritage as-
sessment remains controversial after the consultation period.
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Waldpolitischer Jahresrückblick 2019

Die Waldpolitik des Bundes war im Jahr 2019 von Änderungen im Bereich Waldschutz und verwaltungsinternen 

Vorbereitungen zur Anpassung der Waldpolitik nach 2020 geprägt. Auch bei den parlamentarischen Vorstössen 

zu wald- und holzwirtschaftlichen Themen war der Schutz des Waldes ein dominantes Thema. Bei den bundes-

gerichtlichen Entscheiden zum Waldrecht war kein Anstieg zu beobachten, und wie üblich war die Frage der 

Waldfeststellung zentral. In den waldrelevanten Politikbereichen bleibt die Revision des Jagdgesetzes so umstrit-

ten, dass sie in einem Referendum mündet. Debattiert wurden unter anderem auch die Revisionen des CO2-Ge-

setzes und des Raumplanungsgesetzes sowie die Weiterentwicklung der Agrarpolitik. 

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland
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Aus waldpolitischer Sicht war das Jahr 2019 
geprägt von Änderungen im Bereich Wald-
schutz und von verwaltungsinternen Vorbe-

reitungsarbeiten zur Waldpolitik nach 2020. Im na-
tionalen Parlament – das im Oktober neu gewählt 
wurde – wurden zahlreiche Vorstösse eingereicht, die
Potenzial für waldpolitische Änderungen beinhalten. 
Bei der Waldpolitik im engeren Sinn standen Vorbe-
reitungs- und Vollzugsarbeiten im Zentrum. Bei der 
Waldpolitik im weiteren Sinn wurden wichtige Ge-
setzesrevisionen debattiert und entschieden. Der vor-
liegende Bericht behandelt die waldpolitischen Ge-
schehnisse auf nationaler Ebene bis Ende 2019. 

Waldpolitik im engeren Sinn

Bundesrat und Bundesverwaltung
Die Überarbeitung der Waldpolitik nach 2020 

erfolgte verwaltungsintern und in Zusammenarbeit 
mit Schlüsselakteuren wie Mitgliedern des Forums 
Wald und Vertretern der Konferenz der Kantonsförs-
ter. Der aktualisierte Massnahmenplan wurde im 
Sommer den Kantonen, Nichtregierungsorganisati-
onen und Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt. 
In einem nächsten Schritt wird er vom zuständigen 
Departement verabschiedet und soll 2020 mit einer 
neuen Publikation präsentiert werden.1

Bereits im Jahresrückblick 2018 (Tschannen et 
al 2019) wurde über die beiden gleichlautenden Mo-
tionen 17.3855 und 17.3843 «Gleich lange Spiesse 
für Schweizer Holzexporteure gegenüber ihrer euro-
päischen Konkurrenz» berichtet. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Lösung, das Problem von illegal 
geschlagenem Holz im Bundesgesetz über den Um-
weltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) zu 
regeln, wurde 2019 umgesetzt. Der Bundesrat wird 
somit ermächtigt, das Inverkehrbringen von Holz 
und Holzerzeugnissen auf Verordnungsstufe zu reg-
lementieren und unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch zu verbieten (BBl 2019 6603). Eine weitere 
Neuerung im USG betrifft den Umgang mit invasi-
ven gebietsfremden Arten. Die Kantone bleiben für 
die Umsetzung der Massnahmen verantwortlich, sie 
sollen jedoch neu auch Private zu notwendigen Be-
kämpfungsmassnahmen auf ihren Grundstücken 
verpflichten können.2 Dies stösst bei Waldeigentü-
mern auf Widerstand. Aus ihrer Sicht ist die Abwäl-
zung der Kosten inakzeptabel.3

1 4. Newsletter Wald des Bundesamts für Umwelt vom 19.12.2019: 
https://is.gd/3aVjd1 (4.6.2020)

2 Medienmitteilung des Bundesrats vom 15.5.2019: 
https://is.gd/j56sKb (4.6.2020)

3 Medienmitteilung von WaldSchweiz vom 4.9.2019: 
https://is.gd/Y8x8cj (4.6.2020)

pp2001_Tschannen.indd   221 24.06.20   08:38

D
ow

nloaded from
 http://m

eridian.allenpress.com
/szf/article-pdf/171/4/221/2562218/szf_2020_0221.pdf by ETH

-Bibliothek user on 28 February 2021



222 WISSEN Schweiz Z Forstwes 171 (2020) 4: 221–228

Mit dem Thema Schadorganismen befassen 
sich auch die revidierte Pflanzengesundheitsverord-
nung (PGesV, SR 916.20) und die Verordnung des 
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) über die phyto-
sanitären Massnahmen für den Wald (VpM-BAFU; 
SR  916.202.2), die beide seit dem 1. Januar 2020 
in Kraft sind. Laut PGesV ist die Einfuhr von leben-
dem Pflanzenmaterial (Pflanzen, Früchten, Gemüse, 
Schnittblumen, Samen usw.) aus Drittstaaten nur 
noch mit einem Pflanzengesundheitszeugnis er-
laubt. Die VpM-BAFU beinhaltet für einzelne Orga-
nismen weitere Präzisierungen und eine aktualisierte 
Liste von importierten Risikowaren aus Drittstaaten 
mit Holzverpackungen. Ausführungsbestimmungen 
zur PGesV beinhaltet auch die interdepartementale 
Verordnung (PGesV-UVEK-WBF) des Eidgenössi-
schen Departements für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) und des Eidgenössischen Departe-
ments für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation (UVEK). Darin festgelegt sind die Quarantä-
neorganismen (Abbildung 1) und die «geregelten 
Nicht-Quarantäneorganismen und Waren, die nicht 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen einge-
führt oder in Verkehr gebracht werden dürfen».

Parlamentarische Vorstösse
Im walpolitischen Jahr 2019 wurden fünfzehn 

parlamentarische Vorstösse zum Thema Wald und 
Holz eingereicht (gegenüber 12 Vorstössen 2018). Die 
beiden Motionen 19.4177 «Eine Gesamtstrategie für 
die Anpassung des Waldes an den Klimawandel» und 
19.4289 «Der Bund muss für die Bewältigung der 
Folgen des Klimawandels auf den Schweizer Wald 
weitere Massnahmen ergreifen und finanzielle Mit-
tel bereitstellen» verlangen, dass der Bundesrat eine 
Strategie vorlegt, die die Problematik des Klima-
wandels als Ganzes betrachtet und gleichzeitig die 
finanziellen und regulativen Instrumente einbindet. 

Der Bundesrat unterstützt die erstgenannte Motion 
(19.4177) und verweist in seiner Antwort zu 19.4289 
auf ebendiese. Der Ständerat hat die Motion ange-
nommen, der Entscheid im Nationalrat ist noch of-
fen. Von beiden Räten angenommen wurde die Mo-
tion 19.3277 «Holzenergiepotential ausschöpfen», 
die verlangt, dass der Bund die Nutzung von Holz 
stärker in die Energiestrategie einbindet und das Nut-
zungspotenzial besser ausschöpft (Abbildung 2). An-
genommen wurde auch die Motion 18.3715 «Umset-
zung der Waldpolitik 2020 – Erleichterung bei der 
Rundholzlagerung». Somit wird es eine Ergänzung 
des Art. 13a der Verordnung über den Wald (Wald-
verordnung, WaV; SR 921.01) zu den forstlichen 
Bauten und Anlagen geben, um die Lagerung von 
Rundholz im Wald zu erleichtern (vgl. Tschannen et 
al 2019). Die ebenfalls 2018 eingereichte Motion 
18.3869 «Kulturland und Wald sind gleichwertig. 
Stopp dem Kulturlandverlust zugunsten der Wald-
flächenausdehnung», die fordert, dass Rodungser-
satz und ökologische Ausgleichsmassnahmen nicht 
auf Kosten der landwirtschaftlichen Fläche erfolgen, 
wurde abgelehnt. Noch offen ist aber die im Natio-
nalrat eingereichte Motion 18.4039, die das gleiche 
Anliegen vertritt. Nach dem Ausscheiden von Nati-
onalrat Luzi Stamm wurde die Motion 19.4323 «Kein 
Freihandel im Bereich Landwirtschaft mit Ländern, 
die Brandrodung zulassen» abgeschrieben.

Mit dem Postulat 19.3652 «Nationale Strate-
gie, um das Waldsterben in der Schweiz zu stoppen 
und die entstandenen Schäden zu beheben» wird 
der Bundesrat beauftragt, eine Strategie zu prüfen, 
um betroffene Waldbesitzer finanziell zu unterstüt-
zen. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung und 
verweist auf bestehende Instrumente wie die Abgel-
tungen ausserhalb des Schutzwaldes, die Vollzugs-
hilfe Waldschutz und laufende Forschungsprojekte. 
In den Räten wurde der Vorstoss noch nicht behan-
delt. Angenommen wurde das Postulat 19.3715 «Zeit-
gemässe, effiziente Waldbrandprävention und -be-
kämpfung». Der Bundesrat wird damit beauftragt, 
zu prüfen, wie die Waldbrandstrategie optimiert wer-
den kann. 

Mit der Interpellation 19.4176 «Zukunft der 
einheimischen Holzversorgung, -verarbeitung und 
-verwendung» wird nach einer Aktualisierung der 
Ressourcenpolitik Holz gefragt, da der Beitrag, den 
die Holznutzung an die weiteren Waldfunktionen 
leiste, zunähme und die Herausforderungen im Zuge 
des Klimawandels stiegen. Der Bundesrat bestätigt, 
dass der Klimawandel Herausforderungen für den 
Wald bringe, die gesetzliche Basis hierzu sei aber aus-
reichend und entsprechende Ziele seien in der Wald-
politik 2020 formuliert. Auch die Interpellation 
19.3864 «Inwiefern könnte der Bundesrat die Wald-
wirtschaft bei der Bewirtschaftung von Wäldern mit 
Borkenkäferbefall besser schützen?» befasst sich mit 
den zunehmenden Herausforderungen im Wald wie 

Abb 1 Mehrere neue Rechtserlasse sollen die Einschleppung und Verbreitung von beson-
ders gefährlichen Schadorganismen wie dem Eschenprachtkäfer (Agrilus planipennis) ver-
hindern. Foto: U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service
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Sturmschäden, Trockenheit und Käferbefall. Der 
Bundesrat betont auch hier, dass die Gesetzesgrund-
lage ausreiche und der Vollzug bei den Kantonen 
liege. Nach mehr Waldschutz fragt auch die Interpel-
lation 19.3517 «Wie vertragen sich der naturnahe 
Waldbau und das Naturprodukt Schweizer Holz mit 
dem Einsatz von Insektiziden?». Der Bundesrat ver-
weist darauf, dass er nur über Aufsichtskompetenzen 
verfüge, es würden jedoch organisatorische und tech-
nische Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln ge-
prüft und die Vollzugsverfahren mit den Kantonen 
untersucht. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Diskussionen über den Erhalt der Biodiversität und 
über das Insektensterben relevant, Themen, die in 
mehreren parlamentarischen Vorstössen aufgenom-
men werden (z.B. Motionen 19.3207 und 20.3010). 
Die Anliegen werden vom Bundesrat unterstützt. So 
wurden zusätzliche Mittel für den Schutz der Biodi-
versität beantragt, und das BAFU hat einen Bericht 
zum Thema Insektensterben veröffentlicht (UVEK 
2019). In den Räten noch nicht behandelt wurden 
die Interpellationen «Hochgiftigen Insektiziden im 
Schweizer Wald den Kampf ansagen» (19.3468), 
«Echte Anreize schaffen für die Produktion von 

Schweizer Naturholz» (19.4259), «Aktionsplan Stra-
tegie Biodiversität Schweiz – vereinbar mit Hauptzie-
len der Schweizer Waldpolitik?» (19.4546) und 
«Warum werden der Holz-Fernheizung so viele Steine 
in den Weg gelegt?» (19.4440). Nach dem Ausschei-
den von Sylvia Flückiger-Bäni aus dem Nationalrat 
wurde die Interpellation 19.4222 «Wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit im Zusammenspiel mit Biodiversität 
im Wald langfristig sicherstellen» abgeschrieben. 

In der Antwort zur Frage 19.5018 «Beabsich-
tigt der Bundesrat, die Deklarationspflicht für Holz 
abzuschaffen?» verweist der Bundesrat auf die Mo-
tionen 17.3843 und 17.3855 betreffend Einfuhr von 
illegal geschlagenem Holz. Der Vorstoss 19.5587 «Der 
Schweizer Wald produziert jeden Tag sehr grosse 
Mengen an einmaligem Holz» fragt danach, wie man 
die Vorteile von Holz in Bezug auf CO2 besser aus-
schöpfen könnte. Der Bundesrat verweist auf die lau-
fenden Debatten zum CO2-Gesetz nach 2020.

Rechnung 2018 und Voranschlag 2019
Gemäss Voranschlag von 2019 sollten rund 

161.6 Millionen Franken an forstlichen Beiträgen 
fliessen. An die Kantone wurden schliesslich rund 
162.2 Millionen Franken ausbezahlt (Tabelle 1). Die 
für 2020 budgetierten Beträge steigen leicht, um 
0.4 Millionen Franken (EFV 2019). Da die drei bis-
herigen Teilprogramme Schutzwald, Waldbiodiver-
sität und Waldbewirtschaftung seit 2019 im Pro-
gramm Wald zusammengefasst werden, kann kein 
direkter Vergleich der einzelnen Budgetposten mit 
früheren Jahren gemacht werden. Generell ist der 
Umfang der forstlichen Beiträge in den vergangenen 
Jahren jedoch relativ stabil geblieben. 

 Bundesgericht

Das Bundesgericht äusserte sich im Jahr 2019 
sechsmal zu (im weitesten Sinn) waldrechtlichen Fra-
gen, was dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre 
entspricht. Wie in den Vorjahren ging es dabei vor 
allem um Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Abb 2 Mit Annahme der Motion 19.3277 «Holzenergiepotential ausschöpfen» wird die 
Holznutzung stärker in die nationale Energiestrategie aufgenommen. Foto: Guillaume de Buren

Budgetpositionen Voranschlag 2019 
(Mio. CHF)

Budgetposten vor 2019 Rechnung 2019 
(Mio. CHF)

Voranschlag 2020 
(Mio. CHF)

Wald A231.0327 118.9 Schutzwald  73.1 118.8

Waldbewirtschaftung  19.4

Waldbiodiversität  20.1

Diverse Komponenten   6.1

Schutz Naturgefahren A236.0122  40.7 Schutz vor Naturgefahren  37.5  40.7

Diverse Komponenten    3.3

Forstlicher Investitionskredit A235.0106   2.0 Forstlicher Investitionskredit  0.8   2.0

Total 161.6 160.3 161.5

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2019 sowie Voranschlag 2020. Die Tabelle wurde gegenüber früheren Jahresrückblicken 
neu gegliedert, um den neuen Budgetpositionen der Programmvereinbarung Wald (eingeführt ab NFA-Periode 2020–2024) Rechnung zu tragen. Quellen: Mit-

teilung BAFU, EFV (2019), Tschannen et al (2019)
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Waldfeststellungen (drei Fälle). Die weiteren Fälle be-
trafen Infrastrukturprojekte, die Mehrwertsteuer-
pflicht von Gemeindebeiträgen an Forstreviere so-
wie die Kostentragung eines Feuerwehreinsatzes.

Waldbegriff und Waldfeststellung
In den Entscheiden 1C_114/2019 und 1C_118/

2019 vom 19.7.2019 ging es um eine Bestockung an 
einem Hang in der Landwirtschaftszone in der Ge-
meinde Walzenhausen (AR), für die bislang noch 
kein Waldfeststellungsverfahren durchgeführt wor-
den war. Anlässlich der Ortsplanrevision führte die 
kantonale Forstbehörde eine Verpflockung des Are-
als durch und schied im Plan «Festlegung der Wald-
grenzen» eine Waldfläche von 536 m2 aus. Dagegen 
erhobene Einsprachen hatten weder beim Oberforst-
amt, beim Departement Volks- und Landwirtschaft 
noch beim Obergericht des Kantons Erfolg. Die Be-
schwerdeführer gelangten schliesslich vor Bundes-
gericht mit dem Begehr, dass festzustellen sei, dass 
es sich beim fraglichen Gehölz um keinen Wald 
handle. Erstens bestreiten sie die Festlegung des 
Waldsaums, der in der Regel zwei Meter ab Besto-
ckungsgrenze betrage und hier von der Behörde will-
kürlich grösser festgelegt worden sei. Das Bundesge-
richt führt aus, dass der Waldsaum im Sinn von 
Art. 1 Abs. 1 lit. a und b WaV bundesrechtlich nicht 
definiert sei, weshalb es den Kantonen obliege, die-
sen unbestimmten Rechtsbegriff zu konkretisieren. 
Weil der Kanton Appenzell Ausserrhoden dies in 
Art. 1 der kantonalen Waldverordnung (kWaV) ge-
tan habe, kenne er keine schematische Breite des 
Waldsaums, insofern dieser stets aufgrund einer 
Einzelfallbeurteilung festzulegen sei. In der Folge 
überprüfte das Bundesgericht die vom Kanton ge-
setzten Jalons und kam zum Schluss, dass diese den 
Kriterien des Art. 1 Abs. 1 kWaV entsprächen. Somit 
könne aufgrund der Akten und der am Augenschein 
angetroffenen Verhältnisse nicht gesagt werden, dass 
der Waldsaum einseitig zu Lasten des angrenzenden 
Weidelandes ausgeschieden worden wäre. Vielmehr 
stehe fest, dass die strittige Waldfläche jedenfalls 
mehr als 500 m2 umfasse. Insbesondere liege es im 
Ermessen der zuständigen Behörde, eine gewisse 
Schematisierung (z.B. Begradigung) vorzunehmen, 
um eine zweckmässige, im Gelände und auf den Nut-
zungsplänen markierbare beziehungsweise nach-
vollziehbare Waldgrenze zu erzielen, sofern dies we-
der zu einer erheblichen Ausdehnung der Waldfläche 
führe noch für den Wald wichtige Elemente aus-
klammere. Zweitens stellen die Beschwerdeführer 
infrage, dass die festgestellte Bestockung von rund 
500 m2 eine Einheit darstelle. Sie vertraten vielmehr 
die Ansicht, dass es sich um zwei durch eine Sand-
steinrippe getrennte Bestockungen handeln würde, 
von denen keine die notwendige Mindestfläche er-
reiche. Hier bestätigt das Bundesgericht die Einschät-
zung der kantonalen Behörde, dass ein räumlicher 

und funktionaler Zusammenhang zwischen den Be-
stockungen oberhalb und unterhalb der Felsrippe zu 
bejahen sei, da ein Kronenschluss der vorhandenen 
Bäume im ausgewachsenen Zustand möglich und 
eine zusammenhängende Strauchschicht und Bo-
denvegetation mit Waldcharakter gegeben sei. Auch 
dem dritten Vorbringen, die streitige Fläche erfülle 
keine Waldfunktionen, war kein Erfolg beschieden. 
Das Bundesgericht erinnert dabei insbesondere an 
seine Rechtsprechung, wonach es genüge, wenn eine 
von mehreren Funktionen erfüllt werde. Hier sei die 
Wohlfahrtswirkung aufgrund der stark landschafts-
prägenden Wirkung des Gehölzes auf einer Felsrippe 
gegeben, ebenso eine zumindest potenzielle Schutz-
funktion, auch wenn keine ausgeprägte Naturgefahr 
bestehe. Was die Nutzfunktion betreffe, reiche es 
aus, dass die vorhandenen Bäume für die Holznut-
zung geeignet seien, unabhängig davon, ob das Holz 
regelmässig oder überhaupt nicht genutzt worden 
sei. Die Beschwerde war folglich abzuweisen.

Um verfahrensrechtliche Fragen im Zusam-
menhang mit der Waldeigenschaft einer strittigen 
Fläche in der Einwohnergemeinde Muri (BE) ging es 
im Entscheid 1C_645/2018 vom 21.11.2019. In die-
sem aufgrund der Erteilung einer Rodungsbewilli-
gung, einer Änderung der Zonenplanung, eines 
Rodungsverzichts und eines später eingeleiteten 
Strassenplanverfahrens im Detail komplizierten Ver-
fahrensverlauf überprüfte das Bundesgericht einen 
Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, 
der eine Waldfeststellungsverfügung bestätigt hatte. 
Die Beschwerdeführer waren Eigentümer beziehungs-
weise Nutzniesser der an den Wald angrenzenden 
Parzellen und verlangten die Überprüfung der im Zo-
nenplan eingetragenen Waldgrenze wegen veränder-
ter Verhältnisse. Zunächst beurteilte das Bundesge-
richt die Frage, ob die Rodungsbewilligung von 2008 
mit der danach erfolgten Einzonung des fraglichen 
Geländeteils in die Bauzone vollzogen worden war 
oder nicht (und es sich folglich rechtlich weiterhin 
um Wald handelte). Dabei erinnerte es daran, dass 
die Ausnutzung der Rodungsbewilligung von deren 
Zweck abhänge: Dient diese (wie üblich) der Erstel-
lung eines bestimmten Werks, so ist die Zweckent-
fremdung erst dann vollendet, wenn die entspre-
chenden baulichen Massnahmen getroffen worden 
sind. Dient die Rodungsbewilligung hingegen der 
Bauzonenerweiterung, so ist sie bereits mit der rechts-
kräftigen Einzonung des Waldareals in die Bauzone 
erschöpft, unabhängig davon, ob die Bestockung be-
reits entfernt und das Land überbaut worden ist. Da 
hier die Rodungsbewilligung für den Ausbau eines 
Wegs, das heisst für ein bestimmtes Werk, erteilt wor-
den sei, der dann nicht erfolgt sei, habe die strittige 
Fläche ihre Waldqualität behalten und liege nun ge-
mäss aktuellem Zonenplan in der Bauzone, womit 
die Waldgrenze unrichtig sei. Auch wenn also deren 
Korrektur nun im öffentlichen Interesse liege, stehe 
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der Grundsatz der Planbeständigkeit (Art. 21 Abs. 1 
RPG; Art. 13 Abs. 2 WaG) einer mehrmaligen Anpas-
sung der Waldgrenzen innert kurzer Frist entgegen, 
sofern sich dies vermeiden lasse. Das Bundesgericht 
kam zum Schluss, dass es hier rechtfertigen könne, 
mit der Anpassung der Waldgrenze bis zum Ab-
schluss eines Strassenplanungsverfahrens zuzuwar-
ten, um zu verhindern, dass die Waldgrenze geän-
dert und kurz danach wiederhergestellt werden 
müsse. Insofern unterscheide sich dieser Fall von den 
üblichen Waldfeststellungsverfahren, in denen das 
Bundesgericht praxisgemäss auf die Verhältnisse im 
Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids abstelle. 
Dem Gericht schien es geboten, die Sache an die kan-
tonale Volkswirtschaftsdirektion zurückzuweisen, 
um das Waldfeststellungsverfahren zu sistieren und 
nach Abschluss der hängigen Verfahren von Amtes 
wegen wieder aufzunehmen.

Weitere Entscheide
Weiter entschied das Bundesgericht mehrere 

Fälle, bei denen waldrechtliche Fragen nur am Rande 
eine Rolle spielten. Die Entscheide 1C_528/2018 und 
1C_530/2018 vom 17.10.2019 betreffen das mit ei-
nem Rodungsgesuch verbundene Projekt der Um-
fahrung Schmitten Süd im Kanton Graubünden. Na-
turschutzverbände und private Einsprecher brachten 
in ihren Beschwerden vor, die Regierung habe sich 
nicht genügend mit möglichen Alternativen zum 
festgesetzten Strassenprojekt auseinandergesetzt. Das 
Bundesgericht beurteilte nach umfangreichen Aus-
führungen zu den betroffenen Trockenwiesenbioto-
pen von nationaler Bedeutung und möglichen Pro-
jektvarianten die Beschwerden als begründet. Es hob 
die angefochtenen Entscheide des Verwaltungsge-
richts des Kantons Graubünden auf, womit auch die 
erteilte Rodungsbewilligung hinfällig wurde.

Den Weg in die Medien gefunden hat der Ent-
scheid 2C_560/2019 vom 22.7.2019 betreffend Feu-

erwehreinsatzkosten. Das BAFU und die Konferenz 
für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) veröf-
fentlichten im September 2019 dazu ein Positions-
papier.4 Beschwerdeführer waren die Eigentümer 
eines bewaldeten Grundstücks in der Einwohnerge-
meinde Rapperswil-Jona (SG). Nachdem zwei auf die-
ser Parzelle befindliche, allem Anschein nach mor-
sche Bäume auf die Gemeindestrasse gestürzt waren 
(Abbildung 3), befreite die von der Notrufzentrale 
St. Gallen benachrichtigte örtliche Feuerwehr die 
Strasse vom Holz. Daraufhin stellte die Gemeinde 
den Grundeigentümern Rechnung für den Einsatz 
(total CHF 680.–). Die Beschwerdeführer brachten 
vor, dass die Stammfäulnis nicht erkennbar gewesen 
sei und dass die Feuerwehr durch die Gemeinde und 
nicht durch sie selbst aufgeboten worden sei. Da die 
Gemeindestrasse im Unterhalt vernachlässigt gewe-
sen sei, was erst den Feuerwehreinsatz ausgelöst 
habe, treffe sie keine Kostenpflicht. Entsprechend 
seien die Kosten der Einwohnergemeinde in deren 
Eigenschaft als Werkeigentümerin aufzuerlegen. Ein 
Waldeigentümer sei nicht verpflichtet, den Wald zu 
unterhalten und hafte auch nicht für Schäden, die 
durch Pflanzen oder Tiere hervorgerufen würden. 
Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass es sich 
bei Bäumen in aller Regel nicht um ein Werk i.S. des 
Art. 58 OR handle. Die Grundeigentümer könnten 
sich jedoch nur dann auf Art. 58 OR berufen, wenn 
sie vorbringen könnten, die Einwohnergemeinde als 
Eigentümerin der Strasse habe ihnen dadurch einen 
Schaden zugefügt, dass die Gemeindestrasse fehler-
haft angelegt oder mangelhaft unterhalten gewesen 
sei. Insbesondere werde nicht nachgewiesen, wes-
halb ein allfällig unzulänglicher Unterhalt der Stras-
se zum Umfallen der beiden Bäume hätte beitragen 
können. Mit ihrer Argumentation gestützt auf das 
zivilrechtliche Nachbarrecht (Art. 684 und 700 ZGB) 
würden die Grundeigentümer übersehen, dass das 
Zivilrecht von den öffentlich-rechtlichen Sonderbe-
stimmungen überlagert werde, soweit es namentlich 
um den Schutz von Polizeigütern – hier die Sicher-
heit der Verkehrsteilnehmer – gehe. Deshalb könne 
der Werkeigentümer nicht zuwarten, bis der Eigen-
tümer des einwirkenden Grundstücks selbst handle. 
Die Eigentümer hätten als sogenannte Zustandsstö-
rer den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu ver-
antworten, selbst wenn die Störung letztlich durch 
Dritte, Naturereignisse, höhere Gewalt oder Zufall 
hervorgerufen werde. Nach dem kantonalen Gesetz 
über den Feuerschutz seien Sicherungs- und Behe-
bungsmassnahmen im Unterschied zu den Elemen-
tarschadensfällen kostenpflichtig. Schliesslich finde 
das  Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach ein 
Waldeigentümer nicht verpflichtet sei, den Wald zu 
unterhalten, und daher das «blosse Belassen eines 

4 KWL 9. September 2019: Bundesgerichtsurteil vom 22. Juli 
2019 i.S. Feuerwehreinsatzkosten (2C_560/2019)

Abb 3 Um die Frage der Kostenübernahme für einen Feuerwehreinsatz zur Sturmholzbe-
seitigung ging es im Bundesgerichtsentscheid 2C_560/2019 (Symbolbild). Foto: WSL
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Abb 4 Mit der Teilrevision des Schweizer Jagdgesetzes wird der Schutz des Wolfs deutlich 
geschwächt. Foto: Gruppe Wolf Schweiz

Naturzustandes» von vornherein zu keiner Grund-
eigentümerhaftpflicht führen könne, keine Grund-
lage im Waldgesetz. Der Wald sei gemäss Art. 20 Abs. 
1 WaG so zu bewirtschaften, dass er seine Funktio-
nen dauernd und uneingeschränkt erfüllen könne. 
Dies schliesse zwar nicht aus, dass er zeitweise ex-
tensiv bewirtschaftet werde, eine Nichtbewirtschaf-
tung dürfe aber zu keiner Gefährdung von Polizei-
gütern Dritter führen. Eine derartige Gefährdung 
habe sich vorliegend jedoch verwirklicht, unabhän-
gig davon, ob die Stammfäulnis erkennbar gewesen 
sei oder nicht. Die Beschwerde wurde folglich abge-
wiesen. 

Mit der Frage der Mehrwertsteuerpflicht von 
Gemeindebeiträgen an Forstreviere befasste sich das 
Bundesgericht mit Entscheid 2C_323/2019 vom 
20.9.2019. In der Vergangenheit hatten einige Ge-
meinden Forstreviere («triages forestiers») gebildet, 
die zum einen kantonale und kommunale Subven-
tionen und zum anderen «Mitgliederbeiträge» der 
angeschlossenen Gemeinden erhielten (die Gemein-
den hatten sich am Lohn der Förster beteiligt, was 
hier als Mitgliederbeiträge eingestuft worden war). 
Es stellte sich nun die Frage, ob die Subventionen 
und Mitgliederbeiträge der Mehrwertsteuer (MWST) 
unterstellt sind. Im Entscheid A-2786/2017 vom 
28.2.2019 verneinte das Bundesverwaltungsgericht 
die Unterstellung der Subventionen unter die MWST, 
da der Empfänger das Forstrevier darstelle und die-
ses die Beiträge zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
erhalten habe. Anders gestalte es sich mit den Mit-
gliederbeiträgen. Diese unterlägen sehr wohl der 
MWST, da es zwischen der für die Gemeinde erbrach-
ten Leistung und der Überweisung des Lohns einen 
wirtschaftlichen Zusammenhang gebe. Die Befrei-
ung von der MWST i.S. von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 13 
MWST-Gesetz sei in diesem Fall nicht anwendbar. 
Vor dem Bundesgericht bestritten wurde die Befrei-
ung der MWST auf die Subventionen. Das Bundes-

gericht hob das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts in der Folge auf und bejaht die Unterstellung 
der Subventionen unter die MWST, da die Gemein-
den die Forstreviere für eine erbrachte Leistung ent-
schädigt hätten. Es liege ein enger wirtschaftlicher 
Zusammenhang zwischen der vom Forstrevier er-
brachten Leistung und den an es überwiesenen Be-
trägen vor; denn wenn die vom Kanton und den Ge-
meinden gezahlten Subventionen nicht ausreichten, 
müssten die Gemeinden (Träger des Forstreviers) die 
Differenz bezahlen. 

Waldpolitik im weiteren Sinn

Natur- und Landschaftsschutzpolitik
Bei der Revision des Bundesgesetzes über die 

Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und 
Vögel (Jagdgesetz; SR 922.0) war die Frage der Beja-
gung des Wolfs (Abbildung 4), aber auch anderer ge-
schützter Arten wie Biber und Luchs besonders um-
stritten (vgl. Tschannen et al 2018). Erst nach Bildung 
einer Einigungskonferenz wurde das Gesetz vom 
Ständerat mit 25 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
und vom Nationalrat mit 111 zu 72 Stimmen bei 
3 Enthaltungen angenommen. Neu können Wölfe 
schon zum Abschuss freigegeben werden, wenn 
Schaden droht, dies auch in Fällen, in denen keine 
Herdenschutzmassnahmen getroffen wurden (BBl 
2019 6607). Wölfe dürfen neu auch in Jagdbannge-
bieten (neu als Wildschutzgebiete bezeichnet) bejagt 
werden. Zudem gibt das Gesetz dem Bundesrat die 
Kompetenz, per Verordnung Tierarten für regulier-
bar zu erklären. Da die Vorlage im Rat sehr umstrit-
ten war, ist es nicht überraschend, dass dagegen das 
Referendum, getragen von verschiedenen Natur-
schutzorganisationen und Parlamentariern, ergrif-
fen wurde (BBl 2020 973). 

Die Bundesversammlung hat einer Präzisie-
rung von Art. 7 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den 
Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) zugestimmt. 
Das Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) oder der Eidgenössi-
schen Kommission für Denkmalpflege (EDK) darf 
nur noch eine von mehreren Grundlagen für die kor-
rekte Abwägung der Schutz- und Nutzungsinteres-
sen bilden (vgl. Tschannen et al 2019).

Im Mai 2019 wurde das überarbeitete Land-
schaftskonzept Schweiz in die Vernehmlassung ge-
schickt. Es handelt sich um ein Planungsinstrument 
des Bundes, das die Zusammenarbeit zwischen den 
Staatsebenen im Bereich von Landschaft, Natur und 
Baukultur fördern soll und behördenverbindliche 
Ziele definiert.5 Die Ergebnisse der öffentlichen Mit-
wirkung lagen Ende 2019 noch nicht vor.

5 Medienmitteilung des Bundesrats vom 20.5.2019:  
https://is.gd/ehNABM (4.6.2020)
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Raumplanung und Raumentwicklung
Seit 2018 steht die zweite Etappe der Revision 

des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raum-
planungsgesetz, RPG; SR 700) an, die sich mit dem 
Thema Bauen ausserhalb der Bauzonen befasst und 
sehr kontrovers diskutiert wird (vgl. Tschannen et 
al 2019). Die Dringlichkeit des Anliegens wird von 
den neusten Teilergebnissen der Arealstatistik unter-
strichen. Landwirtschaftliche Gebäude verbrauchen 
stetig mehr Boden, rund 40 Prozent der Siedlungs-
flächenzunahme gehen auf ihr Konto. Neue Ver-
kehrsinfrastrukturen hingegen haben im Vergleich 
zur letzten Erhebung (2004/09) eher weniger Fläche 
beansprucht.6 In der Wintersession wurde die vom 
Bundesrat ausgearbeitete Vorlage zum Bauen ausser-
halb der Bauzonen im Nationalrat abgelehnt – trotz 
Einigkeit über die Notwendigkeit zum Handeln. Kri-
tisch beurteilt wurden vor allem die geplante Kom-
pensationspflicht und die Pflicht zum Rückbau, 
wenn Bewilligungen wegfallen. Die links-grüne Seite 
des Rates fordert noch stärkere Massnahmen. 

 Landwirtschaftspolitik
Bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik 

nach 2022 (AP22+) steht die Wettbewerbsfähigkeit, 
aber auch das Thema Emissionen im Fokus (vgl. 
Tschannen et al 2019). Die Vernehmlassungsergeb-
nisse zeigen, dass die Stärkung der Eigenverantwor-
tung der Betriebe positiv beurteilt wird. Umstritten 
ist aber, ob für die Weiterentwicklung eine Gesetzes-
revision notwendig ist. Verschiedene Kantone leh-
nen dies explizit ab, während Umweltverbände, aber 
auch Wasserversorger klaren Revisionsbedarf sehen. 
Generell kritisieren die links-grünen Parteien und 
Umweltverbände die Vorlage als unzureichend im 
Hinblick auf das Erreichen der Biodiversitäts- und 
Nachhaltigkeitsziele und argumentieren, dass die 
AP22+ keine Alternative zu den Volksinitiativen «Für 
eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «Für 
sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine 
Subventionen für den Pestizid- und den prophylak-
tischen Antibiotika-Einsatz» sei (BLW 2019). Die bei-
den Initiativen werden von Bundesrat und National-
rat jedoch ohne Gegenvorschlag abgelehnt, mit 
Verweis auf die geplanten Massnahmen der AP22+ 
(BBI 2019 1123 und BBl 2019 2563). Der Ständerat 
hat die Beratung aufgeschoben, wohl auch, weil er 
abwarten möchte, wie sich die AP22+ entwickelt. Im 
Grundsatz befürwortet er aber eine schnelle und ver-
bindliche Regelung zum Schutz des Grundwassers, 
was er mit dem Einreichen der parlamentarischen 
Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pes-
tiziden reduzieren» unterstreicht. Die Vernehmlas-
sung der AP22+ zeigt, dass die Umweltseite griffigere 
Massnahmen und eine stärkere Regulierung fordert, 
Wirtschaftsvertreter und Bauern hingegen kritisie-
ren, dass die Vorlage zu viele staatliche Eingriffe be-
inhalte (BLW 2019). 

Energie- und Klimapolitik
Mit dem Klimaabkommen von Paris hat sich 

die Schweiz verpflichtet, bis 2030 den Treibhausgas-
ausstoss gegenüber dem Stand von 1990 zu halbie-
ren. Angestossen durch neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse des Weltklimarates, hat der Bundesrat im 
Sommer 2019 entschieden, dieses Ziel deutlich zu 
verschärfen. Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral 
werden, das heisst netto null CO2 ausstossen.7 Umso 
dringlicher ist die Revision des Bundesgesetzes über 
die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; 
SR 641.71), die in der Wintersession 2018 im Natio-
nalrat noch gescheitert war (vgl. Tschannen et al 
2019). Der Ständerat präsentierte im Sommer 2019 
ein deutlich griffigeres Gesetz. Zu den wichtigsten 
Beschlüssen gehören eine Erhöhung der Abgaben 
auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas, eine Verschär-
fung der Grenzwerte für fossile Heizungen und Fahr-
zeuge, eine Flugticketabgabe und ein Klimafonds.

Zur Teilrevision der Verordnung über die 
Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung; 
SR 641.711) wurde die Vernehmlassung eröffnet. Es 
wird eine Verknüpfung des schweizerischen Emissi-
onshandelssystems mit dem weitaus grösseren der 
Europäischen Union angestrebt. Schweizer Unter-
nehmen sollen dadurch vom europäischen CO2-
Markt profitieren können (BAFU 2019). Die Ver-
nehmlassung dauerte bis Juli 2019, es sind noch 
keine Ergebnisse publiziert.

Fazit und Ausblick

So unspektakulär das Jahr aus Sicht der Wald-
politik war, so turbulent ging es im Wald selbst zu 
und her. Stürme, Trockenheit und Käferbefall waren 
auch medial sehr präsent, und von einigen Journa-
listen wurde sogar der Terminus «Waldsterben» be-
nutzt. Die Waldfachleute selbst vermeiden diesen 
Begriff tunlichst und betonen, dass nicht der Wald, 
sondern Bäume sterben. Das Thema Waldschutz war 
in den parlamentarischen Vorstössen entsprechend 
dominant. Beim Schutz vor der Verbreitung gebiets-
fremder Arten wurden verschiedene regulative Lü-
cken geschlossen, was sich künftig positiv auf den 
Waldschutz auswirken dürfte. 

Das Bundesgericht beschäftigte sich wieder-
holt mit Fragen der Waldfeststellung und gesteht bei 
der Festlegung der Waldgrenze den zuständigen Be-
hörden eine gewisse Schematisierung zu. Zu reden 
gab der Entscheid 2C_560/2019 betreffend Feuer-
wehreinsatzkosten. Die Beschwerdeführer drangen 
mit ihrer Argumentation, die Stammfäulnis sei nicht 

6 Medienmitteilung des Bundesamtes für Raumentwicklung 
vom 29.11.2019: https://is.gd/axOpmB (4.6.2020)

7 Medienmitteilung des Bundesrats vom 28.8.2019: 
https://is.gd/LWkyft (4.6.2020)
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erkennbar gewesen und die Feuerwehr sei durch die 
Gemeinde selbst aufgeboten worden, nicht durch. 
Gemäss Bundesgericht haben die Eigentümer als so-
genannte Zustandsstörer den polizeiwidrigen Zu-
stand unmittelbar zu verantworten. 

Im eidgenössischen Wahljahr 2019 war der 
Klimawandel in den Kampagnen und Medien sehr 
präsent, und die Grünen erzielten mit 13.2 Prozent 
ihr bestes Wahlergebnis auf nationaler Ebene seit Be-
stehen der Partei (BFS 2019). Der Einfluss dieser 
Wahlen betrifft weniger die Waldpolitik direkt, da 
keine Gesetzesrevision auf der Agenda steht. Der 
Grünrutsch könnte jedoch über die parlamentari-
schen Vorstösse Wirkung zeigen. Bei der Waldpoli-
tik im weiteren Sinn beziehungsweise anderen für 
den Wald relevanten Politikfeldern wie der Raum-
planung, der Landwirtschaft und dem CO2-Gesetz, 
wo in den nächsten Jahren richtungsweisende Ent-
scheide anstehen, sind direktere Auswirkungen zu 
erwarten. Gerade bei der Revision des CO2-Gesetzes, 
denn je nach Höhe des Inlandanteils der Redukti-
onsziele (der Ständerat sprach sich für 30% bis 2030 
aus), gewinnt der Wald als CO2-Senke und Produ-
zent des Energie- und Baustoffs Holz an Gewicht und 
eröffnet den Waldeigentümern neue Möglichkeiten.

Nicht nur beim Klimawandel spielt in den 
nächsten Jahre der Wald eine Rolle, sondern auch 
im Umweltbereich. Die neusten Zahlen des EU-Um-
weltberichtes8 unterstreichen den Handlungsbedarf 
für mehr Umweltschutz in der Schweiz. Sie hat von 
allen europäischen Ländern den niedrigsten Anteil 
an Schutzgebieten gemessen an der Landesfläche. 
Negativ äussern sich die Autoren auch zu Pflanzen-
schutzmittelbelastungen in Böden und Gewässern. 
Im Hinblick auf die Umweltdefizite gewinnen Wald-
reservatsflächen, der Wald als Filter für das Grund-

wasser sowie die ökologische Aufwertung im Wald 
an Relevanz. Mit dem steigenden Druck auf die Flä-
chennutzung vor allem im Mittelland einerseits und 
dem Potenzial von Wald und Holz im Kontext von 
Klimawandel und der CO2-Problematik andererseits 
stehen in der Waldpolitik wichtige Diskussionen an: 
Eine Balance zu finden zwischen dem Schutz des 
Waldes und der Nutzung desselben als ökologische 
Ausgleichsfläche und Lieferant der nachhaltigen Res-
source Holz, wird in den kommenden Jahren wohl 
zu einer echten Herausforderung werden. �

Eingereicht: 26. März 2020, akzeptiert (ohne Review): 30. März 2020
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Revue annuelle de la politique forestière 
en 2019

En 2019, la politique forestière fédérale a été marquée par des 
changements dans le domaine de la protection des forêts et 
des préparatifs internes pour l’adaptation de la politique fo-
restière après 2020. La protection des forêts a également été 
une question dominante dans les débats parlementaires sur 
les thèmes du bois et de la gestion des forêts. Il n’y a pas eu 
d’augmentation du nombre de décisions du Tribunal Fédéral 
sur le droit forestier et, comme d’habitude, la question cen-
trale a été la constatation de la nature forestière. Dans les do-
maines politiques liés à la forêt, la révision de la Loi sur la 
chasse demeure si controversée qu’elle aboutit à un référen-
dum. Le Parlement a également débattu des révisions de la 
Loi sur le CO2 et de la Loi sur l’aménagement du territoire 
ainsi que de la poursuite de l’élaboration de la politique agri-
cole.

Annual review of Swiss forest policy 2019

Changes in the area of forest protection and internal admin-
istrative preparations for the adaptation of forest policy post 
2020 characterised the Confederation’s forest policy in 2019. 
Forest protection was also a dominant theme in the parlia-
mentary initiatives on forest and timber management. There 
was no increase in the number of federal court decisions on 
forest law and, as usual, the question of forest designation 
was central. In the forest-related policy areas, the revision of 
the hunting law remains so controversial that it has resulted 
in a referendum. Among other things, the parliament also de-
bated the revisions of the CO2 Act and the Spatial Planning 
Act as well as the further development of agricultural policy.
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